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USA/OECD: Forderung einer Verhandlungsunterbrechung zu Säule 1 und 

Reaktion 

Am 12.06.2020 hat US-Finanzminister Steven Mnuchin einen Brief an die Fi-

nanzminister Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Spaniens geschickt, in 

dem er feststellt, dass die Steuergespräche der OECD zu Säule 1 "eine Sack-

gasse" erreicht hätten. Deshalb regt er an, eine Verhandlungspause einzulegen, 

um zunächst die deutlich schwerwiegenderen Probleme der Coronakrise zu be-

wältigen. Mnuchin sagt weiterhin: "Die USA wollen die Gespräche später in die-

sem Jahr wieder aufnehmen. Der Versuch, solch schwierige Verhandlungen zu 

beschleunigen, ist eine Ablenkung von weitaus wichtigeren Angelegenheiten". 

Dies sei eine Zeit, in der Regierungen auf der ganzen Welt ihre Aufmerksamkeit 

auf den Umgang mit den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der 

Coronakrise richten sollten. Gleichzeitig möchte er laut seinem Brief eventuell 

noch in 2020 einen Konsens erreichen. Wie dies zeitlich machbar sein soll, er-

scheint nicht nachvollziehbar. 

In einem Follow-up zu dem Brief sagte die Sprecherin des Finanzministeriums, 

Monica Crowley, Washington habe vorgeschlagen, die Gespräche zwischen den 

OECD-Ländern über digitale Steuern zu unterbrechen und nicht zu beenden. 

Mnuchin kommentierte auch die verschiedenen nationalen Steuern auf digitale 

Dienstleistungen, die weltweit eingeführt werden: „Die Vereinigten Staaten sind 

weiterhin gegen Steuern auf digitale Dienste und ähnliche einseitige Maßnah-

men. Wie wir wiederholt gesagt haben, werden die Vereinigten Staaten mit an-

gemessenen Maßnahmen reagieren, wenn Länder sich für die Erhebung oder 

Annahme entscheiden.“ Damit sind Vergeltungsmaßnahmen im Handelsrecht, al-

so insbesondere Strafzölle gemeint. 

Mnuchin bezieht die Gesprächspause ausdrücklich nicht auf die Mindestbesteue-

rung der Säule 2. Diese sei bereits weit fortgeschritten und könne daher noch 

dieses Jahr zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Dies wäre zwar 

zeitlich und technisch machbar, erscheint allerdings aus einer politischen Per-

spektive eher unwahrscheinlich, da zahlreiche Staaten, ihre Zustimmung zu Säu-

le 1 an das Gelingen von Säule 2 geknüpft haben und andere Staaten beide Säu-

len abgelehnt haben und deshalb nun die Gelegenheit nutzen, mit dem (drohen-

den) Scheitern von Säule 1 auch erneut gegen Säule 2 zu opponieren. In jedem 

Fall wächst mit diesen Entwicklungen die Gefahr einer Eskalation und damit ei-

nes Handelskriegs. Ein Wechsel der US-Regierung nach den Präsidentschafts-

wahlen im November 2020 könnte allerdings zu einer ganz neuen politischen 

Großwetterlage führen. Die OECD hat jedenfalls in einer Pressemitteilung ange-

kündigt, dass sie den Zeitplan und die Arbeiten an Säule 1 und 2 wie geplant fort-

führen wird, da sie hierzu von G20 ein Mandat erhalten habe. Richtig ist insoweit, 

dass dieses Mandat nicht einseitig durch die USA entzogen werden kann. Aller-

dings ist eine Verhandlung dieser Themen ohne den größten Stakeholder USA 

nicht wirklich denkbar. 
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Bundeskabinett: Regierungsentwürfe zu steuerlicher Maßnahmen aus dem 

Corona-Konjunktur-, Krisenbewältigungs- und Zukunftspaket 

Am Abend des 03.06.2020 hatte der Koalitionsausschuss ein Konjunktur-, Kri-

senbewältigungs- und Zukunftspaket („Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand si-

chern, Zukunftsfähigkeit stärken“) mit einem geplanten Volumen von 130 Mrd. 

Euro beschlossen, vgl. TAX WEEKLY # 21/2020. Das Bundeskabinett hat nun 

am 12.06.2020 bereits den Regierungsentwurf für ein Zweites Corona-

Steuerhilfegesetz und den Regierungsentwurf eines Siebten Gesetzes zur 

Ände-rung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vorabschiedet. Damit soll ein 

Großteil der steuerlichen Maßnahmen umgesetzt werden.  

Mit einer Formulierungshilfe für ein „Zweites Corona-Steuerhilfegesetz“ hatte das 

BMF kurz zuvor zunächst die regierungsinterne Ressortabstimmung über we-

sentliche steuerliche Bestandteile des Corona-Konjunkturpakets gestartet (vgl. 

TAX WEEKLY # 22/2020). Der Regierungsentwurf soll zur Beschleunigung des 

Gesetzgebungsverfahrens parallel sowohl von der Bundesregierung als auch aus 

der Mitte des Bundestags eingebracht werden. Auf diese Weise kann auf einen 

ersten Durchgang beim Bundesrat verzichtet werden. Der Gesetzesbeschluss im 

Bundestag ist nun für den 29.06.2020 geplant. Der Bundesrat soll in einer Son-

dersitzung ebenfalls am 29.06.2020 seine Zustimmung erteilen.  

Hinsichtlich der nicht derart zeitkritischen Änderung des Kraftfahrzeugsteuerge-

setz sind die finalen Durchgänge im Bundestag und Bundesrat hingegen für den 

18.09.2020 bzw. 09.10.2020 geplant. 

Gegenüber der Formulierungshilfe des BMF haben sich im Regierungsentwurf 

des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes im Wesentlichen noch die bereits erwar-

teten Änderungen ergeben. Insgesamt sollen mit dem Gesetz folgende steuerli-

che Maßnahmen umgesetzt werden: 

 Der Umsatzsteuersatz wird befristet vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von

19 auf 16 % und von 7 auf 5 % gesenkt.

 Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die

Einfuhr folgenden Monats verschoben. Voraussetzung ist, dass ein zollrechtli-

cher Zahlungsaufschub bewilligt ist. Im Beschluss des Koalitionsausschusses

war noch vom „26. des Folgemonats“ die Rede. Der Termin, ab dem die Ände-

rung erstmals anzuwenden ist, soll mit BMF-Schreiben bekanntgegeben wer-

den, sobald feststeht, bis wann die IT-technischen Voraussetzungen geschaf-

fen werden können.

 Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die VZ 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro

bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert (§ 10d EStG-E). Er-

gänzt wird diese Ausweitung durch Regelungen, die den Verlustrücktrag aus

VZ 2020 unmittelbar finanzwirksam schon über die Vorauszahlungen bzw. die

Steuererklärung für den VZ 2019 nutzbar machen können. Auf Antrag wird

nach § 110 EStG-E der für die Bemessung der Vorauszahlungen für den VZ

2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte (ohne Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit) pauschal um 30 % gemindert (maximal um 5 Mio.

Euro bzw. 10 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung). Ebenfalls auf Antrag wird
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nach § 111 EStG-E bei der Steuerfestsetzung für den VZ 2019 pauschal ein 

Betrag in Höhe von 30 % des Gesamtbetrags der Einkünfte (ohne Einkünfte 

aus nichtselbständiger Arbeit) des VZ 2019 als vorläufiger Verlustrücktrag aus 

2020 abgezogen (maximal 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro bei Zusammenver-

anlagung). Beide Regelungen setzen lediglich voraus, dass die Vorauszah-

lungen für den VZ 2020 auf null Euro herabgesetzt wurden. Im Rahmen der 

Veranlagung 2020 wird der vorläufige Verlustrücktrag überprüft und die Veran-

lagung für den VZ 2019 entsprechend korrigiert.  

Gegenüber der Formulierungshilfe des BMF sind dem Regierungsentwurf in 

Bezug auf den Verlustrücktrag und den Mechanismus nach §§ 110 und 111 

EStG-E folgende Änderungen zu entnehmen: 

- Verlustrücktrag 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro auch vom VZ 2021 in den 

VZ 2020. 

- „Auf Antrag und Nachweis“ Möglichkeit einer Kürzung von Vorauszahlun-

gen für den VZ 2019 und der Berücksichtigung eines vorläufigen Verlust-

rücktrags im VZ 2019 über die 30 %-Pauschale hinaus (maximal 5 Mio. Eu-

ro bzw. 10 Mio. Euro). 

- Führt die Herabsetzung der Vorauszahlungen für den VZ 2019 am Ende zu 

einer Nachzahlung in der Veranlagung, wird diese auf Antrag zinslos ge-

stundet. 

- Wird der Einkommensteuerbescheid für 2019 vor dem zwei Wochen nach 

der Gesetzesverkündung folgenden Tag bestandskräftig, kann der Antrag 

bis zu dem einen Monat nach der Gesetzesverkündung folgenden Tag 

nachträglich gestellt werden. 

Diese Änderungen sind zu begrüßen. Keinen Zugang zur schnellen Berück-

sichtigung von Verlustrückträgen erhalten jedoch weiterhin diejenigen Steuer-

pflichtigen, bei denen der Corona-Verlust, insbesondere bei vom Kalenderjahr 

abweichenden Wirtschaftsjahren, erst in den VZ 2021 fällt. Denn zum einen 

gilt der Mechanismus nach §§ 110, 111 EStG-E nicht für den Verlustrücktrag 

aus dem VZ 2021. Und zum anderen ist in solchen Fällen regelmäßig auch ein 

pauschaler vorläufiger Verlustrücktrag aus dem VZ 2020 in den VZ 2019 

schon tatbestandlich ausgeschlossen, da dies eine Herabsetzung der Voraus-

zahlungen für den noch wenig betroffenen VZ 2020 auf null Euro vorausset-

zen würde. Die betroffenen Steuerpflichtigen müssten also mindestens bis 

zum Jahr 2022 (früheste Veranlagung für den VZ 2021) warten, um den steu-

erlichen Verlustrücktrag finanzwirksam geltend machen zu können, obwohl sie 

wirtschaftlich von der Corona-Krise zum gleichen Zeitpunkt getroffen wurden. 

 Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 %, höchstens 

das 2,5-fache der linearen Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder herge-

stellt werden (§ 7 Abs. 2 EStG-E). 

 Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine 

Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer haben (reine Elektrofahrzeu-
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ge), wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von 40.000 Euro auf 60.000 

Euro erhöht (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 EStG-E). 

 Für jedes kindergeldberechtigte Kind wird ein einmaliger Kinderbonus von 

300 Euro gewährt. Der Kinderbonus wird nach § 66 Abs. 1 Satz 3 EStG-E als 

Kindergeld im Rahmen der Günstigerprüfung mit dem steuerlichen Kinderfrei-

betrag verrechnet. 

 Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre 

von derzeit 1.908 Euro auf 4.008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angeho-

ben (§ 24b Abs. 2 EStG-E). 

 Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestän-

de des § 8 Nr. 1 GewStG ab dem Erhebungszeitraum 2020 und ohne zeitliche 

Befristung von 100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht. 

 Erhöhung bzw. Verdoppelung der maximalen Bemessungsgrundlage der 

steuerlichen Forschungszulage auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 

2025. 

 Unabhängig von den konjunkturpolitischen Maßnahmen sind in dem Gesetz-

entwurf zudem steuerstrafrechtliche Maßnahmen enthalten. Diese sollen 

laut Begründung im Zusammenhang mit der Cum/Ex-Aufarbeitung zu sehen 

sein. So soll die absolute Verfolgungsjährung gem. § 376 Abs. 3 Satz 1 AO-E 

bei besonders schwerer Steuerhinterziehung auf 25 Jahre (bisher 20 Jahre) 

verlängert werden, um zukünftig für komplexe Verfahren vor allem im Bereich 

der Wirtschaftskriminalität mehr Zeit zur Verfügung zu stellen und dadurch 

Verfahrensverschleppungen unattraktiv zu machen. In § 375a AO-E soll zu-

dem geregelt werden, dass in Fällen der Steuerhinterziehung für Steueran-

sprüche, die noch nicht erfüllt, jedoch schon verjährt sind, die Einziehung 

rechtswidrig erlangter Taterträge nach § 73 StGB angeordnet werden kann. 

Dem Täter soll so der wirtschaftliche Anreiz zur Begehung von Straftaten ge-

nommen werden, weil ihm das dadurch oder hierfür Erlangte (Vermögensvor-

teile) effektiv entzogen werden kann. § 375a AO-E soll für alle bei Gesetzes-

verkündung noch nicht verjährten Steueransprüche gelten. 

Weiterhin wurden im Regierungsentwurf zusätzlich noch folgende Maßnahmen 

aufgenommen: 

 Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein 

Jahr. 

 Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investiti-

onsabzugsbeträgen nach § 7g EStG um ein Jahr. 

 Bei der ermäßigenden Berücksichtigung der Gewerbesteuer bei der Einkom-

mensteuer nach § 35 EStG wird der Faktor ab dem VZ 2020 von 3,8 auf 4,0 

angehoben. 

Noch nicht enthalten ist in dem Gesetzentwurf insbesondere die Modernisierung 

des Körperschaftsteuergesetzes mit dem angekündigten Optionsmodell für Per-

sonengesellschaften. Dem Vernehmen nach hat das BMF hierzu unter dem Ar-
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beitstitel „Körperschaftsteuer-Modernisierungsgesetz“ zeitnah einen separaten 

Gesetzentwurf zugesagt.  

 

BMF: Umsetzung von umsatzsteuerlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Corona-Krise aus dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes 

In der Kabinettsitzung vom 12.06.2020 wurden Regierungsentwürfe zu Gesetzen 

mit weitreichenden steuerlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise 

und zur Stärkung der Binnennachfrage beschlossen.  

Eine der bedeutendsten Maßnahmen ist die befristete Senkung des regulären 

und reduzierten Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 %. 

Das BMF hat unter Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

den Entwurf eines begleitenden BMF-Schreibens auf seiner Internetseite veröf-

fentlicht, das die geplante befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes behan-

delt und wichtige Anwendungs- und Übergangsfragen zum Thema beantwortet. 

Folgende Punkte sind besonders relevant: 

 Anwendbar sind die ermäßigten Umsatzsteuersätze für Lieferungen und sons-

tige Leistungen, die unabhängig vom Datum der Rechnungsausstellung oder 

geleisteten Anzahlungen im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 aus-

geführt werden. Für einige Branchen wie die Gastronomie und das Taxige-

werbe bestehen besondere Übergangsregelungen. 

 Tritt nach dem 30.06.2020 eine Minderung oder Erhöhung der Bemessungs-

grundlage für einen vor dem 01.07.2020 ausgeführten steuerpflichtigen Um-

satz ein (z.B. Skonti & Rabatte) unterliegt die Minderung den aktuellen Steu-

ersätzen in Höhe von 19 % bzw. 7 % und die Minderung muss bei beiden Par-

teien in der Umsatzsteuervoranmeldung im Feld für abweichende Steuersätze 

deklariert werden. Besondere Vereinfachungsregelungen können für Gut-

scheine, Pfandbeiträgen und Jahresboni angewendet werden. 

 Handlungsbedarf ist bei Verträgen über Dauerleistungen (z.B. Vermietun-

gen, Leasing, Wartungen, etc.) gegeben. Verträge, die als Rechnungen anzu-

sehen sind, sind grundsätzlich an den zwischen dem 01.07.2020 und 

31.12.2020 geltenden Umsatzsteuersatz anzupassen oder durch zusätzliche 

Abrechnungspapiere zu ergänzen. 

 

BMF: Konsultationsvereinbarung mit der Schweiz im Zusammenhang mit 

Home Office-Arbeitstagen von grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern 

(COVID-19-Pandemie) 

Deutschland hat nunmehr auch mit der Schweiz eine Konsultationsvereinbarung 

betreffend die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns sowie staatlicher Unter-

stützungsleistungen an unselbstständig Erwerbstätige während der Maßnahmen 

zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie abgeschlossen (vgl. BMF-Schreiben 

vom 12.06.2020). 
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Darin wurde für die Anwendung von Art. 15a Abs. 2 DBA-Schweiz (Grenzgänger) 

vereinbart, dass Tage, für die Arbeitslohn bezogen wird und an denen Grenzgän-

ger nur aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie ei-

nes Vertragsstaats, seiner Gebietskörperschaften, des Arbeitgebers oder auf-

grund einer mit dem Arbeitgeber für die Dauer derartiger Maßnahmen getroffe-

nen Absprache ihre Tätigkeit am Wohnsitz ausüben oder unter Lohnfortzahlung 

keine Tätigkeit ausüben und am Wohnsitz verbleiben, als in dem Vertragsstaat 

verbrachte Arbeitstage gelten, in dem sich der Arbeitsort (Ort der Eingliederung in 

den Betrieb des Arbeitgebers) ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der CO-

VID-19 Pandemie befunden hätte. Hierfür wird eine arbeitstägliche Rückkehr an 

den Wohnsitz unterstellt.  

Dies gilt jedoch nicht für Arbeitstage, die unabhängig von diesen Maßnahmen am 

Wohnsitz verbracht worden wären oder arbeitsfrei gewesen wären (zum Beispiel 

auf Grund einer arbeitsvertraglichen Regelung).  

Verbleibt ein Arbeitnehmer auf Grund von Covid-19-Maßnahmen in dem Ver-

tragsstaat, in dem sich sein Arbeitsort befindet und trägt ein Arbeitgeber in die-

sem Zusammenhang Wohn- oder Übernachtungskosten, führt dies nicht zu Ta-

gen, an denen die Arbeitskraft aufgrund der Arbeitsausübung nicht an den 

Wohnsitz zurückkehrt. 

Die Grenzgängereigenschaft entfällt grundsätzlich nach Art. 15a Abs. 2 Satz 2 

DBA-Schweiz, wenn die Arbeitskraft bei einer Beschäftigung während des ge-

samten Kalenderjahres an mehr als 60 Arbeitstagen auf Grund ihrer Arbeitsaus-

übung nicht an ihren Wohnsitz zurückkehrt. Der Zeitraum, in dem ein Arbeitneh-

mer von Covid-19-Maßnahmen betroffen ist und in dem diese Konsultationsver-

einbarung gilt, wird bei der Prüfung der Grenzgängereigenschaft nach Art.15a 

Abs. 2 Satz 2 DBA-Schweiz nicht berücksichtigt. Daher ist eine proportionale 

Kürzung der Grenze von 60 Arbeitstagen nach Artikel 15a Abs. 2 Satz 2 DBA-

Schweiz um 60/366 für diese Arbeitstage für den übrigen Zeitraum des Kalender-

jahres vorzunehmen. Dieser Zeitraum ist vom Arbeitgeber in schriftlicher Form zu 

bestätigen. Während dieses Zeitraums werden Arbeitstage, an denen die Ar-

beitskraft aufgrund der Arbeitsausübung tatsächlich nicht an den Wohnsitz zu-

rückkehrt, nicht berücksichtigt. 

Weiter wurde eine Abweichung zu den Grundsätzen des Art. 15 DBA-Schweiz 

vereinbart. Danach können im Hinblick auf die Anwendung von Art. 15 Abs. 1 

DBA-Schweiz Tage, für die Arbeitslohn bezogen wird und an denen Arbeitskräfte 

nur aufgrund der Covid-19-Maßnahmen ihre Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat aus-

üben oder unter Lohnfortzahlung keine Tätigkeit ausüben und in ihrem Ansässig-

keitsstaat verbleiben, als in dem Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage geltend 

gemacht werden, in dem sich der Arbeitsort ohne die Maßnahmen zur Bekämp-

fung der COVID-19 Pandemie befunden hätte. Dies gilt nicht für Arbeitstage, die 

unabhängig von diesen Maßnahmen im Ansässigkeitsstaat verbracht worden wä-

ren oder aus anderen Gründen arbeitsfrei gewesen wären (zum Beispiel auf 

Grund einer arbeitsvertraglichen Regelung). Der Arbeitnehmer muss nachweisen, 

dass diese Arbeitstage im Tätigkeitsstaat besteuert werden. 
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Schließlich wurde vereinbart, dass nur die Schweiz die in der Schweiz ausgezahl-

te Kurzarbeiterentschädigung besteuern kann. Das in Deutschland ausbezahlte 

Kurzarbeitergeld von in der Schweiz ansässigen Personen gilt hingegen als in 

Deutschland besteuert und die Schweiz nimmt diese Einkünfte von der Besteue-

rung aus, allerdings unter Progressionsvorbehalt. 

Die Vereinbarung ist seit dem 12.06.2020 in Kraft und findet Anwendung auf Ver-

gütungen für den Zeitraum vom 11.03.2020 bis zum 30.06. 2020. Ihre Geltung 

verlängert sich danach jeweils vom Ende eines Kalendermonats zum Ende des 

nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht von der zuständigen Behörde eines 

der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor Beginn des jeweils folgenden 

Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die zuständige Behörde des an-

deren Vertragsstaats gekündigt wird.  

BMF: "Zwischenvermietung" für die Anwendung der Ausnahmevorschrift 

des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 2. Alternative EStG unschädlich 

Mit BMF-Schreiben vom 17.06.2020 reagiert die Finanzverwaltung auf dasBFH-

Urteil vom 03.09.2019 (IX R 10/19). Von der Besteuerung des Veräußerungsge-

winns nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sind Wirtschaftsgüter ausgenommen, 

die im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu ei-

genen Wohnzwecken genutzt wurden. Dabei muss laut dem BMF-Schreiben die 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken über einen zusammenhängenden Zeitraum 

vorliegen, der sich über drei Kalenderjahre erstreckt. Es genüge hierbei, dass der 

Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut im Jahr der Veräußerung zumindest am 

01.01., im Vorjahr der Veräußerung durchgehend sowie im zweiten Jahr vor der 

Veräußerung mindestens am 31.12. zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Es 

sei mithin unschädlich, wenn das Wirtschaftsgut im Anschluss an die Nutzung zu 

eigenen Wohnzwecken nach den vorgenannten zeitlichen Kriterien im Jahr der 

Veräußerung vermietet werde. Werde das Wirtschaftsgut hingegen im Vorjahr 

der Veräußerung kurzfristig zu anderen Zwecken genutzt (z.B. vorübergehende 

Vermietung) oder komme es im Vorjahr der Veräußerung zu einem vorüberge-

henden Leerstand, sei der Veräußerungsgewinn zu versteuern. 

Soweit das BMF-Schreiben vom 05.10.2000 im zweiten Spiegelstrich zu Rz. 25 

von anderen Rechtsgrundsätzen ausgeht (als unschädlich wird hier nur der 

„Leerstand“ zwischen Beendigung der Selbstnutzung und Veräußerung erwähnt), 

hält die Finanzverwaltung hieran nicht mehr fest.  

Das BMF-Schreiben vom 17.06.2020 findet auf alle offenen Fälle Anwendung 

und wird zeitgleich mit dem erwähnte BFH-Urteil im Bundessteuerblatt veröffent-

licht. 
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BMF: Veräußerung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt 

als umsatzsteuerbefreiter Finanzumsatz 

Der BFH hatte mit Urteil vom 05.09.2019 (V R 57/17) entschieden, dass die ent-

geltliche Übertragung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt von 

der Umsatzsteuer befreit ist.  

Gemäß dem Urteil handelt es sich um Finanzumsätze, im Detail um steuerfreie 

Umsätze im Geschäft mit Forderungen nach § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG und nicht 

um einen steuerpflichtigen Verkauf von Rechten oder Versicherungen wie bislang 

von Finanzverwaltung und auch dem Finanzgericht in der Vorinstanz angenom-

men. 

Mit BMF-Schreiben vom 17.06.2020 hat das BMF nunmehr den Umsatzsteuer-

anwendungserlass und hier Abschnitte 4.8.4 dahingehend geändert, dass das 

Urteil durch die Finanzverwaltung anzuwenden ist. Die Grundsätze des Urteils 

sind auf alle noch offenen Fälle anzuwenden. Ein Festhalten an der bisherigen 

Rechtsauffassung der Finanzverwaltung wird jedoch bis Ende dieses Jahres 

nicht beanstandet. 

Die Entscheidung des BFH dürfte erhebliche Auswirkungen auf das Geschäfts-

modell des "An- und Verkaufs" von "gebrauchten" Lebensversicherungen haben. 

Der Kauf von Kapitallebensversicherungen durch Investoren und nachfolgend die 

Bündelung in Portfolien und deren Verkauf an Kapitalanleger auf dem „Zweit-

markt“ dürfte damit, da umsatzsteuerfrei unter den im Urteil genannten Voraus-

setzungen, sowohl für den Verkäufer der Police als auch für den Kapitalanleger 

wieder deutlich attraktiver werden. Die Beendigung des Vertrages gegen Erhalt 

des gegenüber dem vorgenannten „Verkaufspreis“ an Investoren oft deutlich 

niedrigeren Rückkaufswertes dürfte an Bedeutung verlieren. 

 

BMF: Entwurf eines Schreibens zur Abgrenzung von Bar- und Sachlohn 

Zum 01.01.2020 wurde in § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG gesetzlich definiert, dass 

zweckgebundene Geldleistungen, nachträglich Kostenerstattungen, Geldsurroga-

te und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine 

Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind. In § 8 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 

Satz 11 EStG werden bestimmte zweckgebundene Gutscheine jedoch als Sach-

bezug definiert, für die die monatliche 44 €-Sachbezugsfreigrenze anwendbar ist, 

wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.  

Welche Bedeutung das in der Praxis haben wird, war lange unklar. Das BMF hat 

nun den Wirtschaftsverbänden den Entwurf eines umfangreichen Anwendungs-

schreibens zugesandt mit der Möglichkeit, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. 

Nach dem BMF-Entwurf werden betriebliche Krankenversicherungen als Sach-

zuwendung angesehen, wenn der Arbeitgeber die Beiträge zahlt, gleiches gilt un-

ter bestimmten Voraussetzungen für Unfallversicherungen. Die Bezuschussung 

von arbeitstäglichen Mahlzeiten mittels Papier-Essensmarken oder Barzuschüs-

sen (sog. digitale Essensmarken) soll weiterhin als Sachzuwendung angesehen 

werden. Laufende Beiträge und Zuwendungen zur Zukunftssicherung sollen (un-



 

 
Seite 9 von 16 

 

# 23 
19.06.2020 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

abhängig davon, ob sie als Bar- oder als Sachzuwendung angesehen werden) 

vom Anwendungsbereich der monatlichen 44 €-Sachbezugsfreigrenze ausge-

nommen werden, weil § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG als Spezialbewertungsvor-

schrift angesehen wird.  

Neben umfangreichen Regelungen zur Abgrenzung von Bar- und Sachlohn bei 

Gutscheinen und Geldkarten enthält der BMF-Entwurf auch den Versuch, zweck-

gebundene Geldleistungen und nachträgliche Kostenerstattungen (die als Bar-

lohn steuerpflichtig sein sollen) vom Auslagenersatz (der nach § 3 Nr. 50 EStG 

steuerfrei ist) abzugrenzen.  

Das BMF-Schreiben soll rückwirkend zum 01.01.2020 anzuwenden sein. Es 

bleibt abzuwarten, welche Änderungen bis zum finalen BMF-Schreiben noch vor-

genommen werden. 

 

BFH: Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Zusammen-

hang mit Optionsrechten  

Der BFH hatte im Urteil vom 04.02.2020 (IX R 7/18, NV) über die Höhe des Ge-

winns aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Zusam-

menhang mit der Einräumung und Ausübung von Aktienoptionsrechten zu ent-

scheiden.  

Im Streitfall veräußerte der Kläger mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag 

vom 23.12.1997 sämtliche Anteile an zwei inländischen Kapitalgesellschaften, 

der C-GmbH und der P-GmbH, an welchen er zu 90 % bzw. zu 98 % beteiligt 

war, an die S-GmbH, eine Tochtergesellschaft der X mit Sitz in den USA. Eben-

falls am 23.12.1997 schlossen der Kläger, die S-GmbH und die X einen Ge-

schäftsführervertrag, in welchem zusätzlich dem Kläger ein Optionsrecht einge-

räumt wurde 15.000 Aktien an X zu dem Preis zu erwerben, welcher der letzten 

Börsennotierung dieser Aktien an der NASDAQ-Börse vor Unterzeichnung dieses 

Vertrages entsprach. Hintergrund der Vereinbarung der Aktienoption in dem Ge-

schäftsführervertrag war der bereits vollzogene Genehmigungsprozess im ameri-

kanischen Mutterkonzern und die verbindliche Information der NASDAQ-

Börsenaufsicht, die einer Erhöhung des Veräußerungspreises im Kauf- und Ab-

tretungsvertrag entgegenstand. 

Der Kläger übte sein Optionsrecht im Jahre 1998 aus und erzielte daraus einen 

Gewinn. Das Finanzamt erfasste den Gewinn aus der ausgeübten Option als 

geldwerten Vorteil bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Auch das Fi-

nanzgericht kam zunächst zu diesem Ergebnis bevor der BFH mit Urteil vom 

30.06.2011 (VI R 80/10) das finanzgerichtliche Urteil aufhob und zur erneuten 

Sachverhaltsermittlung zurückverwies. Nach Durchführung einer Beweisaufnah-

me kam das Finanzgericht nunmehr zur Auffassung, dass der Gewinn aus der 

Optionsausübung auf der Veräußerung der Anteile an den beiden inländischen 

Kapitalgesellschaften beruhe. Alle Personen, die an den Verhandlungen zum Ab-

schluss des Kauf- und Abtretungsvertrags beteiligt gewesen seien, hätten über-

einstimmend erklärt, dass die Einräumung der Aktienoption zu Gunsten des Klä-

gers als von der Erwerberseite zu erbringende zusätzliche Gegenleistung für den 
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Erwerb der Anteile an der C-GmbH und der P-GmbH gedacht gewesen sei. Da-

raufhin änderte das Finanzamt den Veräußerungsgewinn aus der Veräußerung 

der Anteile der C-GmbH und der P-GmbH, indem der aus der Ausübung der Ak-

tienoption resultierende Gewinn rückwirkend dem Veräußerungspreis i.S.d. § 17 

EStG zugerechnet wurde.  

Nunmehr hat der BFH die Vorentscheidung aufgehoben. Zu Unrecht habe das 

Finanzgericht angenommen, dass die Wertsteigerung der X-Aktien zwischen Ein-

räumung und Ausübung des Aktien-Optionsrechts bei der Ermittlung des Veräu-

ßerungsgewinns nach § 17 EStG im Streitjahr 1997 zu berücksichtigen sei.  

In der Urteilbegründung verweist der BFH auf die von der höchstfinanzrichterli-

chen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze, unter welchen Bedingungen von 

nachträglichen Ereignissen auszugehen sei, die (rückwirkend) die Höhe des Ver-

äußerungspreises bestimmten. Verändere sich der Wert der Gegenleistung nach 

vollständiger Erfüllung der Gegenleistungspflicht, beeinflusse dies die Höhe des 

Veräußerungspreises grundsätzlich nicht mehr. Etwas anderes gelte nur dann, 

wenn der Rechtsgrund für die spätere Änderung im ursprünglichen Rechtsge-

schäft bereits angelegt war.  

Nach den Feststellungen des Finanzgerichts hatte die S-GmbH als Erwerberin 

der Beteiligungen ihre Gegenleistungspflicht mit der Einräumung des Options-

rechts durch X bereits zum 31.12.1997 vertragsgemäß erfüllt. Die Chance und 

das Risiko, dass die Option nachträglich im Wert steigen oder fallen könnte, ging 

zu diesem Zeitpunkt schon auf den Kläger über. Mithin könne es offenbleiben, ob 

beim Optionsrecht selbst eine nachträgliche Wertveränderung überhaupt einge-

treten sei, da eine solche den Veräußerungspreis nicht mehr hätte beeinflussen 

können.  

Eine hiervon abweichende Beurteilung ergebe sich schließlich auch nicht aus 

dem Umstand, dass die Vertragsparteien mit der Einräumung der Option wohl 

übereinstimmend die Erwartung verbanden, dass der Kläger von einer positiven 

Kursentwicklung der Aktien der X profitieren sollte. Denn diese Erwartung könne 

vorliegend keine rechtliche Bedeutung haben. Hätte sich die Erwartung nicht er-

füllt, wäre die Gegenleistungspflicht der S-GmbH nicht angepasst worden. Nichts 

anderes gelte, wenn die Wertsteigerung – wie im Streitfall – eingetreten sei. Vor 

diesem Hintergrund habe sich auch die Schlussfolgerung des Finanzgerichts, die 

Vertragsparteien hätten bei Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrags der 

Beteiligungen bzw. Geschäftsführervertrags im Streitjahr 1997 noch keine ab-

schließende Einigung über den Veräußerungspreis (bzw. dessen Höhe) erzielt, 

als grundlos erwiesen. 

 

BFH: Halbierung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an un-

terschiedlichen Arbeitstagen 

Im Urteil vom 12.02.2020 (VI R 42/17) bestätigt der BFH die Auffassung der Fi-

nanzverwaltung, dass nur die halbe Entfernungspauschale als Werbungskosten 

angesetzt werden darf, wenn der Mitarbeiter an einem Arbeitstag nur eine Fahrt 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durchführt (z.B. weil er an der ers-
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ten Tätigkeitsstätte eine mehrtägige Dienstreise beginnt oder eine Dienstreise 

beginnt, die an der Wohnung beendet wird). 

Der Kläger war Flugbegleiter und fuhr an einigen Tagen im Kalenderjahr mit sei-

nem Pkw von der Wohnung zum Flughafen (erste Tätigkeitsstätte) ohne am sel-

ben Kalendertag wieder nach Hause zu fahren. Vielmehr fand die Rückfahrt an 

einem späteren Kalendertag statt. In seiner Steuererklärung machte er auch für 

diese Kalendertage die Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilome-

ter geltend, was vom Finanzamt abgelehnt wurde (vgl. auch H 9.10 „Fahrtkosten 

bei einfacher Fahrt“ LStH 2020). Der BFH gab dem Finanzamt recht.  

Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG kann die Entfernungspauschale „für je-

den Arbeitstag“ angesetzt werden, an dem der Mitarbeiter die erste Tätigkeits-

stätte aufsucht. Das bedeutet zum einen, dass die Entfernungspauschale nur be-

rücksichtigt werden kann, wenn der Mitarbeiter die erste Tätigkeitsstätte tatsäch-

lich aufgesucht hat. Zum anderen kann sie aber auch nur einmal für jeden Ar-

beitstag berücksichtigt werden, auch wenn der Mitarbeiter die Strecke an einem 

Kalendertag mehrfach zurücklegt. Da dem Kilometersatz von 0,30 € je Entfer-

nungskilometer die typisierende Annahme zugrunde liegt, dass der Steuerpflich-

tige an jedem Arbeitstag den Weg von der Wohnung zu seiner ersten Tätigkeits-

stätte und von dort wieder zurück, fährt, kann er die Entfernungspauschale für je-

den Arbeitstag nur zur Hälfte geltend machen, wenn er diese Wegestrecken an 

unterschiedlichen Kalendertagen zurücklegt. 

 

BFH: Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten  

Der BFH hatte mit Urteil vom 22.01.2020 (XI R 2/19) darüber zu entscheiden, ob 

eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für die mit der Räumung eines 

Baustellenlagers und dem Rücktransport des Materials verbundenen Aufwen-

dungen gebildet werden konnte.  

Im Streitfall betrieb die Klägerin, eine GmbH, ein Unternehmen, deren Unterneh-

mensgegenstand u.a. in der Ausführung von Gerüstbauten bestand. In den Streit-

jahren 2007, 2009, 2010 und 2012 war die Klägerin im Wesentlichen im Spezial-

gerüstbau bei Großindustrieanlagen tätig. Mit den Betreibern dieser Anlagen 

schloss sie jeweils Rahmenverträge mit einer Laufzeit von regelmäßig drei Jah-

ren. Auf dieser Grundlage wurden dann mit den jeweiligen Auftraggebern Einzel-

verträge ("Abrufe") über konkret zu erbringende Gerüstbauarbeiten vereinbart. 

Um der Vorhalteverpflichtung nachzukommen und die geschuldeten Arbeiten 

zeitnah ausführen zu können, errichtete die Klägerin in zahlreichen Fällen mit Zu-

stimmung des jeweiligen Auftraggebers auf dem Gelände der Industrieanlagen 

Materiallager. Dort befanden sich die für die Abwicklung der Aufträge benötigten 

Materialbestände sowie weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung. In den 

Rahmenverträgen verpflichtete sich die Klägerin regelmäßig gegenüber ihren 

Auftraggebern, von diesen zur Verfügung gestellte Lager- und Arbeitsplätze so-

wie Zufahrtswege in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten bzw. wieder in den 

Zustand zu versetzen, in dem sie der Klägerin zu Beginn des Vertrages zur Ver-

fügung gestellt worden waren.  
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Die Klägerin bildete eine – nach der Laufzeit der Rahmenverträge abgezinste –

Rückstellung für den bei Auslaufen der Rahmenverträge erforderlichen Abtrans-

port des auf der jeweiligen Baustelle befindlichen Materials. Für die Bemessung 

der Rückstellung wurde zum jeweiligen Bilanzstichtag der auf der Baustelle gela-

gerte Materialbestand erfasst und hiervon ausgehend eine Kalkulation der Per-

sonalkosten im Zusammenhang mit der Rückführung des Materials ins Zentralla-

ger der Klägerin sowie der Kosten für den Transport vorgenommen.  

Im Rahmen einer Außenprüfung vertrat die Finanzverwaltung die Auffassung, 

dass eine Rückstellungsbildung nicht zulässig sei. Rückstellungen für drohende 

Verluste seien steuerrechtlich nicht zulässig und Rückstellungen für ungewisse 

Verbindlichkeiten lägen nicht vor. Die nach erfolglosem Einspruch geführte Klage 

beim Finanzgericht blieb gleichfalls erfolglos. Die Rückstellung könne steuer-

rechtlich nicht anerkannt werden, da die Leistungspflicht der Klägerin gegenüber 

den Auftraggebern von eigenbetrieblichen Erfordernissen gleichgerichtet und 

kongruent überlagert werde.  

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt und die Revisi-

on zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe den Ansatz der Rückstellung für 

Aufwendungen im Zusammenhang mit künftigen Baustellenauflösungen ohne 

Rechtsfehler versagt. 

Unter Beachtung des Verbots sog. Aufwandsrückstellungen (§ 249 Abs. 2 Satz 1 

HGB) setze der Ansatz einer Rückstellung als Verbindlichkeitsrückstellung eine 

Verpflichtung gegenüber einer dritten Person voraus (sog. Außenverpflichtung). 

Zudem müsse diese Verpflichtung als erzwingbarer Anspruch des Dritten auch 

eine wirtschaftliche Belastung darstellen. Nach ständiger höchstfinanzrichterlicher 

Rechtsprechung sei es aber unbeschadet einer ausreichend bestimmten Au-

ßenverpflichtung geboten, die wirtschaftlichen Interessen des Leistungsverpflich-

teten und des Anspruchsberechtigten zu gewichten und im Einzelfall ein sog. ei-

genbetriebliches Interesse als wirtschaftlich auslösendes Moment der Belastung 

zu werten. Auch wenn große Teile der Literatur dieser Rechtsprechung kritisch 

gegenüberstünden, sei an ihr insbesondere in den Fällen festzuhalten, in denen 

eine bestehende Außenverpflichtung durch ein eigenbetriebliches Interesse bei 

wirtschaftlicher Betrachtung vollständig überlagert werde und damit der Sache 

nach eine sog. Aufwandsrückstellung vorliege. 

Unter Anwendung dieser Grundsätze scheide der Ansatz einer Rückstellung für 

die Räumung und den Abtransport des (Gerüstbau-)Materials im Streitfall aus. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Auflösung des jeweiligen Materiallagers an den 

Baustellen und der Rückführung des für die weitere Betriebsfortführung der Klä-

gerin notwendigen Materials in das Zentrallager der Klägerin sei derart von Ge-

wicht, dass das eigenbetriebliche Interesse der Klägerin die zivilrechtliche Ver-

pflichtung zur Räumung des jeweiligen Grundstücks in vollem Umfang überlage-

re.  

Davon ausgehend bestehe schließlich auch kein Anlass, sich mit einer Litera-

turmeinung zu befassen, welche dafür eintritt, dass bei gleichzeitigem Bestehen 

einer Außenverpflichtung und einem betrieblichen Eigeninteresse eine entspre-

chende Zuordnung der Kosten vorzunehmen sei. Nach den Umständen des 
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Streitfalls sei mit Blick auf den einheitlichen und durch das eigenbetriebliche Inte-

resse veranlassten Transportvorgang eine entsprechende Kostenaufteilung nicht 

möglich. 
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Alle am 18.06.2020 / 12.06.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V R 40/19 07.05.2020 EuGH-Vorlage zur Organschaft 

VI R 20/17 13.02.2020 
Beiträge des österreichischen Arbeitgebers an eine österreichische betriebliche 
Vorsorgekasse als Arbeitslohn 

X R 6/18 03.12.2020 
Behandlung einer Investitionszulage und nicht abziehbarer Betriebsausgaben 
bei der Berechnung nicht abziehbarer Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4a EStG 

VI R 42/17 12.02.2020 
Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an unterschiedli-
chen Arbeitstagen 

XI R 2/19 22.01.2020 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (hier: Räumung eines Baustellen-
lagers und Rücktransport des Materials 

VII R 62/18 17.12.2019 Unterschriftserfordernis bei Pfändungsverfügungen 

I R 44/17 14.08.2019 Abgrenzung zwischen beteiligungs- und obligationsähnlichen Genussrechten 

 

Alle am 18.06.2020 / 12.06.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X S 1/20 
(PKH) 

12.03.2020 Grenzüberschreitende PKH; Beiordnung einer Steuerberatungs-GmbH 

V S 23/19 
(PKH) 

19.02.2020 
Verfahrensfehler, Anspruch auf rechtliches Gehör; Grundsatz der Vorherigkeit, 
effektiver Rechtsschutz 

XI B 69, 70/19 11.02.2020 
Notwendige Verbindung von Verfahren bei doppelter Rechtshängigkeit - 
Rechtsfolge des Verfahrensfehlers bei späterer Nichtzulassungsbeschwerde 

IX R 7/18 04.02.2020 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften - Veräußerungspreis - 
rückwirkendes Ereignis nach Erbringung der Gegenleistung - Aktienoptions-
recht 

III R 62/18 23.01.2020 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Kindergeld; 
Abgrenzung zwischen mehraktiger Erstausbildung und Zweitausbildung bei 
Ausbildungsgängen, die eine Berufstätigkeit voraussetzen 

X B 136/19 10.03.2020 Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Klagerücknahme 

VIII B 118/19 05.03.2020 Konkretisierung einer abstrakten Rechtsfrage 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010108/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010109/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010110/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010105/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010107/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010106/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010104/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050121/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050121/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050113/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050113/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050120/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050122/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050119/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050118/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050116/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII B 140/19 04.03.2020 Grundsätzliche Bedeutung - Ablaufhemmung - Außenprüfung 

VIII S 18/19 12.11.2020 
Beschwerde gegen den Beschluss des FG, die öffentliche Zustellung eines 
Urteils zu bewilligen 

VIII B 54/19 12.11.2020 Beschwerde gegen die Ablehnung der Bestellung eines Notanwalts 

 

Alle bis zum 19.06.2020 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV C 1 -S 
2256/08/10006 
:006 

17.06.2020 
Ausnahmevorschrift des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 3 2. Alternati-
ve EStG 

III C 3 -S 7160-
c/20/10001 :001 

17.06.2020 
Umsatzsteuer; Veräußerung von Kapitallebensversicherungen auf dem 
Zweitmarkt als Umsatz mit Forderungen nach § 4 Nr. 8 Buchstabe c UStG 

III C 3 -S 
7155/19/10003 
:001 

15.06.2020 
Umsatzsteuer; Steuerbefreiung für Leistungen für die Schifffahrt auf Hoher 
See (§ 4 Nr. 2, § 8 UStG, Abschnitt 8.1 UStAE); Steuerbefreiung für Liefe-
rungen von Gegenständen für die Versorgung von Schiffen  

IV C 4 - S 
2223/19/10003 
:002 

15.06.2020 
Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer des Erdbebens in Al-
banien vom 26. November 2019  

IV B 2 -S 1301-
CHE/07/10015-
01 

12.06.2020 

Konsultationsvereinbarung zum Abkommen vom 11. August 1971 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen betreffend die steuerliche Behandlung 
des Arbeitslohns sowie staatliche Unterstützungsleistungen an unselbstän-
dig Erwerbstätige (Arbeitskraft) während der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der COVID-19 Pandemie 

III C 2 - S 
7030/20/10009 
:004 

12.06.2020 
Befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
zum 1. Juli 2020 

IV C 1 -S 
2252/19/10028 
:002 

11.06.2020 
Abgeltungsteuer; Kapitalmaßnahme von Air Liquide S.A. (Frankreich) im 
Jahr 2019; Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach §§ 1, 7 KapEr-
hStG 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050114/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050117/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050115/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-06-17-ausnahmevorschrift-des-paragraf-23-absatz-1-satz-1-nummer-1-satz-3-2-alternative-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-06-17-ausnahmevorschrift-des-paragraf-23-absatz-1-satz-1-nummer-1-satz-3-2-alternative-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-06-17-ausnahmevorschrift-des-paragraf-23-absatz-1-satz-1-nummer-1-satz-3-2-alternative-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-17-veraeusserung-von-kapitallebensversicherungen-auf-dem-zweitmarkt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-17-veraeusserung-von-kapitallebensversicherungen-auf-dem-zweitmarkt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-15-umsatzsteuer-steuerbefreiung-fuer-leistungen-fuer-die-schifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-15-umsatzsteuer-steuerbefreiung-fuer-leistungen-fuer-die-schifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-15-umsatzsteuer-steuerbefreiung-fuer-leistungen-fuer-die-schifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-06-15-steuerliche-massnahmen-zur-unterstuetzung-der-opfer-des-erdbebens-in-albanien.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-06-15-steuerliche-massnahmen-zur-unterstuetzung-der-opfer-des-erdbebens-in-albanien.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-06-15-steuerliche-massnahmen-zur-unterstuetzung-der-opfer-des-erdbebens-in-albanien.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-06-15-steuerliche-massnahmen-zur-unterstuetzung-der-opfer-des-erdbebens-in-albanien.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-06-15-steuerliche-massnahmen-zur-unterstuetzung-der-opfer-des-erdbebens-in-albanien.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-06-12-Konsultationsvereinbarung-steuerliche-behandlung-arbeitslohn-staatliche-unterstuetzungsleistungen-unselbststaendig-erwerbstaetige-massnahmen-zur-bekaempfung-der-COVID-19-pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-06-12-Konsultationsvereinbarung-steuerliche-behandlung-arbeitslohn-staatliche-unterstuetzungsleistungen-unselbststaendig-erwerbstaetige-massnahmen-zur-bekaempfung-der-COVID-19-pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-06-12-Konsultationsvereinbarung-steuerliche-behandlung-arbeitslohn-staatliche-unterstuetzungsleistungen-unselbststaendig-erwerbstaetige-massnahmen-zur-bekaempfung-der-COVID-19-pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-12-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-12-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-12-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2020-06-11-kapitalmassnahme-von-Air-Liquide-S-A-kapitalerhoehung-aus-gesellschaftsmitteln.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2020-06-11-kapitalmassnahme-von-Air-Liquide-S-A-kapitalerhoehung-aus-gesellschaftsmitteln.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2020-06-11-kapitalmassnahme-von-Air-Liquide-S-A-kapitalerhoehung-aus-gesellschaftsmitteln.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
17. Juni 2020 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF   Umsatzsteuer;  
Veräußerung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt als Umsatz mit  
Forderungen nach §  4 Nr.  8 Buchstabe  c UStG;  
BFH-Urteil vom 5.  September 2019, V  R  57/17  


BEZUG 


GZ III C 3 - S 7160-c/20/10001 :001 
DOK 2020/0590350 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, 
BStBl I S. 864, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 15. Juni 2020 - III C 3 -
S 7155/19/10003 :001 (2020/0582983), BStBl I S. XXX, geändert worden ist, in 
Abschnitt 4.8.4 wie folgt geändert: 


1. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 


„(3)   Zur Steuerbefreiung bei  der Veräußerung von Kapitallebensversicherungen 
auf dem  Zweitmarkt  vgl. BFH-Urteil vom  5. 9. 2019, V  R 57/17,  BStBl  2020 II  
S.  XXX.“  


2. Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die neuen Absätze 4 bis 7. 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
     
 


   
 


  
 


    
   


     
    


 
 


 
 


 


Seite 2 II. Anwendung 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn für Umsätze, die vor dem 1. Januar 2021 erbracht 
werden, die Vorgaben dieses BMF-Schreibens nicht angewendet werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten -
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 



http:http://www.bundesfinanzministerium.de










POSTANSCHRIFT


BETREFF


BEZUG


GZ


OOK


Bundesministerium ENTWURF
derFinanzen


Entwurf zur 
Verbandsanhorung


Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin


Nur per E-Mail


Oberste Finanzbehorden 
der Lander


nachrichtlich:


hausanschrift Wilhelmslrafte 97 
10117 Berlin 


ra +49(0) 30 18 682-


fax t49 (0)30 18 682- 


e-mail


DATUM


Bundeszentralamt 
fur Steuern


Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug
(§ 8 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 Satz 11 zweiter Halbsatz EStG);
Anwendung der neuen Regelungen nach dem Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Fdrderung der Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
vom 12. Dezeniber 2019 (BGB1.1 Seite 2451)
Erorterung in der Sitzung LSt 1/2020 zu TOP 8
IVC 5-82334/19/10007:002 
2020/0057376
[6ei Antwort bitte GZ und DOK angeben}


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erdrterungen mit den obersten Finanzbehorden der 
Lander gelten fur die Anwendung der neuen Regelungen des § 8 Absatz 1 Satz 2 und 3 und 
Absatz 2 Satz 11 zweiter Halbsatz EStG in der Fassung des Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Forderung der Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
sowie fiir die Anwendung der Urteile des BFH vom 7. Juni 2018 - VI R 13/16 - (BStBl 2019 
II Seite 371) und vom 4. Juli 2018 - VI R 16/17 - (BStBl 2019 II Seite 373) zur Abgrenzung 
zwischen Geldleistung und Sachbezug die folgenden Grundsatze:


1. Oberblick iiber die neuen Regelungen


In § 8 Absatz 1 Satz 2 EStG 1st durch die neue Definition „Zu den Einnahmen in Geld 
gehoren“ nun gesetzlich festgesebrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachtragliche 
Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, 
grundsatzlich keine Sachbeziige, sondern Geldleistungen sind.







Seile 2


2 Die BFH-Urteile vom 11. November 2010 (BStBl 2011 II Seite 383, 386 und 389) sowie vom 
7. Juni 2018 (a.a.O.) und vom 4. Juli 2018 (a.a.O.) sind insoweit durch die gesetzlichen 
Regelungen uberholt.


3 In § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG werden bestimmte zvveckgebundene Gutscheine (einschlieBlich 
entsprechender Gutscheinkarten, digilaler Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapp- 
likationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten (einschlieBlich Wertguthabenkarten in Form 
von Prepaid-Karten) hingegen als Sachbezug gesetzlich definiert. Voraussetzung ist, dass die 
Gutscheine oder Geldkarten ausschlieBlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen bei 
dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen und die Kriterien des § 2 Absatz 1 
Nummer 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) erfullen. Von einer solchen Berechtigung 
zum ausschlieBlichen Bezug von Waren oder Dienstleistungen ist nicht auszugehen, wenn der 
Arbeitnehmer zunachst in Vorleistung tritt und der Arbeitgeber ihm die Kosten im 
Nachhinein erstattet. In diesen Fallen handelt es sich um eine Geldleistung in Form einer 
nachtraglichen Kostenerstattung; vgl. Rdnr. 20 und 21.


4 Die 44-Euro-Freigrenze ist bei Gutscheinen und Geldkarten im Sinne der Rdnr. 3 nur dann 
anwendbar, wenn sie vom Arbeitgeber zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewahrt werden (§ 8 Absatz 2 Satz 11 zweiter Halbsatz EStG). Der steuerliche Vorteil ist 
damit insbesondere im Rahmen von Gehaltsverzicht oder -umwandlungen ausgeschlossen; 
zur Gewahrung von Zusatzleistungen und Zulassigkeit von Gehaltsumwandlungen, vgl. 
BMF-Schreiben vom 5. Februar 2020 (BStBl I Seite 222).


2. Sachbezug im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG i. V. m. § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG


5 Sachbeziige im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz I EStG sind alle nicht in Geld bestehenden 
Einnahmen. Ein Sachbezug im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG liegt nicht vor, wenn der 
Arbeitnehmer anstelle des Sachbezugs auch eine Geldleistung verlangen kann, selbst wenn 
der Arbeitgeber die Sadie zuwendet (BFH-Urteil vom 4. Juli 2018, a.a.O., Rz. 16).


Unter diesen Voraussetzungen ist Sachbezug im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG 
i. V. m. § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG u.a.:


6 - die Gewahrung von Krankenversicherungsschutz bei Abschluss einer
Krankenversicherung und Beitragszahlung durch den Arbeitgeber
(BFH-Urteil vom 7. Juni 2018, a.a.O.),


7 - die Gewahrung von Unfallversicherungsschutz, soweit bei Abschluss einer freiwilligen
Unfallversicherung durch den Arbeitgeber der Arbeitnehmer den Versicherungsanspruch







Seite 3 unmittelbar gegenuber dem Versicherungsunternehmen geltend machen kann; sofern die 
Beitrage nicht nach § 40b Absatz 3 EStG pauscbal besteuert warden. Tz. 2.2.1 des BMF- 
Schreibens vom 28. Oktober 2009 (BStBI I Seite 1275) ist insoweit iiberholt (siehe auch 
Rdnr. 29, letzter Satz),


8 - die Gewahrung von Papier-Esseninarken (Essensgutscheine, Restaurantschecks) und
arbeitstaglichen Zuschiissen zu Mahlzeiten (sog. digitale Essenmarken); die Regelungen 
der Richtlinie R 8.1 Absatz 7 Mummer 4 LStR 2015 und des BMF-Schreibens vom 
18. Januar2019 (BStBI I Seite 66) bleiben unberuhrt (§ 8 Absatz 2 Satz 10 EStG), vgl. 
auch Rdnr. 16,


9 - die Gewahrung von Gutscheinen oder Geldkarten, die unter lohn- und einkommen-
steuerlicher Auslegung die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a ZAG 
erflillen (vorbehaltlich der Rdnr. 24);


a) Gutscheine oder Geldkarten, unabhangig von einer Betragsangabe, die berechtigen, 
ausschlieBIich Waren oder Dienstieistungen vom Aussteller des Gutscheins aus 
seiner eigenen Produktpalette zu beziehen (BFFl-Urteil vom 4. Juli 2018, a.a.O.,
Rz. 30); der Sitz des Ausstellers sowie dessen Produktpalette sind insoweit nicht auf 
das Inland beschrankt oder


b) Gutscheine oder Geldkarten, unabhangig von einer Betragsangabe, die berechtigen, 
ausschlieBIich Waren oder Dienstieistungen aufgrund von Akzeptanzvertragen 
zwischen Aussteller/Emittent und Akzeptanzstellen bei einem begrenzten Kreis von 
Akzeptanzstellen im Inland zu beziehen (zur Abgrenzung siehe Rdnr. 23).


10 Ein begrenzter Kreis von Akzeptanzstellen im Sinne der Rdnr. 9 Buchstabe b gilt fur
lohn- und einkommensteuerliche Zwecke als erfullt:


a) bei stadtischen Einkaufs- und Dienstleistungsverbiinden im Inland,
b) bei Einkaufs- und Dienstleistungsverbiinden, die sich auf eine bestimmte inlandische 


Region (z. B. mehrere benachbarte Stadte und Gemeinden im landlichen Raum) 
erstrecken oder


c) aus Vereinfachungsgriinden bei von einer bestimmten Ladenkette (einem bestimmten 
Aussteller) ausgegebene Kundenkarten zum Bezug von Waren oder Dienstieistungen 
in den einzelnen Geschaften im Inland oder im Internetshop dieser Ladenkette mit 
einheitiichem Marktauftritt (z.B. ein Symbol, eine Marke, ein Logo); die Art des 
Betriebs (z.B. eigene Geschafte. im Genossenschafts- oder Konzernverbund, iiber 
Agenturen oder Franchisenehmer) ist unerheblich.
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Beispiele zu Rdnr. 9 und 1011


• wiederaufladbare Geschenkkarten fur den Einzelhandek 
® shop-in-shop-Ldsungen mit Hauskarte,
® Tankkarten eines einzelnen Tankstellenbetreibers zum Bezug von Waren oder 


Dienstleistungen in seiner Tankstelle,
® von einer bestimmten Tankstellenkette (einem bestimmten Aussteller) ausgegebene 


Tankkarten zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen in den einzelnen Tank- 
stellen mit einheitlichem Marktauftritt (z.B. ein Symbol, eine Marke, ein Logo): die 
Art des Betriebs (z.B. eigene Geschafte, im Genossenschafts- oder Konzernverbund, 
fiber Agenturen oder Franchisenehmer) ist unerheblicii,


• ein vom Arbeitgeber selbst ausgestellter Gutschein (z.B. Tankgutschein, hierzu ziihlt 
auch eine Berechtigung zum Tanken), wenn die Akzeptanzstellen (z.B. Tankstelle 
oder Tankstellenkette) aufgrund des Akzeptanzvertrags (z.B. Rahmenvertrag) 
unmittelbar mit dem Arbeitgeber abrechnen,


® Karten eines Online-Handlers, die nur zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
aus seiner eigenen Produktpalette (Verkauf und Versand durch den Online-Handler) 
berechtigen, nicht jedoch, wenn sie auch fur Produkte von Fremdanbietern (z.B. 
Marketplace) einlosbar sind,


® Centergutscheine oder Kundenkarten von Shopping-Centern, Malls und Outlet- 
Villages.


® „City-Cards'\ Stadtgutscheine


12 - die Gewahrung von Gutscheinen oder Geldkarten, die unter lohn- und einkommen-
steuerlicher Auslegung die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b ZAG 
erflillen:


Gutscheine oder Geldkarten (vorbehaltlich der Rdnr. 24), unabhangig von einer Betrags- 
angabe, die nur berechtigen, Waren oder Dienstleistungen ausschlieBlich aus einer sehr 
begrenzten Waren- oder Dienstleistungspalette zu beziehen; auf die Anzahl der 
Akzeptanzstellen und den Bezug im Inland kommt es deshalb hier nicht an,


13 Beispiele zu Rdnr, 12


Gutscheine oder Geldkarten begrenzt auf
© den Personennah- und Fernverkehr (z.B. fur Fahrberechtigungen, Zugrestaurant, 


Park&Ride-Parkgelegenheiten) einschlieBlich bestimmter Mobilitatsdienstleistungen 
(z.B. die Nutzung von (Elektro-)Fahrradern, Car-Sharing, E-Scootern),


® Kraftstoff, Ladestrom etc. („Alles, was das Auto bewegt").







Soite 5 0 Fitnessleistungen (z.B. fur den Besuch der Trainingsstatten und zum Bezug der dort 
angebotenen Waren oder Dienstleistungen), 


e Streamingdienste fur Film und Musik,
• Printmedien einschliefJlich Zeitungen und Zeitschriften,
® Bucher, auch als Horbiicher oder Dateien, einschlieBlich Downloads, unter 


Ausschluss von Zeitungen und Zeitschriften


14 - die Gewahrung von Gutscheinen oder Geldkarten, die unter lohn- und einkommen-
steuerlicher Auslegung die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nuinmer 10 Buchstabe c ZAG 
erfullen:


Gutscheine oder Geldkarten (vorbehaltlich der Rdnr. 24), unabhangig von einer 
Betragsangabe, die nur berechtigen, aufgrund von Akzeptanzvertragen zwischen 
Aussteller/Emittent und Akzeptanzstellen Waren oder Dienstleistungen ausschlielMich 
fur bestiinmte soziale oder steuerliche Zwecke im Inland zu beziehen (Zweckkarte); 
auf die Anzahl der Akzeptanzstellen kommt es nicht an.


15 Nicht um eine Zweckkarte im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe c ZAG 
handelt es sich bei Gutscheinen oder Geldkarten, wenn deren Einsatzbereich fur sich 
genommen nicht mehr hinreichend bestimmt eingegrenzt ist. Ein „begtinstigter“ sozialer 
oder steuerlicher Zweck in diesem Sinne ist daher insbesondere nicht die 
Inanspruchnahme der 44-Euro-Freigrenze, der Richtlinienregelung des R 19.6 LStR 
(Aufmerksamkeiten) oder der Pauschalversteuerung nach § 37b EStG an sich.


16 Beisniele zu Rdnr, 14


® Verzehrkarten in einer sozialen Einrichtung, Papier-Essenmarken (Essensgutscheine, 
Restaurantschecks) und arbeitstagliche Zuschiisse zu Mahlzeiten (sog. digitale 
Essenmarken),


® Behandlungskarten fur arztliche Leistungen oder Reha-MaBnahmen,
® Karten fur betriebliche GesundheitsmaBnahmen


17 Ein Abschlag von 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR ist nicht vorzunehmen, wenn ein 
Gutschein oder eine Geidkarte fiber einen in Euro lautenden Hochstbetrag hingegeben wild 
(R 8.1 Absatz 2 Satz 4 LStR).


3. Geldleistung im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG


Kein Sachbezug, sondern Geldleistung im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG ist u.a.:
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18 - eine Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer bei Abschluss einer
Krankenversicherung und Beitragszablung durch den Arbeitnehmer, wenn die 
Zahlung des Arbeitgebers mit der Auflage verbunden ist, dass der Arbeitnehmer mit 
einem vom Arbeitgeber benannten Unternehmen einen Versicherungsvertrag schlieBt 
(BFH-Urteil vom 4. Juli 2018, a.a.O.),


19 - ein im Inland gultiges gesetzliches Zahlungsmittel oder Zahlungen in einer gangigen,
frei konvertiblen und im Inland handelbaren auslandischen Wahrung; dies gilt nicht fur 
Zahlungsmittel (z. B. Sonderpragungen). wenn der iibliche Endpreis am Abgabeort im 
Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG vom Nennwert abweicht,


20 - eine Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer anstelle der geschuldeten Ware oder
Dienstleistung (zweckgebundene Geldleistungen und nachtragliche Kosten- 
erstattungen),


21 Die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 50 EStG fur Betrage, die der Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber erhalt, um sie fur ihn auszugeben (durchlaufende Gelder) und fur Betrage, 
durch die Auslagen des Arbeitnehmers fur den Arbeitgeber ersetzt werden 
(Auslagenersatz), bleibt hiervon unberiihrt. Besteht ein eigenes Interesse des 
Arbeitnehmers an den bezogenen Waren oder Dienstleistungen, liegen kein steuerfreier 
Auslagenersatz und auch keine durchiaufenden Gelder im Sinne des § 3 Nummer 50 
EStG vor (R 3.50 Absatz 1 Satz 3 LStR); von einem eigenen Interesse des Arbeitnehmers 
an den bezogenen Waren oder Dienstleistungen ist auszugehen. wenn die Waren oder 
Dienstleistungen fur den privaten Gebrauch des Arbeitnehmers bestimmt sind.


22 Beisniele zu Rdnr. 20


Arbeitnehmer A hat gegeniiber seinem Arbeitgeber zusatzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn einen Anspruch aufUbereignung eines privaten Fahrrads im Wert von 
800 Euro.


a) A erhalt von seinem Arbeitgeber anstelle des geschuldeten Fahrrads einen Betrag 
von 800 Euro fur den entsprechenden Erwerb.


Die arbeitsvertragliche Zweckbestimmung fiihrt nicht zur Annahme eines Sach- 
bezugs. Es handelt sich um eine zweckgebundene Geldleistung. § 37b EStG ist 
nicht anwendbar.







Seite ? b) A erwirbt das Falirrad und erhalt von seinem Arbeitgeber nach Vorlage seines 
Kaufbelegs den Betrag von 800 Euro erstattet.


Die arbeitsveriragliche Zweckbestinimung fuhrt nicht zur Annahme eines Sach- 
bezugs. Es handelt sich urn eine nachtragliche Kostenerstattung. § 37b EStG ist 
nicht anwendbar.


23 - die Gewahrung von Gutscheinen oder Geldkarten, die unter lohn- und einkommen-
steuerlicher Auslegung die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 ZAG nicht erfullen:


Geldsurrogate, wie die Gewahrung von Geldkarten oder Wertguthabenkarten in Form 
von Prepaid-Kreditkarten, die im Rahmen unabhangiger Systeme des unbaren Zahlungs- 
verkehrs eingesetzt werden konnen (BFH-Uiteil vom 4. Juli 2018, a.a.O., Rz. 31). Allein 
die Begrenzung der Anwendbarkeit von Gutscheinen oder Geldkarten auf das Inland ist 
fiir die Annahme eines Sachbezugs nicht ausreichend.


24 Als Geldleistung zu behandeln sind insbesondere Gutscheine oder Geldkarten, die


a) ilber eine Barauszahlungsfunktion vertugen; es ist nicht zu beanstanden, wenn 
verbleibende Restguthaben bis zu einem Euro ausgezahlt werden konnen,


b) iiber eine eigene 1BAN verfugen,
c) fur Uberweisungen (z.B. PayPal) verwendet werden konnen.
d) fur den Erwerb von Devisen (z.B. Pfund, US-Dollar, Schweizer Franken) verwendet 


werden konnen oder
e) als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt werden konnen.


25 Beispiele zu Rdnr. 23


Arbeitnehmer A erhalt von seinem Arbeitgeber zusatzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn eine Prepaid-Kreditkarte, die monatlich mit 44 Euro aufgeladen wird und mit 
der er bei liber 30 Mio. Akzeptanzstellen weltweit Waren einkaufen kann. Auf Grundlage 
der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ist A aber nur der Erwerb von Kraftstoff fur 
seinen Privatwagen erlaubt.


Die Voraussetzungen der Tz. 2 sind nicht erfullt. Bei der Prepaid-Kreditkarte handelt es 
sich um ein Geldsurrogat im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 2 EStG. Die arbeitsveriragliche 
Zweckbestimmung fuhrt nicht zur Annahme eines Sachbezugs. Es handelt sich um eine 
Geldleistung. Die 44-Euro-Freigrenze ist nicht anwendbar.







sene 8 Abwandlung
Auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ist A nur der Erwerb von 
Kraftstoff fur seinen Dienstwagen erlaubt.


Es handelt sich nicht um einen Sachbezug, sondern um eine zvveckgebundene 
Geldleistung, die nach § 3 Nunimer 50 EStG steuerfrei ist.


4. Allgemeine lohn- undl einkommensteuerliche Regelungen zu Gutscheinen odcr 
Geldkaiten


26 Der Zufluss des Sachbezugs erfolgt bei einem Gutschein oder einer Geldkarte. die bei einem 
Dritten einzulosen sind, im Zeitpunkt der Hingabe und bei Geldkaiten friihestens im 
Zeitpunkt der Aufladung des Guthabens, weil der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt einen 
Rechtsanspruch gegenuber dem Dritten erhalt (§38 Absatz 2 Satz 2 EStG. R 38.2 Absatz 3 
Satz 1 LStR). Der Zufluss des Sachbezugs erfolgt bei einem Gutschein oder einer Geldkarte, 
die beim Arbeitgeber einzulosen sind, im Zeitpunkt der Einlosung (§ 38 Absatz 2 Satz 2 
EStG, R 38.2 Absatz 3 Satz 2 LStR). Die funktionale Begrenzung der Gutscheine und 
Geldkarten ist in geeigneter Weise durch technische Vorkehrungen und in den zur 
Verwendung kommenden Vertragsvereinbarungen sicherzustellen.


27 Die konkrete aufsichtsrechtliche Einordnung einer Geldkarte als Zahlungsdienst oder eine 
Bescheinigung iiber die aufsichtsrechtliche Erfullung der Kriterien des § 2 Absatz 1 
Nummer 10 ZAG durch die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) ist fur 
die Finanzverwaltung nicht bindend (Gesetz zur weiteren Forderung der Elektromobilitiit und 
zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften - Bericht des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestages, BT-Drs. 19/14909 Seite 10).


28 Die Regelungen dieses BMF-Schreibens gelten nur ITir die lohn- und einkommensteuerliche 
Auslegung der Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 ZAG. Die diesbeziiglichen aufsichts- 
rechtlichen Regelungen bleiben hiervon unberiilirt.


5. Betriebliche Altersversorgung


29 Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung flihren laufende Beitrage und Zuwendungen 
des Arbeitgebers aus einem bestehenden Dienstverhaltnis an einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder fur eine Direktversicherung zu Einkunften aus nichtselbstandiger Arbeit 
(§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EStG). Diese spezialgesetzliche Regelung schlieBt eine 
Bewertung der entsprechenden Beitrage und Zuwendungen nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG 
aus (vgl. auch BFH-Urteil vom 7. Juni 2018, a.a.O.. Rz. 23). Audi die 44-Euro-Freigrenze ist 
daher nicht anvvendbar. Dies gilt auch fur pauschalierungsfahige Beitrage fur eine







seites Gruppenunfallversicherung der Arbeitnehmer im Sinne des § 40b Absatz 3 EStG (BFH-Urteil 
vom 26. November 2002, BStBl 2003 II Seite 492).


6. Anwendungszeitraum


30 Die Grundsatze dieses Schreibens sind ab I. Januar 2020 anzuwenden. Dieses Schreiben 
ersetzt das BMF-Schreiben vom 10. Oktober 2013 (BStBl I Seite 1301) und wird im 
Bundessteuerblatt Teil I verdffentlicht.


Dieses Schreiben steht ab sofort fur eine Ubergangszeit aufden Internetseiten des 
Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfmanzministerium.de) unter der Rubrik 
- Themen - Steuern - Steuerarten - Lohnsteuer - BMF-Schreiben/Allgemeines zur Ansicht und 
zum Abruf bereit.


Im Auftrag



http://www.bundesfmanzministerium.de






Urteil vom 04. Februar 2020, IX R 7/18 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften - Veräußerungspreis - rückwirkendes Ereignis nach Erbringung der 
Gegenleistung - Aktienoptionsrecht


ECLI:DE:BFH:2020:U.040220.IXR7.18.0


BFH IX. Senat


EStG § 17 Abs 1 S 1 , EStG § 17 Abs 2 S 1 , FGO § 127 , FGO § 68 , AO § 175 Abs 1 S 1 Nr 2 , AO § 38 


vorgehend FG Münster, 11. Oktober 2017, Az: 11 K 1978/15 E


Leitsätze


1. NV: Verändert sich der Wert der Gegenleistung nach vollständiger Erfüllung der Gegenleistungspflicht, beeinflusst dies 
die Höhe des Veräußerungspreises grundsätzlich nicht mehr. Anders ist dies nur, wenn der Rechtsgrund für die spätere 
Änderung im ursprünglichen Rechtsgeschäft bereits angelegt war.


2. NV: Der Rechtsgrund für die spätere Änderung ist im ursprünglichen Rechtsgeschäft u.a. dann angelegt, wenn diese auf 
einem dem Veräußerungsvorgang selbst anhaftenden Mangel beruht.


3. NV: Eine nachträgliche Leistung, die Gegenstand eines selbständigen Rechtsgeschäfts ist, das nicht in sachlichem 
Zusammenhang mit der Anteilsveräußerung steht, wirkt nicht auf den Veräußerungszeitpunkt zurück.


4. NV: Ist die Gegenleistungspflicht mit Einräumung eines Aktienoptionsrechts bereits vollständig erfüllt, ist die spätere 
Ausübung des Optionsrechts regelmäßig nicht mehr im ursprünglichen Rechtsgeschäft angelegt und wirkt dann auch nicht 
auf den Zeitpunkt der Entstehung des Veräußerungsgewinns zurück.


Tenor


Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 11.10.2017 - 11 K 1978/15 E aufgehoben.


Der Einkommensteuerbescheid 1997, zuletzt geändert durch Bescheid vom 28.11.2017, wird geändert.


Die Einkommensteuer wird auf den Betrag festgesetzt, der sich ergibt, wenn die Einkünfte des Klägers aus 
Gewerbebetrieb, Einkünfte aus Veräußerungsgewinnen, in Höhe von … DM berücksichtigt werden.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) wird im Jahr 1997 (Streitjahr) mit seiner Ehefrau zusammen veranlagt.


2 Mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 23.12.1997 veräußerten die Eheleute ihre Beteiligungen an der 
C-GmbH und der P-GmbH für insgesamt 7.752.756 USD an die S-GmbH, eine Tochtergesellschaft der X mit Sitz in den 
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USA. Der Kläger war am Stammkapital der C-GmbH von 100.000 DM zu 98 % und am Stammkapital der P-GmbH von 
100.000 DM zu 90 % beteiligt. Die übrigen Anteile hielt seine Ehefrau.


3 Ebenfalls am 23.12.1997 schlossen der Kläger, die S-GmbH und die X einen Geschäftsführervertrag, dessen § 3 Abs. 3 
lautet: "Darüber hinaus wird Herrn F von der X ... hiermit die Option eingeräumt 15.000 Aktien an dieser zu dem Preis 
zu erwerben, welcher der letzten Börsennotierung dieser Aktien an der NASDAQ-Börse vor Unterzeichnung dieses 
Vertrages entspricht. Herr F hat diese Option binnen fünf Jahren nach Abschluss dieses Vertrags durch einfache 
Anzeige per Post oder per Fax geltend zu machen." Eine Übertragung dieser Aktienoption war allein durch den Kläger 
nicht möglich. Hintergrund der Vereinbarung der Aktienoption in dem Geschäftsführervertrag war der bereits 
vollzogene Genehmigungsprozess im amerikanischen Mutterkonzern und die verbindliche Information der NASDAQ-
Börsenaufsicht, die einer Erhöhung des Veräußerungspreises im Kauf- und Abtretungsvertrag entgegenstand.


4 Der Börsenkurs der X-Aktien notierte am 23.12.1997 bei 22,50 USD je Aktie.


5 Der Geschäftsführervertrag wurde im Januar 1998 in gegenseitigem Einvernehmen aus betriebsbedingten Gründen 
aufgehoben mit der Vereinbarung, dass die Aktienoption des Klägers unberührt blieb.


6 Der Kläger übte sein Optionsrecht, das sich aufgrund eines zwischenzeitlichen Aktiensplits von 2:3 bei der X nunmehr 
auf 22 500 Aktien erstreckte, am 12.07.1998 schriftlich aus. Der Börsenkurs der Aktien notierte am 12.07.1998 bei 
27,50 USD je Aktie.


7 Nach einem Streit über die Durchführung der Optionsausübung und Abschluss einer Generalbereinigung wurden am 
26.11.1998  22 500 Aktien in ein Bankdepot des Klägers gegen vereinbarungsgemäße Zahlung von 337.500 USD 
eingebucht. Der Börsenkurs der Aktien notierte am 26.11.1998 bei 41,50 USD je Aktie. Bei der Einbuchung fielen 
Bankgebühren in Höhe von 268 USD an.


8 In dem zunächst unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Einkommensteuerbescheid 1997 wurde beim 
Kläger erklärungsgemäß ein Veräußerungsgewinn für die GmbH-Anteile in Höhe von … DM berücksichtigt, ohne dass 
dabei die Aktienoption Berücksichtigung fand. Der Vorbehalt der Nachprüfung wurde später aufgehoben.


9 Die Ausübung der Aktienoption wurde sodann durch Änderung des zunächst erklärungsgemäß erlassenen 
Einkommensteuerbescheides 1998 berücksichtigt, indem der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) 
die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit des Klägers als Geschäftsführer wegen des geldwerten Vorteils aus der 
Optionsausübung um 1.007.664 DM erhöhte.


10 Die gegen diesen Bescheid u.a. wegen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erhobene Klage wies das 
Finanzgericht (FG) Münster mit Urteil vom 21.04.2010 - 11 K 262/08 E, F (Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 
2011, 49) insoweit ab. Die Aktienoption sei dem Kläger im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis gewährt 
worden. Der geldwerte Vorteil aus der Ausübung des Optionsrechts sei deshalb zu Recht als Arbeitslohn angesetzt 
worden.


11 Der Bundesfinanzhof (BFH) hob mit Urteil vom 30.06.2011 - VI R 80/10 (BFHE 234, 195, BStBl II 2011, 948) das 
finanzgerichtliche Urteil insoweit auf, als darin die einkommensteuerliche Erfassung der Aktienoption im Rahmen 
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der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Jahr 1998 bestätigt worden war, und verwies die Sache an das FG 
zurück. Das FG war zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass der geldwerte Vorteil aus der Ausübung der 
Aktienoption zu Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit führt. Die getroffenen Feststellungen trugen diese 
Würdigung nicht.


12 Nach Zurückverweisung der Sache gab das FG mit Urteil vom 07.03.2014 - 11 K 3273/11 E --nach Durchführung 
einer Beweisaufnahme durch Vernehmung der vom Kläger benannten Zeugen-- der Klage statt und änderte den 
Einkommensteuerbescheid 1998 dahingehend, dass die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit des Klägers um 
1.007.664 DM zu mindern sind. Der in dieser Höhe durch das FA errechnete Vorteil aus der Ausübung des 
Aktienoptionsrechts sei nicht bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen. Nach dem 
Ergebnis der mündlichen Verhandlung und insbesondere der Vernehmung der Zeugen sei dem Kläger der in der 
Aktienoption liegende Vorteil nicht mit Rücksicht auf sein mit der X begründetes Dienstverhältnis eingeräumt 
worden. Dieser Vorteil beruhe auf der Veräußerung der Anteile an der C-GmbH und der P-GmbH. Alle Personen, die 
an den Verhandlungen zum Abschluss des Kauf- und Abtretungsvertrags beteiligt gewesen seien, hätten 
übereinstimmend erklärt, ihre subjektiven Vorstellungen seien dahin gegangen, dass die Einräumung der 
Aktienoption zu Gunsten des Klägers als von der Erwerberseite zu erbringende zusätzliche Gegenleistung für den 
Erwerb der Anteile an der C-GmbH und der P-GmbH gedacht gewesen sei.


13 In Umsetzung dieses Urteils erließ das FA am 30.06.2014 einen entsprechenden Einkommensteuer-
Änderungsbescheid 1998.


14 Am 12.01.2015 erließ das FA den Einkommensteuer-Änderungsbescheid 1997, mit dem es u.a. den 
Veräußerungsgewinn um 500.068 DM erhöhte. Dieser Betrag errechnete sich aus dem Börsenwert der Aktien am 
12.07.1998, dem Tag der Ausübung der Aktienoption, mit 618.750 USD abzüglich der vom Kläger gezahlten 
337.500 USD, d.h. 281.250 USD, was zum damaligen Umrechnungskurs 500.068 DM entsprach. Das FA war der 
Auffassung, die Ausübung der Aktienoption erhöhe rückwirkend den Veräußerungspreis i.S. des § 17 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG). Der Bescheid dürfe nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) 
geändert werden. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens stützte das FA die Änderung auf § 174 Abs. 4 AO; den 
Einspruch wies es mit Einspruchsentscheidung vom 22.05.2015 als unbegründet zurück.


15 Die hiergegen erhobene Klage hatte nur zu einem geringen Teil Erfolg. Das FG änderte mit Urteil vom 11.10.2017 
(EFG 2018, 1106) den Einkommensteuer-Änderungsbescheid 1997 vom 12.01.2015 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 22.05.2015 insoweit ab, als der Veräußerungsgewinn i.S. des § 17 EStG um 453 DM 
reduziert wurde. Im Übrigen wies es die Klage ab.


16 Das FA hat den angefochtenen Einkommensteuerbescheid für 1997 vom 12.01.2015 mit Einkommensteuer-
Änderungsbescheid vom 28.11.2017 geändert.


17 Mit der Revision rügt der Kläger die Verletzung von § 17 EStG.


18 Der Kläger beantragt,
das Urteil des FG Münster vom 11.10.2017 - 11 K 1978/15 E insgesamt aufzuheben und in der Sache selbst zu 
entscheiden, die geänderte Festsetzung der Einkommensteuer und des Solidaritätszuschlags für 1997 vom 
12.01.2015 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 22.05.2015 aufzuheben;
hilfsweise das angefochtene Urteil aufzuheben und den Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung zurückzuverweisen.
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19 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


20 1. Nach dem Revisionsvorbringen ist das Begehren des Klägers darauf gerichtet, den Einkommensteuerbescheid für 
1997 nur (beschränkt) insoweit anzufechten, als das FA den Veräußerungspreis nachträglich erhöht hat. Gegen 
weitere nachträgliche Änderungen (wie z.B. Verlustrücktrag aus 1998) richtet sich das Begehren nicht.


21 2. Ausgehend von diesem Revisionsgegenstand ist die Revision begründet. Sie führt zur Aufhebung der 
Vorentscheidung und zur Abänderung des Einkommensteuerbescheids für 1997, zuletzt geändert mit Bescheid vom 
28.11.2017 (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht angenommen, dass 
die Wertsteigerung der X-Aktien zwischen Einräumung und Ausübung des Aktien-Optionsrechts bei der Ermittlung 
des Veräußerungsgewinns nach § 17 EStG im Streitjahr 1997 zu berücksichtigen sei. Die Einkommensteuer ist daher 
mit der Maßgabe zu ermitteln, dass die Einkünfte des Klägers aus Veräußerungsgewinnen in Höhe von … DM 
angesetzt werden.


22 3. Der vom FA geänderte Einkommensteuerbescheid für 1997 vom 28.11.2017 ist Gegenstand des 
Revisionsverfahrens (vgl. § 68 FGO i.V.m. § 127 FGO). Das angefochtene Urteil ist aus verfahrensrechtlichen Gründen 
aufzuheben, weil sich der Verfahrensgegenstand, über dessen Rechtmäßigkeit das FG zu entscheiden hatte, geändert 
hat (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 10.12.1992 - XI R 34/91, BFHE 170, 149, BStBl II 1994, 158, unter III., und Bergkemper 
in Hübschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 127 FGO Rz 3). Das vorinstanzliche Urteil ist damit gegenstandslos 
geworden; die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind hierdurch jedoch nicht weggefallen (vgl. BFH-
Urteil vom 28.06.2012 - III R 86/09, BFHE 238, 68, BStBl II 2013, 855, Rz 9, m.w.N., und Gräber/ Ratschow, 
Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 127 Rz 3). Einer Zurückverweisung der Sache an das FG bedarf es im Streitfall 
nicht, da der Streitstoff unverändert geblieben und die Sache aufgrund der fortwirkenden Feststellungen des FG 
spruchreif ist (vgl. z.B. BFH-Urteil in BFHE 170, 149, BStBl II 1994, 158, unter III., und Bergkemper in HHSp, § 127 
FGO Rz 14 ff.; Gräber/Ratschow, a.a.O., § 127 Rz 2, m.w.N.). Der Senat entscheidet nach Maßgabe der Feststellungen 
des FG in der Sache selbst (§§ 100, 121 FGO; vgl. Gräber/Ratschow, a.a.O., § 127 Rz 3, m.w.N.).


23 4. Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb --unter weiteren, vorliegend nicht 
streitigen Voraussetzungen-- auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft.


24 a) Veräußerungsgewinn ist gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der 
Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. Veräußerungspreis i.S. von § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG ist der 
Wert der Gegenleistung, die der Veräußerer durch Abschluss des dinglichen Veräußerungsgeschäfts erlangt. Dazu 
gehört alles, was der Veräußerer aus dem Veräußerungsgeschäft als Gegenleistung erhält.


25 b) Der Veräußerungsgewinn ist grundsätzlich für den Zeitpunkt zu ermitteln, in dem er entstanden ist. Dies ist 
regelmäßig der Zeitpunkt der Veräußerung, d.h. der Zeitpunkt, zu dem das rechtliche oder zumindest wirtschaftliche 
Eigentum an den veräußerten Anteilen auf den Erwerber übergegangen ist (z.B. Senatsurteil vom 31.01.2017 – 
IX R 40/15, BFH/NV 2017, 572, Rz 14, m.w.N.). Auf den Zufluss des Entgelts kommt es grundsätzlich nicht an 
(Senatsurteil vom 11.05.2010 - IX R 26/09, BFH/NV 2010, 2067, Rz 35).
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26 c) Vor allem die punktuelle Ermittlung des Veräußerungsgewinns und seine Abgrenzung vom laufenden Gewinn 
gebieten es, im Interesse einer sachgerechten, an der individuellen Leistungsfähigkeit ausgerichteten Besteuerung 
auf den tatsächlich erzielten Erlös abzustellen. Das schließt die Bewertung einer Sachleistung am Tag des 
Gefahrübergangs ein, denn vorher hat der Veräußerer tatsächlich nichts erhalten (vgl. Senatsurteil vom 06.12.2016 - 
IX R 7/16, BFH/NV 2017, 724, Rz 14, m.w.N.). Verändert sich der Wert der Gegenleistung nach vollständiger Erfüllung 
der Gegenleistungspflicht, beeinflusst dies die Höhe des Veräußerungspreises grundsätzlich nicht mehr. Anders ist 
dies nur, wenn der Rechtsgrund für die spätere Änderung im ursprünglichen Rechtsgeschäft bereits angelegt war. 
Eine derartige Einschränkung sieht die Rechtsprechung für tatsächliche oder rechtliche Veränderungen, die vor 
Erfüllung des Anspruchs auf die Gegenleistung eintreten, nicht vor (vgl. z.B. Senatsurteil vom 13.10.2015 - 
IX R 43/14, BFHE 251, 326, BStBl II 2016, 212, Rz 23, m.w.N.).


27 d) Dementsprechend kann ein Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Veräußerung u.a. 
anzunehmen sein, wenn die nachträgliche Veränderung des zunächst geschuldeten Kaufpreises auf einem dem 
Veräußerungsvorgang selbst anhaftenden Mangel, wie z.B. einer Leistungsstörung, beruht (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 
19.04.2005 - VIII R 68/04, BFHE 209, 476, BStBl II 2005, 762, unter II.2.b bb, m.w.N.; vom 14.06.2005 - VIII R 14/04, 
BFHE 210, 278, BStBl II 2006, 15, unter II.2.a und b, m.w.N.; vom 06.12.2016 - IX R 49/15, BFHE 256, 470, BStBl II 
2017, 673, Rz 22; vgl. zudem BFH-Beschluss vom 25.06.1998 - VIII B 45/97, BFH/NV 1999, 33, unter II.2.d). Auch 
soweit der Erwerber die geschuldete Gegenleistung bereits erbracht hat, kann in diesen Fällen regelmäßig davon 
ausgegangen werden, dass der Grund für das Ereignis, das zur späteren Änderung der Gegenleistung führt, im 
ursprünglichen Rechtsgeschäft selbst angelegt war. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis infolge Fehlens oder 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage zurückgezahlt werden muss (vgl. z.B. Senatsurteil vom 28.10.2009 - IX R 17/09, 
BFHE 227, 349, BStBl II 2010, 539, Rz 14). Der erforderliche Zusammenhang mit dem Veräußerungsvorgang kann 
zudem auch dann vorliegen, wenn die Vertragsparteien im Zeitpunkt der Übertragung einer Beteiligung keine 
abschließende Einigung über die Höhe des Kaufpreises erzielt haben und dieser erst nachträglich (z.B. im Rahmen 
eines Vergleichs) klargestellt wird oder die endgültige Höhe des Kaufpreises (teilweise) von der künftigen 
Gewinnentwicklung des Unternehmens abhängig sein soll (vgl. z.B. BFH-Urteil in BFHE 210, 278, BStBl II 2006, 15, 
unter II.2.a, m.w.N.). Auch der Eintritt einer auflösenden Bedingung kann ein rückwirkendes Ereignis sein, und zwar 
unabhängig davon, ob der Kaufpreis bereits (teil-)entrichtet und damit zurückzugewähren ist oder noch in vollem 
Umfang geschuldet wird (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 19.08.2003 - VIII R 67/02, BFHE 203, 309, BStBl II 2004, 107, unter 
3., m.w.N.).


28 Hat der Erwerber seine Gegenleistungspflicht demgegenüber noch nicht erbracht, sind sämtliche Änderungen 
zwischen der Begründung der Forderung auf die Gegenleistung und deren Erfüllung bei der Ermittlung des 
Veräußerungspreises zu berücksichtigen; auf die Ursache der Störung kommt es dann nicht an (vgl. z.B. BFH-Urteile 
vom 21.12.1993 - VIII R 69/88, BFHE 174, 324, BStBl II 1994, 648, unter 2.; in BFH/NV 2010, 2067, Rz 45 ff., und in 
BFHE 251, 326, BStBl II 2016, 212, Rz 20).


29 e) Ist die nach Erfüllung des Erwerbsgeschäfts geleistete Zahlung jedoch Gegenstand eines selbständigen 
Rechtsgeschäfts, das nicht in sachlichem Zusammenhang mit der Anteilsveräußerung steht, wirkt diese nicht auf den 
Veräußerungszeitpunkt zurück (vgl. z.B. Senatsurteil vom 04.10.2016 - IX R 8/15, BFHE 255, 436, BStBl II 2017, 316, 
Rz 13, m.w.N.). Stellt das "neue" Rechtsgeschäft einen eigenen Rechtsgrund für die Leistung mit eigener 
wirtschaftlicher und gegebenenfalls steuerlich relevanter Bedeutung dar, was insbesondere dann der Fall sein kann, 
wenn das ursprüngliche Rechtsgeschäft nicht wegen einer Leistungsstörung, einer Störung in der 
Geschäftsgrundlage, aufgrund Anfechtung oder einer auflösenden Bedingung rückabgewickelt oder geändert wird 
und auch die Auslegung oder Wirksamkeit des ursprünglichen Vertrags nicht streitig ist (vgl. dazu z.B. BFH-Urteil vom 
19.08.2009 - I R 3/09, BFHE 226, 486, BStBl II 2010, 249, unter II.3.c, m.w.N.), verbleibt es regelmäßig bei dem im 
Steuerrecht geltenden Grundsatz, dass allein die nachträgliche einvernehmliche Abänderung eines bereits 
tatsächlich verwirklichten Sachverhalts grundsätzlich nicht für dessen rückwirkende Korrektur genügt (vgl. hierzu z.B. 
Senatsurteil vom 23.05.2012 - IX R 32/11, BFHE 237, 234, BStBl II 2012, 675, Rz 18 ff., und Schmidt/Weber-Grellet, 
EStG, 38. Aufl., § 2 Rz 50, m.w.N.).
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30 5. Nach diesen Maßstäben wirken weder die Optionsrechtsausübung noch die Einbuchung der Aktien in das 
Bankdepot des Klägers auf den Zeitpunkt der Veräußerung der Beteiligungen zurück. Die Wertsteigerung der 
X-Aktien nach Einräumung der Aktienoption erhöht nicht den im Streitjahr 1997 zwischen dem Kläger und der 
S-GmbH vereinbarten Veräußerungspreis und ist damit auch nicht beim Veräußerungsgewinn des Klägers im 
Streitjahr 1997 zu erfassen.


31 a) Im Ausgangspunkt zu Recht ist das FG davon ausgegangen, dass eine materiell-rechtliche Rückwirkung im 
Streitfall nur angenommen werden kann, wenn der Rechtsgrund für die spätere (zusätzliche) Leistung im 
ursprünglichen Rechtsgeschäft bereits angelegt war. Die S-GmbH hatte im Streitjahr 1997 ihre Gegenleistungspflicht 
vollständig erfüllt und die Anteilsveräußerung war vollzogen.


32 b) Zu Unrecht hat das FG jedoch angenommen, dass die spätere (zusätzliche) Leistung im ursprünglichen Vertrag 
angelegt gewesen sei. Das war bereits aus rechtlichen Gründen nicht der Fall. Die Formel der Rechtsprechung, dass 
die spätere Änderung einer bereits bewirkten Gegenleistung im ursprünglichen Rechtsgeschäft bereits angelegt 
gewesen sein muss, reicht nicht so weit, wie sie das FG verstanden hat.


33 aa) Es genügt nicht jede nachträgliche Wertveränderung am Gegenstand der Gegenleistung, wie sie insbesondere bei 
Sachleistungsverpflichtungen niemals ganz ausgeschlossen werden kann. Im Grundsatz geht nämlich mit 
vollständiger Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung auch die Gefahr einer nachträglichen Wertveränderung auf 
den Empfänger der Leistung über. Nachträgliche Wertveränderungen sind daher weder Teil der geschuldeten 
Gegenleistung noch modifizieren sie die bereits erfüllte Gegenleistungspflicht. Anders ist dies --wie dargestellt-- 
wenn der Veräußerungsvorgang selbst mit einem Mangel behaftet ist (z.B. zivilrechtlich beachtliche 
Leistungsstörung), der zur Minderung, Erhöhung oder erstmaligen Fixierung der Gegenleistung oder zur gänzlichen 
Rückabwicklung des ursprünglichen Vertragsverhältnisses führt. Daran knüpft die Rechtsprechung des BFH 
erkennbar an.


34 bb) Nach den Feststellungen des FG hatte die S-GmbH als Erwerberin der Beteiligungen ihre Gegenleistungspflicht 
mit der Einräumung des Optionsrechts durch X bereits zum 31.12.1997 vertragsgemäß erfüllt. Damit gingen die 
Chance und das Risiko, dass die Option --auch unter Berücksichtigung ihrer fehlenden Übertragungsmöglichkeit-- 
nachträglich im Wert steigen oder fallen könnte, auf den Kläger über, ohne die bereits erfüllte Gegenleistungspflicht 
zu modifizieren. Es kann damit offenbleiben, ob beim Optionsrecht selbst eine nachträgliche Wertveränderung 
überhaupt eingetreten ist, da eine solche ohnehin den Veräußerungspreis nicht mehr beeinflusst hätte.


35 cc) Nichts anderes gilt für Wertveränderungen des Basiswerts. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die 
nachfolgende Ausübung des Optionsrechts gegenüber der X ein ausschließlich vom Willen des Optionsnehmers 
abhängiger und hier rechtlich selbständiger Vorgang war und auch deshalb nicht mehr im ursprünglichen 
Rechtsgeschäft (Verpflichtung zur Einräumung der Option) angelegt. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende 
Streitfall auch grundlegend vom BFH-Urteil vom 11.07.2006 - VIII R 32/04 (BFHE 214, 326, BStBl II 2007, 296), in 
dem nicht nur das Risiko des Wertverlusts der Anteilsrechte und die Chance ihrer Wertsteigerung dem Inhaber der 
Kaufoption zugewiesen wurden, sondern darüber hinaus --in Folge der Kombination von Ankaufs- und 
Andienungsrecht (sog. Doppeloption) -- auch der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums der Anteilsrechte in 
Betracht kommt.


36 Eine abweichende Beurteilung folgt schließlich auch nicht daraus, dass die Vertragsparteien mit der Einräumung der 
Option wohl übereinstimmend die Erwartung verbanden, dass der Kläger von einer positiven Kursentwicklung der 
Aktien der X profitieren sollte, da diese Erwartung vorliegend keine rechtliche Bedeutung hatte. Hätte sich die 
Erwartung nicht erfüllt, wäre die Gegenleistungspflicht der S-GmbH nicht angepasst worden. Tritt die Wertsteigerung 
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--wie erwartet-- ein, gilt nichts anderes. Vor diesem Hintergrund erweist sich auch die Schlussfolgerung des FG, die 
Vertragsparteien hätten bei Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrags bzw. Geschäftsführervertrags im Streitjahr 
1997 noch keine abschließende Einigung über den Veräußerungspreis (bzw. dessen Höhe) erzielt, als grundlos.


37 6. Zwar ist dem FA insoweit zuzustimmen, dass in einer Option regelmäßig ein eigener Wert liegen kann. Dieser Wert 
wäre durch das FG zu prüfen gewesen. Ausnahmsweise kann der Senat die notwendige Würdigung auf der Grundlage 
der vom FG getroffenen Feststellungen, die vom Kläger jedenfalls nach der mündlichen Verhandlung auch nicht 
mehr mit Verfahrensrügen angegriffen werden, im Streitfall aber selbst vornehmen (vgl. dazu z.B. BFH-Urteil vom 
22.08.2007 - III R 89/06, BFH/NV 2008, 351, unter II.2., m.w.N.). Hiernach war der Veräußerungspreis auch nicht 
unter Berücksichtigung des Werts der Option nachträglich zu erhöhen, da dieser aufgrund der für den Streitfall 
maßgeblichen Besonderheiten mit Null DM anzusetzen ist. Auf der Grundlage der Feststellungen des FG steht fest, 
dass eine Übertragung der Aktienoption allein durch den Kläger nicht möglich war. Aus diesem Grund ist auch nicht 
anzunehmen, dass ein Erwerber für die streitgegenständliche Option etwas gezahlt hätte.


38 7. Die Sache ist spruchreif. Die Vorentscheidung ist aufzuheben und der Einkommensteuerbescheid 1997, zuletzt 
geändert durch Bescheid vom 28.11.2017, mit der Maßgabe abzuändern, dass die Einkünfte des Klägers aus 
Veräußerungsgewinnen in Höhe von … DM angesetzt werden.


39 8. Die Ermittlung und Berechnung der festzusetzenden Einkommensteuerbeträge nach Maßgabe der Gründe dieser 
Entscheidung wird dem FA gemäß § 100 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 121 Satz 1 FGO übertragen.


40 9. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.
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Urteil vom 30. Juni 2011, VI R 80/10 
Arbeitslohn im Zusammenhang mit der Veräußerung von GmbH-Anteilen


BFH VI. Senat


EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 17 , EStG § 8 Abs 1 , AO § 175 Abs 1 S 1 Nr 2 


vorgehend FG Münster, 21. April 2010, Az: 11 K 262/08 E, F


Leitsätze


1. Vorteile werden "für" eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle Dienstverhältnis des Arbeitnehmers 
veranlasst sind.


2. Das ist der Fall, wenn der Vorteil mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis eingeräumt wird und sich die Leistung im 
weitesten Sinne als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist; 
nicht aber wenn der Vorteil Entgelt für die Veräußerung eines Wirtschaftsgutes ist.


3. Ob ein Leistungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder 
aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem nichtsteuerbaren Bereich zuzurechnen ist, ist 
nach dem wirtschaftlichen Gehalt des zu beurteilenden Lebenssachverhaltes und nicht nach seiner äußeren 
Erscheinungsform zu würdigen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob die Ausübung von Optionen auf den Erwerb von Aktien, die im Zusammenhang mit der Veräußerung 
von GmbH-Anteilen in einem Geschäftsführervertrag eingeräumt worden sind, zu Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit führt.


2 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) war im Streitjahr (1998) verheiratet und wurde mit seiner Ehefrau zusammen 
zur Einkommensteuer veranlagt. Mit notariellem Vertrag vom 23. Dezember 1997 verkauften die Eheleute ihre 
Beteiligungen an der X-GmbH und der Q-GmbH für insgesamt 7.752.756 US-Dollar an die P-GmbH (heute: A-GmbH), 
eine Tochtergesellschaft der C-Corporation mit Sitz in den USA. Der Kläger war am Stammkapital der X-GmbH von 
100.000 DM zu 98 % und am Stammkapital der Q-GmbH von 100.000 DM zu 90 % beteiligt. Die übrigen Anteile hielt 
seine Ehefrau. Zugleich schlossen der Kläger und die P-GmbH und die C-Corporation einen Geschäftsführervertrag. § 3 
dieses Vertrages lautet:


3 (1) Herr X erhält als Vergütung für seine Tätigkeit ein monatliches Gehalt von DM 19.000 brutto ...


(2) Zusätzlich nimmt Herr X an dem Y management incentive program teil und zwar in dem Umfang, in dem die 
anderen Mitglieder der zweithöchsten Führungsebene der C-Corporation an diesem Bonus-Programm teilnehmen ...


(3) Darüber hinaus wird Herrn X von der C-Corporation ... hiermit die Option eingeräumt, 15.000 Aktien an dieser zu 
dem Preis zu erwerben, welcher der letzten Börsennotierung dieser Aktien an der NASDAQ-Börse vor Unterzeichnung 
dieses Vertrages entspricht. Herr X hat diese Option binnen fünf Jahren nach Abschluss dieses Vertrages durch 
einfache Anzeige per Post oder per Fax geltend zu machen.
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(4) Mit vorstehender Vergütung ist die gesamte Tätigkeit des Geschäftsführers abgegolten ...


4 Der Börsenkurs der Aktien notierte am 23. Dezember 1997 bei 22,50 US-Dollar je Aktie, d.h. 15 000 Stück x 22,50 US-
Dollar = 337.500 US-Dollar.


5 Der Geschäftsführervertrag wurde mit Vereinbarung vom 30. Januar 1998 in gegenseitigem Einvernehmen aus 
betriebsbedingten Gründen mit Wirkung zum 1. April 1998 aufgehoben. Der Kläger erhielt zum Ausgleich für den 
Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindung. Außerdem war vereinbart, dass die Aktienoption unberührt bleibt. Der 
Kläger machte von seinem Optionsrecht nach § 3 Abs. 3 des Geschäftsführervertrages vom 23. Dezember 1997 am 12. 
Juli 1998 schriftlich Gebrauch. Die Aktien sind am 26. November 1998 in ein Bankdepot des Klägers --gegen Zahlung 
von 337.500 US-Dollar-- eingebucht worden. Ihr Börsenwert betrug an diesem Tag 933.750 US-Dollar. Bei Einbuchung 
der Aktien in das Depot fielen Bankgebühren in Höhe von 268 US-Dollar an.


6 Der Kläger und seine Ehefrau wurden im Streitjahr 1998 zunächst erklärungsgemäß, aber unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung veranlagt. Aufgrund einer Außenprüfung beim Kläger änderte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das 
Finanzamt --FA--) die angefochtene Einkommensteuerfestsetzung 1998 und erhöhte den Arbeitslohn des Klägers 
wegen des geldwerten Vorteils aus der Ausübung des Aktienoptionsrechts um 1.007.664 DM. Der hiergegen 
eingelegte Einspruch des Klägers ist mit Teileinspruchsentscheidung vom 21. Dezember 2007 als unbegründet 
zurückgewiesen worden. Der Kläger brachte insoweit erfolglos vor, dass die in § 3 Abs. 3 des Geschäftsführervertrages 
vereinbarte Aktienoption nur zum Schein in diesen Vertrag aufgenommen worden sei. In Wirklichkeit handele es sich 
hierbei um einen Zuschlag zum Kaufpreis. Dieser sei nur deshalb in den Arbeitsvertrag aufgenommen worden, weil der 
Erwerber wegen des bereits vollzogenen Genehmigungsprozesses im amerikanischen Mutterkonzern und der 
verbindlichen Information der NASDAQ-Börsenaufsicht einer Erhöhung des Veräußerungspreises im Kaufvertrag nicht 
mehr habe zustimmen können. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab. Die Aktienoptionen seien dem Kläger im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis überlassen worden. Der geldwerte Vorteil aus der Ausübung des 
Optionsrechts sei deshalb vom FA zu Recht als Arbeitslohn angesetzt worden (Entscheidungen der Finanzgerichte 
2011, 49).


7 Mit der Revision rügt der Kläger die Verletzung formellen und materiellen Rechts.


8 Der Kläger beantragt,


das Urteil des FG Münster vom 21. April 2010  11 K 262/08 E, F insoweit aufzuheben, als darin die Versteuerung der 
Aktienoption vom 23. Dezember 1997 im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Jahr 1998 bestätigt wird, 
und das FA zu verpflichten, die Einkommensteuer 1998 unter Berücksichtigung von Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit von 251.999 DM festzusetzen.


9 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


10
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Die Revision des Klägers ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der 
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG ist zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass der geldwerte Vorteil aus der 
Ausübung der am 23. Dezember 1997 gewährten Aktienoption zu Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger 
Arbeit führt. Denn die getroffenen Feststellungen tragen diese Würdigung nicht.


11 1. Zu den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und die dem Arbeitnehmer aus 
dem Dienstverhältnis für das Zurverfügungstellen seiner individuellen Arbeitskraft zufließen.


12 a) Vorteile werden "für" eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle Dienstverhältnis des 
Arbeitnehmers veranlasst sind. Das ist der Fall, wenn der Vorteil mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis eingeräumt 
wird und sich die Leistung im weitesten Sinne als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen 
Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 20. Mai 2010 VI R 12/08, BFHE 
230, 136, BStBl II 2010, 1069, m.w.N.).


13 b) Kein Arbeitslohn liegt allerdings u.a. vor, wenn die Zuwendung wegen anderer Rechtsbeziehungen oder wegen 
sonstiger, nicht auf dem Dienstverhältnis beruhender Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt 
wird (BFH-Urteile vom 22. März 1985 VI R 170/82, BFHE 143, 544, BStBl II 1985, 529; vom 17. Juni 2009 VI R 69/06, 
BFHE 226, 47, BStBl II 2010, 69; vom 1. Februar 2007 VI R 72/05, BFH/NV 2007, 898; in BFHE 230, 136, BStBl II 
2010, 1069; jeweils m.w.N.; Schneider, Der Betrieb 2006, Beilage Nr. 6, 51 ff.). Als derartige Zuwendungen auf Grund 
von Sonderrechtsbeziehungen kommen insbesondere die Veräußerung und die entgeltliche (zeitlich befristete) 
Nutzungsüberlassung von Sachen oder Rechten in Betracht (BFH-Urteil in BFHE 230, 136, BStBl II 2010, 1069).


14 2. Ob ein Leistungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
oder aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem nichtsteuerbaren Bereich 
zuzurechnen ist, ist aufgrund einer in erster Linie der Tatsacheninstanz obliegenden tatsächlichen Würdigung zu 
entscheiden (BFH-Urteile vom 20. November 2008 VI R 25/05, BFHE 223, 419, BStBl II 2009, 382; in BFH/NV 2007, 
898). Zwar ist die finanzrichterliche Überzeugungsbildung revisionsrechtlich nur eingeschränkt auf Verstöße gegen 
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze überprüfbar. Das FG hat jedoch im Einzelnen darzulegen, wie und dass 
es seine Überzeugung in rechtlich zulässiger und einwandfreier Weise gewonnen hat (BFH-Beschluss vom 13. März 
1997 I B 78/96, BFH/NV 1997, 772). Die subjektive Gewissheit des Tatrichters vom Vorliegen eines 
entscheidungserheblichen Sachverhalts ist nur dann ausreichend und für das Revisionsgericht bindend, wenn sie auf 
einer logischen, verstandesmäßig einsichtigen Beweiswürdigung beruht, deren nachvollziehbare Folgerungen den 
Denkgesetzen entsprechen und von den festgestellten Tatsachen getragen werden. Fehlt es an einer tragfähigen 
Tatsachengrundlage für die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die nachvollziehbare 
Ableitung dieser Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen und Umständen, so liegt ein Verstoß gegen 
Denkgesetze vor (BFH-Urteil vom 11. November 2010 VI R 16/09, BFHE 232, 34, m.w.N.).


15 3. Ein solcher Rechtsanwendungsfehler ist vorliegend zu bejahen. Denn der Schluss des FG, dass dem Kläger die 
streitigen Aktienoptionen im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis überlassen worden sind, wird nicht von 
entsprechenden Feststellungen getragen. Die Vorinstanz ist vielmehr dem klägerischen Vortrag gefolgt und davon 
ausgegangen, dass der Kläger seine Unternehmensanteile nur an die C-Corporation veräußerte, weil diese mit den 
Aktienoptionen noch "etwas auf den Kaufpreis draufgelegt" habe. Auch hat sich das FG den Vortrag des Klägers, dass 
"die zusätzliche Geldleistung in Gestalt der Optionen auf die Aktien nur deswegen nicht als Entgelt für die 
Veräußerung der Gesellschaftsanteile bezeichnet worden sei, weil die Erwerberin den bereits durch die 
Aufsichtsgremien in den USA genehmigten Barverkaufspreis nicht habe erhöhen können", zu eigen gemacht. In 
einem solchen Fall liegt es nahe, dass der streitige Vorteil nicht als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der 
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individuellen Arbeitskraft, sondern als zusätzlicher Veräußerungspreis gewährt worden ist. Dem steht insbesondere 
nicht entgegen, dass die Aktienoptionen dem Kläger in einem Anstellungsvertrag eingeräumt und in diesem als 
Tätigkeitsvergütung bezeichnet worden sind. Denn im Einkommensteuerrecht ist der verwirklichte 
Lebenssachverhalt nach seinem wirtschaftlichen Gehalt und nicht nach seiner äußeren Erscheinungsform zu 
beurteilen. Ausschlaggebend ist nicht das formal Erklärte oder formal-rechtlich Vereinbarte, sondern das 
wirtschaftlich Gewollte und das tatsächlich Bewirkte. Belastbare Feststellungen hierzu hat das FG jedoch nicht 
getroffen.


16 4. Im zweiten Rechtsgang wird das FG Gelegenheit haben, entsprechende Feststellungen nachzuholen und auf deren 
Grundlage erneut und umfassend zu würdigen, ob die Aktienoptionen und damit letztlich der Vorteil aus der 
Ausübung dieses Rechts durch das Arbeitsverhältnis des Klägers veranlasst war oder als zusätzliche, gegebenenfalls 
nach § 17 EStG i.V.m. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung steuerbare Gegenleistung für die veräußerten 
Unternehmensanteile zu beurteilen ist. Dabei hat es auch die subjektiven Vorstellungen des Arbeitnehmers und 
insbesondere des Arbeitgebers in den Blick zu nehmen (Schmidt/Drenseck, EStG, 30. Aufl., § 19 Rz 25).


17 5. Angesichts dessen braucht der Senat nicht zu entscheiden, ob dem FG die von der Revision gerügten 
Verfahrensfehler unterlaufen sind (Senatsurteil vom 11. Februar 2010 VI R 65/08, BFHE 228, 421, BStBl II 2010, 628, 
m.w.N.).
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Urteil vom 12. Februar 2020, VI R 42/17 
Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an unterschiedlichen Arbeitstagen


ECLI:DE:BFH:2020:U.120220.VIR42.17.0


BFH VI. Senat


EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4 S 1 , EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4 S 2 , EStG § 9 Abs 4 S 1 , EStG § 9 Abs 4 S 2 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG Münster, 14. Juli 2017, Az: 6 K 3009/15 E


Leitsätze


Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gilt arbeitstäglich zwei Wege (einen 
Hin- und einen Rückweg) ab. Legt ein Arbeitnehmer nur einen Weg zurück, so ist nur die Hälfte der Entfernungspauschale 
je Entfernungskilometer und Arbeitstag als Werbungskosten zu berücksichtigen.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 14.07.2017 - 6 K 3009/15 E wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute, die für das Streitjahr (2014) zur Einkommensteuer zusammen 
veranlagt wurden.


2 Der Kläger war als Flugbegleiter in X beschäftigt. Er fuhr im Streitjahr mit seinem PKW an 12 Arbeitstagen von seiner 
Wohnung zum X Flughafen und zurück. An 31 Tagen fuhr er mit seinem PKW von der Wohnung zum X Flughafen, 
ohne an dem betreffenden Arbeitstag nach Hause zurückzufahren. In diesen Fällen kehrte er nach seinem Dienst als 
Flugbegleiter erst nach mindestens einem weiteren Arbeitstag an den X Flughafen zurück. Von dort trat der Kläger 
dann den Heimweg an.


3 In der Einkommensteuererklärung machte der Kläger Fahrtkosten in Höhe von 3.984 € geltend, die der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) erklärungsgemäß berücksichtigte.


4 Im Einspruchsverfahren begehrte der Kläger erfolglos den Abzug weiterer Fahrtkosten. Die Entfernungspauschale sei 
auch in den Fällen arbeitstäglich anzusetzen, in denen er die Hin- und Rückfahrt zwischen seiner Wohnung und dem 
X Flughafen an unterschiedlichen Tagen durchgeführt habe.


5
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Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 1582 
veröffentlichten Gründen ab.


6 Mit der Revision rügen die Kläger Verletzung materiellen Rechts.


7 Sie beantragen,
das Urteil des FG aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für 2014 vom 07.05.2015 in der Gestalt der 
Teileinspruchsentscheidung vom 27.08.2015 zu ändern, indem für die bislang berücksichtigten 31 Fahrten, die nach 
mehrtägigen Auswärtstätigkeiten erfolgten, eine Entfernungspauschale in Höhe von 2.520 € (31 Fahrten x 271 km x 
0,30 €/km) berücksichtigt wird.


8 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


9 Die Revision der Kläger ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das 
FG hat im Ergebnis zu Recht keine weiteren Werbungskosten für die Fahrten des Klägers zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte zum Abzug zugelassen.


10 1. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der im Streitjahr geltenden Fassung 
sind Werbungskosten auch Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 EStG. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist nach Satz 2 der Vorschrift für jeden 
Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen, höchstens jedoch 
4.500 € im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4.500 € ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder 
ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt.


11 Erste Tätigkeitsstätte ist nach der Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG die ortsfeste betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten 
Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.


12 Der Kläger verfügte nach dem Urteil der Vorinstanz am X Flughafen über eine erste Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 
Satz 1 EStG. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten im Revisionsverfahren auch kein Streit mehr. Daher sieht der 
Senat unter Bezugnahme auf seine Urteile vom 11.04.2019 - VI R 40/16 (BFHE 264, 248, BStBl II 2019, 546) und vom 
10.04.2019 - VI R 17/17 insoweit von einer weiteren Begründung ab.


13 2. Der Abzug der Entfernungspauschale setzt voraus, dass der Steuerpflichtige an einem Arbeitstag den Weg von der 
Wohnung zu seiner ersten Tätigkeitsstätte und von dort wieder zurück zu seiner Wohnung zurücklegt. Legt der 
Steuerpflichtige diese Wege an unterschiedlichen Arbeitstagen zurück, kann er die Entfernungspauschale für jeden 
Arbeitstag nur zur Hälfte geltend machen.
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14 a) Der erkennende Senat hat mit Urteil vom 26.07.1978 - VI R 16/76 (BFHE 125, 561, BStBl II 1978, 661) zu § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. vor Einführung der Entfernungspauschale entschieden, dass der frühere Kilometer-
Pauschbetrag von 0,36 DM für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit dem eigenen Kraftfahrzeug zwei 
Fahrten (eine Hin- und eine Rückfahrt) abgilt und dass ein Arbeitnehmer, der nur eine Fahrt zurücklegt, entsprechend 
nur die Hälfte des Kilometer-Pauschbetrags --also 0,18 DM je Entfernungskilometer und Arbeitstag-- als 
Werbungskosten abziehen kann. Der Senat hat unter Hinweis auf sein Urteil vom 17.12.1971 - VI R 12/70 (BFHE 104, 
238) dargelegt, dass der Gesetzgeber bei der Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. vom Normalfall 
ausgegangen sei, dass dem Arbeitnehmer täglich Aufwendungen für zwei beruflich veranlasste Fahrten, für die 
Hinfahrt zur Arbeitsstätte und für die Rückfahrt von der Arbeitsstätte, entstünden. Der Pauschbetrag gelte beide 
Fahrten ab. Nur zur Vereinfachung werde der Pauschbetrag nicht auf die tatsächlich auf der Hinfahrt und der 
Rückfahrt gefahrenen Kilometer angewendet, sondern auf die Entfernung der kürzesten benutzbaren 
Straßenverbindung von der Wohnung zur Arbeitsstätte. Nach dem Willen des Gesetzgebers solle aber im Ergebnis 
nur die Hälfte des Pauschbetrags je Entfernungskilometer pro Fahrt als Werbungskosten berücksichtigt werden.


15 b) An dieser Rechtslage hat sich im Grundsatz weder mit der Einführung der Entfernungspauschale durch das Gesetz 
zur Einführung einer Entfernungspauschale (EntfPauschG) vom 21.12.2000 (BGBl I 2000, 1918) ab dem 01.01.2001, 
durch die nachfolgenden Gesetzesänderungen (zur Gesetzeshistorie s. Senatsbeschluss vom 10.01.2008 - VI R 17/07, 
BFHE 219, 358, BStBl II 2008, 234, unter B.II.9.-11.) noch durch das seit dem Veranlagungszeitraum 2014 geltende 
(neue) Reisekostenrecht (Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des 
steuerlichen Reisekostenrechts, BGBl I 2013, 285) etwas geändert.


16 aa) Durch das EntfPauschG wurden § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 EStG a.F. völlig neu gefasst. Die bisherigen 
Kilometer-Pauschbeträge bei Fahrten mit dem eigenen oder zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeug wurden durch 
eine verkehrsmittelunabhängige gestaffelte Entfernungspauschale ersetzt. Aufwendungen für die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel konnten in tatsächlicher Höhe angesetzt werden (§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG). Durch die 
Entfernungspauschalen waren sämtliche Aufwendungen abgegolten (§ 9 Abs. 2 Satz 1 EStG).


17 (1) Mit der Gesetzesänderung wollte der Gesetzgeber die sozialen Auswirkungen der seinerzeitigen starken 
Preissteigerungen für Mineralöl auf den Weltmärkten auf Personen und Haushalte, die den damit verbundenen 
Lasten nicht ausweichen und diese Entwicklung finanziell kaum bewältigen konnten, abfedern (BTDrucks 14/4242, 
5). Die Umstellung der steuerlichen Berücksichtigung von Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte (sowie für Familienheimfahrten) von einem Kilometer-Pauschbetrag auf eine einheitliche 
verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale sei aus umwelt- und verkehrspolitischen Gründen geboten, da die 
bisherigen Pauschbeträge das Verkehrsmittel Kraftfahrzeug bevorzugt hätten. Die Umstellung auf eine einheitliche 
Entfernungspauschale schaffe hinsichtlich der steuerlichen Entlastungswirkung hingegen Wettbewerbsgleichheit 
zwischen den Verkehrsträgern und verbessere die Ausgangslage für den öffentlichen Personennahverkehr (BTDrucks 
14/4242, 5).


18 Die Entfernungspauschale war gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG a.F. für jeden Arbeitstag ungeachtet 
tatsächlich höherer oder niedrigerer Aufwendungen nur einmal zu berücksichtigen (Senatsbeschlüsse vom 
11.09.2003 - VI B 101/03, BFHE 203, 166, BStBl II 2003, 893, und vom 11.09.2012 - VI B 43/12). Der 
Gesetzeswortlaut ließ eine Ausnahme auch nicht für Fahrten zu, die durch einen zusätzlichen Arbeitseinsatz 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit oder durch eine Arbeitszeitunterbrechung von mindestens vier Stunden 
veranlasst waren. Denn die diesbezügliche Ausnahmevorschrift, die vor Einführung der Entfernungspauschale 
gegolten hatte (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG bis 2000), wurde mit der Begründung nicht übernommen, dies 
diene der Vereinfachung und berücksichtige, dass durch zusätzliche Fahrten nicht zwangsläufig zusätzliche Kosten 
anfielen, so z.B. nicht bei Zeitkarten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel (BTDrucks 14/4242, 6). Wegen des 
eindeutigen Wortlauts und des damit verfolgten Zwecks sei auch keine Einschränkung des Anwendungsbereichs des 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. im Wege einer teleologischen Reduktion auf "normale" oder "typische" 
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Arbeitsverhältnisse möglich. Vielmehr seien nach dem Willen des Gesetzgebers, der im Gesetzeswortlaut seinen 
Niederschlag gefunden habe, auch solche Fälle einzubeziehen, bei denen nach der Eigenart der geschuldeten Arbeit 
typischerweise zwei Fahrten arbeitstäglich zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte anfallen könnten 
(Senatsbeschluss in BFHE 203, 166, BStBl II 2003, 893).


19 (2) Weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte, der Systematik oder dem Sinn und Zweck des 
Gesetzes ergibt sich somit, dass der Gesetzgeber bei Einführung der Entfernungspauschale vom Leitbild eines 
arbeitstäglichen Hin- und Rückwegs zwischen Wohnung und Arbeitsstätte abgerückt ist. Der Gesetzgeber hat im 
Gegenteil die arbeitstäglichen "Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte" --und damit (weiterhin) den (Hin-)Weg 
von der Wohnung zur Arbeitsstätte und den (Rück-)Weg von der Arbeitsstätte zur Wohnung-- zum Maßstab für die 
mit der Entfernungspauschale einhergehende Vereinfachung und Typisierung genommen. Davon abweichende 
Besonderheiten durch untypische Arbeitsverhältnisse oder Arbeitszeiten sowie arbeitstäglich mehrfache Fahrten von 
der Wohnung zur Arbeitsstätte sind mit der Einführung der Entfernungspauschale für den Werbungskostenabzug 
nicht mehr von Bedeutung.


20 bb) Die Änderungen an den Regelungen zur Entfernungspauschale durch das Steuer-Euroglättungsgesetz vom 
19.12.2000 (BGBl I 2000, 1790) i.d.F. des EntfPauschG, das Steueränderungsgesetz 2001 vom 20.12.2001 (BGBl I 
2001, 3794), das Haushaltsbegleitgesetz 2004 vom 29.12.2003 (BGBl I 2003, 3076), das mit dem Grundgesetz in 
Bezug auf § 9 Abs. 2 Sätze 1 und 2 EStG durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09.12.2008 – 2 BvL 1/07 
u.a. (BVerfGE 122, 210) für unvereinbar erklärte Steueränderungsgesetz 2007 vom 19.07.2006 (BGBl I 2006, 1652), 
das Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale vom 20.04.2009 (BGBl I 2009, 774) 
und das Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 01.11.2011 (BGBl I 2011, 2131) haben an den vorgenannten 
Grundsätzen der Entfernungspauschale nichts geändert.


21 cc) Gleiches gilt für das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285), durch das § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG seine auch im Streitjahr 
geltende Fassung erhalten hat. Die Regelungen zur Berücksichtigung der Entfernungspauschale blieben unverändert 
bestehen. Es wurde lediglich der bisherige Begriff der "regelmäßigen Arbeitsstätte" durch den neuen Begriff "der 
ersten Tätigkeitsstätte" ersetzt (s. BTDrucks 17/10774, 12).


22 c) Der erkennende Senat hält folglich auch für das im Streitjahr geltende (neue) steuerliche Reisekostenrecht daran 
fest, dass die Entfernungspauschale für "Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte" (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
Satz 1 EStG) zwei Wege (einen Hin- und einen Rückweg) abgilt. Ein Arbeitnehmer, der an einem Arbeitstag nur einen 
Weg zurücklegt, kann folglich nur die Hälfte der Entfernungspauschale von 0,30 € (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 
EStG) --also 0,15 € je Entfernungskilometer und Arbeitstag-- als Werbungskosten abziehen.


23 Diese Auffassung wird auch im Schrifttum (z.B. Bergkemper in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 9 EStG Rz 457; 
Blümich/Thürmer, § 9 EStG Rz 293; Schmidt/Krüger, EStG, 38. Aufl., § 9 Rz 185; von Bornhaupt, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 9 Rz F 77; Zimmer in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, 
Kommentar, § 9 Rz 891; Stache in Horowski/Altehoefer, Kommentar zum Lohnsteuer-Recht, § 9 Rz 1196; 
Hartz/Meeßen/Wolf, ABC-Führer Lohnsteuer, "Entfernungspauschale", Rz 31/1), von der Finanzverwaltung 
(Lohnsteuer-Handbuch 2019 H 9.10 "Fahrtkosten bei einfacher Fahrt") und in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung 
(z.B. FG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.06.2012 - 7 K 4440/10, EFG 2013, 114) geteilt.


24 Ihr steht --anders als die Kläger meinen-- insbesondere nicht § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG entgegen, soweit es 
dort heißt, dass die Entfernungspauschale "für jeden Arbeitstag" angesetzt wird, "an dem der Arbeitnehmer die erste 
Tätigkeitsstätte aufsucht".
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25 Diese Formulierung verdeutlicht einerseits, dass die Entfernungspauschale nur für tatsächlich durchgeführte Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte berücksichtigt werden kann (s.a. Niedersächsisches FG, Urteil vom 
19.04.2005 - 11 K 11705/03, EFG 2005, 1676). Der Steuerpflichtige muss die erste Tätigkeitsstätte also tatsächlich 
aufgesucht haben. Aus ihr ergibt sich ferner, dass die Entfernungspauschale auch nach dem geltenden (neuen) 
Reisekostenrecht nur einmal für jeden Arbeitstag berücksichtigt werden kann (so bereits Senatsbeschlüsse in BFHE 
203, 166, BStBl II 2003, 893, und vom 11.09.2012 - VI B 43/12 zu § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG a.F.).


26 Das Gesetz zwingt aber nicht dazu, die Entfernungspauschale auch dann "für jeden Arbeitstag" in voller Höhe 
anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer an dem betreffenden Arbeitstag "die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte" nicht mindestens einmal hin und wieder zurück bewältigt hat. Die Aufwendungen für diese (beiden) 
Wege sind mit dem (pauschalierten) Werbungskostenabzug durch die Entfernungspauschale abgegolten. Daraus 
folgt, dass der Ansatz der vollen Entfernungspauschale nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Tatbestand, an den der 
Gesetzgeber mit dem (pauschalierten) Werbungskostenabzug angeknüpft hat, auch erfüllt ist.


27 Dem in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG vorgesehenen Kilometersatz von 0,30 € für jeden Kilometer der 
Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte liegt --wie bereits ausgeführt wurde-- die typisierende 
Annahme zugrunde, dass der Steuerpflichtige einen Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte und einen 
Rückweg von dort zu seiner Wohnung an jedem Arbeitstag zurücklegt. Legt der Steuerpflichtige nur einen dieser 
Wege an einem Arbeitstag zurück, ist nach dieser Grundannahme für eine solche Fahrt auch (nur) die Hälfte der 
Entfernungspauschale --mithin 0,15 € je Entfernungskilometer-- zu berücksichtigen.


28 Hierdurch wird die mit der Entfernungspauschale beabsichtigte Typisierung und Pauschalierung der Fahrtkosten 
nicht in Frage gestellt. Vielmehr wird § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG seinem Zweck nur dann gerecht, wenn die 
dem Werbungskostenabzug von 0,30 €/km zugrunde liegende Typisierung (ein Hin- und ein Rückweg je Arbeitstag) 
folgerichtig umgesetzt wird. Dies gilt auch in Fällen, in denen der Hin- und Rückweg zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte an verschiedenen Arbeitstagen durchgeführt wird oder der Steuerpflichtige z.B. nach einer Fahrt von 
der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte eine Auswärtstätigkeit antritt und von dieser unmittelbar nach Hause 
zurückkehrt oder eine Auswärtstätigkeit unmittelbar von zu Hause aus antritt, anschließend seine erste 
Tätigkeitsstätte aufsucht und von dort wieder nach Hause fährt. Die in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG 
vorgesehene Entfernungspauschale von 0,30 €/km ist daher in diesen Fällen --in teleologischer Reduktion der 
Vorschrift-- dergestalt anzusetzen, dass eine Einzelbewertung der jeweiligen Fahrt mit 0,15 €/km erfolgt. Eine solche 
Einzelbewertung lässt zum einen die typisierte, verkehrsmittelunabhängige Ermittlung der Entfernungspauschale auf 
der Grundlage der Entfernungskilometer unberührt. Gleichzeitig knüpft sie an die Angaben des Steuerpflichtigen zur 
Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte an, so dass auch der Vereinfachungszweck des § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG erhalten bleibt.


29 3. Nach diesen Maßstäben hat das FG im Ergebnis zutreffend entschieden, dass der Kläger für seine Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte Werbungskosten in Höhe von 3.495,90 € geltend machen kann. Dieser Betrag 
setzt sich wie folgt zusammen:


12 Hin- und Rückfahrten (12 x 271 km x 0,30 €/km): 975,60 €


31 Hinfahrten (31 x 271 x 0,15 €/km):       1.260,15 €


31 Rückfahrten (31 x 271 x 0,15 €/km): 1.260,15 €


Summe: 3.495,90 €
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30 Da das FA bereits Werbungskosten für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte in Höhe von 3.984 € 
steuermindernd berücksichtigt hat, kommt ein weiterer Werbungskostenabzug nicht in Betracht.


31 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 22. Januar 2020, XI R 2/19 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (hier: Räumung eines Baustellenlagers und Rücktransport des Materials)


ECLI:DE:BFH:2020:U.220120.XIR2.19.0


BFH XI. Senat


HGB § 249 Abs 1 S 1 , EStG § 5 Abs 1 S 1 , KStG § 8 Abs 1 S 1 , GewStG § 7 S 1 , FGO § 118 Abs 2 , EStG § 5 Abs 1 S 1 , EStG 
VZ 2007 , EStG VZ 2009 , EStG VZ 2010 , EStG VZ 2012 , KStG VZ 2007 , KStG VZ 2009 , KStG VZ 2010 , KStG VZ 2012 , 
GewStG VZ 2007 , GewStG VZ 2009 , GewStG VZ 2010 , GewStG VZ 2012 


vorgehend FG Münster, 05. Dezember 2018, Az: 13 K 2688/15 K


Leitsätze


Ungeachtet einer bestehenden Außenverpflichtung (hier: Räumung eines Baustellenlagers bei Vertragsende) ist ein Ansatz 
einer Verbindlichkeitsrückstellung (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB) dann ausgeschlossen, wenn die Verpflichtung in ihrer 
wirtschaftlichen Belastungswirkung von einem eigenbetrieblichen Interesse vollständig "überlagert" wird.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 05.12.2018 - 13 K 2688/15 K wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) berechtigt war, in den Jahren 2007, 2009, 2010 und 2012 
(Streitjahre) Rückstellungen für die mit der Auflösung von Baustellenlagern verbundenen Aufwendungen zu bilden.


2 Die Klägerin ist eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand u.a. in der Ausführung von Gerüstbauten besteht. Der 
Sitz der Klägerin befindet sich in X; in Y unterhält sie ein Zentrallager für Gerüstmaterial.


3 In den Streitjahren war die Klägerin im Wesentlichen im Spezialgerüstbau bei Großindustrieanlagen tätig. Mit den 
Betreibern dieser Anlagen schloss sie jeweils Rahmenverträge mit einer Laufzeit von regelmäßig drei Jahren; auf 
dieser Grundlage vereinbarte sie mit den jeweiligen Auftraggebern Einzelverträge ("Abrufe") über konkret zu 
erbringende Gerüstbauarbeiten. In den Rahmenverträgen waren Entgelte für die Erstellung von Gerüsten vereinbart, 
die überwiegend nach der Größe (in der Regel Aufmaß der Gerüste und Abrechnung nach laufenden Metern), 
nachrangig aber auch pauschal (z.B. bei Kleingerüsten) oder nach dem Umfang angefallener Arbeitsstunden, bemessen 
waren. Mit diesen Entgelten waren auch der An- und Abtransport des Gerüstmaterials, dessen Vorhaltung, die 
Baustelleneinrichtung sowie die Montage und die Demontage der Gerüste abgegolten. Die Abrechnung der Arbeiten 
mit dem jeweiligen Auftraggeber und die gewinnerhöhende Erfassung der Entgelte bei der Klägerin erfolgte jeweils 
nach Abwicklung der Einzelaufträge. Um der Vorhalteverpflichtung nachzukommen und die geschuldeten Arbeiten 
zeitnah ausführen zu können, errichtete die Klägerin in zahlreichen Fällen mit Zustimmung des jeweiligen 
Auftraggebers auf dem Gelände der Industrieanlagen Materiallager, in denen sich die für die Abwicklung der Aufträge 
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benötigten Materialbestände sowie weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Container für Büroarbeiten und 
für die Unterbringung von Arbeitnehmern, Trecker, Anhänger und Gabelstapler etc. für den Transport des 
Gerüstmaterials auf der Baustelle) befanden.


4 Mit den Rahmenverträgen verpflichtete sich die Klägerin regelmäßig gegenüber ihren Auftraggebern, von diesen zur 
Verfügung gestellte Lager- und Arbeitsplätze sowie Zufahrtswege in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten bzw. 
wieder in den Zustand zu versetzen, in dem sie der Klägerin zu Beginn des Vertrages zur Verfügung gestellt worden 
waren.


5 Ab dem Jahre 2004 erfasste die Klägerin eine (nach der Laufzeit der Rahmenverträge abgezinste) Rückstellung für den 
bei Auslaufen der Rahmenverträge erforderlichen Abtransport des auf der jeweiligen Baustelle befindlichen Materials. 
Die Bemessung der Rückstellung nahm die Klägerin in der Weise vor, dass sie zum jeweiligen Bilanzstichtag den auf 
der Baustelle gelagerten Materialbestand erfasste und hiervon ausgehend eine Kalkulation der Personalkosten im 
Zusammenhang mit der Rückführung des Materials ins Zentrallager nach Y sowie der Kosten für den Transport 
vornahm.


6 Im Rahmen einer Außenprüfung für die Jahre 2002 bis 2007 vertrat der Prüfer u.a. die Auffassung, die 
Voraussetzungen für eine Rückstellung für die mit der Auflösung von Baustellen verbundenen Aufwendungen seien 
nicht erfüllt, da Rückstellungen für drohende Verluste steuerrechtlich nicht zulässig seien und Rückstellungen für 
ungewisse Verbindlichkeiten nicht vorlägen.


7 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte den Vorschlägen des Prüfers und erließ am 
20.04.2009 auf der Grundlage von § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung einen geänderten Körperschaftsteuerbescheid für 
2007. Hiergegen legte die Klägerin Einspruch ein. Während des Einspruchsverfahrens ist der 
Körperschaftsteuerbescheid für 2007 mit weiteren Bescheiden vom 17.08.2009 und vom 04.12.2009 aus hier nicht 
streitigen Gründen geändert worden. Soweit die Klägerin zunächst auch Einspruch gegen die (aus anderen Gründen) 
geänderten Körperschaftsteuerbescheide für die Jahre 2002 bis 2006 eingelegt hatte, hat sie diese Einsprüche im 
Verlaufe des Einspruchsverfahrens gegen den Körperschaftsteuerbescheid für 2007 wieder zurückgenommen.


8 Während des Einspruchsverfahrens kam es zu einer weiteren Außenprüfung (Jahre 2009 bis 2013). Die Prüferin vertrat 
u.a. die Auffassung, die Rückstellung für Baustellenauflösung sei aus den für die Vorjahre angeführten Gründen 
gewinnwirksam aufzulösen. Sie schlug daher insoweit Gewinnkorrekturen in Höhe von … € (2009), … € (2010), … € 
(2011), … € (2012) bzw. … € (2013) vor.


9 Das FA erließ auf dieser Grundlage am 18.12.2014 bzw. am 05.01.2015 entsprechend geänderte Körperschaftsteuer- 
und Gewerbesteuermessbescheide für 2009 bis 2013, die mit Einsprüchen angefochten wurden.


10 Mit Einspruchsentscheidung vom 23.07.2015 wies das FA den Einspruch gegen den Körperschaftsteuerbescheid für 
2007 und mit Einspruchsentscheidung vom 31.08.2015 die Einsprüche gegen die Körperschaftsteuerbescheide für 
2009 bis 2013 sowie gegen die Gewerbesteuermessbescheide für 2009 bis 2013 als unbegründet zurück.


11 Das Finanzgericht (FG) Münster wies die dagegen erhobenen Klagen als unzulässig (Körperschaftsteuer- und 
Gewerbesteuermessbetragsfestsetzungen für 2011 und 2013) bzw. als unbegründet (Körperschaftsteuerbescheide für 
2007, 2009, 2010 und 2012 sowie Gewerbesteuermessbescheide für 2009, 2010 und 2012) ab (Urteil vom 
05.12.2018 -13 K 2688/15 K, abgedruckt in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2019, 551). Die Rückstellung 
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sei steuerrechtlich nicht anzuerkennen, da die Leistungspflicht der Klägerin gegenüber Dritten von 
eigenbetrieblichen Erfordernissen gleichgerichtet und kongruent überlagert würde.


12 Zwar liege die Räumung der Grundstücke nach Auslaufen des Rahmenvertrages auch im Interesse des jeweiligen 
Auftraggebers, der das Grundstück dem nächsten Auftragnehmer für die Errichtung eines Materiallagers wieder zur 
Verfügung stellen wolle. Allerdings folge schon aus dem erheblichen Umfang und Wert des auf den Baustellen 
befindlichen Materials, dass die geordnete Räumung des Grundstücks und der Rücktransport des Materials eher im 
Interesse der Klägerin liege, da ein Verlassen der Baustellen unter Zurücklassen des Materials die Klägerin 
wesentlich härter treffen würde als ihre Auftraggeber, die das zurückgelassene Material gewinnbringend verwerten, 
dem nächsten Auftragnehmer zur Verfügung stellen oder auf Kosten der Klägerin entsorgen könnten. Überdies sei 
die Auflösung des Materiallagers und der Rücktransport in das Zentrallager mit der in der Rechtsprechung und 
Literatur vertretenen Auffassung zur Betriebs- oder Geschäftsverlegung vergleichbar, bei der die Räumungs- und 
Umzugskosten dem überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Unternehmens zuzuordnen sei.


13 Die Klägerin legte gegen das Urteil des FG insoweit Revision ein, als die Klage als unbegründet abgewiesen wurde 
(Streitjahre: 2007, 2009, 2010 und 2012). Sie trägt vor, dass es nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar gewiss sei, 
dass sie bei der Beendigung der Vertragsverhältnisse auf Beseitigung der Lager in Anspruch genommen werde. Die 
Anknüpfung der Rechtsprechung an ein überwiegendes eigenbetriebliches Interesse erfolge ohne gesetzliche 
Grundlage. Außerdem fehle für die Bestimmung, welches Interesse überwiege, jeglicher Maßstab.


14 Die Klägerin beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils den Körperschaftsteuerbescheid für 2007 vom 04.12.2009 in der 
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 23.07.2015 sowie die Körperschaftsteuerbescheide für 2009, 2010 und 
2012 vom 18.12.2014 und die Gewerbesteuermessbescheide für 2009, 2010 und 2012 jeweils in der Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 31.08.2015 in der Weise zu ändern, dass die Rückstellungen für Baustellenauflösungen 
in Ansatz gebracht und dementsprechend der Gewinn --vor Anpassung der Gewerbesteuerrückstellung-- um … € für 
2007, um … € für 2009, um … € für 2010 und um … € für 2012 vermindert wird.


15 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


16 Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


17 Das FG hat im angefochtenen Urteil den begehrten einkommens- und gewerbeertragsmindernden Ansatz der 
Rückstellung für Aufwendungen im Zusammenhang mit künftigen Baustellenauflösungen ohne Rechtsfehler versagt.


18 1. Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sind in der Handelsbilanz u.a. Rückstellungen für 
ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die daraus folgende Passivierungspflicht gehört zu den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung und war gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.V.m. § 8 
Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes sowohl für die Steuerbilanz der Klägerin als auch im Rahmen der 
Ermittlung ihres Gewerbeertrages (§ 7 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes) zu beachten (s. allgemein z.B. Beschluss 
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des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16.12.2009 -I R 43/08, BFHE 227, 469, BStBl II 2012, 688; BFH-Urteile vom 
06.02.2013 - I R 8/12, BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686; vom 09.11.2016 -I R 43/15, BFHE 256, 270, BStBl II 2017, 
379; Senatsurteil vom 13.02.2019 -XI R 42/17, BFHE 266, 283).


19 a) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten setzen entweder das Bestehen einer ihrer Höhe nach ungewissen 
Verbindlichkeit oder die überwiegende Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer Verbindlichkeit dem Grunde nach 
voraus, deren Höhe zudem ungewiss sein kann. Ist die Verpflichtung am Bilanzstichtag nicht nur der Höhe nach 
ungewiss, sondern auch dem Grunde nach noch nicht rechtlich entstanden, so kann eine Rückstellung nur unter der 
weiteren Voraussetzung gebildet werden, dass sie wirtschaftlich in den bis zum Bilanzstichtag abgelaufenen 
Wirtschaftsjahren verursacht ist (vgl. zu allem BFH-Urteile in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686; in BFHE 256, 270, 
BStBl II 2017, 379; BFH-Beschluss vom 28.08.2018 - X B 48/18, BFH/NV 2019, 113).


20 b) Die Verbindlichkeitsrückstellung ist Ausfluss des sog. Vorsichtsprinzips und des hieraus abgeleiteten 
Realisationsprinzips; sie soll im Interesse eines periodengerechten Gewinnausweises gewährleisten, dass am 
Bilanzstichtag verursachte potenziell gewinnmindernde Faktoren in der Bilanz berücksichtigt werden. Insoweit muss 
daher eine Belastung des gegenwärtigen Vermögens des Steuerpflichtigen vorliegen (Prinzip der wirtschaftlichen 
Last), er muss als Schuldner ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme, die zu einer Vermögensbelastung führt, rechnen 
müssen (z.B. BFH-Urteil vom 17.10.2013 - IV R 7/11, BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302).


21 c) Unter Berücksichtigung des Verbots sog. Aufwandsrückstellungen (§ 249 Abs. 2 Satz 1 HGB) setzt der Ansatz einer 
Rückstellung als Verbindlichkeitsrückstellung eine Verpflichtung voraus, die gegenüber einer dritten Person besteht 
(sog. Außenverpflichtung) und als erzwingbarer Anspruch eine wirtschaftliche Belastung darstellt (z.B. BFH-Urteil 
vom 29.11.2007 - IV R 62/05, BFHE 220, 85, BStBl II 2008, 557).


22 d) Nach Maßgabe ständiger Rechtsprechung des BFH kann es ungeachtet einer ausreichend bestimmten 
Außenverpflichtung aber --dabei unabhängig von der Rechtsnatur als privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtung-- in Betracht kommen, die wirtschaftlichen Interessen des Leistungsverpflichteten und des 
Anspruchsberechtigten zu gewichten und im Einzelfall ein sog. eigenbetriebliches Interesse als wirtschaftlich 
auslösendes Moment der Belastung zu werten (vgl. BFH-Urteile vom 25.02.1986 - VIII R 134/80, BFHE 147, 8, BStBl II 
1986, 788, unter II.3.; vom 08.11.2000 - I R 6/96, BFHE 193, 399, BStBl II 2001, 570, unter II.4.; vom 27.06.2001 - 
I R 45/97, BFHE 196, 216, BStBl II 2003, 121, unter II.2.; in BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, Rz 27; in BFHE 256, 
270, BStBl II 2017, 379, Rz 17; in BFH/NV 2019, 1197, Rz 14; BFH-Beschlüsse vom 22.08.2006 - X B 30/06, BFH/NV 
2006, 2253, unter 2. und 3., Rz 11 ff.; vom 27.12.2010 - VIII B 88/10, BFH/NV 2011, 600, Rz 4).


23 An dieser Rechtsprechung ist --entgegen der in der Literatur geäußerten Kritik (z.B. Tonner in Bordewin/Brandt, § 5 
EStG Rz 582; Hageböke, Finanz-Rundschau --FR-- 2017, 412; Meinert, EFG 2015, 1968; MünchKommBilR/Hennrichs, 
Band 2, § 249 Rz 32; Bongaerts/Zimmermann in Prinz/Kanzler, Handbuch Bilanzsteuerrecht, 3. Aufl., Rz 5550, m.w.N.; 
Riedel, FR 2015, 371; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 38. Aufl., § 5 Rz 362)-- insbesondere in den Fällen festzuhalten, 
in denen eine bestehende Außenverpflichtung durch ein eigenbetriebliches Interesse bei wirtschaftlicher 
Betrachtung vollständig überlagert wird (insoweit zustimmend Blümich/Krumm, § 5 EStG Rz 792b; s.a. Werning, EFG 
2019, 554) und damit der Sache nach eine sog. Aufwandsrückstellung vorliegt. Insbesondere hat das 
"Negativmerkmal" (Blümich/Krumm, § 5 EStG Rz 792b) damit entgegen der Ansicht der Klägerin (und z.B. 
ausdrücklich Schubert in BeckBil-Komm., 12. Aufl., § 249 HGB Rz 26) eine gesetzliche Grundlage, da die 
Außenverpflichtung eine wirtschaftliche Belastung auslösen muss und diese Frage nicht losgelöst von einem damit 
im unmittelbaren Zusammenhang stehenden eigenbetrieblichen Interesse beantwortet werden kann.


24
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2. Wendet man die vorstehenden Grundsätze auf den Streitfall an, scheidet der Ansatz einer Rückstellung für die 
Räumung und den Abtransport des (Gerüstbau-)Materials aus.


25 a) Das FG hat die Sachumstände des Streitfalls dahingehend gewürdigt, dass das eigenbetriebliche Interesse der 
Klägerin an der Auflösung des (jeweiligen) Materiallagers an den Baustellen und der Rückführung des (für die 
weitere Betriebsfortführung der Klägerin notwendigen) Materials in das Zentrallager der Klägerin eine 
wirtschaftliche Bedeutung einnimmt, die den Umstand der zivilrechtlichen Verpflichtung zur Räumung des 
jeweiligen Grundstücks vollen Umfangs überlagert. Dabei hat es auch in Rechnung gestellt, dass gerade mit Blick auf 
den Leistungsgegenstand der Einzelverträge ("Abrufe"), der insbesondere An- und Abtransport und Montage und 
Demontage am Bauobjekt beinhaltete, das Einrichten des Materiallagers auf dem Grundstück für künftige 
Verwendungen im Interesse der Klägerin lag und die Grundstücksräumung einen untrennbaren Zusammenhang mit 
dem (Rück-)Transport der eigenen Materialien in das Zentrallager der Klägerin aufweist.


26 b) Das FG hat damit unter dem Gesichtspunkt einer dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Belastung eine Abwägung 
der Räumungsverpflichtung und des Interesses am Rücktransport des eigenen betriebsnotwendigen Materials 
vorgenommen. Es ist dabei als Gegenstand dieser einzelfallbezogenen Würdigung zu einem Ergebnis ("vollständige 
Überlagerung des eigenbetrieblichen Interesses") gelangt, das nicht durch Denkfehler oder die Verletzung von 
Erfahrungssätzen beeinflusst ist und damit die Bindung des Revisionsgerichts auf der Grundlage des § 118 Abs. 2 
FGO auslöst.


27 Grundlage für die Würdigung des FG war dabei zu Recht insbesondere der Unternehmensgegenstand der Klägerin. 
Als Gerüstbauunternehmen ist sie darauf angewiesen, Gerüstbaumaterialien und Betriebs- und Geschäftsausstattung 
(Trecker, Anhänger, Gabelstapler, Container für Büroarbeiten und für die Unterbringung von Arbeitnehmern) für 
Folge-Aufträge wieder zur Verfügung zu haben. Die Betriebsnotwendigkeit lässt sich aus der Feststellung des FG 
schließen, dass selbst bei erheblichen Entfernungen zwischen den Baustellen und dem Zentrallager (von bis zu 
675 km) ein Rücktransport des Materials erfolgte.


28 c) Der Senat sieht abweichend von Stellungnahmen in der Literatur (z.B. Prinz, Die Wirtschaftsprüfung 2019, 978, 
980 f.) auch keinen Anlass, einen Teil des von der Klägerin geltend gemachten Rückstellungsbetrages unter dem 
Gesichtspunkt der ausschließlich die Grundstücke der Auftraggeber betreffenden Räumungskosten abweichend zu 
würdigen. Nach den Umständen des Streitfalls ist mit Blick auf den einheitlichen und durch das eigenbetriebliche 
Interesse veranlassten Transportvorgang eine entsprechende Kostenaufteilung nicht möglich.


29 3. Auf dieser Grundlage kann entsprechend der Auffassung des FG offenbleiben, ob im Streitfall die Voraussetzungen 
für einen sog. Erfüllungsrückstand überhaupt dem Grunde nach erfüllt waren.


30 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 


(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


A. Problem und Ziel 


Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Bürgerinnen und Bürger sowie 
viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Jetzt geht es darum, dass die Wirt-
schaft schnell wieder an Schwung gewinnt. Dazu werden schnell wirkende konjunkturelle 
Stützungsmaßnahmen umgesetzt. Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei die 
Maßnahmen, die sehr schnell greifen sollen. 


Dabei ist es sinnvoll, die aufgrund der Corona Pandemie geschwächte Kaufkraft zu stärken. 
Unternehmen werden zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Erholung mit gezielten Maßnah-
men unterstützt. Mit der Einführung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter, der Verbesserung der Möglichkeiten der Verlustverrechnung und der Erhö-
hung der steuerlichen Forschungszulage werden zusätzliche Investitionsanreize gesetzt. 


B. Lösung 


Zur Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage werden folgende 
steuerlichen Maßnahmen umgesetzt: 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent gesenkt.  


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr 
folgenden Monats verschoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 300 Euro 
gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 
1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 
10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein Mechanismus einge-
führt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit der Steu-
ererklärung 2019 nutzbar zu machen. 


– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchstens das 
2,5-fache der linearen Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden. 


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Kohlendioxide-
mission je gefahrenen Kilometer haben, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises 
von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 







 - 2 -   


– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr. 


– Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsab-
zugsbeträgen nach § 7g EStG um ein Jahr. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 
Nummer 1 GewStG auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage 
auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In § 375a AO wird ge-
regelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens des Steueranspruchs 
nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge nach § 73 des Straf-
gesetzesbuches angeordnet werden kann. Nach § 376 Absatz 3 AO wird die Grenze 
der Verfolgungsverjährung auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist 
verlängert. 


– Änderung der Umsatzsteuerverteilung (§ 1 FAG). 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085 


Bund - 13.885 - 20.711 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119 


Länder - 12.259 - 1.368 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044 


Gemeinden - 2.356 - 1.306 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Änderung von § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes führt beim Bund im 
Jahr 2020 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 6 000 Mio. Euro sowie zu Steuermehr-
einnahmen im Jahr 2020 bei den Ländern in Höhe von 6 000 Mio. Euro. 


Die Änderung des § 6 des Bundeskindergeldgesetzes durch Anfügung des Absatzes 3 führt 
beim Bund im Haushalt 2020 zu Mehrausgaben in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro (Einzelplan 
17 des Bundeshaushaltes). 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand kann in der Kürze der Zeit nicht beziffert werden. Die Schätzungen 
zum Erfüllungsaufwand sollen noch im Laufe der parlamentarischen Beratung konkretisiert 
werden. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand kann in der Kürze der Zeit nicht beziffert werden. Die Schätzungen 
zum Erfüllungsaufwand sollen noch im Laufe der parlamentarischen Beratung konkretisiert 
werden. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Schätzungen zu den Bürokratiekosten aus Informationspflichten sollen noch im Laufe 
der parlamentarischen Beratung konkretisiert werden. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die zeitlich befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze wird voraussichtlich einen einma-
ligen Vollzugsmehraufwand in den Ländern von rd. 2 Mio. Euro führen. 


Im Übrigen sollen die Schätzungen zum Erfüllungsaufwand noch im Laufe der parlamenta-
rischen Beratung konkretisiert werden. 


F. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau – im Sinne von Preissenkungen – sind jedoch in Abhängigkeit davon gegeben, 
ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes in den Preisen weitergegeben wird. 


Der Gesetzgeber erwartet durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes eine Stimulierung 
der Nachfrage und eine Belebung der Konjunktur. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 


(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Tabaksteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 7 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 8 Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Artikel 9 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 10 Änderung des Finanzausgleichgesetzes 


Artikel 11 Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus 


Artikel 12 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach Abschnitt XII folgende Angaben eingefügt: 


„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie 


§ 110 Anpassung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 


§ 111 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020". 
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2. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „40 000“ durch die Angabe „60 000“ ersetzt. 


3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 
31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft oder hergestellt worden 
sind, kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen. Die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem unveränderlichen 
Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei an-
zuwendende Prozentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes be-
tragen und 25 Prozent nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 4 und § 7a Absatz 8 gelten 
entsprechend. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche techni-
sche oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.“ 


4. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„5 000 000 Euro“ und die Angabe „2 000 000 Euro“ durch die Angabe „10 000 000 
Euro“ ersetzt. 


5. Dem § 24b Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Der Betrag nach Satz 1 erhöht sich für die Kalenderjahre 2020 und 2021 jeweils um 
2 100 Euro.“ 


6. In § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe „3,8-fache“ durch das 
Wort „Vierfache“ ersetzt. 


7. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a werden nach den Wörtern „§ 24b Absatz 2 
Satz 2“ die Wörter „sowie in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der Erhöhungsbetrag 
nach § 24b Absatz 2 Satz 3; für den Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3 
kann auch ohne Antrag des Arbeitnehmers ein Freibetrag ermittelt werden“ eingefügt. 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 12 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist bereits ab dem 1. Januar 
2020 anzuwenden.“ 


b) Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie 
Absatz 10 Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn die Rücklage 
wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Ab-
satz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 
und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. Das 
Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates in den Fällen, in denen die Rücklage wegen § 6b Ab-
satz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder 
Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, die Fristen um ein weite-
res Jahr zu verlängern, wenn dies aufgrund fortbestehender Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland geboten erscheint. Das 
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Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fristen für das nach dem 
31. Dezember 2020 und längstens vor dem 1. Januar 2022 endende Wirtschafts-
jahr um ein Jahr zu verlängern, wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, wenn dies aufgrund 
fortbestehender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten erscheint.“ 


c) Absatz 16 wird wie folgt gefasst: 


„(16) Bei in nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2018 enden-
den Wirtschaftsjahren beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g endet 
die Investitionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 erst zum Ende des vier-
ten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres.“ 


d) Nach Absatz 18a wird folgender Absatz 18b eingefügt:  


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 an-
zuwenden.“ 


e) Nach Absatz 35 wird folgender Absatz 35a eingefügt: 


„(35a) § 35 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwen-
den.“ 


f) Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden die neuen Absätze 35b und 35c. 


g) Die folgenden Absätze 52 und 53 werden angefügt: 


„(52) § 110 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für den Veranlagungszeitraum 2019 anzuwenden 


(53) § 111 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 anzuwenden.“ 


9. Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für den Monat September 2020 ein An-
spruch auf Kindergeld besteht, für die Monate September und Oktober 2020 jeweils ein 
Einmalbetrag von 150 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Einmalbeträge von ins-
gesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das nicht für 
den Monat September 2020, jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat im 
Kalenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Einmalbeträge nach 
Satz 2 und 3 werden als Kindergeld im Rahmen der Vergleichsberechnung nach § 31 
Satz 4 berücksichtigt.“ 


10. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV eingefügt: 
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„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie 


§ 110 


Anpassung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 


(1) Auf Antrag wird der für die Bemessung der Vorauszahlungen für den Veranla-
gungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte pauschal um 
30 Prozent gemindert. Das gilt nicht, soweit in dem Gesamtbetrag der Einkünfte Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) enthalten sind. Voraussetzung für die An-
wendung des Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für 2020 auf null Euro herabge-
setzt wurden. 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird der für die Bemessung der Vorauszahlungen 
für den Veranlagungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte um 
einen höheren Betrag als 30 Prozent gemindert, wenn der Steuerpflichtige einen vo-
raussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne des §10d Satz 1 Satz 1 für 2020 in dieser 
Höhe nachweisen kann. 


(3) Die Minderungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen insgesamt 5 000 000 
Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26 und 26b zusammenveranlagt werden, 
10 000 000 Euro nicht überschreiten. § 37 Absatz 3, 5 und 6 sind entsprechend anzu-
wenden. 


§ 111 


Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 


(1) Auf Antrag wird bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 
pauschal ein Betrag in Höhe von 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des 
Veranlagungszeitraums 2019 als Verlustrücktrag aus 2020 abgezogen (vorläufiger 
Verlustrücktrag für 2020). Bei der Berechnung des vorläufigen Verlustrücktrags für 
2020 sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) nicht zu berücksichtigen, die 
im Gesamtbetrag der Einkünfte enthalten sind. Voraussetzung für die Anwendung des 
Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2020 auf null 
Euro herabgesetzt wurden. 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird ein höherer Betrag als 30 Prozent vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abgezogen, wenn der Steuerpflichtige einen voraussichtli-
chen Verlustrücktrag im Sinne des § 10d Satz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe nach-
weisen kann. 


(3) Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 nach den Absätzen 1 und 2 kann ins-
gesamt bis zu 5 000 000 Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26 und 26b zusammen-
veranlagt werden, bis zu 10 000 000 Euro betragen. 


(4) Führt die Herabsetzung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 
2019 aufgrund eines voraussichtlich erwarteten Verlustrücktrags für 2020 zu einer 
Nachzahlung bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019, so wird 
diese auf Antrag des Steuerpflichtigen gestundet. Stundungszinsen werden nicht erho-
ben. 


(5) Für den Veranlagungszeitraum 2020 ist bei Anwendung der Absätze 1 oder 2 
eine Einkommensteuererklärung abzugeben. 







 - 8 -   


(6) Mit der Veranlagung für 2020 ist die Steuerfestsetzung für den Veranlagungs-
zeitraum 2019 zu ändern; hierbei ist der bislang berücksichtigte vorläufige Verlustrück-
trag für 2020 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. Dies gilt auch dann, 
wenn der Steuerbescheid für den Veranlagungszeitraum 2019 bestandskräftig gewor-
den ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den 
Veranlagungszeitraum 2020 abgelaufen ist. Soweit die Änderung der Steuerfestset-
zung für den Veranlagungszeitraum 2019 auf der Hinzurechnung des vorläufigen Ver-
lustrücktrags für 2020 beruht, ist § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung entsprechend 
anzuwenden. 


(7) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die Veranlagung für den 
Veranlagungszeitraum 2020 vor der Veranlagung für den Veranlagungszeitraum 2019 
durchgeführt wird. 


(8) Wird der Einkommensteuerbescheid für 2019 vor dem … [einsetzen: Datum 
des Tages nach der Verkündung plus zwei Wochen] bestandskräftig, kann bis zum … 
[einsetzen: Datum des Tages der Verkündung plus ein Monat] nachträglich ein Antrag 
auf Berücksichtigung des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 gestellt werden. Der 
Einkommensteuerbescheid für 2019 ist insoweit zu ändern.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „5 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„1 000 000 Euro“ und die Angabe „10 000 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 000 
Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist ab dem Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 3 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 21 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zahlungsaufschub gemäß Artikel 110 Buch-
stabe b oder c der Verordnung (EU) Nummer 952/2013 des Europäischen Parlaments 
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und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Unions-
zollkodex) bewilligt ist, ist abweichend von den zollrechtlichen Vorschriften am 26. des 
zweiten auf den betreffenden Monat folgenden Kalendermonats fällig.“ 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 31 angefügt: 


„(31) Der Termin, ab dem § 21 Absatz 3a in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] erstmals anzuwenden ist, wird mit einem Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen bekanntgegeben.“ 


3. § 28 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst 


„(1) § 12 Absatz 1 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Steuer für jeden steuerpflichtigen Umsatz 16 Prozent der Be-
messungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Absatz 3 und § 25a Absatz 3 und 4) beträgt. 


(2) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich die Steuer für die in den Nummern 1 bis 15 genannten Um-
sätze auf 5 Prozent ermäßigt. 


(3) § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Steuer für die Lieferungen der in der Anlage 
2 nicht aufgeführten Sägewerkserzeugnisse und Getränke sowie von alkoholischen 
Flüssigkeiten, ausgenommen die Lieferungen in das Ausland und die im Ausland be-
wirkten Umsätze, und für sonstige Leistungen, soweit in der Anlage 2 nicht aufgeführte 
Getränke abgegeben werden, 16 Prozent beträgt.“ 


Artikel 4 


Änderung des Tabaksteuergesetzes 


Nach § 2 Absatz 3 des Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299) geändert wor-
den ist, wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 gilt für die Zwecke der 
Berechnung des Mindeststeuersatzes nach den Absätzen 1 bis 3 weiterhin der zum 1. Ja-
nuar 2020 gültige Umsatzsteuersatz nach § 12 des Umsatzsteuergesetzes.“ 


Artikel 5 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


In § 8 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird die Angabe „100 000 Euro“ 
durch die Angabe „200 000 Euro“ ersetzt. 
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Artikel 6 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 375 die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung“. 


2. Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt: 


„§ 375a 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung 


Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis durch Verjährung 
nach § 47 steht einer Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge nach § 73 des Straf-
gesetzbuches nicht entgegen.“ 


3. § 376 wird wie folgt geändert. 


a) In Absatz 1 wird der abschließende Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt und 
folgender Halbsatz angefügt: 


„§ 78b Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.“ 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Abweichend von § 78c Absatz 3 Satz 2 des Strafgesetzbuches verjährt in 
den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 genannten Fällen besonders schwe-
rer Steuerhinterziehung die Verfolgung spätestens, wenn seit dem in § 78a des 
Strafgesetzbuches bezeichneten Zeitpunkt das Zweieinhalbfache der gesetzlichen 
Verjährungsfrist verstrichen ist.“ 


Artikel 7 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


In Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird nach § 32 folgender § 33 angefügt: 
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„§ 33 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung 


§ 375a der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] gilt für alle am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] noch nicht verjährten Steueransprüche.“ 


Artikel 8 


Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Der § 3 Absatz 5 des Forschungszulagengesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2763) abschließende Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt und folgender Satz wird 
angefügt:  


„bei förderfähigen Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 
2026 entstanden sind, maximal 4 000 000 Euro.“ 


Artikel 9 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Dem § 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 20. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1055) geändert worden ist, wird folgender Absatz angefügt: 


„(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für den Monat September 2020 ein 
Anspruch auf Kindergeld besteht, für die Monate September und Oktober 2020 jeweils ein 
Einmalbetrag in Höhe von 150 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Einmalbeträge von 
insgesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das nicht für 
den Monat September 2020, jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat im Ka-
lenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht.“ 


Artikel 10 


Änderung des Finanzausgleichgesetzes 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2886) geändert worden ist, werden die Wörter „minus 11 761 856 907 Euro“ durch die 
Wörter „minus 17 761 856 907 Euro“, die Angabe „7 998 074 350 Euro“ durch die Angabe 
„13 998 074 350 Euro“ ersetzt. 







 - 12 -   


Artikel 11 


Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus 


Das Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbonus vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416, 
417) wird wie folgt geändert: 


1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 


„Gesetz zur Nichtanrechnung und Nichtberücksichtigung des Kin-
derbonus“. 


2. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die nach § 66 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes und § 6 Ab-
satz 3 des Bundeskindergeldgesetzes zu zahlenden Einmalbeträge sind bei Sozialleis-
tungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.“ 


3. In Satz 2 werden die Wörter „Der Einmalbetrag mindert“ durch die Wörter „Die Einmal-
beträge mindern“ ersetzt. 


4. Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Einmalbeträge werden weder im Rahmen der Anrechnung nach § 39 Absatz 6 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch noch im Rahmen der Einkommensberechnung nach 
den §§ 90 und 93 Absatz 1 Satz 1 oder bei der Bestimmung des Kostenbeitrags bei 
vollstationären Leistungen nach § 94 Absatz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
berücksichtigt und stellen keine Geldleistung im Sinne des § 93 Absatz 1 Satz 3 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch dar.“ 


Artikel 12 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Bürgerinnen und Bürger sowie 
viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Jetzt geht es darum, dass die Wirt-
schaft schnell wieder an Schwung gewinnt. Dazu werden schnell wirkende konjunkturelle 
Stützungsmaßnahmen umgesetzt. Durch eine zielgerichtete Stärkung der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage bei gleichzeitiger Verbesserung der Angebotsbedingungen wird die 
Wirtschaftskraft Deutschlands gestärkt und damit werden Arbeitsplätze dauerhaft gesichert. 
Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei die Maßnahmen, die sehr schnell grei-
fen sollen. 


Dabei ist es sinnvoll, die Kaufkraft zu stärken. Hierzu trägt eine Absenkung der Umsatz-
steuersätze zielgerichtet bei. Zudem wurden Familien mit Kindern und insbesondere Allein-
erziehende durch besondere Einschränkungen belastet. Ihnen wird mit dem Kinderbonus 
und der befristeten Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende geholfen. 


Unternehmen werden bei der wirtschaftlichen Erholung mit gezielten Maßnahmen unter-
stützt. Mit der Einführung der degressiven Abschreibung, der Verbesserung der Möglich-
keiten der Verlustverrechnung und der Erhöhung der steuerlichen Forschungszulage wer-
den zusätzliche Investitionsanreize gesetzt. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent gesenkt.  


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr 
folgenden Monats verschoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 300 Euro 
gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 
1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 
10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert, sowie ein Mechanismus einge-
führt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit der Steu-
ererklärung 2019 nutzbar zu machen. 


– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchstens das 
2,5-fache der linearen Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden. 


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Kohlendioxide-
mission je gefahrenen Kilometer haben, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises 
von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 


– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr. 
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– Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile infolge coronabedingter Investitionsausfälle 
werden die in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbe-
trägen nach § 7g EStG um ein Jahr verlängert. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 
Nummer 1 GewStG auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage 
auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist nach § 376 AO gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In 
§ 375a AO wird geregelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens des 
Steueranspruchs nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge nach 
§ 73 des Strafgesetzesbuches angeordnet werden kann. Die absolute Verjährungsfrist 
wird für Fälle des § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 AO auf das Zweieinhalbfache 
der gesetzlichen Verjährungsfrist verlängert. 


Darüber hinaus wird die Umsatzsteuerverteilung in § 1 FAG geändert. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 und 2) und des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 
Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüg-
lich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Tabaksteuergesetzes (Artikel 4) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 5) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Aufkom-
men der Gewerbesteuer den Gemeinden (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG) zusteht, hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative 
GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Artikel 5 
des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes 
ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen Gemeinde belegenen 
Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und der Gewerbeertrag 
einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt wird. Dies erfordert, dass für die gewerbesteuer-
lichen Hinzurechnungen bundeseinheitliche Regelungen bestehen. 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 6) und des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung (Artikel 7) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 108 Absatz 5 GG. 
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Für die Änderung des Forschungszulagengesetzes (Artikel 8) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG, da das Steu-
eraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 9) und des Gesetzes zur Nicht-
anrechnung des Kinderbonus (Artikel 11) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG. Für die öffent-
liche Fürsorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn und soweit die Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- o-
der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung 
erforderlich machen. Die Regelungen in den Artikeln 9 und 11 dienen sowohl der Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. 


Für die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Artikel 10) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 106 Absatz 4 GG. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem steuerliche Hilfs-
maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie vorgesehen sind. Damit soll das 
Vorhaben einen Beitrag für Ziel 8 der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Dau-
erhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern) und Ziel 10 (Ungleichheit in und zwischen 
Ländern verringern). Es betrifft damit den Indikatorenbereich 8.3. (Wirtschaftliche Zukunfts-
vorsorge - Gute Investitionsbedingungen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) so-
wie 8.4. (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträg-
lich steigern) und 10.4 (Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohn-
politische und den Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleich-
heit erzielen). 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


 


 


2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


1 § 6 Abs. 1 Nr. 4  EStG Insg. - 10 - 5 - 5 - 10 - 10 - 10


ESt . . . . . .


LSt - 10 - 5 - 5 - 10 - 10 - 10


SolZ . . . . . .


Bund - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


ESt . . . . . .


LSt - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


SolZ . . . . . .


Länder - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


ESt . . . . . .


LSt - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


Gem. - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2


ESt . . . . . .


LSt - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2


2 § 7 Abs. 2 EStG Insg. - 2.610 - 195 - 2.640 - 6.140 - 5.595 - 1.820


GewSt - 1.010 - 75 - 1.020 - 2.375 - 2.165 - 700


ESt - 840 - 65 - 850 - 1.980 - 1.805 - 585


KSt - 675 - 50 - 685 - 1.590 - 1.450 - 475


SolZ - 85 - 5 - 85 - 195 - 175 - 60


Bund - 816 - 61 - 826 - 1.918 - 1.745 - 572


GewSt - 36 - 3 - 37 - 86 - 78 - 25


ESt - 357 - 28 - 361 - 842 - 767 - 249


KSt - 338 - 25 - 343 - 795 - 725 - 238


SolZ - 85 - 5 - 85 - 195 - 175 - 60


Länder - 746 - 56 - 755 - 1.757 - 1.603 - 521


GewSt - 52 - 4 - 52 - 121 - 111 - 36


ESt - 357 - 27 - 361 - 841 - 767 - 248


KSt - 337 - 25 - 342 - 795 - 725 - 237


Gem. - 1.048 - 78 - 1.059 - 2.465 - 2.247 - 727


GewSt - 922 - 68 - 931 - 2.168 - 1.976 - 639


ESt - 126 - 10 - 128 - 297 - 271 - 88


3 §§ 10d, 110, 111 EStG Insg. - 450 - 4.130 + 1.800 + 1.900 + 60 + 85


ESt - 85 - 2.880 + 1.400 + 1.400 + 10 + 15


KSt - 340 - 1.035 + 305 + 400 + 45 + 65


SolZ - 25 - 215 + 95 + 100 + 5 + 5


Bund - 231 - 1.957 + 843 + 895 + 32 + 44


ESt - 36 - 1.224 + 595 + 595 + 4 + 6


KSt - 170 - 518 + 153 + 200 + 23 + 33


SolZ - 25 - 215 + 95 + 100 + 5 + 5


Länder - 206 - 1.741 + 747 + 795 + 26 + 39


ESt - 36 - 1.224 + 595 + 595 + 4 + 7


KSt - 170 - 517 + 152 + 200 + 22 + 32


Gem. - 13 - 432 + 210 + 210 + 2 + 2


ESt - 13 - 432 + 210 + 210 + 2 + 2


Anhebung des Höchstbetrages bei der 


Viertelung der Dienstwagenbesteuerung auf 


60.000 €


befristete Einführung einer degressiven 


Abschreibung in Höhe von bis zu 25% 


höchstens dem 2,5-fachen der linearen 


Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 


des Anlagevermögens, die nach dem 


31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 


2022 angeschafft oder hergestellt worden sind


Anhebung der Höchstbetragsgrenzen beim 


Verlustrücktrag auf 5 Mio. € für die 


Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 und 


Einfügen von Sondervorschriften zur 


Bewältigung der Corona-Pandemie (§ 110 und 


§ 111 neu)
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2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


4 § 24b Absatz 2 EStG Insg. - 490 - 415 - 485 - 75 - 5 -


ESt - 30 . - 25 - 30 - 5 -


LSt - 440 - 395 - 455 - 45 - -


SolZ - 20 - 20 - 5 . - -


Bund - 220 - 188 - 209 - 32 - 2 -


ESt - 13 . - 11 - 13 - 2 -


LSt - 187 - 168 - 193 - 19 - -


SolZ - 20 - 20 - 5 . - -


Länder - 199 - 168 - 204 - 31 - 2 -


ESt - 12 . - 10 - 12 - 2 -


LSt - 187 - 168 - 194 - 19 - -


Gem. - 71 - 59 - 72 - 12 - 1 -


ESt - 5 . - 4 - 5 - 1 -


LSt - 66 - 59 - 68 - 7 - -


5 § 35 EStG Insg. - 335 - 170 - 455 - 370 - 380 - 400


ESt - 320 - 160 - 435 - 355 - 365 - 380


SolZ - 15 - 10 - 20 - 15 - 15 - 20


Bund - 151 - 78 - 205 - 166 - 170 - 182


ESt - 136 - 68 - 185 - 151 - 155 - 162


SolZ - 15 - 10 - 20 - 15 - 15 - 20


Länder - 136 - 68 - 185 - 151 - 155 - 161


ESt - 136 - 68 - 185 - 151 - 155 - 161


Gem. - 48 - 24 - 65 - 53 - 55 - 57


ESt - 48 - 24 - 65 - 53 - 55 - 57


6 § 66 Absatz 1 EStG Insg. - 4.345 - 5.480 + 910 + 225 - -


ESt + 1.135 . + 910 + 225 - -


LSt - 5.480 - 5.480 - - - -


Bund - 1.847 - 2.329 + 387 + 96 - -


ESt + 482 . + 387 + 96 - -


LSt - 2.329 - 2.329 - - - -


Länder - 1.846 - 2.329 + 386 + 95 - -


ESt + 483 . + 386 + 95 - -


LSt - 2.329 - 2.329 - - - -


Gem. - 652 - 822 + 137 + 34 - -


ESt + 170 . + 137 + 34 - -


LSt - 822 - 822 - - - -


7 § 12 UStG Insg. - 19.600 - 12.970 - 6.630 - - -


USt - 14.760 - 8.855 - 5.905 - - -


EUSt - 4.840 - 4.115 - 725 - - -


Bund - 10.351 - 6.849 - 3.501 - - -


USt - 7.795 - 4.676 - 3.118 - - -


EUSt - 2.556 - 2.173 - 383 - - -


Länder - 8.857 - 5.862 - 2.996 - - -


USt - 6.670 - 4.002 - 2.669 - - -


EUSt - 2.187 - 1.860 - 327 - - -


Gem. - 392 - 259 - 133 - - -


USt - 295 - 177 - 118 - - -


EUSt - 97 - 82 - 15 - - -


Anhebung des Entlastungsbetrags für 


Alleinerziehende um 2.100 Euro (von 1.908 


Euro auf 4.008 Euro) für die 


Veranlagungszeiträume 2020 und 2021


Erhöhung des Ermäßigungsfaktors bei 


Einkünften aus Gewerbebetrieb von 3,8 auf 4,0 


Einmaliger Kinderbonus von 300 Euro in 2020


Absenkung der Umsatzsteuersätze vom 1. 


Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 


(Regelsteuersatz von 19% auf 16% und 


ermäßigter Steuersatz von 7% auf 5%)
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2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


8 § 21 UStG Insg. . - - 4.750 - 150 - 150 - 150


EUSt . - - 4.750 - 150 - 150 - 150


Bund . - - 2.508 - 79 - 79 - 79


EUSt . - - 2.508 - 79 - 79 - 79


Länder . - - 2.147 - 68 - 68 - 68


EUSt . - - 2.147 - 68 - 68 - 68


Gem. . - - 95 - 3 - 3 - 3


EUSt . - - 95 - 3 - 3 - 3


9 § 8 Nr. 1 GewStG Insg. - 95 - 20 - 75 - 95 - 95 - 95


GewSt - 125 - 25 - 100 - 125 - 125 - 125


ESt + 30 + 5 + 25 + 30 + 30 + 30


SolZ . . . . . .


Bund + 8 + 1 + 7 + 8 + 8 + 8


GewSt - 5 - 1 - 4 - 5 - 5 - 5


ESt + 13 + 2 + 11 + 13 + 13 + 13


SolZ . . . . . .


Länder + 6 + 1 + 5 + 6 + 6 + 6


GewSt - 6 - 1 - 5 - 6 - 6 - 6


ESt + 12 + 2 + 10 + 12 + 12 + 12


Gem. - 109 - 22 - 87 - 109 - 109 - 109


GewSt - 114 - 23 - 91 - 114 - 114 - 114


ESt + 5 + 1 + 4 + 5 + 5 + 5


10 § 3 Abs. 5 FZulG Insg. - 565 - - 510 - 655 - 685 - 695


ESt - 140 - - 125 - 165 - 175 - 175


KSt - 425 - - 385 - 490 - 510 - 520


Bund - 273 - - 246 - 315 - 329 - 334


ESt - 60 - - 53 - 70 - 74 - 74


KSt - 213 - - 193 - 245 - 255 - 260


Länder - 271 - - 245 - 315 - 330 - 335


ESt - 59 - - 53 - 70 - 75 - 75


KSt - 212 - - 192 - 245 - 255 - 260


Gem. - 21 - - 19 - 25 - 26 - 26


ESt - 21 - - 19 - 25 - 26 - 26


Verschiebung der Fälligkeit der EUSt auf den 


26. des zweiten Folgemonats


Erhöhung des Freibetrags für die 


Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer auf 


200.000 €


Erhöhung der maximalen 


Bemessungsgrundlage für die steuerliche 


Forschungszulage auf 4 Mio. € bei 


förderfähigen Aufwendungen, die nach dem 


31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 


2026 entstanden sind.
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2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


11 steuerliche Maßnahmen insgesamt Insg. - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085


ESt - 250 - 3.100 + 900 - 875 - 2.310 - 1.095


LSt - 5.930 - 5.880 - 460 - 55 - 10 - 10


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


GewSt - 1.135 - 100 - 1.120 - 2.500 - 2.290 - 825


KSt - 1.440 - 1.085 - 765 - 1.680 - 1.915 - 930


USt - 14.760 - 8.855 - 5.905 - - -


EUSt - 4.840 - 4.115 - 5.475 - 150 - 150 - 150


Bund - 13.885 - 11.463 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119


ESt - 107 - 1.318 + 383 - 372 - 981 - 466


LSt - 2.520 - 2.499 - 195 - 23 - 4 - 4


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


GewSt - 41 - 4 - 41 - 91 - 83 - 30


KSt - 721 - 543 - 383 - 840 - 957 - 465


USt - 7.795 - 4.676 - 3.118 - - -


EUSt - 2.556 - 2.173 - 2.891 - 79 - 79 - 79


Länder - 12.259 - 10.225 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044


ESt - 105 - 1.317 + 382 - 372 - 983 - 465


LSt - 2.520 - 2.499 - 196 - 23 - 4 - 4


GewSt - 58 - 5 - 57 - 127 - 117 - 42


KSt - 719 - 542 - 382 - 840 - 958 - 465


USt - 6.670 - 4.002 - 2.669 - - -


EUSt - 2.187 - 1.860 - 2.474 - 68 - 68 - 68


Gem. - 2.356 - 1.697 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922


ESt - 38 - 465 + 135 - 131 - 346 - 164


LSt - 890 - 882 - 69 - 9 - 2 - 2


GewSt - 1.036 - 91 - 1.022 - 2.282 - 2.090 - 753


USt - 295 - 177 - 118 - - -


EUSt - 97 - 82 - 110 - 3 - 3 - 3


12 § 1 FAG Insg. - . - - - -


FAG - . - - - -


Bund - - 6.000 - - - -


FAG - - 6.000 - - - -


Länder - + 6.000 - - - -


FAG - + 6.000 - - - -


Gem. - - - - - -


FAG - - - - - -


Änderung des FAG
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Die Gewährung eines Kinderbonus von 300 Euro führt beim Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz beim Bund im Haushalt 2020 zu Mehrausgaben in Höhe von bis zu 
20 Mio. Euro (Einzelplan 17 des Bundeshaushaltes). 


4. Erfüllungsaufwand 


Die nachstehenden Einschätzungen zum Erfüllungsaufwand sollen noch im Laufe der par-
lamentarischen Beratung konkretisiert werden. 


Die Absenkung der Umsatzsteuersätze ist für die Wirtschaft hinsichtlich der Neuauszeich-
nung von Preisen nicht mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. § 9 Absatz 2 der 
Preisangabenverordnung ermöglicht es Händlern und Anbietern Verbrauchern zeitlich be-
grenzte Preisnachlässe zu gewähren, ohne dass die Preise neu ausgezeichnet werden 
müssten. Eine zeitlich begrenzte Reduzierung der Umsatzsteuer könnte auf dieser Grund-
lage als Preisnachlass an Verbraucher für das gesamte oder für Teile des Sortiments wei-
tergegeben werden. 


Die Anhebung des Alleinerziehendenentlastungsbetrags führt zu einer geringfügigen Erhö-
hung des Erfüllungsaufwandes für die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung. 


2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


13 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085


GewSt - 1.135 - 100 - 1.120 - 2.500 - 2.290 - 825


ESt - 250 - 3.100 + 900 - 875 - 2.310 - 1.095


LSt - 5.930 - 5.880 - 460 - 55 - 10 - 10


KSt - 1.440 - 1.085 - 765 - 1.680 - 1.915 - 930


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


USt - 14.760 - 8.855 - 5.905 - - -


EUSt - 4.840 - 4.115 - 5.475 - 150 - 150 - 150


FAG - . - - - -


Bund - 13.885 - 17.463 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119


GewSt - 41 - 4 - 41 - 91 - 83 - 30


ESt - 107 - 1.318 + 383 - 372 - 981 - 466


LSt - 2.520 - 2.499 - 195 - 23 - 4 - 4


KSt - 721 - 543 - 383 - 840 - 957 - 465


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


USt - 7.795 - 4.676 - 3.118 - - -


EUSt - 2.556 - 2.173 - 2.891 - 79 - 79 - 79


FAG - - 6.000 - - - -


Länder - 12.259 - 4.225 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044


GewSt - 58 - 5 - 57 - 127 - 117 - 42


ESt - 105 - 1.317 + 382 - 372 - 983 - 465


LSt - 2.520 - 2.499 - 196 - 23 - 4 - 4


KSt - 719 - 542 - 382 - 840 - 958 - 465


USt - 6.670 - 4.002 - 2.669 - - -


EUSt - 2.187 - 1.860 - 2.474 - 68 - 68 - 68


FAG - + 6.000 - - - -


Gem. - 2.356 - 1.697 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922


GewSt - 1.036 - 91 - 1.022 - 2.282 - 2.090 - 753


ESt - 38 - 465 + 135 - 131 - 346 - 164


LSt - 890 - 882 - 69 - 9 - 2 - 2


USt - 295 - 177 - 118 - - -


EUSt - 97 - 82 - 110 - 3 - 3 - 3


FAG - - - - - -


Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten
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Das Gesetz führt im Übrigen nicht zu einer Veränderung des laufenden Erfüllungsaufwands 
für die Verwaltung.  


Die zeitlich befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze wird voraussichtlich aufgrund ver-
mehrter Anrufe und Fehleintragungen einen einmaligen Vollzugsmehraufwand einen ein-
maligen Vollzugsmehraufwand in den Ländern von rd. 2 Mio. Euro führen. 


Darüberhinaus entsteht nicht bezifferbarer Anpassungsaufwand in den IT-Verfahren der 
Länder. 


Der Kinderbonus 2020 führt bei den Familienkassen zu einem nicht quantifizierbaren Um-
stellungsaufwand. 


Durch die Regelungen zum Verlustrücktrag entsteht in den Ländern einmaliger, nicht bezif-
ferbarer Umstellungsaufwand.  


Bei der Zollverwaltung entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand 
für die Einführung eines gesonderten Fälligkeitstermins für die Einfuhrumsatzsteuer. Ent-
sprechendes gilt für die Anpassung der IT-Systeme der Wirtschaftsbeteiligten, die elektro-
nisch mit der Zollverwaltung kommunizieren. 


5. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau – im Sinne von Preissenkungen – sind jedoch in Abhängigkeit davon gegeben, 
ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes in den Preisen weitergegeben wird. 


Der Gesetzgeber erwartet durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes eine Stimulierung 
der Nachfrage und eine Belebung der Konjunktur. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung ist für die Absenkung der Umsatzsteuersätze, den zeitlich begrenzten Er-
höhungsbetrag zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und die Regelungen zum Ver-
lustrücktrag vorgesehen. 


Die Regelung für die degressive Abschreibung gilt für Anschaffungs- und Herstellungsvor-
gänge in den Jahren 2020 und 2021 und kann bis zum Ende des Abschreibungszeitraums 
in Anspruch genommen werden. Regelungen zur Inanspruchnahme von planmäßigen Ab-
schreibungen können nicht befristet werden. Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen 
auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluierung der Regelungen nicht erforderlich. 


Die Erhöhung der Forschungszulage gilt für einen Zeitraum von 2020 bis 2025. Eine Eva-
luierung erfolgt mit den für das Forschungszulagengesetz insgesamt vorgesehen Evaluie-
rungen. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird auf Grund des neuen eingefügten XIV. Abschnitts ergänzt. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 


Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG (1 %-Regelung) ist bei der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen je gefahrenen Ki-
lometer hat (reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur ein Viertel der Be-
messungsgrundlage (Bruttolistenpreis) und nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 
EStG (Fahrtenbuchregelung) nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder vergleichbarer 
Aufwendungen anzusetzen. Dies gilt jedoch nur, wenn der Bruttolistenpreis des Kraftfahr-
zeugs nicht mehr als 40 000 Euro beträgt. 


Zur Steigerung der Nachfrage unter Berücksichtigung der Ziele zur Förderung einer nach-
haltigen Mobilität wird der bestehende Höchstbetrag von 40 000 Euro auf 60 000 Euro an-
gehoben. 


Zu Nummer 3 


§ 7 Absatz 2 


Um die Wirtschaft zu stabilisieren und den Akteuren auf der Angebots- wie auf der Nach-
frageseite wieder mehr Zuversicht zu geben, ergreift die Bundesregierung verschiedene 
Maßnahmen, die sich in ihrer Wirkung ergänzen. Dazu gehören auch steuerliche Entlas-
tungen für Unternehmen. So wird für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden, anstelle der linearen 
Abschreibung die Inanspruchnahme einer degressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 
25 Prozent, höchstens dem Zweieinhalbfachen der linearen Abschreibung, ermöglicht. 


Abschreibungen wirken sich zwar grundsätzlich erst im Rahmen der Steuerveranlagung 
aus, d. h. nach Abschluss des Veranlagungszeitraumes der maßgeblichen Investition. Al-
lerdings kann die Tatsache, dass für eine Investition die degressive Abschreibung anstelle 
der linearen Abschreibung in Anspruch genommen werden kann, bereits unterjährig bei der 
Festsetzung der Vorauszahlungen berücksichtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass 
Unternehmen Möglichkeiten zur Minderung ihrer Steuervorauszahlungen und damit zur Er-
zielung von Liquiditätsvorteilen auch zügig nutzen. Die degressive Abschreibung fördert 
damit die schnellere Refinanzierung und schafft über diesen Mechanismus bereits im noch 
laufenden Veranlagungszeitraum unternehmerische Vorteile und Investitionsanreize, die 
für die nötige Stabilisierung der Wirtschaft sorgen.  


Soweit für ein bewegliches Wirtschaftsgut auch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme 
von Sonderabschreibungen z. B. nach § 7g Absatz 5 EStG vorliegen, können diese neben 
der degressiven Abschreibung in Anspruch genommen werden. Damit können mit der Ein-
führung einer degressiven Abschreibung zusätzliche Steuerentlastungen ermöglicht wer-
den, ohne bereits bestehende steuerliche Förderungen zu konterkarieren. 


Die Regelung des § 7 Absatz 2 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in 
§ 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwenden. 
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Zu Nummer 4 


§ 10d Absatz 1 Satz 1 


Die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag gemäß § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG wer-
den für Verluste des Veranlagungszeitraums 2020 und 2021 von 1 Mio. Euro auf 5 Mio. 
Euro bei Einzelveranlagung und von 2 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro bei Zusammenveranla-
gung angehoben.  


Zu Nummer 5 


§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Auf Grund der eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Zeiten der Corona-
Pandemie und der für Alleinerziehende damit verbundenen besonderen Herausforderun-
gen wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende durch einen zeitlich begrenzten Erhö-
hungsbetrag in Höhe von 2 100 Euro für die Jahre 2020 und 2021 auf insgesamt jeweils 
4 008 Euro pauschal angehoben. Der Erhöhungsbetrag gemäß § 24b Absatz 2 Satz 2 
EStG pro weiterem Kind in Höhe von 240 Euro bleibt unverändert. 


Zu Nummer 6 


§ 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 


Der Ermäßigungsfaktor wird auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags erhöht. 
Diese Erhöhung trägt den in den letzten Jahren gestiegenen Gewerbesteuer-Hebesätzen 
Rechnung. Bis zu einem Hebesatz von bis zu 420 Prozent können damit im Einzelfall Per-
sonenunternehmer durch die Steuerermäßigung nach § 35 EStG vollständig von der Ge-
werbesteuer entlastet werden. 


Zu Nummer 7 


§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a 


Der (Grund-)Entlastungsbetrag beim Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b Ab-
satz 2 Satz 1 EStG) wird im Rahmen der Steuerklasse II berücksichtigt. Den Erhöhungsbe-
trag des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende pro weiterem Kind (§ 24b Absatz 2 Satz 2 
EStG) können Arbeitnehmer im Lohnsteuerabzugsverfahren über einen Freibetrag geltend 
machen.  


Mit der Erweiterung von § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a EStG wird geregelt, dass auch 
der zeitlich begrenzte Erhöhungsbetrag (§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – EStG) für die Ka-
lenderjahre 2020 und 2021 über einen Freibetrag geltend gemacht werden kann.  


Der Antrag auf Bildung des Freibetrags in Höhe von 2 100 Euro ist beim örtlich zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt zu stellen. Der Freibetrag wird bei den ELStAM (Elektronische Lohn-
SteuerAbzugsMerkmale) und bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt. In 2020 
wird der zeitlich begrenzte Erhöhungsbetrag (§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – EStG) nach 
einer entsprechenden Antragstellung auf die verbleibenden Lohnzahlungszeiträume ver-
teilt. Dadurch ist bereits für 2020 eine steuerliche Entlastung sichergestellt. Wird in 2020 
ein entsprechender Antrag gestellt, muss für 2021 kein weiterer Antrag gestellt werden 
(zweijährige Gültigkeit des Freibetrags, § 39a Absatz 1 Satz 3 EStG).  


Nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a zweiter Halbsatz EStG kann für den Erhöhungs-
betrag in Höhe von 2 100 Euro (§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – EStG) auch ohne Antrag 
des Arbeitnehmers ein Freibetrag ermittelt werden. Dies ermöglicht dem Finanzamt von 
sich aus den Erhöhungsbetrag erstmals als Freibetrag in die ELStAM einzupflegen bzw. 
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den Erhöhungsbetrag zusätzlich zu einem bereits zuvor gebildeten Freibetrag zu berück-
sichtigen, wenn die technischen Voraussetzungen vorliegen. 


Soweit beim Lohnsteuerabzug kein Freibetrag berücksichtigt wurde, erfolgt die steuerliche 
Entlastung über die Einkommensteuerveranlagung. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 12 Satz 2 – neu – 


Die Änderung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG 
gilt bereits ab dem 1. Januar 2020 für die Bewertung der privaten Nutzung dieser Kraftfahr-
zeuge, die nach dem 31. Dezember 2018 angeschafft, geleast oder erstmalig zur privaten 
Nutzung überlassen wurden. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 14 Satz 4 bis 6 – neu – 


Mit der Regelung werden vorübergehend die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein 
Jahr verlängert. Sofern eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28. Februar 
2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und 
nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 
oder Absatz 10 Satz 8 EStG aufzulösen wäre, endet die Reinvestitionsfrist erst am Schluss 
des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Dies soll die Liquidität der Unternehmen während 
der COVID-19-Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine Reinvestitionen zur 
Vermeidung der Rücklagenauflösung mit Gewinnzuschlag erzwungen werden. 


Die Verordnungsermächtigung ermöglicht eine Verlängerung der Fristen bezüglich ggf. an-
haltender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Bundesrepublik Deutschland bis 
höchstens zum 31. Dezember 2021. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 16 


Investitionsabzugsbeträge sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten auf das Wirtschafts-
jahr des jeweiligen Abzuges folgenden Wirtschaftsjahres für begünstigte Investitionen zu 
verwenden. Andernfalls sind sie rückgängig zu machen (§ 7g Absatz 3 Satz 1 EStG).  


Für in 2017 abgezogene Beträge stellt sich ggf. das Problem, dass infolge der sog. Corona-
Krise nicht wie geplant in 2020 investiert werden kann. In der Folge sind die betreffenden 
Investitionsabzugsbeträge rückgängig zu machen und die daraus resultierenden Steuer-
nachforderungen gemäß § 233a AO zu verzinsen. Zur Vermeidung dieser negativen Effekte 
und zur Steigerung der Liquidität der Unternehmen, wird die Frist für Investitionsabzugsbe-
träge, deren dreijährige Investitionsfrist in 2020 ausläuft, um ein Jahr auf vier Jahre verlän-
gert. Dadurch haben Steuerpflichtige, die in 2020 investieren wollen, aber wegen der 
Corona-Krise nicht investieren können, die Gelegenheit, die Investition in 2021 ohne nega-
tive steuerliche Folgen (Rückgängigmachung, Verzinsung der Steuernachforderung) nach-
zuholen. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 18b – neu – 
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Die vorstehenden Änderungen des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG sind für den Veranlagungs-
zeitraum 2020 und 2021 anzuwenden. 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 35a – neu – 


Der erhöhte Ermäßigungsfaktor in § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 EStG ist nach 
dem neuen § 52 Absatz 35a EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwen-
den. 


Zu Buchstabe f 


§ 52 Absatz 35b und 35c – neu – 


Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden wegen des neu eingefügten Absatzes 35a in-
haltlich unverändert die Absätze 35b und 35c. 


Zu Buchstabe g 


§ 52 Absatz 52 und 53 – neu – 


Die Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind (§§ 110 und 111 EStG) 
sind für die Veranlagungszeiträume 2019 bzw. 2020 anzuwenden. 


Zu Nummer 9 


§ 66 Absatz 1 Satz 2 bis 4 – neu – 


Satz 2 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) 
enthaltenen Förderschwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und 
des Kinderfreibetrages) hinaus wird das Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 
2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht für jedes Kind, für das im 
September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus Gründen 
des einfacheren Verwaltungsvollzugs grundsätzlich in zwei gleichen Teilen von jeweils 150 
Euro im September und Oktober 2020. Hierdurch wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher 
gesamtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere durch Familien mit geringerem bis 
mittlerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen 
Sozialleistungen als zusätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Ein-
malbeträge die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern. 
Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbonus vom 2. März 
2009 (BGBl. I S. 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung des Kin-
derbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG 
und § 6 Absatz 3 BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht aufgehoben 
und führt nunmehr bei dem Kinderbonus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten Effekt der 
Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpassungen des Gesetzes zur 
Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kinderbonus 
– so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der Inanspruch-
nahme von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen berücksichtigt 
wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Artikel 11). 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – 
monatlich gezahlte – steuerliche Kindergeld maßgebend sind. So können zum Beispiel für 
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jedes Kind nur einem Berechtigten die Einmalbeträge gezahlt werden (§ 64 EStG – Zusam-
mentreffen mehrerer Ansprüche). Für die Festsetzung der Einmalbeträge kann von der Er-
teilung eines schriftlichen Änderungsbescheides abgesehen werden (§ 70 Absatz 2 Satz 2 
EStG). Für eine eventuelle Rückforderung der Einmalbeträge sind die für die Rückforderung 
von Kindergeld allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. 


Satz 3 – neu –  


Kinder, für die im September 2020 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, werden ebenfalls 
berücksichtigt, wenn für sie in einem anderen Monat des Jahres 2020 ein Kindergeldan-
spruch besteht. Die Auszahlung des Kinderbonus erfolgt in diesen Fällen aber nicht zwin-
gend im September und Oktober 2020 und nicht zwingend in Teilbeträgen. 


Die Einzelheiten der Auszahlung der Einmalbeträge durch die Familienkassen werden nach 
der Verkündung des Gesetzes zeitnah durch eine Einzelweisung geregelt. 


Satz 4 – neu – 


Als Klarstellung wird ergänzt, dass die Festsetzung und Zahlung der Einmalbeträge nach 
§ 66 Absatz 1 Satz 2 EStG im Rahmen des steuerlichen Familienleistungsausgleichs (§ 31 
EStG) erfolgt. Dies bedeutet, dass die Einmalbeträge im Rahmen der bei der Einkommen-
steuerveranlagung durchzuführenden Vergleichsberechnung berücksichtigt werden. Dabei 
entscheidet das Finanzamt nach § 31 Satz 4 EStG von Amts wegen, ob bei den Eltern die 
steuerliche Freistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums eines 
Kindes einschließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung durch den Anspruch auf 
Kindergeld - einschließlich Kinderbonus 2020 - bewirkt wird oder hierfür die Freibeträge für 
Kinder zu berücksichtigen sind. 


Zu Nummer 10 


Abschnitt 14 – neu – 


§ 110 – neu – 


Auf Grund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens sind viele Steuerpflichtige dadurch negativ betroffen, dass sich ihre Einkünfte im 
Vergleich zu den Vorjahren erheblich verringern und sie für den Veranlagungszeitraum (VZ) 
2020 einen rücktragsfähigen Verlust (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) erwarten müssen.  


Damit die Erhöhung der Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag kurzfristig bereits im 
Vorauszahlungsverfahren für 2019 berücksichtigt werden kann, werden die Vorauszahlun-
gen auf Antrag des Steuerpflichtigen in Höhe des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 
nachträglich herabgesetzt, wenn die Vorauszahlungen für 2020 auf null Euro herabgesetzt 
wurden. Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 gemäß § 110 Absatz 1 EStG beträgt pau-
schal 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte, der der Festsetzung der Vorauszah-
lungen 2019 zugrunde gelegt wurde. Er tritt an die Stelle des pauschalierten Verlustrück-
trags in Höhe von 15 Prozent nach dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 24. April 2020 (BStBl I S. 496), das mit Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben wer-
den wird. 


Der vorläufige, pauschale Verlustrücktrag für 2020 in Höhe von 30 Prozent findet für Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit keine Anwendung. Bei Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit entstehen typischerweise keine Verluste. Die Berücksichtigung eines pauschalen 
Verlustrücktrags würde dann später zu u. U. hohen Nachzahlungen führen.  


Der Steuerpflichtige kann aber gemäß Absatz 2 auch eine Herabsetzung um mehr als 
30 Prozent beantragen, wenn er diesen voraussichtlichen Verlustrücktrag für 2020 im Sinne 
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des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG anhand detaillierter Unterlagen (z. B. anhand betriebswirt-
schaftlicher Auswertungen) nachweisen kann. 


§ 111 – neu – 


Die Erhöhung der Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag soll bereits bei der Veranla-
gung 2019 berücksichtigt werden. Auf Antrag wird ein vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte 2019 abgezogen. Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 
gemäß § 111 Absatz 1 EStG beträgt pauschal 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte 
des Veranlagungszeitraums 2019. Voraussetzung für die Berücksichtigung eines vorläufi-
gen Verlustrücktrags für 2020 ist die Herabsetzung der Vorauszahlungen 2020 auf null 
Euro. Der vorläufige, pauschale Verlustrücktrag für 2020 in Höhe von 30 Prozent findet für 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG) keine Anwendung. Bei Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit entstehen typischerweise keine Verluste. Im Rahmen der Veran-
lagung 2020 würden so bei der Überprüfung des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 u. U. 
hohe Nachzahlungen entstehen. 


Der Steuerpflichtige kann aber gemäß § 110 Absatz 2 EStG auch eine Herabsetzung um 
mehr als 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2019 
beantragen, wenn er diesen voraussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne des § 10d Absatz 1 
Satz 1 EStG für 2020 anhand detaillierter Unterlagen (z. B. anhand betriebswirtschaftlicher 
Auswertungen) nachweisen kann.  


Mit den vorstehend genannten Regelungen können die Steuerpflichtigen schon in der Steu-
ererklärung 2019 einen mit einer hohen Liquiditätswirkung verbundenen vorläufigen Ver-
lustrücktrag für 2020 geltend machen. 


Sofern die Vorauszahlungen für 2019 aufgrund eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 herabgesetzt wurden, kann sich im Rahmen der Steuerfestsetzung für 
2019 daraus eine Nachzahlung ergeben. Diese wird auf Antrag des Steuerpflichtigen zins-
los gestundet. 


Im Rahmen der Veranlagung 2020 wird der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 überprüft. 
Der Gesamtbetrag der Einkünfte für 2019 wird hierfür in einem ersten Schritt um den vor-
läufigen Verlustrücktrag für 2020 erhöht. Sollten sich im zweiten Schritt - bei der Ermittlung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte für 2020 - keine gleich hohen rücktragsfähigen negativen 
Einkünfte gemäß § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG ergeben oder verzichtet der Steuerpflichtige 
gemäß § 10d Absatz 1 Satz 5 EStG ganz oder teilweise auf die Anwendung von § 10d Ab-
satz 1 Satz 1 EStG - ist der Steuerbescheid für 2019 zu ändern, soweit ein Verlustrücktrag 
aus 2020 tatsächlich nicht zu gewähren ist. In allen anderen Fällen ist der Steuerbescheid 
für 2019 aufgrund des Verlustrücktrags nach § 10d Absatz 1 Satz 1 i. V. m. Satz 3 EStG zu 
ändern. 


Der Antrag auf Berücksichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 kann in der 
Steuerfestsetzung für 2019 nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen 
grundsätzlich bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist ausgeübt werden. Die Bestandskraft des 
Steuerbescheids, in dem sich der Antrag auswirkt, schränkt allerdings die Wahlrechtsaus-
übung ein (vgl. Nr. 8 des Anwendungserlasses vor §§ 172 bis 177 AO). Die nachträgliche 
Ausübung eines Antragsrechts stellt für sich genommen keine verfahrensrechtliche Grund-
lage für die Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide dar. Nach Eintritt der Unanfecht-
barkeit der Steuerfestsetzung können Antragsrechte grundsätzlich nur noch ausgeübt oder 
widerrufen werden, soweit die Steuerfestsetzung nach §§ 129, 164, 165, 172 ff. AO oder 
nach entsprechenden Regelungen in den Einzelsteuergesetzen korrigiert werden kann. 
Eine solche Regelung enthält Absatz 5. Sie soll auch den Steuerpflichtigen die Inanspruch-
nahme des vorläufigen Verlustrücktrags ermöglichen, bei denen die Steuerfestsetzung für 
2019 vor oder innerhalb von vierzehn Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
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standskräftig geworden ist. Diese Steuerpflichtigen sollen, wie alle anderen Steuerpflichti-
gen auch, nach Inkrafttreten des Gesetzes noch mindestens einen Monat Zeit haben, um 
den Antrag auf Berücksichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 nachholen zu 
können. Der Steuerbescheid für 2019 ist im Fall der nachträglichen Antragstellung insoweit 
zu ändern. Nach Durchführung der Veranlagung für 2020 und der damit verbundenen re-
gulären Anwendung des § 10d EStG kann der Antrag auf Berücksichtigung eines vorläufi-
gen Verlustrücktrags für 2020 allerdings nicht mehr gestellt werden. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 10d Absatz 1 Satz 1 


Die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag gemäß § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG wer-
den von 5 Mio. Euro auf 1 Mio. Euro bei Einzelveranlagung und von 10 Mio. Euro auf 
2 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung auf den alten Rechtsstand angepasst.  


Zu Nummer 2 


§ 52 Absatz 18b Satz 2 – neu – 


Die vorstehenden Änderungen des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG sollen ab dem Veranla-
gungszeitraum 2022 angewendet werden. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 21 Absatz 3a – neu – 


Seit einigen Jahren wird das in Deutschland praktizierte Erhebungsverfahren der Ein-
fuhrumsatzsteuer von der Wirtschaft kritisiert. Die Verschiebung des Fälligkeitstermins um 
rund 6 Wochen führt zu einem Liquiditätseffekt, von dem zunächst alle einführenden Unter-
nehmen profitieren. Für die große Zahl von Unternehmen, die eine Dauerfristverlängerung 
für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung nutzen, wird die Verschiebung in der Regel 
dazu führen, dass ihnen ein etwaiges Vorsteuerguthaben für die Begleichung der Ein-
fuhrumsatzsteuer zur Verfügung steht. 


Dadurch wird eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen an andere Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union erreicht, in denen eine unmittelbare Verrechnung von Einfuhrum-
satzsteuer und Vorsteuerguthaben seit längerer Zeit möglich ist. 


Zu Nummer 2 


§ 27 Absatz 31 – neu – 


Der Anwendungszeitpunkt wird gesondert mit BMF-Schreiben bekannt gegeben, sobald 
feststeht, bis wann die IT-Voraussetzungen geschaffen werden können. Die Bundesregie-
rung strebt an, zusammen mit der Zollverwaltung eine Anwendung der Neuregelung im 
Januar 2021 zu erreichen. 


Zu Nummer 3 


§ 28 Absatz 1 bis 3 – neu – 
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Durch die Einfügung der Absätze 1 bis 3 werden die Umsatzsteuersätze zeitlich befristet 
vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent 
abgesenkt. 


Die Absenkung der Umsatzsteuersätze intendiert, dem Konsum einen kräftigen Impuls zu 
geben. Das kommt besonders Beziehern von kleineren Einkommen zugute, die einen grö-
ßeren Anteil Ihres Einkommens für den Konsum ausgeben. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Tabaksteuergesetzes) 


§ 2 Absatz 3a – neu – 


Die Absenkung des Umsatzsteuerregeltarifs von 19 Prozent auf 16 Prozent zum 1. Juli 
2020 hat Auswirkungen auf die Berechnung der Steuertarife für Tabakwaren. Die Umsatz-
steuer ist in den Formeln für die Berechnung der Mindeststeuersätze der Tabakwarengat-
tungen Zigaretten, Feinschnitt und Zigarren/Zigarillos in § 2 des Tabaksteuergesetzes zu 
berücksichtigen. 


Eine Änderung der Mindeststeuerberechnung hätte umfassende Auswirkungen auf den ge-
samten Tabaksteuertarif zur Folge. Es wären die damit einhergehenden administrativen 
Aufwände durch die Bestellung neuer Steuerzeichen, die denkbare Vernichtung von alten 
Steuerzeichen und die entsprechenden Erstattungen erheblich. Für die Verwaltung selbst 
wären kurzfristig Änderungen des Sortenverzeichnisses und eine Anpassung des IT-Ver-
fahrens TARA notwendig. Im Übrigen sieht das Tabaksteuerrecht bei Änderung der Steu-
ertarife grundsätzlich Fristen von mindestens 12 Wochen vor, die bei einer Absenkung des 
Umsatzsteuertarifs bereits zum 1. Juli 2020 nicht gewahrt werden könnten. 


Um dies auszuschließen, gelangt auch im zweiten Halbjahr 2020 ausschließlich im Tabak-
steuerrecht für Zwecke der Berechnung der Mindeststeuer für Zigaretten, Zigarren/Zigaril-
los und Feinschnitt der bisherige Umsatzsteuersatz von 19 Prozent zur Anwendung. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


§ 8 Nummer 1 


Nach geltendem Recht ist die Summe der Beträge nach § 8 Nummer 1 Buchstabe a bis f 
GewStG bei der Ermittlung des Hinzurechnungsbetrags nach § 8 Nummer 1 GewStG nur 
insoweit zu berücksichtigen, als sie 100 000 Euro übersteigt. Dieser Freibetrag wird zur 
Entlastung und Liquiditätssteigerung insbesondere von kleineren und mittleren Unterneh-
men ab dem Erhebungszeitraum 2020 auf 200 000 Euro angehoben. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 375a AO. 


Zu Nummer 2 


§ 375a – neu – 


§ 375a AO regelt, dass künftig in Fällen der Steuerhinterziehung rechtswidrig erlangte Ta-
terträge – trotz Erlöschens des Steueranspruchs nach § 47 AO – nach § 73 des Strafge-
setzesbuches (StGB) die Einziehung dieser Erträge angeordnet werden kann. Hierbei ist 
unerheblich, ob die Verjährung aufgrund der Festsetzungs- oder Zahlungsverjährung ein-
getreten ist. 
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Bislang konnte für erloschene Steueransprüche keine Einziehung nach § 73 StGB ange-
ordnet werden, da § 73e Absatz 1 StGB eine Einziehung nach den §§ 73 bis 73c StGB 
ausschließt, soweit der Anspruch, der dem Verletzten aus der Tat auf Rückgewähr des 
Erlangten oder auf Ersatz des Wertes des Erlangten erwachsen ist, erloschen ist. Durch 
die Regelung des § 73e Absatz 1 StGB soll verhindert werden, dass der Täter bei Erlöschen 
der Forderung des Geschädigten doppelt in Anspruch genommen wird. Diese Regelung 
zielt insbesondere auf zivilrechtliche Ansprüche, die nach § 362 BGB erlöschen, wenn die 
geschuldete Leistung an den Gläubiger erbracht wurde (vgl. BT-Drs. 18/9525, S. 69).  


Anders als zivilrechtliche Ansprüche erlöschen steuerrechtliche Ansprüche schon mit dem 
Eintritt der Verjährung (§ 47 AO) und werden nicht nur Einrede behaftet. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs ist bei einer Steuerhinterziehung die Einziehung somit 
nicht mehr möglich, wenn die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis verjährt und da-
mit erloschen sind (Beschluss des BGH vom 19. Oktober 2019 – 1 StR 173/19). 


Die Regelung umfasst nicht nur die hinterzogenen Steuern, sondern auch die Zinsen, so-
weit diese auf die hinterzogenen Steuern entfallen. Dies gilt sowohl für die Hinterziehungs-
zinsen nach § 235 AO als auch für Zinsen nach § 233a AO, soweit diese auf Hinterzie-
hungszinsen anzurechnen sind (§ 235 Absatz 4 AO). 


Nach § 73 StGB kann bei Tätern und Teilnehmern die Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge angeordnet werden. Das Rechtsinstitut der Einziehung gilt nicht nur für die Straf-
tatbestände des StGB, sondern für alle Straftatbestände, auch die des Nebenstraf-rechts 
und damit die Abgabenordnung. Die Vorschrift bezweckt, dem Täter den wirtschaftlichen 
Anreiz zur Begehung von Straftaten zu nehmen, indem normiert wird, ihm das dadurch oder 
hierfür Erlangte (Vermögensvorteile) effektiv zu entziehen. 


Durch die Neuregelung wird eine Ungleichbehandlung behoben und steuerrechtliche An-
sprüche werden künftig im strafrechtlichen Einziehungsverfahren genauso behandelt wie 
zivilrechtliche. Gegenüber Steuerhinterziehern kann damit zukünftig die Einziehung von  


Taterträgen angeordnet werden, auch wenn der steuerrechtliche Anspruch bereits erlo-
schen ist. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 376 Absatz 1 


Es ist strittig, ob die Regelung des § 78b Absatz 4 StGB auch auf die Fälle der Steuerhin-
terziehung in besonders schweren Fällen anwendbar ist. Grund für die Unsicherheit ist, 
dass § 78b Absatz 4 StGB konzeptionell auf Fälle zugeschnitten war, bei denen die Verjäh-
rungsfrist auch bei besonders schweren Fällen „nur“ fünf Jahre beträgt, während sie bei 
besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung aufgrund der seit dem Jahr 2008 gel-
tenden Sonderregelung des § 376 Absatz 1 AO zehn Jahre beträgt. 


§ 78b Absatz 4 StGB regelt, dass in den Fällen, in denen das Gesetz strafschärfend für 
besonders schwere Fälle Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren androht und das Haupt-
verfahren vor dem Landgericht eröffnet worden ist, die Verjährung ab Eröffnung des Haupt-
verfahrens ruht; höchstens jedoch für einen Zeitraum von fünf Jahren. 


Mit der Ergänzung in § 376 Absatz 1 AO wird gesetzlich klargestellt, dass auch bei der 
Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen und der dort vorgesehenen zehnjähri-
gen Verjährungsfrist die Ruhensregelung des § 78b Absatz 4 StGB anwendbar ist.  
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Damit wird der Intention des Gesetzgebers, für komplexe Verfahren vor allem im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, auch im Bereich der Steuer-
hinterziehung in besonders schweren Fällen Geltung verschafft. 


Zu Buchstabe b 


§ 376 Absatz 3 – neu – 


Nach § 78c Absatz 3 Satz 2 StGB ist die Verfolgung der Steuerhinterziehung in besonders 
schweren Fällen grundsätzlich spätestens dann verjährt, wenn das Doppelte der gesetzli-
chen Verjährungsfrist verstrichen ist. In den Fällen der besonders schweren Steuerhinter-
ziehung beträgt die absolute Verjährungsfrist gegenwärtig 20 Jahre. 


Die strafrechtliche Aufarbeitung rechtlich komplexer und grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen, die darauf ausgerichtet sind, Steuern in großem Ausmaß zu hinterziehen und 
bei denen erst im Laufe von Ermittlungen das gesamte Ausmaß an Tatkomplexen und Be-
teiligten deutlich wird, ist sehr aufwendig und langwierig. Um den Strafverfolgungsbehörden 
die Möglichkeit zu geben, auch in diesen neu erkannten Fällen den Sachverhalt bis zur 
Anklageerhebung vollständig auszuermitteln, ist es erforderlich, dass die Strafverfolgungs-
behörden in der Lage sind, genügend Zeit zur Ermittlung zu haben. Dazu soll in den Fällen 
des § 376 Absatz 1 AO die Grenze der absoluten Verjährung vom Doppelten auf das Zwei-
einhalbfache ausgedehnt werden.  


Beide Neuregelungen (Absatz 1 und Absatz 3) sind auf alle Fälle anwendbar, in denen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine Verjährung noch nicht eingetreten ist. Die 
Erwartung, während eines lange andauernden Ermittlungs- und Strafverfahrens werde die 
Verfolgungsverjährung eintreten, verdient keinen Vertrauensschutz (vgl. BVerfG NJW 
1995, 1145). Einer – ohnedies allenfalls klarstellenden (vgl. BT-Drs. 16/10189, S. 82) – 
Übergangsregelung bedarf es hierzu nicht (vgl. zur Einführung des § 78b Absatz 4 StGB 
BT-Drs. 12/3832, S. 44 und erneut BVerfG NJW 1995, 1145; ebenso zur Verlängerung der 
Ruhensregelung nach § 78b Absatz 1 StGB BT-Drs. 18/2601, S. 23; BT-Drs. 16/13671, 
S. 24; BGH 4 StR 281/13 = StV 2014, 268, bei juris Rn. 3; BGH 4 StR 165/04 = NStZ 2005, 
89, bei juris Rn. 2 f.). 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 33 – neu – 


§ 33 EGAO stellt klar, dass die Neuregelung des Verhältnisses zur strafrechtlichen Einzie-
hung für alle noch nicht verjährten Steueransprüche gilt. Zukünftig kann die Einziehung der 
Taterträge auch dann angeordnet werden, wenn für die in Satz 1 genannten Steueransprü-
che im Zeitpunkt der Einziehung bereits die Verjährung eingetreten ist. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


§ 3 Absatz 5 


Die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung wird im Zeitraum von 2020 bis 
2025 in größerem Umfang erfolgen als bisher vorgesehen. Bisher ist vorgesehen, für ab 
dem 1. Januar 2020 begonnene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eine Forschungs-
zulage in Höhe von 25 Prozent von einer maximalen Bemessungsgrundlage von 2 000 000 
Euro zu gewähren. Die in § 3 Absatz 5 FZulG vorgesehene Begrenzung der Bemessungs-
grundlage auf 2 000 000 Euro wird für förderfähige Aufwendungen, die nach dem 31. De-
zember 2019 und vor dem 1. Januar 2026 entstanden sind, auf 4 000 000 Euro angehoben. 
Damit wird die maximale Höhe der Forschungszulage in diesem Zeitraum pro Jahr auf 
1 000 000 Euro verdoppelt. 
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Es ist davon auszugehen, dass die Erhöhung der Bemessungsgrundlagen-Begrenzung ins-
besondere mittelgroßen und großen Unternehmen mit entsprechend hohen förderfähigen 
Aufwendungen zu Gute kommt, die so eine höhere Forschungszulage beanspruchen kön-
nen. Die Erhöhung der Forschungszulage schafft für diese forschenden Unternehmen zu-
sätzliche Liquiditätsvorteile, die zur nötigen Stabilisierung der Wirtschaft beitragen. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


§ 6 Absatz 3 – neu – 


Satz 1 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) 
enthaltenen Förderschwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und 
des Kinderfreibetrages) hinaus wird das Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 
2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht für jedes Kind, für das im 
September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung grundsätzlich in zwei gleichen Teilen von jeweils 150 Euro 
im September und Oktober 2020. Hierdurch wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher ge-
samtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere durch Familien mit geringerem bis mitt-
lerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen 
Sozialleistungen als zusätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Ein-
malbeträge die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern ge-
regelt. Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbonus vom 2. 
März 2009 (BGBl. I S. 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung des 
Kinderbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 
EStG und § 6 Absatz 3 BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht auf-
gehoben und führt nunmehr bei dem Kinderbonus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten 
Effekt der Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpassungen des Geset-
zes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kin-
derbonus – so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der 
Inanspruchnahme von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen be-
rücksichtigt wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Artikel 11). 


Sowohl Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Absatz 1 und 3 BKGG besteht, 
als auch Kinder, die für sich selbst Kindergeld nach § 1 Absatz 2 BKGG erhalten, können 
den Kinderbonus erhalten. 


Die Regelungen im BKGG folgen den Regelungen im Einkommensteuergesetz. 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das 
– monatlich gezahlte – Kindergeld nach dem BKGG maßgebend sind. So können zum Bei-
spiel für jedes Kind nur einem Berechtigten die Einmalbeträge gezahlt werden (§ 3 BKGG 
– Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für eine eventuelle Rückforderung der Einmal-
beträge sind die für die Rückforderung von Kindergeld allgemein geltenden Vorschriften 
anzuwenden.  


Satz 2 – neu –  


Kinder, für die im September 2020 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, werden beim 
Kinderbonus ebenfalls berücksichtigt, wenn für sie in einem anderen Monat des Jahres 
2020 ein Kindergeldanspruch besteht. Die Auszahlung des Kinderbonus erfolgt in diesen 
Fällen aber nicht zwingend im September und Oktober 2020 und nicht zwingend in Teilbe-
trägen. Die Einzelheiten der Auszahlung der Einmalbeträge durch die Familienkassen wer-
den nach der Verkündung des Gesetzes zeitnah durch eine Einzelweisung geregelt. 
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Die Einzelheiten der Auszahlung der Einmalbeträge durch die Familienkassen werden nach 
der Verkündung des Gesetzes zeitnah durch eine Einzelweisung geregelt. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Finanzausgleichgesetzes) 


§ 1 Absatz 2 


Die in § 1 Absatz 2 FAG geänderten Korrekturbeträge für die vertikale Umsatzsteuervertei-
lung im Jahr 2020 bewirken, dass die aus der vorgesehenen Absenkung der Umsatzsteu-
ersätze im zweiten Halbjahr 2020 insgesamt im Jahr 2020 voraussichtlich kassenwirksam 
werdenden Mindereinnahmen von geschätzten 12,97 Mrd. Euro sich im Wesentlichen zu-
lasten des Bundes auswirken. Zu diesem Zweck wird durch eine entsprechende Änderung 
der Beträge in § 1 Absatz 2 FAG für das Jahr 2020 eine Verringerung des Bundesanteils 
an der Umsatzsteuer in Höhe von 6 000 Mio. Euro und eine Erhöhung des Länderanteils 
an der Umsatzsteuer in Höhe von 6 000 Mio. Euro bewirkt, so dass die nach § 1 Absatz 1 
FAG auf Länder und Gemeinden entfallenden Anteile an den für das Jahr geschätzten Min-
dereinnahmen voraussichtlich zum größten Teil ausgeglichen werden. Die Anpassung der 
Festbeträge soll im Jahr 2021 von Bund und Ländern auf der Grundlage der dann vorlie-
genden Informationen über das Umsatzsteueraufkommen des Jahres 2020 überprüft und 
auf der Grundlage der Empfehlung des Arbeitskreises Steuerschätzungen festgelegt wer-
den. Ziel dieser Überprüfung wird es sein, dass die Belastungswirkungen der Senkung der 
Umsatzsteuersätze des Jahres 2020 im Ergebnis ausschließlich vom Bund getragen wer-
den. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus) 


Die Änderungen in den Sätzen 1 und 2 berücksichtigen, dass grundsätzlich mehrere Ein-
malbeträge gezahlt werden. Ferner wird der Kinderbonus 2020 im Gegensatz zum Kinder-
bonus 2009 nicht nur in § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG verortet. Daher ist auch auf § 66 Ab-
satz 1 Satz 3 EStG zu verweisen. 


Mit der neuen Regelung in Satz 3 wird klargestellt, dass die Einmalbeträge nicht im Rahmen 
der Anrechnung nach § 39 Absatz 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) - zu berücksichtigen sind, nicht zu dem Einkommen gehören, das 
Grundlage einer pauschalisierten Kostenbeteiligung nach § 90 SGB VIII ist oder der Kos-
tenheranziehung zu stationären oder teilstationären Leistungen sowie vorläufigen Maßnah-
men nach §§ 91 ff. SGB VIII zugrunde gelegt wird, und bei vollstationären Leistungen nicht 
als Kostenbeitrag zu zahlen sind. Zudem wird für die Kostenheranziehung zu stationären 
oder teilstationären Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe klargestellt, dass die Einmal-
beträge nicht mit diesen Leistungen zweckidentisch sind und daher auch nicht unabhängig 
von einem Kostenbeitrag einzusetzen sind. 


Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 12 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass die weiteren Änderungen des Einkommensteuergesetzes (Arti-
kel 2) am 1. Januar 2022 in Kraft treten. 
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines 
Siebten Gesetzes zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 


A. Problem und Ziel 


Mobilität ist unverzichtbarer Teil des täglichen Lebens. Verkehr ist jedoch auch einer der 
größten Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland. Um den Anforderungen des Pa-
riser Klimaschutzabkommens gerecht zu werden, ist es Ziel der Bundesregierung, die CO2-
Emission im Verkehrssektor um mindestens 40 bis 42 Prozent zu verringern, dabei soziale 
Belange zu berücksichtigen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu gewährleisten und 
bezahlbare Mobilität sicherzustellen. Die Bundesregierung hat in ihrem Klimaschutzpro-
gramm 2030 beschlossen, die Kraftfahrzeugsteuer stärker an CO2-Emissionen auszurich-
ten. Sie beabsichtigt, dass beim nächsten Neuwagenkauf von der Kraftfahrzeugsteuer ein 
stärkerer Anreiz ausgeht, ohne Verbote und „Strafabgabe“ ein Produkt zu wählen, das dem 
individuellen Bedarf entspricht und zugleich hinsichtlich seines Emissionspotenzials die Vo-
raussetzung schafft, klimaschädliche CO2-Emissionen zu senken. Klimaschutz sowie be-
zahlbare und sozial gerechte Mobilität sollen vereinbar gestaltet werden.  


Ein wesentlicher Teil, um die Pariser Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, ist 
die Förderung der Elektromobilität. In Deutschland sollen bis 2030 7 bis 10 Mio. Elektro-
fahrzeuge zugelassen sein. Die Bundesregierung hat daher im Klimaschutzprogramm 2030 
auch vorgesehen, die bereits geltende zehnjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für reine 
Elektrofahrzeuge bis zum 31. Dezember 2025 zu gewähren und bis längstens 31. Dezem-
ber 2030 zu begrenzen.  


Darüber hinaus besteht aus datenschutzrechtlichen Gründen gesetzlicher Anpassungsbe-
darf hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen für steuerbefreite reine Elektrofahrzeuge. 
Weiterer Regelungsbedarf ergibt sich schließlich infolge der Rechtsprechung des EuGH 
vom 18. Juni 2019 (C-591/17) zur unionsrechtlichen Unvereinbarkeit der Infrastrukturab-
gabe für Pkw und Wohnmobile bei gleichzeitig vorgesehener Entlastung von der Kraftfahr-
zeugsteuer in einer Höhe, die mindestens dem Betrag der entrichteten Abgabe entsprechen 
sollte. 


B. Lösung und Nutzen 


Das Änderungsgesetz sieht u. a. vor: 


– stärkere Gewichtung der CO2-Prüfwerte im Steuertarif für erstzugelassene Pkw und 
befristete Begünstigung besonders emissionsreduzierter Pkw, 


– Verlängerung des Erstzulassungszeitraumes für die Gewährung der zehnjährigen 
Steuerbefreiung reiner Elektrofahrzeuge, 


– Verzicht auf die obligatorische Abgabe einer Einzugsermächtigung bei Zulassung rei-
ner Elektrofahrzeuge im Zeitraum der Steuerbefreiung, 


– Aufhebung der Sonderregelung des § 18 Absatz 12 KraftStG, 







 - 2 -   


– Aufhebung der kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Vorschriften, die infolge der Rechtspre-
chung des EuGH vom 18. Juni 2019 (C-591/17) zur Infrastrukturabgabe für Pkw und 
Wohnmobile nicht mehr in Kraft treten können. 


– Das Gesetz soll einen Beitrag dazu leisten, das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, 
dass bis zum Jahr 2030 in Deutschland 7 bis 10 Mio. Elektrofahrzeuge zugelassen sein 
werden. Zudem soll mit dem Gesetz erreicht werden, die CO2-Reduktion bis 2030 mit 
weiteren steuerlichen Maßnahmen zu flankieren und gleichzeitig ausgewogen zu ge-
stalten. Beim nächsten neuen Pkw soll die Wahl auf ein Produkt fallen, das dem indivi-
duellen Bedarf entspricht und zugleich ein weniger klimaschädliches CO2-Emissions-
potenzial besitzt. 


C. Alternativen 


Siehe Allgemeiner Teil der Begründung. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-


schaft 


Volle Jahres-


wirkung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 2025 


Insgesamt - 50 - 5 - 105 - 15 25 45 55 


Bund - 50 - 5 - 105 - 15 25 45 55 


Länder - - - - - -  


Gemeinden - - - - - -  


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Darüber hinaus entstehen bei der Zollverwaltung und dem Informationstechnikzentrum 
Bund (ITZBund) folgende Ausgabenbedarfe: 


 2020 2021 2022 2023 


in Mio. Euro 


Zollverwaltung 1,8 0,5 0 0 


ITZBund 0 1,2 1,2 0,4 


Summe 1,8 1,7 1,2 0,4 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden. 


E. Erfüllungsaufwand 
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E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger reduziert sich aufgrund des Wegfalls 
der Sonderregelung nach § 18 Absatz 12 in geringem Ausmaß. Bisher in Zweifelsfällen not-
wendige Fahrzeugvorführungen sowie die bislang relativ hohe Anzahl an Rechtsbehelfs-
verfahren entfallen. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft reduziert sich aufgrund des Wegfalls der Sonder-
regelung nach § 18 Absatz 12 in geringem Ausmaß. Bisher in Zweifelsfällen notwendige 
Fahrzeugvorführungen sowie die bislang relativ hohe Anzahl an Rechtsbehelfsverfahren 
entfallen. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 


Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Durch die Umsetzung des neuen Steuertarifs nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c 
und die Umsetzung des § 10b sowie die Aufhebung des § 18 Absatz 12 entsteht der Zoll-
verwaltung einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro.  


Durch die Aufhebung des § 18 Absatz 12 vermindert sich der jährliche Erfüllungsaufwand 
für die Zollverwaltung um rd. 1,03 Mio. Euro.  


Durch den neuen Steuertarif nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c erhöht sich der 
jährliche Erfüllungsaufwand für die Zollverwaltung um rd. 0,95 Mio. Euro. 


Auf Seiten des ITZBund fällt ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro 
an. Außerdem erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand beim ITZBund um 0,4 Mio. Euro 
(291.000 Euro Personalmehrkosten sowie 20.000 Euro Sachkosten). 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen für neue Pkw hö-
here Kosten, soweit die Fahrzeuge einen CO2-Prüfwert von mehr als 115 g/km aufweisen. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines 
Siebten Gesetzes zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes1 


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 


Das Kraftfahrzeugsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Septem-
ber 2002 (BGBl. I S. 3818), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1493) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3d wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die Steuerbefreiung wird bei erstmaliger Zulassung des Elektrofahrzeugs in 
der Zeit vom 18. Mai 2011 bis 31. Dezember 2025 für zehn Jahre ab dem Tag der 
erstmaligen Zulassung gewährt, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2030.“ 


b) In Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe „31. Dezember 2020“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2025“ ersetzt. 


2. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „des neuen oder geänderten Fahrzeug-
scheins“ durch die Wörter „der neuen oder geänderten Zulassungsbescheinigung 
Teil I“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „im Fahrzeugschein“ durch die Wörter „in 
der Zulassungsbescheinigung Teil I“ ersetzt. 


3. § 9 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe b werden die Wörter „ab dem 1. Juli 2009“ durch die Wörter „vom 
1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2020“ ersetzt. 


b) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c angefügt: 


c) „ bei erstmaliger Zulassung ab dem 1. Januar 2021 für je 100 Kubikzentimeter 
Hubraum oder einem Teil davon 2 Euro für Fremdzündungsmotoren und 9,50 
Euro für Selbstzündungsmotoren zuzüglich für jedes Gramm Kohlendioxid-
emission je Kilometer, das 95 Gramm je Kilometer überschreitet, vom Emis-
sionswert 


                                                
1 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 


September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) 
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über 95 g/km bis zu 115 g/km  2,00 EUR, 


über 115 g/km bis zu 135 g/km 2,20 EUR, 


über 135 g/km bis zu 155 g/km 2,50 EUR, 


über 155 g/km bis zu 175 g/km 2,90 EUR, 


über 175 g/km bis zu 195 g/km 3,40 EUR, 


über 195 g/km    4,00 EUR. 


Maßgebend für die Kohlendioxidmissionen sind die Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 und die Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 
1. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahr-
zeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und 
Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Fahrzeugre-
paratur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der Richtlinie 
2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 der Kommission (ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung;“. 


4. In § 10a Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „im Fahrzeugschein“ durch die Wörter „in 
der Zulassungsbescheinigung Teil I“ ersetzt. 


5. Nach § 10a wird folgender § 10b eingefügt: 


„§ 10b 


Sonderregelung für besonders emissionsreduzierte Personenkraftwagen 


(1) Die Steuer für das Halten von besonders emissionsreduzierten Personenkraft-
wagen mit Fremd- oder Selbstzündungsmotor und Kohlendioxidemissionen bis zu 95 
Gramm je Kilometer wird für fünf Jahre ab dem Tag der erstmaligen Zulassung zum 
Verkehr in Höhe von jährlich 30 Euro nicht erhoben, wenn das Fahrzeug in der Zeit 
vom [Einfügen: Datum Kabinettbeschluss] bis zum 31. Dezember 2024 erstmals zuge-
lassen wird. 


(2) Für die Feststellung der Kohlendioxidmissionen nach Absatz 1 durch die Zu-
lassungsbehörde gilt § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c Satz 2 entsprechend. 


(3) Die Steuervergünstigung ist jeweils begrenzt auf die Jahressteuer nach § 9 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c und bei Saisonkennzeichen auf den Bruchteil des 
Jahresbetrages, der sich aus ihrem jeweils auf dem Kennzeichen angegebenen Be-
triebszeitraum ergibt. Sie endet spätestens am 31. Dezember 2025. 


(4) Soweit die Steuervergünstigung bei einem Halterwechsel noch nicht abgelau-
fen ist, wird sie dem neuen Halter gewährt. 


(5) Die Zeiten der Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs und die Zeiten außer-
halb des auf einem Saisonkennzeichen angegebenen Betriebszeitraums haben keine 
Auswirkungen auf die Steuervergünstigung. 
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(6) Die Steuervergünstigung gilt nicht für rote Kennzeichen im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Nummer 4.“ 


6. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „im Fahrzeugschein“ durch die Wörter „in der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I“ ersetzt. 


b) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


2. „ im Falle einer Steuerbefreiung oder einer Nichterhebung der Steuer nach 
§ 10 Absatz 1 die Voraussetzungen nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
sind.“ 


7. § 14 wird wie folgt gefasst: 


„§ 14 


Außerbetriebsetzung von Amts wegen 


(1) Ist die Steuer nicht entrichtet worden, hat die Zulassungsbehörde auf Antrag 
der für die Ausübung der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zuständigen Behörde die 
Zulassungsbescheinigung Teil I einzuziehen, etwa ausgestellte Anhängerverzeich-
nisse zu berichtigen und das amtliche Kennzeichen zu entstempeln (Außerbetriebset-
zung von Amts wegen). Sie trifft die hierzu erforderlichen Anordnungen durch schriftli-
chen Verwaltungsakt. 


(2) Die Durchführung der Außerbetriebsetzung von Amts wegen richtet sich nach 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Für Streitigkeiten über Außerbetriebsetzungen von 
Amts wegen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.“ 


8. In § 15 Absatz 1 Nummer 4 wird das Wort „Beistandspflicht“ durch das Wort „Mitwir-
kungspflicht“ ersetzt. 


9. § 18 Absatz 12 und 14 wird aufgehoben. 


Artikel 2 


Änderung des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes 


Das Zweite Verkehrsteueränderungsgesetz vom 8. Juni 2015 (BGBl. I. S. 901), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Juni 2017 (BGBl. I. S. 1493) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  


1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 7 Buchstabe b wird aufgehoben. 


b) Nummer 12 Buchstabe f wird aufgehoben.  


2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden die Wörter „vorbehaltlich des Absatzes 2“ gestrichen. 







 - 7 -   


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


Artikel 3 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit der Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG) und des Zweiten Verkehr-
steueränderungsgesetzes sind mehrere Zielsetzungen verbunden: 


1. Klimapolitische Lenkungszwecke 


Die CO2-Komponente im Steuertarif für Pkw wird deutlicher abgebildet. Hierdurch soll ein 
stärkerer Anreiz beim Neuwagenkauf hin zu verbrauchsärmeren Antrieben mit niedrigem 
CO2-Emissionspotenzial ausgehen. Schließlich wird die am 31. Dezember 2020 auslau-
fende Gewährung der zehnjährigen Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge verlängert. 
Hierdurch wird ein Anreiz geschaffen, lokal emissionsfreie Neufahrzeuge zu erwerben. 


2. Rechtsbereinigungen 


Weitere Regelungen dienen der Rechtsbereinigung. 


Infolge der Rechtsprechung des EuGH vom 18. Juni 2019 (C-591/17) zur Unvereinbarkeit 
der Infrastrukturabgabe für Pkw und Wohnmobile mit dem Unionsrecht kommt ein Inkraft-
treten mehrerer Vorschriften des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes und des Kraft-
StG nicht mehr in Betracht. Die entsprechenden Normen werden aufgehoben. 


Darüber hinaus besteht aus datenschutzrechtlichen Gründen gesetzlicher Anpassungsbe-
darf hinsichtlich der kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für steuer-
befreite reine Elektrofahrzeuge. 


Schließlich erfolgen redaktionelle Anpassungen an die verkehrsrechtliche Terminologie und 
an Begrifflichkeiten der Abgabenordnung. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Den o. g. Zielen dienen insbesondere folgende Maßnahmen: 


– Einführung einer gleichmäßig gestuften CO2-Komponente des Tarifes der Kraftfahr-
zeugsteuer für erstzugelassene Pkw mit exponentiell-progressiven Steuersätzen bezo-
gen auf die verkehrsrechtlichen CO2-Prüfwerte und befristete Begünstigung besonders 
emissionsreduzierter Pkw, 


– Verlängerung des Erstzulassungszeitraumes für die Gewährung der befristeten Steu-
erbefreiung reiner Elektrofahrzeuge bis 2025 und Begrenzung der Dauer der Steuer-
befreiung bis längstens Ende 2030, 


– Verzicht auf die obligatorische Abgabe einer Einzugsermächtigung bei Zulassung rei-
ner Elektrofahrzeuge im Zeitraum der Steuerbefreiung, 


– Aufhebung der Sonderregelung des § 18 Absatz 12 KraftStG, 
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– Aufhebung der kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Vorschriften, die infolge der Rechtspre-
chung des EuGH vom 18. Juni 2019 (C-591/17) zur Unvereinbarkeit der Infrastruktur-
abgabe für Pkw und Wohnmobile mit dem Unionsrecht nicht in Kraft getreten sind und 
nicht mehr in Kraft treten können. 


Das Gesetz soll einen Beitrag dazu leisten, das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, 
dass bis zum Jahr 2030 in Deutschland 7 bis 10 Mio. Elektrofahrzeuge zugelassen sein 
werden. Zudem soll mit dem Gesetz erreicht werden, die CO2-Reduktion bis 2030 mit wei-
teren steuerlichen Maßnahmen zu flankieren und gleichzeitig ausgewogen zu gestalten. 
Beim nächsten neuen Pkw soll die Wahl auf ein Produkt fallen, das dem individuellen Bedarf 
entspricht und zugleich ein weniger klimaschädliches CO2-Emissionspotenzial besitzt. 


III. Alternativen 


Die CO2-Komponente des Tarifes der Kraftfahrzeugsteuer für erstzugelassene Pkw könnte 
mit noch höheren Steuersätzen bezogen auf die verkehrsrechtlichen CO2-Prüfwerte ausge-
staltet werden. Ziel ist es jedoch, Klimaschutz sowie bezahlbare und sozial gerechte Mobi-
lität vereinbar zu gestalten. Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich beim Steuergegen-
stand nicht um reale CO2-Emissionen handelt, die linear von realem Kraftstoffverbrauch 
abhängen, sondern standardisiert ermittelte theoretische CO2-Emissionspotenziale. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 
erste Alternative in Verbindung mit Artikel 106 Absatz 1 Nummer 3 des Grundgesetzes, da 
das Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer ganz dem Bund zusteht. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Zu den Änderungen des Kraftfahrzeugsteuergesetzes werden die Verpflichtungen aus der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft beachtet. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Sowohl das Recht als auch das Verwaltungsverfahren im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer 
werden dadurch vereinfacht, dass zukünftig für die Besteuerung bestimmter leichter Nutz-
fahrzeuge auch tariflich nicht mehr von der verkehrsrechtlichen Klassifizierung abgewichen 
wird. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen 
Gesetzgebungsbedarf im Bereich des Kraftfahrzeugsteuerrechts umsetzt und damit auch 
das Steueraufkommen sichert. Die Maßnahmen betreffen insbesondere folgende Prinzi-
pien einer nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie: „Globale Ver-
antwortung wahrnehmen“ (Nr. 2), „Natürliche Lebensgrundlagen erhalten“ (Nr. 3) und 
„Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ (Nr. 4). Das Vorhaben unterstützt dabei die Indikato-
renbereiche „Gesunde Umwelt erhalten“ (Nr. 3.2.a), „Staatsfinanzen konsolidieren“ (8.2.a), 
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„Wirtschaftsleistung umwelt-und sozialverträglich steigern“ (8.4), „Mobilität sichern – Um-
welt schonen“ (11.2.a) sowie „Treibhausgase reduzieren“ (13.1.a). 


3. Demografische Auswirkungen 


Keine. 


4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


Zollverwaltung 
  
Im Jahr des Inkrafttretens fallen für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen einma-
lige IT-Ausgaben in Höhe von 1,6 Mio. Euro an. Im Jahr darauf werden für Restarbeiten 
hierzu weitere 0,5 Mio. Euro benötigt. 
 
Zudem müssen im Jahr des Inkrafttretens 390.000 Steuerbescheide (Neufestsetzungen zu 
§ 18 Absatz 12) versandt werden. Hierfür sind 0,2 Mio. Euro erforderlich. 
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Aufgrund des neuen Steuertarifs nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c mit der Einfüh-
rung progressiv gestaffelter Steuersätze fallen im Bereich der zentralen Auskunft zusätzli-
che Personalausgaben (Personaleinzelkosten plus Rücklagen für den Versorgungsfonds) 
und Personalfolgekosten (Sachkostenpauschale) an. Diesen Mehrausgaben stehen jedoch 
gleich hohe Minderbedarfe im Bereich der Fachaufgaben gegenüber. 
 


ITZBund: 
 
Im Jahr nach Inkrafttreten und im Folgejahr fallen für externe IT-Dienstleistung einmalig 
insgesamt 1,6 Mio. Euro und für Hard- und Software (Einkauf von 4 Servern) 0,2 Mio. Euro 
an.  
 
Darüber hinaus werden jährlich 20.000 Euro für die laufende Pflege und Wartung der Hard- 
und Software benötigt. 


Für die Anpassung der IT aufgrund der Aufhebung des § 18 Absatz 12 sowie die Umset-
zung des neuen Steuertarifs nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c und die Umsetzung 
des § 10b fallen im zweiten Jahr nach Inkrafttreten Personalausgaben (Personalkosten plus 
Rücklagen für den Versorgungsfonds) und Personalfolgekosten (Sachkostenpauschale) in 
Höhe von insgesamt 0,2 Mio. Euro an. In den Folgejahren werden die Personalausgaben 
und die Personalfolgekosten jährlich rd. 0,4 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einem Per-
sonalbedarf von insgesamt drei Arbeitskräften (davon zwei Arbeitskräfte der Besoldungs-
gruppe A11 und eine Arbeitskraft der Besoldungsgruppe A12). 


5. Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger reduziert sich aufgrund des Wegfalls 
der Sonderregelung nach § 18 Absatz 12. Bisher in Zweifelsfällen notwendige jährlich 
durchschnittlich 7.040 Fahrzeugvorführungen sowie die 8.800 Rechtsbehelfsverfahren ent-
fallen. 


Von den jährlich durchschnittlichen 7.040 Fahrzeugvorführungen wird angenommen / un-
terstellt, dass ein Anteil von 12% auf die Bürgerinnen und Bürger entfällt. Diese Annahme 
basiert darauf, dass gemäß den Statistischen Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes FZ 
24, Jahr 2018, S. 28 (hier Spalten 2-4) ca. 12% der Lastkraftwagen bis 3,5 Tonnen Ge-
samtmasse von Arbeitnehmern und Nichterwerbspersonen neu zugelassen werden und 
der überwiegende Teil der Neuzulassungen auf die einzelnen Branchen der Wirtschaft ent-
fällt. Die Regelung des § 18 Absatz 12 KraftStG umfasst dabei leichte Nutzfahrzeuge bis 
3,5 Tonnen Gesamtmasse, was bei der Auswertung der Statistischen Mitteilung des Kraft-
fahrt-Bundesamtes FZ 24 berücksichtigt wurde. 


Ausgehend von dem innerhalb der Zollverwaltung angenommenen Zeitaufwand wird bei 
der Fahrzeugvorführung eine mittlere Komplexität unterstellt (entsprechend dem Leitfaden 
zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundes-
regierung (Leitfaden Erfüllungsaufwand), S. 50), die aber um die An- und Abfahrtszeit zu 
den Dienststellen erhöht werden muss. Ausgehend davon wird ein durchschnittlicher Zeit-
aufwand von 120 Minuten je Fahrzeugvorführung zugrunde gelegt (60 Minuten Zeitaufwand 
mit den Aktivitäten: „Sich mit der gesetzlichen Verpflichtung vertraut machen““, Daten und 
Informationen sammeln und zusammenstellen“, „Informationen und Daten aufbereiten und 
übermitteln“, bei der eigentlichen Vermessung: Anmeldung, Vermessung und Dokumenta-
tion des Vermessungsergebnisses durch Zollbeamte in Anwesenheit des Halters sowie 60 
Minuten für An- und Abfahrt). 
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Somit reduziert sich bei den unterstellten rund 845 Fahrzeugvorführungen (7.040 mal 12%) 
der Zeitaufwand der Bürgerinnen und Bürger insgesamt um 101.400 Minuten (= 1.690 Stun-
den). 


Daneben sind anteilige Fahrtkosten zu berechnen, die künftig entfallen. Hier wird aus Ver-
einfachungsgründen die Wegstreckenentschädigung von 30 Cent je Kilometer aus dem 
Einkommensteuerrecht zugrunde gelegt. Berechnung: 


845 Fahrzeugvorführungen x 50 km x 0,30 Euro = 12.675 Euro. 


Von den 8.800 Rechtsbehelfsverfahren wird angenommen, dass der gleiche Anteil wie bei 
den Fahrzeugvorführungen auf die Bürgerinnen und Bürger entfällt. Für die sich damit er-
gebenden 1.056 Rechtsbehelfsverfahren (8.800 mal 12%) der Bürgerinnen und Bürger wird 
ein Zeitaufwand von 60 Minuten pro Fall angenommen. 


Für die Ermittlung des Zeitaufwands der Bürgerinnen und Bürger wird auf die entspre-
chende Zeitwerttabelle des Leitfadens Erfüllungsaufwand, S. 50 für die entsprechenden 
Aktivitäten: „Daten und Informationen aufbereiten (inkl. Formularvordrucke, Nachweise, Fo-
tos, …)“, „Schriftstücke aufsetzen (Brief, E-Mail, …)“, „Informationen oder Daten an die zu-
ständigen Stellen übermitteln (ggf. inklusiver persönlicher Abgabe)“, „Prüfung durch öffent-
liche Stellen durchführen lassen“ (hier: Gutachten beim Sachverständigen, z. B. TÜV 
Dekra), „Vorlage weiterer Informationen bei Behörden bei Rückfragen“ (hier: z. B. Eintra-
gungen bei der Zulassungsbehörde) oder „Fachliche Beratung in Anspruch nehmen“ (hier: 
z. B. Rechtsbeistand hinzuziehen) zurückgegriffen. 


Insgesamt reduziert sich bei den Bürgerinnen und Bürger der Zeitaufwand um 63.360 Mi-
nuten (= rund 1.056 Stunden). 


Aufgrund der deutlich komplexeren Ausgestaltung des neuen Steuertarifs ist davon auszu-
gehen, dass zukünftig bei ca. 10 Prozent der Steuerpflichtigen Auskunftsbedarf zum Steu-
ertarif besteht. Bei ca. 3 Mio. Neuzulassungen pro Jahr sind dies 300.000 zusätzliche An-
fragen, wobei angenommen wird, dass rund 89,2% dieser Anfragen auf Arbeitnehmer und 
Nichterwerbspersonen und damit 267.600 der Anfragen auf die Bürgerinnen und Bürger 
entfallen. Diese Annahme basiert darauf, dass gemäß den Statistischen Mitteilungen des 
Kraftfahrt-Bundesamtes FZ 23, 1. Januar 2019, S. 10 89,2% der Halter Arbeitnehmer und 
Nichterwerbspersonen sind und der Rest auf einzelne Branchen der Wirtschaft entfällt. Ge-
mäß dem Leitfaden Erfüllungsaufwand benötigt eine Bürgerin / ein Bürger 5 Minuten um 
sich mit der gesetzlichen Verpflichtung vertraut zu machen. Insofern entsteht für die Bürge-
rinnen und Bürger ein Zeitaufwand von insgesamt 1.338.000 Minuten (= 22.300 Stunden). 


Durch das Regelungsvorhaben entsteht bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Zeitaufwand 
von insgesamt 19.554 Stunden (22.300 Stunden Zeitaufwand wegen des neuen Steuerta-
rifs minus 1.690 Stunden für entfallende Fahrzeugvorführungen und 1.056 Stunden für ent-
fallende Rechtsbehelfsverfahren). 


Daneben entfallen Kosten in Höhe von 12.675 Euro (entfallende Fahrtkosten). 


Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft reduziert sich aufgrund des Wegfalls der Sonder-
regelung nach § 18 Absatz 12. Bisher in Zweifelsfällen notwendige jährlich durchschnittlich 
7.040 Fahrzeugvorführungen sowie die 8.800 Rechtsbehelfsverfahren entfallen. 


Von den jährlich durchschnittlichen 7.040 Fahrzeugvorführungen wird angenommen / un-
terstellt, dass rund 88% und somit 6.195 der Fahrzeugvorführungen auf die Wirtschaft ent-
fallen. 
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Bei den Bearbeitungszeiten wird der für die Bürgerinnen und Bürger angenommene Zeit-
ansatz von 120 Minuten analog zugrunde gelegt. In der Anwendung der Regelung des § 18 
Absatz 12 KraftStG ergeben sich zwischen einer Fahrzeugvorführung einer Bürgerin oder 
eines Bürgers gegenüber eines/einer Wirtschaftsbeteiligten keine Unterschiede. 


Somit reduziert sich bei den unterstellten 6.195 Fahrzeugvorführungen der Zeitaufwand der 
Wirtschaft insgesamt um 743.400 Minuten (= 12.390 Stunden). Bei einem einfachen Qua-
lifikationsniveau der Gesamtwirtschaft wird ein Lohnsatz von 22,10 Euro pro Stunde gemäß 
dem Leitfaden Erfüllungsaufwand, S. 55 zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein sich redu-
zierender Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von insgesamt rund 273.819 Euro. 


Daneben sind anteilig entfallende Fahrtkosten zu berechnen. Hier wird aus Vereinfachungs-
gründen die Wegstreckenentschädigung von 30 Cent je Kilometer aus dem Einkommen-
steuerrecht zugrunde gelegt. Berechnung: 


6.195 Fahrzeugvorführungen x 50 km x 0,30 Euro = 92.295 Euro. 


Von den jährlich durchschnittlichen 8.800 Rechtsbehelfsverfahren wird angenommen / un-
terstellt, dass ebenfalls rund 88% und somit 7.744 Rechtsbehelfsverfahren auf die Wirt-
schaft entfallen. Für die 7.744 Rechtsbehelfsverfahren wird ein Zeitaufwand von 60 Minuten 
pro Fall angenommen. Für die Ermittlung des Zeitaufwands der Wirtschaft wird auf die ent-
sprechende Zeitwerttabelle des Leitfadens Erfüllungsaufwand, S. 53 f. bei mittlerem 
Schwierigkeitsgrad für die entsprechenden Aktivitäten: „Aufbereitung der Daten“, „Beschaf-
fung von Daten“, „Datenübermittlung und Veröffentlichung“ und „Korrekturen, die aufgrund 
von Prüfungen durchgeführt werden müssen“ zurückgegriffen. Bei einem mittleren Qualifi-
kationsniveau der Gesamtwirtschaft wird ein Lohnsatz von 32,20 Euro pro Stunde gemäß 
dem Leitfaden Erfüllungsaufwand, S. 55 zugrunde gelegt. 


Somit reduziert sich bei den unterstellten 7.744 Rechtsbehelfsverfahren der Zeitaufwand 
der Wirtschaft insgesamt um 464.640 Minuten (= 7.744 Stunden). Bei einem mittleren Qua-
lifikationsniveau der Gesamtwirtschaft wird ein Lohnsatz von 32,20 Euro pro Stunde gemäß 
dem Leitfaden Erfüllungsaufwand, S. 55 zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein sich redu-
zierender Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von insgesamt rund 249.357 Euro. 


Aufgrund der deutlich komplexeren Ausgestaltung des neuen Steuertarifs ist davon auszu-
gehen, dass zukünftig bei ca. 10 Prozent der Steuerpflichtigen Auskunftsbedarf zum Steu-
ertarif besteht. Bei ca. 3 Mio. Neuzulassungen pro Jahr sind dies 300.000 zusätzliche An-
fragen, wobei angenommen wird, dass rund 10,8% (= 32.400) dieser Anfragen auf die Wirt-
schaft entfallen. Gemäß dem Leitfaden Erfüllungsaufwand, S. 53 benötigt die Wirtschaft für 
die „Einarbeitung in die Informationspflicht“ bei mittlerem Schwierigkeitsgrad 3 Minuten pro 
Fall. “. Insofern entsteht für die Wirtschaft ein Zeitaufwand von insgesamt 97.200 Minuten 
(= 1.620 Stunden). Es werden Lohnkosten der Gesamtwirtschaft von 32,20 Euro pro Stunde 
gemäß dem Leitfaden Erfüllungsaufwand unterstellt. Auf die Wirtschaft kommt somit ein 
Erfüllungsaufwand von 52.164 Euro (1.620 Stunden x 32,20 Euro) zu. 


Daraus ergibt sich ein sich reduzierender Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von insge-
samt 563.307 Euro (Einsparungen von 273.819 Euro, 92.295 Euro und 249.357 Euro und 
Aufwand von 52.164 Euro). 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
dieser Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in diesem 
Regelungsvorhaben ein „Out“ von rund 563.000 Euro dar und steht dem Bundesministerium 
der Finanzen zur Kompensation zur Verfügung. 
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Verwaltung 


Veränderung des einmaligen Aufwandes Verwaltung 


Durch die Aufhebung des § 18 Absatz 12 sowie die Umsetzung des neuen Steuertarifs nach 
§ 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c und die Umsetzung des § 10b entsteht dem Bund 
(Zollverwaltung) einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro. 


Davon entfallen 60.000 Euro auf Personalkosten auf Ebene der Generalzolldirektion für die 
Erstellung der fachlichen Anforderungen zur Anpassung des IT-Verfahrens KraftSt und 2,3 
Mio. Euro auf Sachkosten. Diese entfallen in Höhe von 0,2 Mio. Euro auf Druck- und Ver-
sandkosten für die im Jahr des Inkrafttretens erforderlichen 390.000 Steueränderungsbe-
scheide (Neufestsetzungen zu § 18 Absatz 12) und in Höhe von 2,08 Mio. Euro auf die 
Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen, davon im Jahr des Inkrafttretens in Höhe 
von ca. 1,6 Mio. Euro und im Folgejahr für Restarbeiten hierzu in Höhe von weiteren ca. 0,5 
Mio. Euro. 


Beim ITZBund fallen im Jahr nach Inkrafttreten und im Folgejahr für externe IT-Dienstleis-
tung einmalig insgesamt 1,6 Mio. Euro und für Hard- und Software (Einkauf von 4 Ser-
vern) 0,2 Mio. Euro an. 


Veränderung des jährlichen Aufwandes Verwaltung 


Durch die Aufhebung des § 18 Absatz 12 vermindert sich der jährliche Erfüllungsaufwand 
für die Zollverwaltung um rd. 1,03 Mio. Euro (Personalkosten). Dies entspricht einem per-
sonellen Minderaufwand von insgesamt rd. 15 Arbeitskräften im Bereich der Fachaufgaben 
wegen des Wegfalls von bisher jährlich durchschnittlich 7.040 notwendigen Fahrzeugvor-
führungen sowie des Wegfalls der Bearbeitung von jährlich 8.800 Rechtsbehelfsverfahren 
(rd. neun Arbeitskräfte des gehobenen Dienstes und sechs Arbeitskräfte des mittleren 
Dienstes) und von insgesamt zwei Arbeitskräften für Querschnittsaufgaben (eine Arbeits-
kraft des gehobenen Dienstes und eine Arbeitskraft des mittleren Dienstes). 


Aufgrund des neuen Steuertarifs nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c mit der Einfüh-
rung progressiv gestaffelter Steuersätze wird eine Erhöhung des Anfragevolumens bei der 
Zentralen Auskunft Kraftfahrzeugsteuer erwartet. Aktuell fragen ca. 10 Prozent der Halter 
neuzugelassener Fahrzeuge zur Berechnung der Steuer nach. Aufgrund der deutlich kom-
plexeren Ausgestaltung des neuen Steuertarifs ist davon auszugehen, dass zukünftig bei 
ca. 15 Prozent der Steuerpflichtigen Auskunftsbedarf zum Steuertarif besteht. Bei ca. 3 Mio. 
Neuzulassungen pro Jahr sind dies 150.000 zusätzliche Anfragen. Der jährliche Erfüllungs-
aufwand für die Zollverwaltung erhöht sich dadurch um rd. 0,95 Mio. Euro (Personalkosten). 
Dies entspricht einem personellen Mehraufwand von insgesamt rd. 17 Arbeitskräften (eine 
Arbeitskraft des gehobenen Dienstes und 16 Arbeitskräfte des mittleren Dienstes). 


Beim ITZBund werden jährlich 20.000 Euro an Sachkosten für die laufende Pflege und War-
tung der Hard- und Software benötigt. 


Für die Anpassung der IT aufgrund der Aufhebung des § 18 Absatz 12 sowie die Umset-
zung des neuen Steuertarifs nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c und die Umsetzung 
des § 10b fallen im zweiten Jahr nach Inkrafttreten Personalausgaben (Personalkosten plus 
Rücklagen für den Versorgungsfonds) und Personalfolgekosten (Sachkostenpauschale) in 
Höhe von insgesamt 0,2 Mio. Euro an. In den Folgejahren werden die Personalausgaben 
und die Personalfolgekosten jährlich rd. 0,4 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einem Per-
sonalbedarf von insgesamt drei Arbeitskräften (davon zwei Arbeitskräfte der Besoldungs-
gruppe A11 und eine Arbeitskraft der Besoldungsgruppe A12). 
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6. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen für neue Pkw hö-
here Kosten, soweit die Fahrzeuge einen CO2-Prüfwert von mehr als 115 g/km aufweisen. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


7. Weitere Gesetzesfolgen 


Aus gleichstellungspolitischer Sicht sind die Regelungen neutral. 


8. Inkrafttreten, Befristung und Evaluation 


Das Gesetz tritt zeitnah nach seiner Verkündung in Kraft, um Rechts- und Planungssicher-
heit zu gewährleisten.  


Das Regelungsvorhaben ist nicht befristet, da die wesentlichen Änderungen dauerhaft wir-
ken sollen.  


Das Regelungsvorhaben wird fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten evaluiert. Ziel der Eva-
luation ist es zu prüfen, ob die Bemessungsgrundlagen der Kraftfahrzeugsteuer auch zu-
künftig geeignet sind, solide dazu beitragen, die Ausgaben im Bundeshaushalt nach dem 
Gesamtdeckungsprinzip zu finanzieren und weiterhin Anreize für umwelt- und klimascho-
nender Mobilität zu geben. Hierfür werden insbesondere die Daten der Zollverwaltung und 
des Kraftfahrt-Bundesamtes herangezogen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 3d) 


Zu Buchstabe a 


Absatz 1 Satz 2 


Elektromobilität ist ein zentraler Baustein, um Klima- und Umweltbelastungen nachhaltig zu 
reduzieren. Durch einen großen Anteil von reinen Elektrofahrzeugen am Fahrzeugbestand 
kann eine spürbare Reduktion der direkt vom Straßenverkehr ausgehenden CO2- und 
Schadstoffemissionen bewirkt werden. 


Bisher ist die zehnjährige Steuerbefreiung auf reine Elektrofahrzeuge beschränkt, die bis 
zum 31. Dezember 2020 erstmalig zugelassen oder komplett auf Elektroantrieb umgerüstet 
werden.  


Durch die Gesetzesänderung ist auch das Halten solcher Fahrzeuge begünstigt, die bis 
zum 31. Dezember 2025 erstmalig zugelassen werden. Die zehnjährige Steuerbefreiung 
wird jedoch begrenzt bis längstens 31. Dezember 2030, um einen Anreiz für die frühzeitige 
Fahrzeuganschaffung zu geben und das Kraftfahrzeugsteueraufkommen möglichst stabil 
zu halten.  


Mit dem sukzessiven Erreichen der Ziele des Regierungsprogramms Elektromobilität und 
der damit verbundenen Marktdurchdringung mit reinen Elektrofahrzeugen ist eine Aufrecht-
erhaltung der langen Förderdauer nicht mehr geboten. 
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Zu Buchstabe b 


Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 


Es handelt sich um eine entsprechende Folge zur Änderung des Absatz 1 Satz 2. Die Ver-
längerung des begünstigten Zeitraumes wird auf Fahrzeuge übertragen, die zu einem rei-
nen Elektrofahrzeug umgerüstet worden sind. 


Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1) 


Die Vorschrift wird redaktionell an die Terminologie des Verkehrsrechts angepasst.  


Zu Nummer 3 (§ 9 Absatz 1 Nummer 2) 


Zu Buchstabe a 


Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund des neuen § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund des neuen § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c. 


Buchstabe c - neu 


Für die Bemessungsgrundlage „CO2“ kommt bislang oberhalb von 95 g/km des kombinier-
ten Prüfwertes ein einheitlicher Steuersatz von 2 Euro je g/km zur Anwendung. Künftig sind 
für Erstzulassungen progressiv gestaffelte Steuersätze von 2 bis 4 Euro je g/km vorgese-
hen, die im Bereich von mehr als 95 bis 195 g/km jeweils innerhalb von fünf gleichmäßigen 
Stufen und einer nach oben offenen Stufe gelten sollen. 95 g/km bleiben von der Besteue-
rung weiterhin ausgenommen. Die CO2-Komponente ergibt sich, indem zunächst ein Betrag 
für jede der Stufen ermittelt wird, die der CO2-Prüfwert des Pkw umfasst. Die einzelnen 
Beträge der jeweiligen Stufen werden schließlich addiert. 


Innerhalb der ersten CO2-Stufe von 96 bis 115 g/km beträgt der Eingangssteuersatz 2 Euro 
je g/km. Diese Stufe umfasst Fahrzeuge mit bereits klimafreundlicherem Emissionspoten-
zial. 


Die beiden nächsten Stufen reichen von 116 bis 135 g/km und von 136 bis 155 g/km. Der 
letzte Wert entspricht annähernd dem im Jahr 2019 erreichten durchschnittlichen CO2-Prüf-
wert sämtlicher erstzugelassenen Pkw (Mittelwert nach WLTP: 157 g/km). Die Steuersätze 
betragen 2,20 Euro und 2,50 Euro je g/km. Auch in diesem Bereich müssen die Emissions-
potenziale verringert werden. 


Die vierte und fünfte Stufe betreffen Pkw mit derzeit bereits überdurchschnittlichem Emis-
sionspotenzial bis 195 g/km. Die noch höheren Steuersätze von 2,90 Euro und 3,40 Euro 
je g/km signalisieren, dass höherer Kraftstoffverbrauch künftig nicht erst an der Tankstelle 
finanziell spürbar wird. 


Der Spitzensteuersatz von 4 Euro je g/km betrifft nur Fahrzeuge mit besonders hohem 
Emissionspotenzial von mehr als 195 g/km. Die Steuer wird sich im Vergleich zur bisher 
gewohnten Höhe deutlich verändern. 
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Die Staffelung der Steuersätze ist ausgehend von 2 Euro je g/km exponentiell. Dabei wurde 
auch das Wirksamwerden des seit 1. September 2018 für erstzugelassene Pkw anzuwen-
denden WLTP-Verfahrens berücksichtigt. Durch die realitätsnäheren CO2-Prüfwerte wer-
den Neufahrzeuge in der Regel bereits höher belastet. Zu dem so ermittelten Betrag, wird 
die Hubraum-Komponente addiert. Der hubraumbezogene Steuersatz bleibt im Vergleich 
zum bisherigen Recht unverändert. Die Hubraum-Komponente ist deutlich nachrangig an-
gelegt (im Durchschnitt weniger als 20 Prozent). Sie hat sich seit ihrer Einführung im Jahr 
2009 als die Einnahmen stabilisierend erwiesen. Die Kraftfahrzeugsteuer mit jährlich insge-
samt rd. 9 Mrd. Euro muss solide dazu beitragen, alle Ausgaben im Bundeshaushalt nach 
dem Gesamtdeckungsprinzip zu finanzieren. 


Die höhere Gewichtung der CO2-Komponente setzt Anreize für innovative klimaschonende 
Mobilität, die perspektivisch bezahlbar bleibt. Beim nächsten regulären Kauf eines neuen 
Pkw soll die Wahl ohne Verbote und „Strafabgabe“ auf ein Produkt fallen, das dem indivi-
duellen Bedarf entspricht und zugleich hinsichtlich seines Emissionspotenzials die Voraus-
setzung schafft, klimaschädliche CO2-Emissionen zu senken. 


Zu Nummer 4 (§ 10a Absatz 3 Satz 3) 


Die Vorschrift wird redaktionell an die Terminologie des Verkehrsrechts angepasst. 


Zu Nummer 5 (§ 10b - neu) 


Absatz 1 


Für Pkw mit CO2-Prüfwerten bis 95 g/km, die im Zeitraum vom Tag des Kabinettbeschlus-
ses und bis zum 31. Dezember 2024 erstmals zugelassen werden, wird ein Steuerbetrag 
in Höhe von 30 Euro für maximal fünf Jahre nicht erhoben, somit insgesamt 150 Euro. 
Dadurch reduziert sich für fünf Jahre die jeweilige Jahressteuer um 30 Euro, maximal je-
doch auf Null. Mit dieser Maßnahme werden besonders emissionsreduzierte Fahrzeuge 
gefördert. 


Absatz 2 


Der Absatz verweist auf die maßgeblichen verkehrsrechtlichen Vorschriften zur Ermittlung 
der CO2-Prüfwerte nach dem realitätsnäheren WLTP-Verfahren. 


Absatz 3 


Die Nichterhebung der Steuer ist folgerichtig begrenzt auf die zu zahlende Jahressteuer 
und kann daher im Einzelfall geringer ausfallen. Entsprechendes gilt für Fahrzeuge mit Sai-
sonkennzeichen, die zeitanteilig nach dem Betriebszeitraum des Kennzeichens besteuert 
werden. 


Die Begünstigung wird begrenzt bis längstens 31. Dezember 2025, um einen Anreiz für die 
frühzeitige Fahrzeuganschaffung zu geben und das Kraftfahrzeugsteueraufkommen mög-
lichst stabil zu halten. Mit dem sukzessiven Erreichen der Ziele zur CO2-Reduktion und der 
damit verbundenen Marktdurchdringung mit besonders emissionsreduzierten Pkw ist eine 
Aufrechterhaltung der Förderdauer nicht mehr geboten. 


Absatz 4 


Die Begünstigung ist fahrzeugbezogen. Daher wird bei Halterwechsel im fünfjährigen Nicht-
erhebungszeitraum der neuen Halter für die jeweils verbleibende Zeit begünstigt. 


Absatz 5 
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Verkehrsrechtliche Außerbetriebsetzungen begünstigter Fahrzeuge führen im Ergebnis 
nicht zu einem verlängerten Zeitraum der Begünstigung, damit die Befristung auf allgemein 
fünf Jahre gewährleistet ist. Entsprechendes gilt bei Fahrzeugen mit Saisonkennzeichen 
für die Zeiten außerhalb des jeweiligen Betriebszeitraumes. 


Absatz 6 


Der Absatz stellt zur Rechtssicherheit klar, dass steuerpflichtige rote Kennzeichen zur wie-
derkehrenden Verwendung an mehreren verschiedenen Fahrzeugen von der befristeten 
Begünstigung ausgenommen sind. Hier handelt es sich nicht um eine fahrzeugbezogene, 
sondern um eine einheitliche pauschale Steuer. 


Zu Nummer 6 (§ 13 Absatz 1) 


Zu Buchstabe a 


Satz 1 


Die Vorschrift wird redaktionell an die Terminologie des Verkehrsrechts angepasst. 


Zu Buchstabe b 


Satz 2 Nummer 2 


Die Vorschrift regelt, dass in den Fällen der zeitlich befristeten Steuerbefreiung nach § 3d 
oder der Nichterhebung der Steuer nach § 10 Absatz 1 abweichend von § 13 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 für die Zulassung eines Fahrzeugs keine Einzugsermächtigung erforder-
lich ist. 


Nach § 13 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist die Zulassung eines Fahrzeuges davon abhängig, 
dass im Falle einer Steuerpflicht eine schriftliche Ermächtigung zum Einzug der Kraftfahr-
zeugsteuer (SEPA-Lastschriftmandat seit 2014) erteilt wird. Diese Verpflichtung gilt bisher 
auch unabhängig von der Steuerbefreiung nach § 3d für reine Elektrofahrzeuge. Das SEPA-
Lastschriftmandat hat nach Erteilung bis zur ersten Inanspruchnahme eine Gültigkeitsdauer 
von 36 Monaten. Diese wird mit der für reine Elektrofahrzeuge geltenden Steuerbefreiung 
von zehn Jahren ab dem Datum der Erstzulassung und bei Zulassungen nach Halterwech-
sel meist deutlich überschritten. Die Abgabe eines SEPA-Mandates in dieser Zeit ist daher 
überflüssig und datenschutzrechtlich nicht zu rechtfertigen. Aus Vereinfachungsgründen ist 
für die gesamte Zeit der Steuerbefreiung nach § 3d die Abgabe eines SEPA-Lastschrift-
mandates für eine Zulassung des Fahrzeuges nicht erforderlich. 


Entsprechendes gilt für die Zulassung von Kraftfahrzeuganhängern, bei denen die Steuer 
nach § 10 Absatz 1 auf Dauer nicht erhoben wird. 


Zu Nummer 7 (§14) 


Die Vorschrift wird an die §§ 5 und 14 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung angepasst. 


Zu Nummer 8 (§ 15 Absatz 1 Nummer 4) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die Vorschrift wird an die Terminologie 
der Abgabenordnung angepasst. 


Zu Nummer 9 (§ 18) 


Absatz 12 
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Nach § 18 Absatz 12 ist die Besteuerung von bestimmten leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 t 
Gesamtgewicht mit den CO2- und hubraumbezogenen Tarifen für Pkw statt der gewichts-
bezogenen Steuersätze für Nutzfahrzeuge vorzunehmen, wenn diese theoretisch vor allem 
der Personenbeförderung dienen könnten und die Steuerbelastung höher ausfällt. Die Re-
gelung führt nicht nur zu einer höheren Besteuerung der betroffenen Fahrzeuge, sondern 
auch zu unverhältnismäßigem Erfüllungsaufwand sowohl für die Fahrzeughalter als auch 
die Zollverwaltung und die Zulassungsbehörden. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt 
es sich schwerpunktmäßig um in Handwerksbetrieben und von größeren Familien genutzte 
Fahrzeuge, die typischerweise kombiniert für die Personenbeförderung oder den Güter-
transport geeignet sind und eingesetzt werden. Durch die stärkere Gewichtung der CO2-
Komponente würden diese Fahrzeuge zukünftig nochmals höher besteuert, da ihre CO2-
Prüfwerte regelmäßig höher sind als die Durchschnittswerte herkömmlicher Pkw. So beträgt 
infolge des neuen Tarifs die durchschnittliche Mehrbelastung der betroffenen Fahrzeuge im 
Vergleich zur Besteuerung nach dem Gewichtstarif jährlich 350 Euro. Bei einer Beibehal-
tung des § 18 Absatz 12 wären insbesondere mittelständische Unternehmen betroffen und 
ggf. wirtschaftlich beeinträchtigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der betrieb-
lich genutzten Pritschen- und Kastenfahrzeuge keine oder nur unzureichend Alternativen 
existieren. Als eine begleitende Maßnahme, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
bewältigen zu können, entfällt die Regelung. 


Absatz 14 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des Artikels 1 Nummer 7 Buch-
stabe b des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe b und Nummer 12 Buchstabe f) 


Zu Buchstabe a und b 


Die Aufhebungen dienen der Rechtsklarheit. 


Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mit Urteil vom 18. Juni 2019 (C-
591/17) entschieden, die Bundesrepublik Deutschland habe dadurch gegen ihre Verpflich-
tungen aus Artikel 18, 34, 56 und 92 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union verstoßen, dass sie die Infrastrukturabgabe für Pkw eingeführt und gleichzeitig eine 
Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer in einer Höhe, die mindestens dem Betrag 
der entrichteten Abgabe entspricht, zugunsten der Halter von in Deutschland zugelassenen 
Fahrzeugen vorgesehen habe. 


Mit Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe b und Nummer 12 Buchstabe f sollte die Infrastrukturab-
gabe kraftfahrzeugsteuerrechtlich durch Einfügungen in die §§ 9 und 18 KraftStG flankiert 
werden. Die genannten Änderungen durch das Zweite Verkehrsteueränderungsgesetz sind 
bisher weder in Kraft getreten noch kommt aufgrund der Entscheidung des EuGH ein zu-
künftiges Inkrafttreten in Betracht. Sie sind daher aufzuheben. 


Zu Nummer 2 (Artikel 3 Absatz 1 und 2) 


Zu Buchstabe a und b 


Es handelt sich hinsichtlich des Inkrafttretens um Folgeänderungen zu den Aufhebungen 
des Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe b und Nummer 12 Buchstabe f des Zweiten Verkehr-
steueränderungsgesetzes. 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Die Regelung bestimmt, dass das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 
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Seite 4  1 Umsatzsteuersatzsenkung 


 


1.1 Befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze von 19 Prozent auf 16 Prozent und 
von 7 Prozent auf 5 Prozent 


 
1 Durch Art. X des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 


Bewältigung der Corona-Krise vom XX. Juni 2020 - Zweites Corona-Steuerhilfege-
setz - (BGBl. I S. XXX) werden vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 der allge-
meine Umsatzsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent (§ 12 Abs. 1 UStG) sowie der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent (§ 12 Abs. 2 UStG) gesenkt. 
Die Änderungen treten am 1. Juli 2020 in Kraft (vgl. Art. X Zweites Corona-Steuerhil-
fegesetz, a.a.O.). 


 


1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
(§ 27 Abs. 1 UStG) 


 
2 Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Änderungen des Umsatzsteuergesetzes auf 


Lieferungen, sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe anzuwenden, 
die ab dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführt werden 
(§ 27 Abs. 1 Satz 1 UStG). Werden statt einer Gesamtleistung Teilleistungen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG) erbracht, kommt es für die Anwendung 
einer Änderungsvorschrift (z. B. der Absenkung und Anhebung der Umsatzsteuer-
sätze) nicht auf den Zeitpunkt der Gesamtleistung, sondern darauf an, wann die einzel-
nen Teilleistungen ausgeführt werden. 


 
3 Änderungen des Umsatzsteuergesetzes sind nach § 27 Abs. 1 Satz 2 UStG auf die ab 


dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführten Lieferungen 
und sonstigen Leistungen auch insoweit anzuwenden, als die Umsatzsteuer dafür  
- z. B. bei Anzahlungen, Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Vorschüssen - in den 
Fällen der Istversteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b 
oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG bereits vor dem In-Kraft-Treten der betreffenden 
Änderungsvorschrift entstanden ist. Die Steuerberechnung ist in diesen Fällen erst in 
dem Voranmeldungszeitraum zu berichtigen, in dem die Leistung ausgeführt wird 
(§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG). 


 
 


2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze 
 


2.1 Anwendungsbeginn 


 
4 Die neuen Umsatzsteuersätze von 16 Prozent und 5 Prozent sind auf die Lieferungen, 


sonstigen Leistungen und die innergemeinschaftlichen Erwerbe anzuwenden, die zwi-
schen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 bewirkt werden (vgl. Rzn. 2 und 3). 
Maßgebend für die Anwendung dieser Umsatzsteuersätze ist stets der Zeitpunkt, in 
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einbarung kommt es ebenso wenig an wie auf den Zeitpunkt der Entgeltsvereinnah-
mung oder der Rechnungserteilung (vgl. Abschnitt 12.1 Abs. 3 UStAE). Entsprechen-
des gilt für Teilleistungen (vgl. Rz. 2), für die die Rzn. 19 bis 25 besondere Über-
gangsregelungen enthalten. 


 
5 Die Umsatzsteuersätze von 16 Prozent und 5 Prozent sind auch bei der Berechnung 


der Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) anzuwenden, und zwar befristet auf 
Einfuhren, die zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 vorgenommen wer-
den. 


 


2.2 Behandlung bei der Istversteuerung 
 
6 Hat der Unternehmer in den Fällen der Istversteuerung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 


Satz 4, Buchstabe b oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG) vor dem 1. Juli 2020 Entgelte 
oder Teilentgelte (Anzahlungen usw.) für Lieferungen und sonstige Leistungen bzw. 
Teilleistungen vereinnahmt, die nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt werden und der 
Besteuerung unterliegen, ist auch auf diese Beträge nachträglich der ab dem 1. Juli 
2020 geltende Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Prozent anzuwenden (§ 27 
Abs. 1 Satz 2 UStG).  


 
7 Werden nach dem 30. Juni 2020 Entgelte oder Teilentgelte für Leistungen bzw. Teil-


leistungen vereinnahmt, die der Unternehmer vor dem 1. Juli 2020 ausgeführt hat, ist 
die auf diese Beträge entfallende Umsatzsteuer nach dem bis zum 30. Juni 2020 gel-
tenden Umsatzsteuersatz von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zu berechnen. 


 


2.3 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Abrechnung von Teilentgelten, 
die vor dem 1. Juli 2020 für nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistungen ver-
einnahmt werden 


 
8 Erteilt der Unternehmer über Teilentgelte, die er vor dem 1. Juli 2020 für steuerpflich-


tige Leistungen oder Teilleistungen vereinnahmt, die nach dem 30. Juni 2020 ausge-
führt werden, Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis, ist in diesen Rechnungen 
die zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 geltende Umsatzsteuersatz von 
16 Prozent bzw. 5 Prozent berechnete Umsatzsteuer anzugeben. Der Leistungsempfän-
ger ist, sofern die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG vorliegen, berechtigt, die in 
der jeweiligen Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abzuziehen, wenn 
er die Rechnung erhalten und soweit er die verlangte Zahlung geleistet hat. Einer 
Berichtigung des Steuerausweises in diesen (Anzahlungs-) Rechnungen bedarf es 
nicht, wenn in einer Endrechnung die Umsatzsteuer für die gesamte Leistung oder 
Teilleistung mit dem ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent ausgewiesen wird. Die Umsätze zu den Steuersätzen 16 Prozent und 5 Pro-
zent sowie der darauf entfallende, selbst berechnete Steuerbetrag sind insgesamt in der 
Zeile 28 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den maßgeblichen Voranmeldungszeit-
raum im Jahr 2020 bzw. Zeile 45 der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 
2020 einzutragen. Dies gilt auch für Umsätze, für die eine Anzahlung vor dem 1. Juli 
2020 vereinnahmt wurde. Bereits mit 19 Prozent oder 7 Prozent besteuerte Anzahlun-
gen zu nach dem 30. Juni 2020 ausgeführten Umsätzen sind zu korrigieren, indem in 
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dungszeitraum im Jahr 2020 bzw. Zeile 38 bzw. 41 der Umsatzsteuererklärung für das 
Kalenderjahr 2020 eine negative Bemessungsgrundlage berücksichtigt wird. 


 
9 Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass in Rechnungen, die vor dem 1. Juli 2020 


über die vor diesem Zeitpunkt vereinnahmten Teilentgelte für nach dem 30. Juni 2020 
erbrachte steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen ausgestellt werden, die 
Umsatzsteuer nach dem zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 geltenden 
Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen wird. Die ausgewiesene 
Umsatzsteuer wird vom Unternehmer geschuldet. Der Leistungsempfänger kann den 
angegebenen Umsatzsteuerbetrag unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG 
als Vorsteuer abziehen, nachdem die Rechnung vorliegt und soweit der Rechnungsbe-
trag gezahlt worden ist. Eine Berichtigung der Berechnung der vor dem 1. Juli 2020 
entstandenen Umsatzsteuer (§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG) scheidet in diesen Fällen aus. 
Ebenso wird es bei Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
nach § 13b UStG nicht beanstandet, wenn eine vor dem 1. Juli 2020 vereinnahmte 
Abschlagszahlung für eine nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistung dem Umsatz-
steuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Prozent unterworfen wird. 


 


2.4 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Erteilung von Vorausrechnun-
gen für nach dem 1. Juli 2020 ausgeführte Leistungen 


2.4.1 Keine Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020 
 


10 Der Unternehmer, der über steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen, die er 
nach dem 30. Juni 2020 ausführt, vor dem 1. Juli 2020 Vorausrechnungen erteilt, ist 
nach § 14 Abs. 2 und 4 UStG berechtigt und ggf. verpflichtet, darin die Umsatzsteuer 
nach den ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent 
anzugeben. Die ausgewiesene Umsatzsteuer entsteht in diesem Falle bei der Besteue-
rung nach vereinbarten Entgelten mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die 
Leistung oder die Teilleistung erbracht wird (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 
UStG). Der Leistungsempfänger kann, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 15 
UStG vorliegen, die ausgewiesene Umsatzsteuer für den Voranmeldungszeitraum als 
Vorsteuer abziehen, in dem die Leistung oder Teilleistung an ihn ausgeführt wird. 
Falls bei einer Werklieferung, Werkleistung oder Dauerleistung vor dem 1. Juli 2020 
Teilleistungen vereinbart werden, muss eine vorher über die gesamte Leistung erteilte 
Vorausrechnung entsprechend berichtigt werden (vgl. hierzu Rzn. 19 bis 25). 


 


2.4.2 Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020 
 


11 Hat der Unternehmer für eine steuerpflichtige Leistung oder Teilleistung, die er nach 
dem 30. Juni 2020 ausführt, vor dem 1. Juli 2020 eine Vorausrechnung erteilt, in der 
die Umsatzsteuer nach dem zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 gelten-
den Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen ist, und verein-
nahmt er vor dem 1. Juli 2020 das gesamte Entgelt oder Teilentgelt, entsteht die 
Umsatzsteuer für diese Entgelte in der ausgewiesenen Höhe (vgl. Abschnitt 14.8 
Abs. 6 UStAE). Der Leistungsempfänger kann, sofern die übrigen Voraussetzungen 
des § 15 UStG vorliegen, die zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 unter 
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auf die vorausgezahlten Entgelte entfällt, für den Voranmeldungszeitraum der Zahlung 
als Vorsteuer abziehen. Eine Berichtigung der Steuerberechnung nach § 27 Abs. 1 
Satz 3 UStG entfällt. 


 


2.5 Abrechnung von Leistungen und Teilleistungen im Rahmen der Istversteuerung 
von Anzahlungen 


 
12 Nach § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG hat der Unternehmer, der im Rahmen der Istversteue-


rung von Anzahlungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 UStG) über eine von 
ihm erbrachte Leistung oder Teilleistung eine Endrechnung erteilt, darin die vor der 
Ausführung der Leistung oder Teilleistung vereinnahmten Teilentgelte (Anzahlungen) 
und die auf sie entfallenden Umsatzsteuerbeträge abzusetzen, wenn über diese Teilent-
gelte Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt worden sind. Hat der Unter-
nehmer für eine nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistung oder Teilleistung vor 
dem 1. Juli 2020 Teilentgelte vereinnahmt, ist bei der Erteilung der Endrechnung zu 
berücksichtigen, dass die Besteuerung nach dem zwischen dem 1. Juli 2020 und 
31. Dezember 2020 befristet geltenden Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Pro-
zent vorzunehmen ist. Im Übrigen gilt für die Erteilung von Endrechnungen in diesen 
Fällen Abschnitt 14.8 Abs. 7 bis 11 UStAE sinngemäß. Bereits mit 19 Prozent oder 7 
Prozent besteuerte Anzahlungen zu nach dem 30. Juni 2020 ausgeführten Umsätzen 
sind zu korrigieren, indem in Zeile 26 bzw. 27 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für 
den maßgeblichen Voranmeldungszeitraum im Jahr 2020 bzw. Zeile 38 bzw. 41 der 
Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 eine negative Bemessungsgrundlage 
berücksichtigt wird. Eine Eintragung in Zeile 62 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für 
den maßgeblichen Voranmeldungszeitraum im Jahr 2020 bzw. Zeile 58 der Umsatz-
steuererklärung für das Kalenderjahr 2020 (als negative Nachsteuer) ist insoweit nicht 
vorzunehmen. 


 


2.6 Steuerausweis und Berücksichtigung der umsatzsteuerlichen Minderbelastung 
bei langfristigen Verträgen (Altverträgen) 


 


2.6.1 Grundsätzliches 
 


13 Der Unternehmer ist nach § 14 Abs. 2 und § 14a UStG berechtigt und ggf. verpflich-
tet, über Leistungen (Lieferungen, sonstige Leistungen und ggf. Teilleistungen), die 
nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt werden, Rechnungen zu erteilen, in denen die 
Umsatzsteuer nach dem zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 befristet 
geltenden Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen ist. Das gilt 
auch, wenn die Verträge über diese Leistungen vor dem 1. Juli 2020 geschlossen wor-
den sind und dabei von den bis dahin geltenden Umsatzsteuersätzen (19 Prozent bzw. 
7 Prozent) ausgegangen worden ist. Aus der Regelung über den Steuerausweis folgt 
aber nicht, dass die Unternehmer verpflichtet sind, bei der Abrechnung der vor dem 
1. Juli 2020 vereinbarten Leistungen die Preise entsprechend der zwischen dem 1. Juli 
2020 und 31. Dezember 2020 befristet eingetretenen umsatzsteuerlichen Minderbelas-
tung zu senken. Es handelt sich dabei vielmehr um eine besondere zivilrechtliche 
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dazu Rzn. 14 und 15). 
 


2.6.2 Berechnung der Umsatzsteuer gegenüber dem Leistungsempfänger bei gesetzlich 
vorgeschriebenen Entgelten 


 
14 Für bestimmte Leistungsbereiche sind Entgelte (Vergütungen, Gebühren, Honorare 


usw.) vorgeschrieben, die entsprechend dem umsatzsteuerrechtlichen Entgeltsbegriff 
die Umsatzsteuer für die Leistungen nicht einschließen. Derartige Entgeltsregelungen 
enthalten insbesondere das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), die Steuerberater-
gebührenverordnung (StBGebV), die Kostenordnung für Notare (KostO) und die 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Soweit die Unternehmer in 
diesen Fällen berechtigt sind, die für die jeweilige Leistung geschuldete Umsatzsteuer 
zusätzlich zu dem vorgeschriebenen Entgelt zu berechnen, haben sie für ihre nach dem 
30. Juni 2020 ausgeführten Leistungen ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der vertrag-
lichen Vereinbarung die Umsatzsteuer nach dem zwischen dem 1. Juli 2020 und 
31. Dezember 2020 geltenden Umsatzsteuersatz von 16 Prozent dem Entgelt hinzu-
rechnen (vgl. Abschnitt 29.1 Abs. 5 UStAE). 


 


2.6.3 Ansprüche auf Ausgleich der umsatzsteuerlichen Minderbelastung 
(§ 29 Abs. 2 UStG) 


 
15 Nach § 29 Abs. 2 UStG kann der eine Vertragsteil von dem anderen Vertragsteil einen 


Ausgleich verlangen, wenn er eine Leistung nach dem 30. Juni 2020 ausführt. Eine der 
Voraussetzungen für den Ausgleichsanspruch ist, dass die Leistung auf einem Vertrag 
beruht, der vor dem 1. März 2020 geschlossen worden ist. Die Vertragspartner dürfen 
außerdem nichts anderes vereinbart haben (z. B. dass Ausgleichsansprüche im Falle 
einer Anhebung oder Absenkung des Umsatzsteuersatzes ausgeschlossen sind). 


 


2.7 Umsatzsteuerberechnung und Berechnung der Bemessungsgrundlagen und 
Entgeltminderungen 


 
16 Bei Rechnungen im Sinne der §§ 33 und 34 UStDV (Rechnungen über Kleinbeträge, 


Fahrausweise und Belege im Reisegepäckverkehr) für Leistungen, die nach dem 
30. Juni 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ausgeführt werden, kann die Umsatzsteuer 
mit dem leicht gerundeten Prozentsatz von 


 
13,79 (Regelsteuersatz) bzw. 
4,76 (ermäßigter Steuersatz) 


 
 von den Rechnungsbeträgen errechnet werden. 
 


 
17 Für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 31. Dezember 2020 erbrachte Umsätze, die 


der Umsatzsteuer nach dem allgemeinen Umsatzsteuersatz von 16 Prozent unterliegen, 
sind die Gesamtbeträge der Entgelte und sonstigen Bemessungsgrundlagen sowie der 
Entgeltminderungen mit dem 
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Divisor 1,16 
 


 von den Summen der aufgezeichneten Bruttobeträge (z. B. Preise und Preisminderun-
gen) zu errechnen. Bei der Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 5 Pro-
zent gilt für die Berechnung der Entgelte und Entgeltminderungen von den Bruttobe-
trägen der Divisor 1,05. 


 
 


3 Übergangsregelungen 
 


3.1 Allgemeines 
 
18 Um den Übergang zur Anwendung der zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 


2020 geltenden neuen Umsatzsteuersätzen in der Praxis zu erleichtern, werden in den 
nachfolgenden Textziffern 3.2 bis 3.10 (Rzn. 19 bis 43) besondere Übergangsregelun-
gen getroffen. Die damit zugelassenen Erleichterungen und Verfahren können von 
allen Unternehmern angewandt werden, für die sie zutreffen. Einer Genehmigung 
durch das zuständige Finanzamt bedarf es dazu nicht. 


 


3.2 Werklieferungen und Werkleistungen 
 


3.2.1 Grundsätzliches 
 


19 Werklieferungen oder Werkleistungen, unterliegen insgesamt der Besteuerung nach 
den Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent, wenn sie zwischen dem 1. Juli 
2020 und 31. Dezember 2020 ausgeführt werden. Eine andere umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung kommt nur in Betracht, soweit Werklieferungen und Werkleistungen wirt-
schaftlich teilbar sind und in Teilleistungen erbracht werden (vgl. Rzn. 20 und 21). 


 


3.2.2 Ausführung und Abrechnung von Teilleistungen 
 


20 Teilleistungen sind wirtschaftlich abgrenzbare Teile einheitlicher Leistungen (z. B. 
Werklieferungen und Werkleistungen), für die das Entgelt gesondert vereinbart wird 
und die demnach statt der einheitlichen Gesamtleistung geschuldet werden. Für die 
Anerkennung und Abgrenzung von Teilleistungen vgl. Abschnitt 13.4 UStAE. Auf 
Teilleistungen, die vor dem 1. Juli 2020 erbracht werden, sind die bis zum 30. Juni 
2020 geltenden Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzuwenden. Später 
ausgeführte Teilleistungen sind den befristeten Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent 
bzw. 5 Prozent zu unterwerfen. 


 
21 Vor dem 1. Juli 2020 erbrachte Teilleistungen werden anerkannt, wenn folgende 


Voraussetzungen erfüllt sind: 
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Werkleistung handeln. 
 
2. Der Leistungsteil muss, wenn er Teil einer Werklieferung ist, vor dem 1. Juli 2020 


abgenommen worden sein; ist er Teil einer Werkleistung, muss er vor dem 1. Juli 
2020 vollendet oder beendet worden sein. 


 
3. Vor dem 1. Juli 2020 muss vereinbart worden sein, dass für Teile einer Werkliefe-


rung oder Werkleistung entsprechende Teilentgelte zu zahlen sind. Sind für Teile 
einer Werklieferung oder Werkleistung zunächst keine Teilentgelte gesondert ver-
einbart worden, muss die vertragliche Vereinbarung vor dem 1. Juli 2020 entspre-
chend geändert werden. 


 
4. Das Teilentgelt muss gesondert abgerechnet werden. 


 


3.3 Dauerleistungen 
 


3.3.1 Grundsätzliches 
 


22 Auswirkungen hat die Absenkung der Umsatzsteuersätze insbesondere für Leistungen, 
die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken (Dauerleistungen), sofern der Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der Umsatzsteuersatzänderung in den für die Leistung ver-
einbarten Zeitraum fällt. Bei den Dauerleistungen kann es sich sowohl um sonstige 
Leistungen (z. B. Vermietungen, Leasing, Wartungen, Überwachungen, laufende 
Finanz- und Lohnbuchführung) als auch um die Gesamtheit mehrerer Lieferungen 
(z. B. von Baumaterial) handeln. Für Dauerleistungen werden unterschiedliche Zeit-
räume (z. B. ½ Jahr, 1 Jahr, 1 Kalenderjahr, 5 Jahre) oder keine zeitliche Begrenzung 
vereinbart. 


 
23 Dauerleistungen werden ausgeführt: 


 
1. im Falle einer sonstigen Leistung an dem Tag, an dem der vereinbarte Leistungs-


zeitraum endet (Abschnitt 13.1 Abs. 3 UStAE), 
 
2. im Falle wiederkehrender Lieferungen - ausgenommen Lieferungen von elektri-


schem Strom, Gas, Wärme (vgl. Rz. 34) und Wasser - am Tag jeder einzelnen Lie-
ferung (Abschnitt 13.1 Abs. 2 UStAE). 


 
Auf Dauerleistungen, die hiernach vor dem 1. Juli 2020 erbracht werden und die der 
Umsatzbesteuerung unterliegen, ist der bis zum 30. Juni 2020 geltende Umsatzsteuer-
satz von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzuwenden. Später ausgeführte Dauerleistungen 
sind der Besteuerung nach den Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent zu 
unterwerfen. Bei der Abrechnung von Nebenleistungen, für die ein anderer Abrech-
nungszeitraum als für die Hauptleistung vereinbart ist, richtet sich die Anwendung des 
zutreffenden Umsatzsteuersatzes nach dem Zeitpunkt der Ausführung der jeweiligen 
Hauptleistung (z. B. monatlicher Zins für eine steuerpflichtige Vermietung mit monat-
lichem Abschlag für die Nebenleistungen und jährlicher Abrechnung der Nebenleis-
tungen). 
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Verträge über Dauerleistungen, die als Rechnung anzusehen sind (Abschnitt 14.1 
Abs. 2 UStAE), sind an den zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 gel-
tenden Umsatzsteuersatz anzupassen. Auf die Regelung des § 31 Abs. 1 UStDV wird 
hingewiesen. Ein in Folge der Absenkung des Umsatzsteuersatzes geänderter Vertrag 
muss für Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers nach § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UStG alle nach § 14 Abs. 4 UStG erforderlichen Pflichtangaben enthal-
ten.  


 


3.3.2 Ausführungen und Abrechnung von Teilleistungen 
 


24 Wird eine Dauerleistung nicht insgesamt für den vereinbarten Leistungszeitraum, son-
dern für kürzere Zeitabschnitte (z. B. Vierteljahr, Kalendermonat) abgerechnet, liegen 
insoweit Teilleistungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG vor. 
Dies gilt ebenso für unbefristete Dauerleistungen, soweit diese für bestimmte Zeitab-
schnitte abgerechnet werden. Teilleistungen sind auch dann anzuerkennen, wenn in 
einer Rechnung neben dem Gesamtentgelt der auf einen kürzeren Leistungsabschnitt 
entfallende Teilbetrag angegeben wird und es dem Leistungsempfänger überlassen 
bleibt, das Gesamtentgelt oder die Teilentgelte zu entrichten. Die Anwendung des 
zutreffenden Umsatzsteuersatzes richtet sich nach dem Zeitpunkt der Ausführung der 
jeweiligen Teilleistung, für den die gleichen Grundsätze gelten wie für den Zeitpunkt 
der Dauerleistung selbst (vgl. Rz. 23). 


 
25 Wird bei einer Dauerleistung z. B. für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 


31. Dezember 2020 vor dem 1. Juli 2020 ein kürzerer Abrechnungszeitraum (z. B. 
Kalendervierteljahr) als früher vereinbart, sind umsatzsteuerrechtlich entsprechende 
Teilleistungen anzuerkennen. Als Vereinbarung eines kürzeren Abrechnungszeitraums 
ist es insbesondere auch anzusehen, wenn in einer vor dem 1. Juli 2020 erteilten Rech-
nung das Entgelt oder der Preis für diesen Abrechnungszeitraum - ggf. neben dem 
Gesamtentgelt oder -preis - angegeben wird. Sind über Dauerleistungen, die vor dem 
1. Juli 2020 begonnen haben und nach diesem Zeitpunkt enden, schon Rechnungen 
erteilt worden, in denen das Gesamtentgelt oder der Gesamtpreis und die insgesamt 
nach dem 1. Juli 2020 anzuwendenden Umsatzsteuersatz berechnete Umsatzsteuer 
angegeben worden sind, können sie vor dem 1. Juli 2020 entsprechend berichtigt wer-
den. 


 


3.4 Änderungen der Bemessungsgrundlagen 


3.4.1 Entgeltminderungen und -erhöhungen (allgemein) 
 


26 Tritt nach dem 30. Juni 2020 eine Minderung oder Erhöhung der Bemessungsgrund-
lage für einen vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG oder steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 13b 
UStG ein (z. B. durch Skonto, Rabatt oder einen sonstigen Preisnachlass oder durch 
Nachberechnung), hat der Unternehmer, der diesen Umsatz ausgeführt hat, nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 UStG den dafür geschuldeten Steuerbetrag zu berichtigen. Dabei ist 
sowohl im Falle der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten als auch im Falle der 







 
Seite 12  Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten der bis zum 30. Juni 2020 geltende 


Umsatzsteuersatz von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzuwenden. Das Gleiche gilt für die 
Berichtigung des Vorsteuerabzugs. 


 
27 Eine Steuerberichtigung nach § 17 Abs. 1 UStG scheidet aus, soweit sich die Entgelte 


für nichtsteuerbare und steuerfreie Umsätze nachträglich ändern. Führt der Unterneh-
mer Umsätze aus, die verschiedenen Steuersätzen unterliegen, ist bei einer nachträgli-
chen Änderung der Bemessungsgrundlage die Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuer-
satz zu berichtigen, der auf den jeweils zugrundeliegenden Umsatz anzuwenden war. 
Dies kann in der Praxis einen unangemessenen Arbeitsaufwand erfordern. Zur Verein-
fachung wird deshalb zugelassen, nachträgliche Änderungen der Bemessungsgrundla-
gen für die vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten Umsätze nach dem Verhältnis zwischen 
den verschiedenen Steuersätzen unterliegenden Umsätzen sowie den steuerfreien und 
nichtsteuerbaren Umsätzen des Voranmeldungszeitraums aufzuteilen, in dem die 
Änderungen der Bemessungsgrundlagen tatsächlich eingetreten sind (vgl. auch 
Abschnitt 22.6 Abs. 20 und 21 UStAE). Entsprechendes gilt für die Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs. 


 


3.4.2 Einlösen von Gutscheinen 
 


28 Vergütet ein Unternehmer von ihm ausgegebene Gutscheine, die einen Endabnehmer 
in die Lage versetzen, Leistungen um den Nennwert der Gutscheine verbilligt zu 
erwerben, kann dies grundsätzlich zur Minderung der Bemessungsgrundlage beim 
Unternehmer führen (vgl. Abschnitt 17.2 Abs. 6 UStAE). Sofern eine Entgeltminde-
rung für eine steuerpflichtige Leistung vorliegt, hat der Unternehmer die dafür 
geschuldete Umsatzsteuer nach § 17 Abs. 1 UStG zu berichtigen. Der Umsatzsteuer-
satz ergibt sich aus der Lieferung, für die der Gutschein eingelöst worden ist 
(Abschnitt 17.2 Abs. 6 UStAE). Die dazu erforderliche Aufteilung der Einlösungsbe-
träge auf die vor dem 1. Juli 2020 und die nach dem 30. Juni 2020 ausgeführten 
Umsätze bereitet in der Praxis erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Deshalb wird zuge-
lassen, die Steuerberichtigung nach folgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen: 


 
 Erstattet der Unternehmer die von ihm ausgegebenen Gutscheine in der Zeit vom 


1. Juli 2020 bis zum 31. August 2020, ist die Umsatzsteuer - soweit die zugrun-
deliegenden Umsätze dem allgemeinen Steuersatz unterliegen - nach dem bis zum 
30. Juni 2020 geltenden Steuersatz von 19 Prozent zu berichtigen. Bei der Erstat-
tung von Gutscheinen nach dem 31. August 2020 ist die Umsatzsteuer nach dem 
ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Steuersatz von 16 Prozent zu berichtigen. 


 
 Wird in diesen Fällen ein anderer Unternehmer durch die Änderung der Bemessungs-


grundlage wirtschaftlich begünstigt, hat dieser Unternehmer seinen Vorsteuerabzug zu 
berichtigen (§ 17 Abs. 1 Satz 4 UStG). Die vorgenannte Vereinfachungsregel gilt inso-
weit nicht. 


 
Die zur erleichterten Trennung nachträglicher Entgeltminderungen getroffenen Rege-
lungen in Abschnitt 22.6 Abs. 20 und 21 UStAE (vgl. auch Rz. 27) bleiben hiervon 
unberührt. 
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Leistungsfiktion die Ausgabe des ausgegebenen Unternehmers an den Kunden. Die 
spätere Gutscheineinlösung, also die tatsächliche Lieferung bzw. Leistungserbringung, 
ist für die umsatzsteuerliche Würdigung nicht mehr relevant, da diese nicht als unab-
hängiger Umsatz gilt. 


 


3.4.3 Erstattung von Pfandbeträgen 
 


29 Nimmt ein Unternehmer Leergut zurück und erstattet einen dafür gezahlten Pfandbe-
trag, liegt eine Entgeltminderung vor. Der Unternehmer hat die geschuldete Umsatz-
steuer nach § 17 Abs. 1 UStG zu berichtigen. Zur Vermeidung von Schwierigkeiten 
wird zugelassen, die Steuerberichtigung nachfolgendem vereinfachten Verfahren vor-
zunehmen: 


 
Erstattet der Unternehmer Pfandbeträge in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 
30. September 2020, ist die Umsatzsteuer soweit die zugrundeliegenden 
Umsätze dem allgemeinen Steuersatz unterliegen nach dem bis zum 30. Juni 
2020 geltenden allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zu berichtigen. Bei der 
Erstattung von Pfandbeträgen nach dem 30. September 2020 ist die Umsatz-
steuer nach dem ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Steuersatz von 16 Pro-
zent zu berichtigen. Bei dem Dreimonatszeitraum wird davon ausgegangen, 
dass der Bestand an Warenumschließungen sich viermal jährlich umschlägt. 
Bei kürzeren oder längeren Umschlagzeiträumen ist der Zeitraum zu Beginn 
des Jahres, in dem die Entgeltminderungen noch mit dem Steuersatz von 19 
Prozent zu berücksichtigen sind, entsprechend zu kürzen oder zu verlängern, 
wobei der durchschnittliche Umschlagszeitraum im Benehmen zwischen 
Unternehmer und Finanzamt zu ermitteln ist. 


 
 


3.4.4 Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvergütungen und dergleichen 
 


30 Die Anhebung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes zum 1. Juli 2020 ist bei der 
Berichtigung der Steuer- und Vorsteuerbeträge nach § 17 Abs. 1 UStG ebenfalls zu 
berücksichtigen, wenn die Entgelte für die in einem Jahreszeitraum ausgeführten Leis-
tungen gemeinsam (z. B. durch Jahresrückvergütungen, Jahresboni, Treuerabatte und 
dergleichen) gemindert werden und dieser Jahreszeitraum vor dem 1. Juli 2020 begon-
nen hat und nach dem 30. Juni 2020 endet (z. B. vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 
2020). Soweit die gemeinsamen Entgeltminderungen für die bis zum 30. Juni 2020 
ausgeführten Umsätze gewährt werden, sind folglich bei der Anwendung des § 17 
Abs. 1 UStG die Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zugrunde zu legen. 
Auf den Anteil der gemeinsamen Entgeltminderungen, der auf die Umsätze nach dem 
30. Juni 2020 (z. B. vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020) entfällt, sind auch für die 
Steuer- und Vorsteuerberichtigung die Umsatzsteuersätze von 16 Prozent bzw. 5 Pro-
zent anzuwenden. Der Unternehmer hat nach § 17 Abs. 4 UStG den betreffenden Leis-
tungsempfängern einen Beleg zu erteilen, aus dem hervorgeht, wie sich die gemeinsa-
men Entgeltminderungen auf die Umsätze in den beiden Zeiträumen entsprechend den 
anzuwendenden Steuersätzen verteilen. 
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folgt verfahren werden: 
 


1. Der Unternehmer ermittelt das Verhältnis zwischen seinen steuerpflichtigen 
Umsätzen der anteiligen Jahreszeiträume vor und nach dem Stichtag 1. Juli 2020. 
Er teilt nach diesem Verhältnis die gemeinsamen Entgeltminderungen auf, die er 
den einzelnen Leistungsempfängern für den über den 1. Juli 2020 hinausreichen 
den Jahreszeitraum gewährt. 


 
2. Unterliegen die Umsätze des Unternehmers teils dem allgemeinen, teils dem ermä-


ßigten Steuersatz, wird das Verhältnis zwischen den nichtbegünstigten und den 
begünstigten Umsätzen entweder für den über den 1. Juli 2020 hinausreichenden 
Jahreszeitraum insgesamt oder für die beiden anteiligen Zeiträume gesondert 
ermittelt. Der Unternehmer verteilt die den einzelnen Leistungsempfängern 
gewährten gemeinsamen Entgeltminderungen nach diesem Umsatzverhältnis auf 
die verschiedenen Steuersätze. 
 


3. Eine Jahresrückvergütung für das gesamte Kalenderjahr 2020 kann zu 50% (Januar 
bis Juni) mit 7% bzw. 19% und zu 50% (Juli bis Dezember) mit 5% bzw. 16% 
berücksichtigt werden, unabhängig davon, wann die zugrundeliegenden Umsätze 
ausgeführt wurden. 


 
 Der Leistungsempfänger hat bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs von der Auftei-


lung der gemeinsamen Entgeltminderungen auf die verschiedenen Steuersätze auszu-
gehen, die der Unternehmer vorgenommen und in dem nach § 17 Abs. 4 UStG zu 
erteilenden Beleg angegeben hat. 


 
31 Es ist außerdem nicht zu beanstanden, wenn ein Unternehmer von einer Aufteilung der 


gemeinsamen Entgeltminderungen absieht und der Steuerberichtigung nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 UStG ausnahmslos den allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zugrunde 
legt. Der Leistungsempfänger muss dann bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG entsprechend verfahren. 


 


3.5 Besteuerung von Telekommunikationsleistungen 
 
32 Telekommunikationsleistungen (z. B. Telefondienstleistungen) sind den Dauerleistun-


gen zuzurechnen, sofern sie auf Verträgen beruhen, die auf unbestimmte Zeit oder für 
eine Mindestzeit (meist zwischen sechs und 24 Monaten) abgeschlossen werden und 
periodische Abrechnungszeiträume vorsehen. Nach Rz. 24 sind in diesen Fällen Teil-
leistungen anzuerkennen, die am Ende des vereinbarten Abrechnungszeitraums als 
erbracht gelten. Fällt der 1. Juli 2020 in den vereinbarten Abrechnungszeitraum, ist es 
auch nicht zu beanstanden, wenn einmalig ein zusätzlicher Abrechnungszeitraum ein-
gerichtet wird, der am 30. Juni 2020 endet.  
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33 Die Lieferungen von Strom, Gas und Wärme durch Versorgungsunternehmen an 


Tarifabnehmer werden nach Ablesezeiträumen (z. B. vierteljährlich) abgerechnet. 
Sofern die Ablesezeiträume nicht am 30. Juni 2020, sondern zwischen einem Zeit-
punkt zwischen dem 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 enden, sind grundsätzlich 
die Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums dem ab 1. Juli 2020 geltenden allge-
meinen Umsatzsteuersatz von 16 Prozent zu unterwerfen. Das gilt nicht, wenn die 
innerhalb der Ablesezeiträume vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten Lieferungen in 
Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Liefer- und Vertragsbedingungen 
gesondert abgerechnet werden. In diesem Falle unterliegen die vor dem 1. Juli 2020 
ausgeführten Lieferungen ohne Rücksicht auf den Ablauf des - sonst üblichen - 
Ablesezeitraums dem allgemeinen Umsatzsteuersatz von 19 Prozent. Umsatzsteuer-
rechtlich bestehen keine Bedenken dagegen, diese Abrechnungen bei Tarifabnehmern 
in der Weise vorzunehmen, dass die Ergebnisse der Ablesezeiträume, in die der Stich-
tag 1. Juli 2020 fällt, im Verhältnis zwischen den Tagen vor und ab dem Stichtag auf-
geteilt werden. Ist der Ablesezeitraum länger als drei Monate, hat das Versorgungsun-
ternehmen bei der Aufteilung grundsätzlich eine Gewichtung vorzunehmen, damit die 
Verbrauchsunterschiede in den Zeiträumen vor und ab dem Stichtag entsprechend 
berücksichtigt werden. Soweit wesentliche Verbrauchsunterschiede nicht bestehen, 
kann mit Genehmigung des Finanzamts auf die Gewichtung verzichtet werden. 


 
34 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten können die Finanzämter auf Antrag 


ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren für solche Versorgungsunternehmen zulas-
sen, die bei ihren Tarifabnehmern ein manuelles direktes Inkassoverfahren anwenden. 
Sofern in diesem Inkassoverfahren bei Tarifabnehmern mit gleichen Ablesezeiträumen 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgelesen wird und sich die Ablesezeiträume unter-
schiedlich um den 1. Juli 2020 verteilen, kann zum Ausgleich der unterschiedlichen 
Ablesezeitpunkte für die letzte Ablesung vor dem 1. Juli 2020 ein mittlerer Ablesezeit-
punkt gebildet werden. 


 
35 Die Rechnungen an die Tarifabnehmer sind nach den entsprechend den vorstehenden 


Grundsätzen ermittelten Ergebnissen auszustellen. Spätere Entgeltberichtigungen 
sowie Änderungen der nach den vorstehenden Grundsätzen vorgenommenen Auftei-
lung der Lieferungen sind umsatzsteuerlich entsprechend zu berücksichtigen. 


 


3.7 Besteuerung von Personenbeförderungen 
 


3.7.1 Personenbeförderungen im Schienenbahnverkehr, im Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen und im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen 


 
36 Auf die Einnahmen aus den Verkäufen von Einzelfahrscheinen und Zeitkarten, die bis 


zum Ablauf des letzten Betriebstags des Monats Juni 2020 gültig sind (der Betriebstag 
30. Juni 2020 endet vielfach erst nach 24 Uhr), kann, sofern die Beförderungsleistun-
gen dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegen, noch der bis zum 30. Juni 2020 
geltende Umsatzsteuersatz von 19 Prozent angewandt werden.  
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derungsleistungen können, sofern die Gültigkeitsdauer der Fahrausweise über den 
30. Juni 2020 hinausreicht, im Schätzungswege auf die vor dem 1. Juli 2020 und die 
nach dem 30. Juni 2020 erbrachten Leistungen aufgeteilt werden. 


 
38 Die Regelungen des BMF-Schreibens vom 21. Januar 2020 (BStBl. I S. 197) gelten 


entsprechend. 
 


3.7.2 Personenbeförderungen mit Taxen und im Mietwagenverkehr 
 


39 Taxi- und Mietwagenunternehmer können die Einnahmen aus der Nachtschicht vom 
30. Juni 2020 zum 1. Juli 2020 für Beförderungen dem ab dem 1. Juli 2020 geltenden 
Umsatzsteuersätzen zu unterwerfen. Dies gilt nicht, soweit Rechnungen ausgestellt 
werden, in denen die Umsatzsteuer in Höhe der bis zum 30. Juni 2020 geltenden 
Umsatzsteuersätzen ausgewiesen wird. 


 


3.8 Besteuerung der Umsätze von Handelsvertretern 
 
40 Die Leistung des Handelsvertreters unterliegt, sofern sich die Entgeltsvereinbarung 


nach den §§ 87 ff HGB richtet, dem ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Umsatz-
steuersatz von 16 Prozent, wenn der vertretene Unternehmer (Auftraggeber) die Liefe-
rung oder sonstige Leistung an den Kunden nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt hat. 


 


3.9 Besteuerung der Umsätze von Handelsmaklern 
 
41 Die Leistung des Handelsmaklers wird im Zeitpunkt der Erteilung der Schlussnote 


(§ 94 HGB) ausgeführt. Wird die Schlussnote nach dem 30. Juni 2020 erteilt, ist auf 
die Vermittlungsleistung der ab 1. Juli 2020 geltende allgemeine Umsatzsteuersatz 
von 16 Prozent anzuwenden. 


 


3.10 Besteuerung der Umsätze im Gastgewerbe beim Übergang zu dem abgesenkten 
allgemeinen Umsatzsteuersatz 


 
42 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird zugelassen, dass auf Bewir-


tungsleistungen (z. B. Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und 
Stelle, Tabakwarenlieferungen usw.) in der Nacht vom 30. Juni 2020 zum 1. Juli 2020 
in Gaststätten, Hotels, Clubhäusern, Würstchenständen und ähnlichen Betrieben aus-
geführt werden, der ab dem 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersatz von 16 bzw. 
5 Prozent angewandt wird. Dies gilt nicht für die Beherbergungen und die damit 
zusammenhängenden Leistungen. 


 


3.11 Umtausch von Gegenständen 
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gemacht. An ihre Stelle tritt eine neue Lieferung. Wird ein vor dem 1. Juli 2020 gelie-
ferter Gegenstand nach diesem Stichtag umgetauscht, ist auf die Lieferung des Ersatz-
gegenstands, falls sie dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegt, der ab 1. Juli 
2020 geltende Umsatzsteuersatz von 16 Prozent anzuwenden. 


 
4. Anhebung des Umsatzsteuersatzes zum 1. Januar 2021 
 
44 Die vorgenannten Regelungen gelten entsprechend, sofern im Folgenden keine abwei-


chenden Regelungen getroffen wurden, für die Anhebung der Umsatzsteuersatzsätze 
von 16 Prozent auf 19 Prozent und von 5 Prozent auf 7 Prozent zum 1. Januar 2021.  


 
45 Behandlung bei der Istversteuerung 


 
Nach § 27 Abs. 1 Satz 3 UStG ist die für die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten 
Entgelte und Teilentgelte geschuldete weitere Umsatzsteuer für den Voranmeldungs-
zeitraum zu berechnen und zu entrichten, in dem die Leistung bzw. Teilleistung ausge-
führt wird. Darüber hinaus wird zur Vereinfachung zugelassen, dass die für die vor 
dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte geschuldete weitere Umsatzsteuer für 
den Voranmeldungszeitraum berechnet und entrichtet wird, in dem das restliche Ent-
gelt vereinnahmt wird. Vereinnahmt der Unternehmer das restliche Entgelt nach dem 
31. Dezember 2020 in mehreren Teilbeträgen, kann er die Umsatzsteuer, soweit sie 
noch auf die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte entfällt, für den 
Voranmeldungszeitraum berechnen und entrichten, in dem der letzte Teilbetrag ver-
einnahmt wird. 


 
46 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Abrechnung von Teilentgelten, 


die vor dem 1. Januar 2021 für nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Leis-
tungen vereinnahmt werden 
 
Für steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 
ausgeführt werden und für die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt werden, ist die Umsatzsteuer nach 
dem Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Prozent zu berechnen. Unter den oben 
genannten Voraussetzungen kann in einer Restrechnung die für die vor dem 1. Januar 
2021 vereinnahmten Teilentgelte geschuldete weitere Umsatzsteuer (zwei Prozent-
punkte beim ermäßigten Steuersatz, drei Prozentpunkte beim regulären Steuersatz) 
zusätzlich angegeben werden (vgl. Rz. 12). Die weitere Umsatzsteuer, die auf die im 
Voraus vereinnahmten Teilentgelte entfällt, ist grundsätzlich für den Voranmeldungs-
zeitraum anzumelden und zu entrichten, in dem die Leistung oder Teilleistung erbracht 
wird (vgl. Rz. 6). Der Vorsteuerabzug kann insoweit vom Leistungsempfänger bean-
sprucht werden, sobald die Leistung ausgeführt ist und die Endrechnung oder Rest-
rechnung vorliegt. Wird der Steuerausweis in den Rechnungen, die über die vor dem 
1. Juli 2020 vereinnahmten Teilentgelte ausgestellt worden sind, nach dem 30. Juni 
2020 wegen der Absenkung der Umsatzsteuer berichtigt, sind die Berichtigungen der 
für die Teilentgelte geschuldeten Umsatzsteuer und ggf. des Vorsteuerabzugs für den 
Voranmeldungszeitraum vorzunehmen, in dem der Unternehmer den Steuerausweis 
berichtigt. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Unternehmer zugleich mit der 
Berichtigung des Steuerausweises einen Ausgleichsanspruch nach § 29 Abs. 2 UStG 
geltend macht und den Umsatzsteuermehrbetrag nachberechnet. In diesem Falle bedarf 







 
Seite 18  es einer weiteren Berichtigung der Umsatzsteuerberechnung und des Vorsteuerabzugs, 


wenn der nachberechnete Betrag nicht im Voranmeldungszeitraum der Steuerausweis-
berichtigung, sondern später gezahlt wird. 
 


47 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Erteilung von Vorausrechnun-
gen für nach dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen 
 
Keine Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Januar 2021 
Die Ausführungen unter Rz. 10 geltend entsprechend für Vorausrechnungen, die vor 
dem 1. Januar 2021 erteilt werden und bei denen die Leistung nach dem 31. Dezember 
2020 erbracht wird wobei in diesen Fällen die Umsatzsteuer nach den Umsatzsteuer-
sätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzugeben ist. 
 
Umsatzsteuerberechnung und Berechnung der Bemessungsgrundlagen und 
Entgeltminderungen 
Für die Anhebung der Umsatzsteuersätze gelten ab dem 1. Januar 2021 für den Regel-
steuersatz von 19 Prozent der Divisor 1,19 und für den ermäßigten Steuersatz der 
Divisor 1,07. 


 
48 Änderungen der Bemessungsgrundlagen 


Für ein eine Minderung oder Erhöhung der Bemessungsgrundlage für einen vor dem 
1. Januar 2021 ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG, steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 5 
UStG oder steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 13b UStG ein (z. B. durch Skonto, 
Rabatt oder einen sonstigen Preisnachlass oder durch Nachberechnung) gelten die Rz. 
26 und 27 gelten für die Erhöhung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar 2021 entspre-
chend. 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Steuern - Veröffentlichungen zu 
Steuerarten - Umsatzsteuer - zum Download bereit. 
 
Im Auftrag 





		1 Umsatzsteuersatzsenkung

		1.1 Befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze von 19 Prozent auf 16 Prozent und von 7 Prozent auf 5 Prozent

		1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes (§ 27 Abs. 1 UStG)



		2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze

		2.1 Anwendungsbeginn

		2.2 Behandlung bei der Istversteuerung

		2.3 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Abrechnung von Teilentgelten, die vor dem 1. Juli 2020 für nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistungen vereinnahmt werden

		2.4 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Erteilung von Vorausrechnungen für nach dem 1. Juli 2020 ausgeführte Leistungen

		2.4.1 Keine Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020

		2.4.2 Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020

		2.5 Abrechnung von Leistungen und Teilleistungen im Rahmen der Istversteuerung von Anzahlungen

		2.6 Steuerausweis und Berücksichtigung der umsatzsteuerlichen Minderbelastung bei langfristigen Verträgen (Altverträgen)

		2.6.1 Grundsätzliches

		2.6.2 Berechnung der Umsatzsteuer gegenüber dem Leistungsempfänger bei gesetzlich vorgeschriebenen Entgelten

		2.6.3 Ansprüche auf Ausgleich der umsatzsteuerlichen Minderbelastung (§ 29 Abs. 2 UStG)

		2.7 Umsatzsteuerberechnung und Berechnung der Bemessungsgrundlagen und Entgeltminderungen



		3 Übergangsregelungen

		3.1 Allgemeines

		3.2 Werklieferungen und Werkleistungen

		3.2.1 Grundsätzliches

		3.2.2 Ausführung und Abrechnung von Teilleistungen



		3.3 Dauerleistungen

		3.3.1 Grundsätzliches

		3.3.2 Ausführungen und Abrechnung von Teilleistungen

		3.4 Änderungen der Bemessungsgrundlagen

		3.4.1 Entgeltminderungen und -erhöhungen (allgemein)

		3.4.2 Einlösen von Gutscheinen

		3.4.3 Erstattung von Pfandbeträgen

		3.4.4 Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvergütungen und dergleichen

		3.5 Besteuerung von Telekommunikationsleistungen

		3.6 Besteuerung von Strom-, Gas- und Wärmelieferungen

		3.7 Besteuerung von Personenbeförderungen

		3.7.1 Personenbeförderungen im Schienenbahnverkehr, im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen und im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen

		3.7.2 Personenbeförderungen mit Taxen und im Mietwagenverkehr

		3.8 Besteuerung der Umsätze von Handelsvertretern

		3.9 Besteuerung der Umsätze von Handelsmaklern

		3.10 Besteuerung der Umsätze im Gastgewerbe beim Übergang zu dem abgesenkten allgemeinen Umsatzsteuersatz

		3.11 Umtausch von Gegenständen
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


nachrichtlich: 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


E-MAIL 


DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
12. Juni 2020 


Bundeszentralamt für Steuern 


Bundesfinanzakademie im 
Bundesministerium der Finanzen 


BETREFF   Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem  Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-Schweiz);  
  Konsultationsvereinbarung betreffend die steuerliche Behandlung  des Arbeitslohns  
sowie staatliche Unterstützungsleistungen an unselbstständig Erwerbstätige während 
der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie  


GZ IV B 2 - S 1301-CHE/07/10015-01 
DOK 2020/0485608 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Um die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie auf die 
Anwendung und Auslegung der Artikel 15 und 15a des deutsch-schweizerischen 
Doppelbesteuerungsabkommens, zuletzt geändert durch das Änderungsprotokoll vom 
27. Oktober 2010 (BGBl. 2011 II S. 1092), möglichst zu verringern, haben die zuständigen 
Behörden, gestützt auf Artikel 26 Absatz 3 DBA-Schweiz, am 11. Juni 2020 die nachstehende 
Konsultationsvereinbarung abgeschlossen: 


„Konsultationsvereinbarung zum Abkommen vom 11. August 1971 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen betreffend die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns sowie staatliche 
Unterstützungsleistungen an unselbständig Erwerbstätige (Arbeitskraft) während der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
  


  


 
 


  


 
 


  
 


  
 


 
   


  
  


 
   


  
   


  
  


 
     


   


 
 


   
 


  
  


  
 


Seite 2 Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie fordert derzeit jede und jeden Einzelnen heraus. Von 
dem Anliegen geleitet, mit Umsicht und Bedacht entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um 
das Ausmaß der persönlichen Belastungen für alle grenzüberschreitend tätigen Arbeitskräfte 
möglichst gering zu halten, haben die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 26 Absatz 3 des 
Abkommens vom 11. August 1971 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zuletzt geändert durch das 
Änderungsprotokoll vom 27. Oktober 2010 (im Folgenden als „Abkommen“ bezeichnet) im 
Hinblick auf die Anwendung von Artikel 15 Absatz 1 und die Anwendung und Auslegung 
von Artikel 15a Absatz 2 des Abkommens während der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
COVID-19 Pandemie Folgendes vereinbart: 


1. Anwendung von Artikel 15a Absatz 2 des Abkommens (Grenzgänger) auf Arbeitstage  
am Wohnsitz und Tage ohne Arbeitsausübung  am Wohnsitz unter  Fortzahlung des  
Arbeitslohns  


(1) Im Hinblick auf die Auslegung von Artikel 15a Absatz 2 des Abkommens gelten Tage, für 
die Arbeitslohn bezogen wird und an denen Grenzgänger nur aufgrund von Maßnahmen zur 
Bekämpfung der COVID-19 Pandemie eines Vertragsstaats, seiner Gebietskörperschaften, 
des Arbeitgebers oder aufgrund einer mit dem Arbeitgeber für die Dauer derartiger 
Maßnahmen getroffenen Absprache ihre Tätigkeit am Wohnsitz ausüben oder unter 
Lohnfortzahlung keine Tätigkeit ausüben und am Wohnsitz verbleiben, als in dem 
Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage, in dem sich der Arbeitsort (Ort der Eingliederung in den 
Betrieb des Arbeitgebers) ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie 
befunden hätte. Hierfür wird eine arbeitstägliche Rückkehr an den Wohnsitz unterstellt. Satz 1 
und 2 gelten nicht für Arbeitstage, die unabhängig von diesen Maßnahmen am Wohnsitz 
verbracht worden wären oder arbeitsfrei gewesen wären (zum Beispiel auf Grund einer 
arbeitsvertraglichen Regelung). Maßnahmen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere solche, 
die zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie Beschränkungen oder Auflagen für 
betriebliche Abläufe, den Zugang zum Arbeitsort oder die Rückkehr zum Wohnsitz vorsehen, 
zum Beispiel für die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs einschließlich 
entsprechender Empfehlungen. 


(2) Verbleibt eine Arbeitskraft auf Grund der Maßnahmen im Sinne der Tz. 1 (1) zur 
Bekämpfung der COVID-19 Pandemie in dem Vertragsstaat, in dem sich ihr Arbeitsort 
befindet und trägt ein Arbeitgeber in diesem Zusammenhang Wohn- oder 
Übernachtungskosten, führt dies nicht zu Tagen, an denen die Arbeitskraft aufgrund der 
Arbeitsausübung nicht an den Wohnsitz zurückkehrt. Tz. 1 (1) Satz 2 gilt entsprechend. 







 
   


    
  


    
  


  
 


   
   
  


 
 


 
 


 
   


  
 


  
 


   
 


 
 


 
  


  
 


 


 
  


Seite 3 (3) Die Grenzgängereigenschaft entfällt grundsätzlich nach Artikel 15a Absatz 2 Satz 2 des 
Abkommens, wenn die Arbeitskraft bei einer Beschäftigung während des gesamten 
Kalenderjahres an mehr als 60 Arbeitstagen auf Grund ihrer Arbeitsausübung nicht an ihren 
Wohnsitz zurückkehrt. Der Zeitraum, in dem eine Arbeitskraft von Maßnahmen im Sinne der 
Tz. 1 (1) betroffen ist und in dem diese Konsultationsvereinbarung gilt, wird bei der Prüfung 
der Grenzgängereigenschaft nach Artikel 15a Absatz 2 Satz 2 des Abkommens nicht 
berücksichtigt. Daher ist eine proportionale Kürzung der Grenze von 60 Arbeitstagen nach 
Artikel 15a Absatz 2 Satz 2 des Abkommens um 60 / 366 für diese Arbeitstage für den 
übrigen Zeitraum des Kalenderjahres vorzunehmen. Dieser Zeitraum ist vom Arbeitgeber in 
schriftlicher Form zu bestätigen. Während dieses Zeitraums werden Arbeitstage, an denen die 
Arbeitskraft aufgrund der Arbeitsausübung tatsächlich nicht an den Wohnsitz zurückkehrt 
nicht berücksichtigt. 


2. Anwendung von Artikel 15 Absatz 1 des Abkommens auf Arbeitstage im 
Ansässigkeitsstaat und Tage ohne Arbeitsausübung 


(1) Im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 15 Absatz 1 des Abkommens können Tage, 
für die Arbeitslohn bezogen wird und an denen Arbeitskräfte nur aufgrund der Maßnahmen 
im Sinne der Tz. 1 (1) zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie ihre Tätigkeit im 
Ansässigkeitsstaat ausüben oder unter Lohnfortzahlung keine Tätigkeit ausüben und in ihrem 
Ansässigkeitsstaat verbleiben, als in dem Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage geltend 
gemacht werden, in dem sich der Arbeitsort im Sinne der Tz 1 (1) Satz 1 ohne die 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie befunden hätte. Dies gilt nicht für 
Arbeitstage, die unabhängig von diesen Maßnahmen im Ansässigkeitsstaat verbracht worden 
wären oder aus anderen Gründen arbeitsfrei gewesen wären (zum Beispiel auf Grund einer 
arbeitsvertraglichen Regelung). 


(2) Die in Tz. 2 (1) vorgesehenen Rechtsfolgen treten nur ein, soweit die Arbeitskraft 
nachweist, dass der Arbeitslohn, der auf die Arbeitstage im Ansässigkeitsstaat oder auf Tage 
ohne Arbeitsausübung unter Lohnfortzahlung entfällt, von dem Vertragsstaat, in dem die 
Arbeitskraft ihre Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie 
ausgeübt hätte, besteuert wird. Die Einkünfte gelten als „besteuert“, wenn sie in die 
Bemessungsgrundlage einbezogen werden, anhand derer die Steuer berechnet wird und die 
Steuer auf diese Einkünfte nicht zu einem nach dem Abkommen begrenzten Steuersatz 
ermittelt und erhoben wird.  







 
   


 
 
  


  


  
  


  
  


 
  


 
 


 
 


  
  


 


 
 


 
  


 
  


  


  
  


  
  


 


   
     


 


Seite 4 3. Anwendung von Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 15a des Abkommens auf 
Kurzarbeitergeld, Kurzarbeitsentschädigung und andere staatliche 
Unterstützungsleistungen 


(1) Im Hinblick auf die Artikel 15 und 15a des Abkommens besteht Einvernehmen darüber, 
dass die in der Schweiz ausgezahlte Kurzarbeitsentschädigung für entfallene Arbeitsstunden 
sowie ähnliche Vergütungen, die aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 
Pandemie von staatlicher Seite der Schweiz entweder direkt oder über den Arbeitgeber 
erstattet werden und vorübergehend das Erwerbseinkommen aus unselbständiger Arbeit, die 
infolge der COVID-19 Pandemie nicht ausgeübt werden kann, ersetzen sollen, als 
Vergütungen für unselbständige Arbeit im Sinne von Artikel 15 und Artikel 15a des 
Abkommens zu qualifizieren sind und nur von der Schweiz besteuert werden. Besteuert die 
Schweiz diese Einkünfte nicht oder wird die Steuer auf diesen Einkünften zu einem nach dem 
Abkommen begrenzten Steuersatz ermittelt und erhoben, so kann Deutschland diese 
besteuern. Die Verfahrenspflichten der betroffenen steuerpflichtigen Person gemäß Tz. 4 (1) 
gelten sinngemäß. 


(2) In der Schweiz ansässige Personen können aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 
Pandemie anstelle ihres regulären Arbeitslohns deutsches Kurzarbeitergeld beziehen. In der 
Erwägung, dass diese deutschen Sozialversicherungsleistungen auf der Grundlage eines 
Prozentsatzes des Nettoarbeitslohns berechnet werden, gelten diese als in Deutschland 
besteuert und die Schweiz nimmt diese Einkünfte von der Besteuerung aus; die Schweiz kann 
aber den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte nicht 
von der Besteuerung ausgenommen wären. 


4. Anwendung und Inkrafttreten 


(1) Macht die Arbeitskraft durch Mitteilung an die zuständige Steuerbehörde ihres 
Ansässigkeitsstaats Gebrauch von der Fiktion nach Tz. 2 (1), sind die Umstände 
(insbesondere die Anzahl der Arbeitstage, an denen die Arbeitskraft ihre Tätigkeit aufgrund 
der COVID-19 Pandemie im Ansässigkeitsstaat ausgeübt hat oder die Tage ohne 
Arbeitsausübung unter Lohnfortzahlung verbracht hat) anhand von Aufzeichnungen unter 
Beibringung von Bestätigungen der Arbeitgeber nachzuweisen. Die Arbeitskraft erklärt sich 
im Wege dieser Mitteilungen automatisch damit einverstanden, dass der jeweilige Arbeitslohn 
in dem Vertragsstaat, in dem die Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
COVID-19 Pandemie ausgeübt worden wäre, tatsächlich besteuert wird. Hierzu hat sie ihren 
Arbeitgeber über die Anwendung dieser Regelung zu unterrichten. Der Arbeitgeber hat die 
Anwendung der Regelung auf dem Lohnausweis oder auf andere Weise in schriftlicher Form 
gegenüber der Arbeitskraft zu bestätigen. Die Bestätigung dient zur Vorlage bei den 







 
  


 
 


   
  


  
  


 
 


  
 
 


  
   


 
 


 
   


  
 
 


    
 


     
      


 
 


       
 


 
 


 
 
 


 


Seite 5 zuständigen Steuerbehörden. Die Arbeitskraft kann nur einheitlich in beiden Vertragsstaaten 
von dieser Regelung Gebrauch machen. 


(2) Macht die Arbeitskraft keinen Gebrauch von der Möglichkeit der Fiktion nach Tz. 2 (1) 
gelten die allgemeinen Regelungen des Abkommens. Arbeitslohn für Arbeitstage ohne 
Arbeitsausübung können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem die Arbeitskraft 
ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie tätig geworden wäre. Als 
Vergleichszeitraum ist das Kalenderjahr 2019 heranzuziehen. 


(3) Die Vereinbarung findet Anwendung auf Vergütungen für den Zeitraum 
vom 11. März 2020 bis zum 30. Juni 2020. Ihre Geltung verlängert sich danach jeweils vom 
Ende eines Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht von der 
zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor Beginn des 
jeweils folgenden Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die zuständige Behörde 
des anderen Vertragsstaats gekündigt wird. 


(4) Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann einseitig 
von der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats mit schriftlicher Erklärung gegenüber der 
zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats gekündigt werden.  


Bern, 11. Juni 2020 Berlin, 11. Juni 2020 


Für die zuständige Behörde der Für die zuständige Behörde der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft: Bundesrepublik Deutschland: 


Pascal Duss Michael Wichmann“ 


Dieses Schreiben wird im Bundesteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   
 


  


     
      
 


      
   


 
 


  
 


   
 


     


     
      


     


     
     
   


 
   


        
   


  
   


 
 


  
 


 
  


 


 
 


  


 
 


  
 


 
 


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


Oberste Finanzbehörden 
TEL +49 (0) 30 18 682-0 


der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 17. Juni 2020 


BETREFF   Ausnahmevorschrift des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 3 2. Alternative EStG;  
  Anwendung des BFH-Urteils vom 3. September 2019, IX R 10/19, BStBl 2020 II S. XX  


GZ IV C 1 - S 2256/08/10006 :006 
DOK 2020/0317093 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Zur Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 3 
2. Alternative EStG gilt unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder und unter Berücksichtigung des BFH-Urteils vom 
3. September 2019, BStBl 2020 II S. XX der folgende Grundsatz: 


Von der Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG 
sind Wirtschaftsgüter ausgenommen, die im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorange-
gangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Dabei muss die Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken über einen zusammenhängenden Zeitraum vorliegen, der sich über 
drei Kalenderjahre erstreckt. Es genügt hierbei, dass der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut 
im Jahr der Veräußerung zumindest am 1. Januar, im Vorjahr der Veräußerung durchgehend 
sowie im zweiten Jahr vor der Veräußerung mindestens am 31. Dezember zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt hat. Es ist mithin unschädlich, wenn das Wirtschaftsgut im Anschluss an die 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken nach den vorgenannten zeitlichen Kriterien im Jahr der 
Veräußerung vermietet wird. Wird das Wirtschaftsgut hingegen im Vorjahr der Veräußerung 
kurzfristig zu anderen Zwecken genutzt (z.B. vorübergehende Vermietung) oder kommt es im 
Vorjahr  der Veräußerung zu einem vorübergehenden Leerstand, ist der Veräußerungsgewinn 
zu versteuern. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Soweit das BMF-Schreiben vom 5. Oktober 2000 (BStBl I S. 1383) im 2. Tiret zu Randziffer 25 
von anderen Rechtsgrundsätzen ausgeht, wird hieran nicht mehr festgehalten.  


Dieses Schreiben findet auf alle offenen Fälle Anwendung und wird zeitgleich mit dem BFH-
Urteil vom 3. September 2019, IX R 10/19 im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 








Urteil vom 03. September 2019, IX R 10/19 
"Zwischenvermietung" für die Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG 
unschädlich - Die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie war seit dem 07.11.2019 
als NV-Entscheidung abrufbar


ECLI:DE:BFH:2019:U.030919.IXR10.19.0


BFH IX. Senat


EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 S 3 Alt 2 , EStG VZ 2014 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 07. Dezember 2018, Az: 13 K 289/17


Leitsätze


Wird eine Wohnimmobilie im Jahr der Veräußerung kurzzeitig vermietet, ist dies für die Anwendung der 
Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG unschädlich, wenn der Steuerpflichtige das 
Immobilienobjekt --zusammenhängend-- im Veräußerungsjahr zumindest an einem Tag, im Vorjahr durchgehend sowie im 
zweiten Jahr vor der Veräußerung zumindest einen Tag lang zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 07.12.2018 - 13 K 289/17 wird 
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) im Veranlagungszeitraum 2014 (Streitjahr) einen steuerbaren 
Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes --EStG--) 
erzielt hat.


2 Der Kläger erwarb 2006 eine Eigentumswohnung, die er bis einschließlich April 2014 durchgehend zu eigenen 
Wohnzwecken nutzte und mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 17.12.2014 wieder veräußerte. Im Zeitraum 
von Mai 2014 --seinem Auszug-- bis zur Veräußerung im Dezember 2014 hatte der Kläger die Wohnung an Dritte 
vermietet.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) ermittelte hieraus einen steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinn i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG und erfasste diesen im Einkommensteuerbescheid für das 
Streitjahr vom 20.05.2016. Der hiergegen gerichtete Einspruch des Klägers hatte keinen Erfolg.


4 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt. Es vertrat in seiner in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 710 
veröffentlichten Entscheidung die Auffassung, der Kläger habe den Tatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht 
erfüllt, da er das maßgebliche Wirtschaftsgut --die Eigentumswohnung-- im Jahr der Veräußerung bis einschließlich 
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des Monats April und in den beiden vorangegangenen Jahren vollständig zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe. Die 
Vermietung in den Monaten Mai bis Dezember 2014 sei unschädlich. Die im Streitfall einschlägige Regelung in § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG verlange nicht, dass die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der 
Veräußerung während des gesamten Kalenderjahres vorgelegen haben müsse.


5 Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision. Das FA vertritt die Auffassung, dass die Ausnahmeregelung des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG im Streitfall nicht greifen könne, da unmittelbar vor der Veräußerung der 
Eigentumswohnung weder eine Eigennutzung durch den Kläger stattgefunden noch ein Eigennutzungsäquivalent 
(Leerstand) vorgelegen habe. Die Auffassung des FG, wonach eine Zwischennutzung durch Vermietung im Jahr der 
Veräußerung unschädlich sei, widerspreche dem Leitmotiv der gesetzlich geregelten und einheitlich zu betrachtenden 
Ausnahmetatbestände in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG. Lediglich ein Leerstand --als Verlängerung der 
Eigennutzung-- könne insoweit als unschädlich angesehen werden, nicht jedoch eine Nutzung zu 
Vermietungszwecken.


6 Das FA beantragt,
das Urteil des FG vom 07.12.2018 - 13 K 289/17 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Der Kläger beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


8 Die Revision ist unbegründet und nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen. Das FG ist zu 
Recht davon ausgegangen, dass der Kläger aufgrund der Veräußerung seiner Eigentumswohnung den Tatbestand 
eines privaten Veräußerungsgeschäfts (§§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) nicht erfüllt hat.


9 1. Nach § 22 Nr. 2 EStG sind sonstige Einkünfte (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG. Dazu gehören gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG u.a. 
Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr 
als zehn Jahre beträgt. Ausgenommen sind gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG Wirtschaftsgüter, die im 
Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 
(1. Alternative) oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
(2. Alternative) genutzt wurden.


10 a) Der Ausdruck "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" setzt in beiden Alternativen lediglich voraus, dass eine 
Immobilie zum Bewohnen geeignet ist und vom Steuerpflichtigen auch bewohnt wird. Eine Nutzung zu "eigenen 
Wohnzwecken" liegt nicht vor, wenn der Steuerpflichtige die Wohnung entgeltlich oder unentgeltlich an einen 
Dritten überlässt, ohne sie zugleich selbst zu bewohnen (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 27.06.2017 - 
IX R 37/16, BFHE 258, 490, BStBl II 2017, 1192, m.w.N.).


11 b) Die Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG setzt voraus, dass die Wohnung im 
Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Dabei 
muss die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der Veräußerung und im zweiten Jahr vor der Veräußerung nicht 
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während des gesamten Kalenderjahrs vorgelegen haben; vielmehr genügt ein zusammenhängender Zeitraum der 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, der sich über drei Kalenderjahre erstreckt, ohne sie --mit Ausnahme des ersten 
Jahres vor der Veräußerung ("mittleres Kalenderjahr")-- voll auszufüllen (BFH-Urteil in BFHE 258, 490, BStBl II 2017, 
1192, m.w.N.; Trossen, Neue Wirtschaftsbriefe 2017, 3256 [3257]). Das bedeutet: Ausreichend für die Anwendung der 
Ausnahmevorschrift ist eine zusammenhängende Nutzung von einem Jahr und zwei Tagen - wobei sich die Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken auf das gesamte mittlere Kalenderjahr erstrecken muss, während die eigene Wohnnutzung 
im zweiten Jahr vor der Veräußerung und im Veräußerungsjahr nur jeweils einen Tag zu umfassen braucht.


12 2. Das angefochtene Urteil des FG entspricht diesen Maßstäben. Zutreffend ist das FG von dem Grundsatz 
ausgegangen, dass eine "Zwischenvermietung" vor der Veräußerung eines nämlichen Wirtschaftsguts i.S. des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG für die Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative 
EStG unschädlich ist, wenn der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut --zusammenhängend-- im Veräußerungsjahr 
zumindest an einem Tag, im Vorjahr durchgehend und im zweiten Jahr vor der Veräußerung zumindest einen Tag 
lang zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat.


13 3. Die Sache ist spruchreif. Der Kläger hat seine Eigentumswohnung zwar innerhalb der in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG genannten Veräußerungsfrist angeschafft und wieder veräußert. Das Veräußerungsgeschäft ist jedoch nicht 
steuerbar, da die Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG im Streitfall greift: 
Unstreitig hat der Kläger seine im Dezember 2014 veräußerte Wohnung in den Jahren 2012 und 2013 sowie im 
Zeitraum von Januar bis einschließlich April 2014 durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt; die Nutzung 
erstreckt sich, wie von der genannten Ausnahmevorschrift verlangt, demnach über drei Kalenderjahre. Die 
"Zwischenvermietung" der Wohnung im Zeitraum von Mai 2014 bis Dezember 2014 ist für die Anwendung der 
Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG unschädlich.


14 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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1. Dienstsitz Berlin, Wilhelmstr. 97 und Mauerstr. 69 - 75


Bundesministerium der Finanzen
Bonn, 5. Oktober 2000


- Dienstsitz Bonn -


IV C 3 - S 2256 - 263/00
( Geschäftszeichen bei Antwort bitte angeben )


Oberste Finanzbehörden
der Länder


nachrichtlich:


Bundesamt für Finanzen


Vertretungen der Länder
beim Bund


Zweifelsfragen zur Neuregelung der Besteuerung privater Grundstücksveräußerungs-
geschäfte nach § 23 EStG


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich zu Zweifelsfragen


der Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und grundstücksglei-


chen Rechten nach § 23 EStG wie folgt Stellung:


1. Überführung eines Grundstücks aus dem Betriebsvermögen in das Privatver-
mögen (§ 23 Abs. 1 Satz 2 EStG)


Als Anschaffung gilt die Überführung eines Grundstücks in das Privatvermögen des


Steuerpflichtigen durch Entnahme oder Betriebsaufgabe auch dann, wenn das Grund-


stück vor dem 1. Januar 1999 in das Privatvermögen überführt wird. Zum Zeitpunkt der


Entnahme vgl. R 14 Abs. 3 EStR 1999.


-


-
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2. Einlage eines Grundstücks in das Betriebsvermögen und Übertragungsvorgänge
zwischen Gesellschaftsvermögen und Vermögen eines Gesellschafters (§ 23
Abs. 1 Satz 5 EStG)


Die Einlage eines Grundstücks in


- das Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens,


- in das Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen bei einer Personengesellschaft


und


- in das Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft ohne Gewährung von


Gesellschaftsrechten und sonstigen Gegenleistungen


ist keine Veräußerung. Demgegenüber ist eine verdeckte Einlage in eine Kapitalgesell-


schaft stets als Veräußerung des Grundstücks zu behandeln (§ 23 Abs. 1 Satz 5 Nr.  2


EStG).


Die Einlage eines Grundstücks in das Betriebsvermögen ist jedoch dann nachträglich als


Veräußerung zu werten, wenn das Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach seiner


Anschaffung aus dem Betriebsvermögen veräußert wird (§ 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG).


Zur Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns und zur zeitlichen Erfassung siehe


Rz. 35 ff.


Als Veräußerung des Grundstücks aus dem Betriebsvermögen gilt für die Anwendung


des § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG z.B. auch


1. die Veräußerung des Grundstücks im Rahmen der Veräußerung des gesamten


Betriebs oder eines Teilbetriebs. Bei einer Personengesellschaft gilt dies bei Ver-


äußerung


- des Betriebs,


- eines Teilbetriebs oder


- eines Mitunternehmeranteils,


wenn das Grundstück zum Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers gehört


oder ohne Gewährung von Gesellschaftsrechten in das Gesamthandsvermögen


eingelegt worden ist;


2. die Überführung eines zuvor in das Betriebsvermögen eingelegten Grundstücks in


eine Kapitalgesellschaft im Wege einer verschleierten Sachgründung oder einer


verschleierten Sacheinlage im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung;


2


3


4







- 3 -


3. die Einbringung des zuvor eingelegten Grundstücks zusammen mit einem Betrieb,


Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft oder in das


Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesell-


schaftsrechten;


4. die Übertragung eines Grundstücks aus dem betrieblichen Gesamthandsvermögen


einer Personengesellschaft in das Privatvermögen oder das Sonderbetriebsvermö-


gen eines Gesellschafters, soweit das Grundstück vorher in das Vermögen der


Gesellschaft ohne Gewährung von Gesellschaftsrechten eingelegt wurde;


5. die verdeckte Einlage des Grundstücks in eine Kapitalgesellschaft, wenn die Anteile


an der Kapitalgesellschaft zum Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen gehören;


hier ist kein Fall des § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 EStG gegeben, weil das Grundstück


gleichzeitig in das Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen eingelegt wird.


Wird das in das Betriebsvermögen eingelegte Grundstück wieder ins Privatvermögen


überführt, liegt keine Veräußerung aus dem Betriebsvermögen im Sinne des § 23 Abs. 1


Satz 5 Nr. 1 EStG vor. Zur steuerlichen Behandlung einer anschließenden Veräußerung


vgl. Rz. 35.


Kein Fall des § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG, sondern eine Veräußerung im Sinne des


§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist die Übertragung eines Grundstücks aus dem Privat-


vermögen in das betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft oder


in das Vermögen einer Kapitalgesellschaft, soweit sie gegen Gewährung von Gesell-


schaftsrechten erfolgt. Zur steuerlichen Behandlung der Übertragung von Grundstücken


aus dem Privatvermögen in das betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personen-


gesellschaft und zur Übertragung eines Grundstücks aus dem betrieblichen


Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft in das Privatvermögen vgl. im Übri-


gen BMF-Schreiben vom 29.3.2000 – BStBl I S. 462.


Entsprechendes gilt bei der Übertragung eines Grundstücks in das Vermögen einer


Gemeinschaft mit betrieblichem Vermögen oder aus dem betrieblichen Gemeinschafts-


vermögen in das Vermögen eines Mitglieds der Gemeinschaft.


Die Übertragung eines Grundstücks auf eine Personengesellschaft oder Gemeinschaft


ohne Betriebsvermögen gegen Entgelt oder gegen Gewährung von Gesellschaftsrech-


ten ist insoweit nicht als Veräußerung anzusehen, als der bisherige Eigentümer nach der


Übertragung am Vermögen der Gesellschaft oder Gemeinschaft beteiligt ist. Entspre-
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chendes gilt, wenn das Grundstück von der Personengesellschaft oder Gemeinschaft


auf einen Gesellschafter oder ein Mitglied der Gemeinschaft übertragen wird. Rz. 23 ff.


des BMF-Schreibens vom 11. Januar 1993 - BStBl I S. 62, bleiben unberührt.


Beispiel:


An der vermögensverwaltend tätigen BC-GbR sind B und C zu je 1/2 beteiligt. Im Jahr


2000 beteiligt sich A an der GbR und bringt dazu ein unbebautes Grundstück mit einem


Wert von 240.000 DM, das er im Jahr 1993 für 180.000 DM erworben hatte, in die GbR


ein. Danach sind A, B und C zu je 1/3 an der GbR beteiligt. Im Jahr 2004 veräußert die


GbR das Grundstück zu einem Kaufpreis von 270.000 DM an den Gesellschafter B, der


es seinerseits im Jahr 2005 für 300.000 DM an einen fremden Dritten verkauft.


1. Einbringung durch A in GbR


Die Übertragung des Grundstücks auf die GbR ist zu 1/3 nicht als Veräußerung an-


zusehen, weil A in diesem Umfang an der GbR beteiligt ist.


Berechnung des Veräußerungsgewinns:


2/3 des Veräußerungserlöses von 240.000 DM 160.000 DM


abzgl. 2/3 der Anschaffungskosten von 180.000 DM 120.000 DM


Veräußerungsgewinn des A  40.000 DM


2. Verkauf GbR an B


Die Veräußerung durch die GbR an B ist als anteilige Veräußerung des Grundstücks


durch A und C an B zu behandeln. Der von A erzielte Veräußerungsgewinn unterliegt


nicht der Besteuerung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, weil er das Grundstück,


das ihm noch zu 1/3 zuzurechnen ist, vor mehr als zehn Jahren vor der Veräußerung


erworben hat.


Berechnung des Veräußerungsgewinns des C:


1/3 des Veräußerungserlöses von 270.000 DM 90.000 DM


abzgl. 1/3 der Anschaffungskosten von 240.000 DM im Jahr 2000 80.000 DM


Veräußerungsgewinn des C 10.000 DM


3. Verkauf B an Dritten


Der Erwerb des Grundstücks durch die GbR im Jahr 2000 ist zu 1/3 als Anschaffung


durch B und der Erwerb des Grundstücks von der GbR durch B im Jahr 2004 zu 2/3
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als Anschaffung des Grundstücks durch B zu behandeln. Da die Anschaffungsvor-


gänge und die Veräußerung der jeweiligen Grundstücksanteile innerhalb der Zehn-


jahresfrist erfolgte, unterliegt der gesamte Vorgang der Besteuerung nach § 23 Abs. 1


Satz 1 Nr. 1 EStG.


Berechnung des Veräußerungsgewinns:


Veräußerungserlös 300.000 DM


Anschaffungskosten


1/3 von 240.000 DM im Jahr 2000 80.000 DM


2/3 von 270.000 DM im Jahr 2002 180.000 DM 260.000 DM


Veräußerungsgewinn des B  40.000 DM


3. Im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung des Grundstücks errichtete
Gebäude und andere in diesem Zeitraum durchgeführte Baumaßnahmen (§ 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG)


Errichtet ein Steuerpflichtiger ein Gebäude und veräußert er es zusammen mit dem


zuvor erworbenen Grund und Boden, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft sowohl


hinsichtlich des Grund und Bodens als auch hinsichtlich des Gebäudes vor, wenn die


Frist zwischen Anschaffung des Grund und Bodens und Veräußerung des bebauten


Grundstücks nicht mehr als zehn Jahre beträgt.


Beispiel:


A hat am 31. März 1993 ein unbebautes Grundstück angeschafft. Im Jahr 1998 stellt er


darauf ein Einfamilienhaus fertig, das er anschließend vermietet. Ab dem 1. April 2003


kann er das bebaute Grundstück veräußern, ohne dass der Gewinn der Besteuerung


nach § 23 EStG unterliegt.


Wurde der Grund und Boden vom Veräußerer unentgeltlich erworben und vom Rechts-


vorgänger innerhalb von zehn Jahren vor der Veräußerung durch den Rechtsnachfolger


angeschafft, unterliegt ein Veräußerungsgewinn beim Rechtsnachfolger sowohl hinsicht-


lich des Grund und Bodens als auch eines zwischenzeitlich errichteten Gebäudes der


Besteuerung, unabhängig davon, ob der Rechtsvorgänger oder der Veräußerer das


Gebäude errichtet hat. Dies gilt auch bei unentgeltlicher Einzelrechtsnachfolge (§ 23


Abs. 1 Satz 3 EStG).
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Wird ein teilweise entgeltlich (z.B. im Wege der vorweggenommenen Erbfolge) oder


gegen Abfindungszahlung bei der Erbauseinandersetzung erworbenes Grundstück wäh-


rend der Zehnjahresfrist nach Anschaffung bebaut und veräußert, ist das Gebäude


anteilig in die Besteuerung nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG einzubeziehen. Für den unent-


geltlich erworbenen Teil des Grundstücks gilt Rz. 10.


Im Zeitpunkt der Veräußerung noch nicht fertig gestellte Gebäude, Ausbauten und


Erweiterungen sind einzubeziehen.


Beispiel:


A errichtet auf dem von ihm im Jahr 1993 erworbenen Grund und Boden im Jahr 1995


ein Einfamilienhaus, das zu Wohnzwecken vermietet wird. Im Jahr 1998 beginnt er mit


dem Ausbau des bisher nicht nutzbaren Dachgeschosses zu einer zweiten, zur Vermie-


tung bestimmten Wohnung. Im Februar 1999 wird das Grundstück mit dem teilfertigen


Zweifamilienhaus veräußert.


Der auf das Gebäude (einschließlich des noch nicht fertig gestellten Dachgeschossaus-


baus) entfallende Teil des Veräußerungserlöses ist in die Ermittlung des steuerpflichti-


gen Veräußerungsgewinns einzubeziehen.


Rz. 9 bis 12 gelten entsprechend für Außenanlagen sowie für Gebäudeteile, die selb-


ständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, für Eigentumswohnungen und für im Teil-


eigentum stehende Räume.


4. Veräußerung eines „bebauten“ Erbbaurechts (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG)


Ein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG liegt


auch bei Veräußerung eines „bebauten“ Erbbaurechts vor, wenn der Zeitraum zwischen


a) dem Abschluss des Erbbaurechtsvertrags und der Veräußerung des „bebauten“


Erbbaurechts oder


b) der Anschaffung und der Veräußerung des „bebauten“ Erbbaurechts


nicht mehr als zehn Jahre beträgt (vgl. BFH-Urteil vom 30.11.1976 – BStBl 1977 II


S. 384). Der Veräußerungspreis entfällt insgesamt auf das Gebäude oder die Außen-


anlage, wenn der Erwerber dem bisherigen Erbbauberechtigten nachweislich nur etwas
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für das Gebäude oder die Außenanlage gezahlt hat und gegenüber dem Erbbauver-


pflichteten nur zur Zahlung des laufenden Erbbauzinses verpflichtet ist (vgl. BFH-Urteil


vom 15.11.1994 – BStBl 1995 II S. 374).


Sind Grundstück und aufstehendes Gebäude getrennt handelbar (Art. 231 und 233


EGBGB), können sowohl Grundstück als auch Gebäude gesondert Gegenstand eines


privaten Veräußerungsgeschäfts nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sein. Wird ein


Gebäude in Ausübung eines Nutzungsrechts am Grund und Boden errichtet und der


Grund und Boden nach Fertigstellung des Gebäudes erworben, ist bei einer späteren


Veräußerung des bebauten Grundstücks das Gebäude nicht in das private Veräuße-


rungsgeschäft einzubeziehen.


Beispiel:


An einem unbebauten Grundstück wird im Jahr 1993 ein Erbbaurecht zu Gunsten von A


bestellt. A errichtet auf dem Grundstück im Jahr 1994 ein zur Vermietung bestimmtes


Gebäude. Im Jahr 1997 erwirbt er das Grundstück und veräußert es im Jahr 2000 mit


dem aufstehenden Gebäude.


Hinsichtlich des Grundstücks liegt ein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23


Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vor. Das Gebäude ist nicht einzubeziehen, weil es vor der


Anschaffung des Grundstücks in Ausübung des Erbbaurechts errichtet wurde und somit


nicht das private Veräußerungsgeschäft betrifft, dessen Gegenstand das Grundstück


und nicht das Erbbaurecht ist.


5. Zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wirtschaftsgüter (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 3 EStG)


5.1 Begünstigte Wirtschaftsgüter


Gebäude, selbständige Gebäudeteile, Eigentumswohnungen und in Teileigentum ste-


hende Räume (Wirtschaftsgüter), die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertig-


stellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der


Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken


genutzt wurden, sind von der Veräußerungsgewinnbesteuerung ausgenommen. Das-


selbe gilt bei Veräußerung eines teilweise zu eigenen Wohnzwecken und teilweise zu
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anderen Zwecken genutzten Gebäudes (z.B. zu Wohnzwecken vermietete Wohnung,


betrieblich oder beruflich genutztes Arbeitszimmer einschließlich des Gebäudeanteils


eines Grundstücksteils von untergeordnetem Wert nach § 8 EStDV und R 13 Abs. 8


EStR 1999) für den zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäudeteil und für zu eige-


nen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnungen.


Von der Veräußerungsgewinnbesteuerung ausgenommen ist auch der Grund und


Boden, der zu einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude gehört. Dieser um-


fasst nur die für die entsprechende Gebäudenutzung erforderlichen und üblichen Flä-


chen. Dabei ist auch deren künftige Nutzung zu berücksichtigen. Die steuerfreie Veräu-


ßerung weiterer Flächen ist selbst dann ausgeschlossen, wenn diese im Veräußerungs-


zeitpunkt als Hausgarten genutzt werden (vgl. BFH-Urteil vom 24.10.1996 – BStBl 1997


II S. 50). Dies gilt insbesondere, soweit Teilflächen parzelliert werden und dadurch ein


verkehrsfähiges Grundstück entstanden ist, das in absehbarer Zeit einer anderen Nut-


zung, z.B. als Bauland, zugeführt werden kann.


Bei Veräußerung eines teilweise zu eigenen Wohnzwecken und teilweise zu anderen


Zwecken genutzten Gebäudes ist der Grund und Boden, der nach dem Verhältnis der


Nutzflächen des Gebäudes auf den zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäudeteil


entfällt, nicht in den Veräußerungsgewinn einzubeziehen.


Für die Einbeziehung des Grund und Bodens in die Ermittlung des nicht zu besteuern-


den Veräußerungsgewinns ist es ohne Bedeutung, welchen Zwecken der Grund und


Boden vor Errichtung des Gebäudes gedient hat.


Beispiel:


A hat im Jahr 1993 ein unbebautes Grundstück angeschafft, das er zunächst als Gar-


tenland nutzt. Im Jahr 1996 errichtet er darauf ein Einfamilienhaus, das er bis zur Ver-


äußerung des Grundstücks im Jahr 1999 mit seiner Familie bewohnt.


Da A das Einfamilienhaus im Zeitraum zwischen Fertigstellung und Veräußerung zu


eigenen Wohnzwecken genutzt hat, unterliegt ein erzielter Veräußerungsgewinn ins-


gesamt nicht der Besteuerung.


Ein unbebautes Grundstück ist kein begünstigtes Wirtschaftsgut im Sinne des § 23


Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG.
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Beispiel:


A hat im Jahr 1995 ein unbebautes Grundstück angeschafft. Bis zu dessen Veräußerung


im Jahr 1999 nutzt er das unbebaute Grundstück zusammen mit seiner Familie aus-


schließlich zu Erholungszwecken.


Ein erzielter Veräußerungsgewinn unterliegt der Besteuerung nach § 23 Abs. 1 Satz 1


Nr. 1 Satz 1 EStG.


Dies gilt auch


- in den Fällen, in denen die vorgesehene Bebauung mit einer zu eigenen Wohnzwe-


cken bestimmten Wohnung nicht realisiert wird, und


- bei der Veräußerung von Grund und Boden (unbebaute Teilfläche) eines Grund-


stücks, das ansonsten mit dem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude


bebaut ist.


5.2 Wohnzwecke


Ein Wirtschaftsgut dient Wohnzwecken, wenn es dazu bestimmt und geeignet ist, Men-


schen auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermöglichen. Wirtschaftsgüter, die zur


vorübergehenden Beherbergung von Personen bestimmt sind (z.B. Ferienwohnungen),


dienen nicht Wohnzwecken (vgl. R 42a Abs. 1 Satz 3 EStR 1999). Auch ein häusliches


Arbeitszimmer (BMF-Schreiben vom 16.6.1998 – BStBl I S. 863, Rz. 7) dient nicht


Wohnzwecken, selbst wenn der Abzug der Aufwendungen als Betriebsausgaben oder


Werbungskosten nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b, § 9 Abs. 5 EStG ausgeschlossen oder


eingeschränkt ist.


5.3 Nutzung zu eigenen Wohnzwecken


Der Steuerpflichtige muss das Wirtschaftsgut zu eigenen Wohnzwecken genutzt haben.


Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn er das Wirtschaftsgut allein, mit seinen Familien-


angehörigen oder gemeinsam mit einem Dritten bewohnt hat. Unschädlich ist, wenn der


Steuerpflichtige Teile des Wirtschaftsguts einem Dritten unentgeltlich zu Wohnzwecken


überlassen hat. Die dem Steuerpflichtigen zu eigenen Wohnzwecken verbleibenden


Räume müssen jedoch noch den Wohnungsbegriff erfüllen und ihm die Führung eines


selbständigen Haushalts ermöglichen. Ein Wirtschaftsgut wird auch dann zu eigenen


Wohnzwecken genutzt, wenn es vom Steuerpflichtigen nur zeitweise bewohnt wird, in
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der übrigen Zeit ihm jedoch als Wohnung zur Verfügung steht (z.B. Wohnung im Rah-


men einer doppelten Haushaltsführung, nicht zur Vermietung bestimmte Ferienwoh-


nung; auf die Belegenheit der Wohnung in einem Sondergebiet für Ferien- oder


Wochenendhäuser kommt es nicht an).


Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn der Steuerpflichtige das


Wirtschaftsgut einem Kind, für das er Anspruch auf Kindergeld oder einen Freibetrag


nach § 32 Abs. 6 EStG hat, unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen hat. Die unent-


geltliche Überlassung eines Wirtschaftsguts an andere - auch unterhaltsberechtigte -


Angehörige stellt keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Sinne des § 23 Abs. 1


Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG dar. Die Altenteilerwohnung in der Land- und Forstwirtschaft ist


kein vom Eigentümer zu eigenen Wohnzwecken genutztes Wirtschaftsgut.


Bewohnt ein Miteigentümer eines Zwei- oder Mehrfamilienhauses eine Wohnung allein,


liegt eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken vor, soweit er die Wohnung auf Grund


eigenen Rechts nutzt (vgl. R 164 Abs. 2 Satz 1 EStR 1999 und H 164 "Beispiele zur


Überlassung an Miteigentümer" EStH 1999).


5.4 Zeitlicher Umfang der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken


Von der Besteuerung des Veräußerungsgewinns sind Wirtschaftsgüter ausgenommen,


die ausschließlich, d.h. ununterbrochen


- vom Zeitpunkt der Anschaffung oder Fertigstellung bis zur Veräußerung zu eigenen


Wohnzwecken genutzt wurden. Für die Bestimmung des Zeitpunkts der Anschaffung


und der Veräußerung ist in diesem Zusammenhang jeweils auf den Zeitpunkt der


Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums abzustellen. Ein Leerstand vor Beginn


der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ist unschädlich, wenn er mit der beabsichtig-


ten Nutzung des Wirtschaftsguts zu eigenen Wohnzwecken in Zusammenhang steht.


Dies gilt auch für einen Leerstand zwischen Beendigung der Nutzung zu eigenen


Wohnzwecken und Veräußerung des Gebäudes, wenn der Steuerpflichtige die Ver-


äußerungsabsicht nachweist;


- im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren, d.h. in einem


zusammenhängenden Zeitraum innerhalb der letzten drei Kalenderjahre, der nicht die


vollen drei Kalenderjahre umfassen muss, zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden.


Ein Leerstand zwischen Beendigung der Selbstnutzung und Veräußerung ist
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unschädlich, wenn das Wirtschaftsgut im Jahr der Beendigung der Nutzung zu eige-


nen Wohnzwecken und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-


zwecken genutzt wurde.


Beispiel:


Eine Eigentumswohnung, die A im Jahr 1995 angeschafft und anschließend vermietet


hatte, wird nach Beendigung des Mietverhältnisses im Dezember 1998 bis zur Veräuße-


rung im Januar 2000 von ihm zu eigenen Wohnzwecken genutzt.


Da A die Wohnung im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jah-


ren zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, unterliegt ein erzielter Veräußerungsgewinn


nicht der Besteuerung. Hätte A die Eigentumswohnung im Jahr 1999 auch nur kurzfristig


zu anderen Zwecken genutzt (z.B. vorübergehende Fremdvermietung), wäre der erzielte


Veräußerungsgewinn zu versteuern.


Bei unentgeltlichem Erwerb (Gesamtrechtsnachfolge, unentgeltliche Einzelrechtsnach-


folge) ist die Nutzung des Wirtschaftsguts zu eigenen Wohnzwecken durch den Rechts-


vorgänger dem Rechtsnachfolger zuzurechnen.


Werden in das zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wirtschaftsgut innerhalb des Zehn-


jahreszeitraums bisher zu anderen Zwecken genutzte Räume einbezogen, unterliegt ein


auf diese Räume entfallender Veräußerungsgewinn nur dann nicht der Besteuerung,


wenn die bisher zu anderen Zwecken genutzten Räume in einem zusammenhängenden


Zeitraum innerhalb der letzten drei Kalenderjahre vor der Veräußerung zu eigenen


Wohnzwecken genutzt wurden.


6. Ermittlung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns (§ 23 Abs. 3 EStG)


6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten


Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG sind die


vom Steuerpflichtigen getragenen Aufwendungen im Sinne des § 255 HGB. Dazu gehö-


ren auch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten, die für das Wirtschafts-


gut aufgewendet worden sind. Werden auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten


Zuschüsse von dritter Seite geleistet, die keine Mieterzuschüsse im Sinne des R 163


Abs. 3 EStR 1999 sind, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei der Ermitt-
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lung des Veräußerungsgewinns um diese Zuschüsse zu kürzen. Eigenheimzulage und


Investitionszulage mindern die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht (§ 9 InvZulG


1999, § 16 EigZulG).


6.2 Werbungskosten


Als Werbungskosten sind die im Zusammenhang mit der Veräußerung stehenden Auf-


wendungen zu berücksichtigen, die nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten


des veräußerten Wirtschaftsguts gehören, nicht vorrangig einer anderen Einkunftsart


zuzuordnen sind und nicht wegen der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken unter das


Abzugsverbot des § 12 EStG fallen (vgl. H 169 „Werbungskosten“ EStH 1999).


6.3 Ermittlung des Veräußerungsgewinns bei einem teilweise entgeltlich oder im Wege der


Erbauseinandersetzung mit Abfindungszahlung erworbenen Grundstück


Bei der Veräußerung eines teilweise entgeltlich, teilweise unentgeltlich oder im Wege


der Erbauseinandersetzung mit Abfindungszahlung erworbenen Grundstücks berechnet


sich der Veräußerungsgewinn im Sinne des § 23 Abs. 3 EStG für den entgeltlich erwor-


benen Teil durch Gegenüberstellung des anteiligen Veräußerungserlöses zu den tat-


sächlichen Anschaffungskosten. Der anteilige Veräußerungserlös bestimmt sich nach


dem Verhältnis der aufgewendeten Anschaffungskosten zum Verkehrswert des Grund-


stücks im Zeitpunkt des Erwerbs (vgl. BMF-Schreiben vom 11.1.1993 - BStBl I S. 62,


Rz. 28, und BMF-Schreiben vom 13.1.1993 - BStBl I S. 80, Rz. 23). Die Werbungskos-


ten sind, soweit sie nicht eindeutig dem entgeltlichen oder unentgeltlichen Teil zugeord-


net werden können, im Verhältnis des Entgelts (ohne Anschaffungsnebenkosten) zum


Verkehrswert des Grundstücks im Zeitpunkt des Erwerbs aufzuteilen (BFH-Urteile vom


24.3.1993 - BStBl II S. 704 und vom 1.10.1997 - BStBl 1998 II S. 247).


Wird ein teilweise entgeltlich oder im Wege der Erbauseinandersetzung gegen Abfin-


dungszahlung erworbenes Grundstück während der Zehnjahresfrist nach Anschaffung


bebaut und veräußert, ist der auf das Gebäude entfallende Teil des Veräußerungserlö-


ses in die Berechung des Veräußerungsgewinns einzubeziehen, soweit das Grundstück


als entgeltlich erworben gilt.
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Beispiel:


A erwirbt im Jahr 1995 im Wege der vorweggenommenen Erbfolge von B ein unbebau-


tes Grundstück mit einem gemeinen Wert von 200.000 DM für eine Gegenleistung von


50.000 DM. B hatte das Grundstück im Jahr 1982 erworben. Im Jahr 1999 wird das


Grundstück mit einem Zweifamilienhaus mit Herstellungskosten von 400.000 DM bebaut


und unmittelbar nach Fertigstellung des Gebäudes zu einem Kaufpreis von 800.000 DM


veräußert. Von diesem Kaufpreis entfallen nach dem Verhältnis der Verkehrswerte


280.000 DM auf das Grundstück und 520.000 DM auf das Gebäude.


Das Grundstück gilt zu einem Viertel (50.000 DM zu 200.000 DM) als entgeltlich erwor-


ben. Der für das Grundstück erzielte Veräußerungserlös ist somit ebenfalls zu einem


Viertel in die Berechnung des Veräußerungsgewinns im Sinne des § 23 Abs. 3 EStG


einzubeziehen. Der auf das Gebäude entfallende Teil des Veräußerungserlöses geht im


selben Verhältnis in die Ermittlung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns ein.


¼ des Veräußerungserlöses Grundstück 70.000 DM


abzüglich Anschaffungskosten Grundstück ./. 50.000 DM 20.000 DM


¼ des Veräußerungserlöses Gebäude 130.000 DM


abzüglich ¼ der Herstellungskosten Gebäude 100.000 DM 30.000 DM


steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 50.000 DM


6.4 Ermittlung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns bei teilweise zu eigenen Wohn-


zwecken, teilweise zu anderen Zwecken genutzten Gebäuden


Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Veräußerungspreis des gesamten


Gebäudes sind auf den zu eigenen Wohnzwecken und auf den zu anderen Zwecken


genutzten Gebäudeteil aufzuteilen. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Nutzfläche


des zu anderen Zwecken genutzten Gebäudeteils zur Nutzfläche des gesamten Gebäu-


des maßgebend, es sei denn, die Aufteilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen führt


zu einem unangemessenen Ergebnis. Die Nutzfläche ist in sinngemäßer Anwendung


der §§ 43 und 44 der Zweiten Berechnungsverordnung zu ermitteln. Für die Aufteilung


der Anschaffungskosten und des Veräußerungspreises des Grund und Bodens, der zu


dem zu anderen Zwecken genutzten Gebäudeteil gehört, ist das Verhältnis der Nutzflä-


che des zu anderen Zwecken genutzten Gebäudeteils zur Nutzfläche des gesamten


Gebäudes maßgebend.
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Beispiel:


A hat im Jahr 1993 ein unbebautes Grundstück für 220.000 DM angeschafft. Im Jahr


1996 stellt er darauf ein Zweifamilienhaus für 900.000 DM fertig. Eine Wohnung wird von


ihm zu eigenen Wohnzwecken genutzt, die andere hat er vermietet. Beide Wohnungen


haben eine Nutzfläche von jeweils 150 qm. Im Jahr 1999 veräußert A das Grundstück


für 1,6 Mio. DM. Von dem Veräußerungspreis entfallen 1,2 Mio. DM auf das Gebäude


und 400.000 DM auf den Grund und Boden.


Ermittlung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns:


Verhältnis der Nutzfläche des vermieteten Gebäudeteils zur Gesamtnutzfläche des


Gebäudes 150 qm : 300 qm.


Gebäude:


Veräußerungspreis 1.200.000 DM


Herstellungskosten   900.000 DM


Veräußerungsgewinn 300.000 DM davon entfallen auf den vermieteten


Gebäudeteil 50 v.H. = 150.000 DM


Grund und Boden:


Veräußerungspreis 400.000 DM


Anschaffungskosten 220.000 DM


Veräußerungsgewinn 180.000 DM davon entfallen auf den vermieteten


Gebäudeteil 50 v.H. =  90.000 DM


steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 240.000 DM


A hat einen Veräußerungsgewinn von 240.000 DM zu versteuern. Der auf die eigen-


genutzte Wohnung einschließlich des dazu gehörenden Grund und Bodens entfallende


Gewinn von 240.000 DM unterliegt nicht der Besteuerung.
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6.5 Ermittlung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns bei Entnahme des Grundstücks


aus einem Betriebsvermögen (§ 23 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3 EStG)


Wird ein Grundstück veräußert, das vorher aus einem Betriebsvermögen in das Privat-


vermögen überführt worden ist, tritt an die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungs-


kosten der Wert, mit dem das Grundstück bei der Überführung angesetzt worden ist


(§ 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Entsprechendes gilt für den Fall, in


dem das Grundstück anlässlich der Betriebsaufgabe in das Privatvermögen überführt


worden ist (§ 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG). Sätze 1 und 2 gelten


auch, wenn bei einer vorangegangenen Überführung des Grundstücks in das Privatver-


mögen der Entnahmegewinn nicht zur Einkommensteuer herangezogen worden ist


(§ 16 Abs. 4, §§ 14, 14a, § 18 Abs. 3 EStG).


Bleibt bei der Überführung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen der Entnahme-


gewinn kraft gesetzlicher Regelung bei der Besteuerung außer Ansatz, tritt an die Stelle


der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Buchwert des Wirtschaftsguts im Zeit-


punkt der Entnahme. Bei einer Überführung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermö-


gen vor dem 1. Januar 1999 ist in diesen Fällen aus Billigkeitsgründen Rz. 33 anzuwen-


den.


Beispiel 1:


A errichtet im Jahr 2000 auf einem zum Betriebsvermögen seines landwirtschaftlichen


Betriebs gehörenden Grundstück ein Gebäude, das als Altenteilerwohnung genutzt wer-


den soll. Das Gebäude ist im Januar 2002 fertig gestellt. Der Entnahmegewinn beim


Grund und Boden bleibt nach § 13 Abs. 5 EStG bei der Besteuerung außer Ansatz.


Nach dem Tod des Altenteilers wird das Gebäude mit dem dazugehörenden Grund und


Boden zum 31. Dezember 2004 veräußert.


Gebäude    Grund und Boden


Buchwert im Zeitpunkt der Entnahme 10.000 DM


Herstellungskosten des Gebäudes 300.000 DM


Veräußerungserlös zum 31.12.2004 400.000 DM 100.000 DM


steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 100.000 DM  90.000 DM
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Beispiel 2:


Eine ehemals zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehörende


Wohnung des Betriebsinhabers wurde zusammen mit dem dazugehörenden Grund und


Boden zum 31. Dezember 1995 in das Privatvermögen überführt. Der Entnahmegewinn


war nach § 52 Abs. 15 Satz 7 EStG in der für den Veranlagungszeitraum der Entnahme


anzuwendenden Fassung steuerbefreit. Die Wohnung war seit dem 1. Juli 1996 ver-


mietet. Am 1. August 2000 wurde die Wohnung veräußert.


Gebäude    Grund und Boden


Buchwert im Zeitpunkt der Entnahme 20.000 DM 10.000 DM


Steuerfreier Entnahmegewinn 60.000 DM 40.000 DM


Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme 80.000 DM  50.000 DM


AfA für den Zeitraum 1.7.1996 bis 31.7.2000


(berechnet nach den ursprünglichen


Anschaffungskosten) - 5.000 DM


75.000 DM


Veräußerungserlös zum 1.8.2000 78.000 DM 52.000 DM


steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn  3.000 DM  2.000 DM


6.6 Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns bei Einlage des Grundstücks in das


Betriebsvermögen (§ 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 Satz 2 EStG)


Wird das Grundstück in das Betriebsvermögen eingelegt und innerhalb der Zehnjahres-


frist seit Anschaffung veräußert, tritt bei der Ermittlung des Gewinns oder des Verlustes


aus dem privaten Veräußerungsgeschäft an die Stelle des Veräußerungspreises der


Wert, mit dem die Einlage angesetzt wurde. Wurde das Grundstück wieder ins Privat-


vermögen überführt und innerhalb von zehn Jahren nach der ursprünglichen Anschaf-


fung veräußert, sind bei der Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns die


ursprünglichen Anschaffungskosten zu Grunde zu legen. Dieser Veräußerungsgewinn


ist um den im Betriebsvermögen zu erfassenden Gewinn zu korrigieren. Wurde das


Grundstück nach mehr als zehn Jahren seit der ursprünglichen Anschaffung, aber


innerhalb von zehn Jahren nach der Überführung ins Privatvermögen veräußert, ist bei


der Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns der bei der Überführung angesetzte


Wert zu Grunde zu legen.
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Beispiel:


A hat am 2. Januar 1993 ein unbebautes Grundstück für 100.000 DM angeschafft. Im


Jahr 1997 legt er es in sein Einzelunternehmen zum Teilwert von 150.000 DM ein und


entnimmt es wieder am 3. März 2000. Der Teilwert zum Zeitpunkt der Entnahme beträgt


200.000 DM.


Veräußert A das Grundstück vor dem 3. Januar 2003 für 230.000 DM, ermittelt sich der


private Veräußerungsgewinn wie folgt:


Veräußerungserlös 230.000 DM


abzgl. Anschaffungskosten 100.000 DM


Veräußerungsgewinn (§ 23 Abs. 1 Satz 1 EStG) 130.000 DM


Teilwert Entnahme 200.000 DM


abzgl. Teilwert Einlage 150.000 DM


abzuziehender Entnahmegewinn im Betriebsvermögen  50.000 DM


privater Veräußerungsgewinn 80.000 DM


Wird das Grundstück nach dem 2. Januar 2003 und vor dem 4. März 2010 veräußert,


unterliegt der Veräußerungsgewinn auf der Grundlage des bei der Entnahme angesetz-


ten Werts wie folgt der Besteuerung nach § 23 EStG:


Veräußerungserlös 230.000 DM


abzgl. Entnahmewert (§ 23 Abs. 3 Satz 3 EStG) 200.000 DM


privater Veräußerungsgewinn  30.000 DM


Der private Veräußerungsgewinn bei Einlage in das Betriebsvermögen und anschlie-


ßender Veräußerung des Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen ist in dem Kalen-


derjahr anzusetzen, in dem der Veräußerungspreis zufließt. Fließt der Veräußerungs-


preis in Teilbeträgen über mehrere Kalenderjahre zu, ist der Veräußerungsgewinn erst


zu berücksichtigen, wenn die Summe der gezahlten Teilbeträge die ggf. um die Abset-


zungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderabschreibungen geminderten


Anschaffungs- oder Herstellungskosten des veräußerten Wirtschaftsguts übersteigt.


In den Fällen der Rz. 4 Nr. 2 bis 5 gilt der Veräußerungspreis in dem Zeitpunkt als zuge-


flossen, in dem die dort genannten, der Veräußerung aus dem Betriebsvermögen


gleichgestellten Sachverhalte verwirklicht werden. Bei der verdeckten Einlage eines
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Wirtschaftsguts in eine Kapitalgesellschaft ist der private Veräußerungsgewinn im


Kalenderjahr der verdeckten Einlage zu erfassen.


6.7 Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten um Absetzungen für Abnutzung,


erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen (§ 23 Abs. 3 Satz 4 EStG)


Bei Veräußerungsgeschäften, bei denen der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut nach


dem 31. Juli 1995 angeschafft oder in das Privatvermögen überführt und veräußert hat,


mindern sich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um Absetzungen für Abnut-


zung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlung


der Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 EStG abgezogen worden sind. Als


Zeitpunkt der Anschaffung gilt der Zeitpunkt des Abschlusses des obligatorischen Ver-


trags oder des gleichstehenden Rechtsakts. Bei Veräußerung eines vom Steuerpflichti-


gen errichteten Wirtschaftsguts mindern sich die Herstellungskosten um Absetzungen


für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, wenn der Steuer-


pflichtige das Wirtschaftsgut nach dem 31. Dezember 1998 fertig stellt und veräußert.


Beispiel:


A errichtet ab dem Jahr 1998 ein zur Vermietung zu Wohnzwecken bestimmtes


Gebäude auf einem in 1996 angeschafften Grundstück in Dresden. Das Gebäude mit


Herstellungskosten von 800.000 DM wird im Jahr 1999 fertig gestellt. Bis zum 31.


Dezember 1998 sind Teilherstellungskosten in Höhe von 600.000 DM entstanden, für


die A 150.000 DM Sonderabschreibungen nach § 4 Abs. 2 FördG für den Veranla-


gungszeitraum 1998 in Anspruch nimmt. Das Gebäude wird unmittelbar nach Fertig-


stellung veräußert. A kann den Nachweis der Einkunftserzielungsabsicht erbringen.


Da das Wirtschaftsgut nach dem 31. Dezember 1998 fertig gestellt worden ist, sind die


Herstellungskosten bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns um die in Anspruch


genommenen Sonderabschreibungen in Höhe von 150.000 DM zu mindern.


Nutzt der Steuerpflichtige einen Raum zu betrieblichen oder beruflichen Zwecken (häus-


liches Arbeitszimmer), sind die anteiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten um


den auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden Teil der Absetzungen für Abnutzung,


der erhöhten Absetzungen und der Sonderabschreibungen zu kürzen. Die anteiligen


Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind nicht zu kürzen, wenn der Abzug der Auf-
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wendungen nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b, § 9 Abs. 5 EStG ausgeschlossen ist. Aus


Vereinfachungsgründen gilt dies auch, wenn der Abzug der Betriebsausgaben oder


Werbungskosten auf 2.400 DM begrenzt ist.


Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind nicht um die Abzugsbeträge nach den


§§ 10e, 10f, 10g und 10h EStG oder § 7 FördG, die Eigenheimzulage und die Investi-


tionszulage nach dem InvZulG 1999 zu kürzen.


7. Verlustverrechnung (§ 23 Abs. 3 Satz 8 und 9 EStG)


Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten ist der Gesamtgewinn aus privaten Ver-


äußerungsgeschäften für jeden Ehegatten zunächst getrennt zu ermitteln. Dabei ist für


den Gewinn jedes Ehegatten die Freigrenze von 1.000 DM nach § 23 Abs. 3 Satz 6


EStG gesondert zu berücksichtigen. Die ggf. von einem Ehegatten nicht ausgeschöpfte


Freigrenze kann nicht beim anderen Ehegatten berücksichtigt werden. Verluste aus pri-


vaten Veräußerungsgeschäften des einen Ehegatten sind mit Gewinnen des anderen


Ehegatten aus privaten Veräußerungsgeschäften auszugleichen (vgl. BFH-Urteil vom


6.7.1989 - BStBl II S. 787). Ein Ausgleich ist nicht vorzunehmen, wenn der erzielte


Gesamtgewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften des anderen Ehegatten steuerfrei


bleibt, weil er im Kalenderjahr weniger als 1.000 DM betragen hat.


Nicht im Entstehungsjahr mit Veräußerungsgewinnen ausgeglichene Veräußerungsver-


luste der Jahre ab 1999 sind nach Maßgabe des § 10d EStG rück- und vortragsfähig.


Sie mindern in den Rück- oder Vortragsjahren erzielte private Veräußerungsgewinne im


Sinne des § 23 EStG, soweit diese in die Ermittlung der Summe der Einkünfte einge-


gangen sind oder eingehen würden (§ 23 Abs. 3 Satz 9 EStG). Bei der Zusammenver-


anlagung von Ehegatten ist der Verlustabzug nach Maßgabe des § 10d Abs. 1 und 2


EStG zunächst getrennt für jeden Ehegatten und anschließend zwischen den Ehegatten


durchzuführen. Der am Schluss eines Veranlagungszeitraums verbleibende Verlustvor-


trag ist gesondert festzustellen (§ 23 Abs. 3 Satz 9, nach Maßgabe des § 10d Abs. 4


Satz 1 EStG).


Für Veräußerungsverluste aus den Veranlagungszeiträumen vor 1999 ist § 23 Abs. 3


Satz 9 EStG nicht anzuwenden. Sie dürfen nur mit Veräußerungsgewinnen desselben


Kalenderjahres ausgeglichen und nicht nach § 10d EStG abgezogen werden.


40


41


42


43







- 20 -


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht werden (Zuordnung


EStG-Kartei NRW: § 23 EStG).


Im Auftrag
Sarrazin
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Urteil vom 05. September 2019, V R 57/17 
Veräußerung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt


ECLI:DE:BFH:2019:U.050919.VR57.17.0


BFH V. Senat


UStG § 4 Nr 8 Buchst c , UStG § 10 Abs 1 , UStG § 25a , EGRL 112/2006 Art 135 Abs 1 Buchst d , FGO § 118 Abs 2 , UStAE 
Abschn 4.8.4 Abs 1 , UStG VZ 2007 


vorgehend FG München, 27. September 2017, Az: 3 K 3438/14


Leitsätze


Die Veräußerung von "gebrauchten" Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt ist als Umsatz im Geschäft mit 
Forderungen nach § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG von der Umsatzsteuer befreit.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts München vom 27.09.2017 - 3 K 3438/14 sowie die 
Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 19.12.2014 aufgehoben und die Umsatzsteuer unter Abänderung des 
Umsatzsteuerbescheids 2007 vom 28.03.2014 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 19.12.2014 auf 792.310,59 € 
festgesetzt.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob Umsätze aus der entgeltlichen Übertragung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt 
steuerbar sind und in diesem Falle unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 8 Buchst. c des Umsatzsteuergesetzes in der 
im Streitjahr (2007) geltenden Fassung (UStG) fallen.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. 
Gegenstand des Unternehmens ist u.a. der Erwerb und die Verwertung bestehender Kapitallebens- und 
Rentenversicherungen sowie die Erbringung von Verwaltungs- und Serviceleistungen im Zusammenhang mit der 
Verwaltung von Kapitallebensversicherungen.


3 Im Streitjahr erwarb die Klägerin Kapitallebensversicherungen von Privatpersonen (Versicherungsnehmern) zu einem 
Betrag, der unter der eingezahlten Summe, aber über dem Rückkaufswert der jeweiligen Versicherung lag. 
Zivilrechtlich wurde der Erwerb in einer dinglichen oder einer schuldrechtlichen Variante abgewickelt:


4 Bei Zustimmung des jeweiligen Versicherers erfolgte eine Vertragsübertragung oder eine Vertragsübernahme, sodass 
die Klägerin mit Ausnahme des nach wie vor versicherten Risikos (Leben des Versicherungsnehmers) an die Stelle des 
Versicherungsnehmers trat (dingliche Variante). Soweit eine Zustimmung des Versicherers nicht zu erlangen war, 
erfolgte der Erwerb durch Abtretung sämtlicher Ansprüche aus den Versicherungsverträgen im Wege einer 
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Treuhänderschaft; hierbei trat die Klägerin nur im Innenverhältnis zum Versicherungsnehmer in die vertraglichen 
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein, während sich dieser verpflichtete, seine 
versicherungsvertraglichen Rechte treuhänderisch für die Klägerin auszuüben (schuldrechtliche Variante).


5 Im Anschluss an die Übernahme gestaltete die Klägerin die Versicherungsverträge derart um, dass diese für die 
Restlaufzeit möglichst gleichförmig weiterliefen. Dabei kündigte sie Versicherungsbestandteile, die für die 
Ablaufleistung unerheblich waren, insbesondere Zusatzversicherungen (z.B. Berufsunfähigkeits- oder 
Unfallzusatzversicherungen). Außerdem wurden die Verträge entweder auf jährliche Zahlungsweise um- oder 
beitragsfrei gestellt, je nachdem, ob sich weitere Beitragszahlungen im Hinblick auf die Erhöhung der Ablaufleistung 
rentierten.


6 Anschließend veräußerte die Klägerin ihre Rechte an den modifizierten Kapitallebensversicherungen auf der Basis von 
zuvor getroffenen Rahmenvereinbarungen an Fondsgesellschaften. Auch dies erfolgte entweder durch 
Vertragsübernahme oder durch Abtretung.


7 Bei einer Vertragsübernahme wurde der Erwerber Vertragspartei des Versicherers. Hierfür übertrug die Klägerin zu 
einem bestimmten Stichtag alle gegenwärtigen und künftigen Rechte, Ansprüche und Pflichten aus der 
Lebensversicherung (vor allem das Recht, Leistungen in Form von Versicherungsleistungen, Zinsen, Boni, 
Gewinnanteile, Rückkaufswerte, Prämienrückzahlungen und Beitragserstattungen zu empfangen) sowie die Pflicht zur 
Beitragszahlung auf den jeweiligen Erwerber.


8 Im Falle einer Abtretung, bei der die Klägerin Versicherungsnehmerin geworden war, der Erwerber aber noch nicht die 
Stellung eines Versicherungsnehmers hatte, wurde die Klägerin Treuhänder des Erwerbers. Soweit die Klägerin nicht 
Versicherungsnehmer war und mit dem ursprünglichen Versicherungsnehmer eine Treuhandvereinbarung getroffen 
hatte, wurde eine Untertreuhandvereinbarung zwischen dem Erwerber und der Klägerin vereinbart. Nach der 
Treuhandvereinbarung hatte die Klägerin ab dem maßgebenden Stichtag die noch bestehenden Rechte und Pflichten 
aus der Kapitallebensversicherung als Treuhänder für den Erwerber als Treugeber wahrzunehmen und auszuüben 
sowie die sich darauf beziehenden Weisungen des Erwerbers zu befolgen.


9 In der Umsatzsteuererklärung des Streitjahres behandelte die Klägerin die Umsätze aus der entgeltlichen Übertragung 
von Kapitallebensversicherungen an Fondsgesellschaften als nach § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG steuerfrei. Der Beklagte 
und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) hingegen ging --im Anschluss an eine Außenprüfung (Bericht vom 
04.10.2013)-- und unter Berufung auf ein unveröffentlichtes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
11.10.2010 - IV D 3 -S 7160- c/07/10001, DOK 2010/0787525) davon aus, dass es sich bei der Veräußerung von 
Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt um einheitliche steuerpflichtige Leistungen handele, da die 
Übertragung der Forderungen lediglich das Mittel darstelle, um die durch das Vertragswerk bestimmte Hauptleistung 
optimal in Anspruch nehmen zu können.


10 Den Einspruch gegen den geänderten Umsatzsteuerbescheid vom 09.12.2014 wies das FA durch 
Einspruchsentscheidung vom 19.12.2014 als unbegründet zurück, die dagegen erhobene Klage vor dem 
Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg.


11 Nach dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 1981 veröffentlichten Urteil handelt es sich bei der 
Übertragung von Kapitallebensversicherungen um steuerbare sonstige Leistungen, die nicht gemäß § 4 Nr. 8 
Buchst. c UStG steuerfrei sind, da keine Umsätze im Geschäft mit Forderungen vorlägen. Zwar diene der Handel mit 
Lebensversicherungsverträgen im Wesentlichen der Übertragung des Anspruchs auf die Ablaufleistung und damit der 
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Übertragung einer zukünftigen Geldforderung, die Übertragung der Forderung bzw. des Anspruchs gegen die 
Versicherer sei aber nicht die Hauptleistung. Das Wesen der fraglichen Umsätze werde insbesondere von der Pflicht 
zur Beitragszahlung bestimmt. Es seien nicht nur Forderungen übertragen worden, sondern bestehende 
Kapitallebensversicherungen mit einem versicherungstypischen Risiko. Der wirtschaftliche Zweck und das Interesse 
der Erwerber seien daher nicht auf die bloße Übertragung der Ansprüche bzw. Guthaben aus den bestehenden 
Versicherungsverträgen gerichtet, sondern auf die Übertragung der bestehenden Verträge in ihrer Gesamtheit. Dabei 
stelle die Übertragung der Forderung nur einen wesentlichen, aber nicht allein charakterbestimmenden Teil einer 
aus mehreren Teilen bestehenden Hauptleistung dar.


12 Die streitgegenständlichen Veräußerungen erfüllten auch nicht den Zweck der Befreiung von Finanzgeschäften nach 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL). Dieser liege u.a. darin, die Schwierigkeiten zu vermeiden, die mit der 
Bestimmung der Bemessungsgrundlage verbunden seien, zudem solle eine Erhöhung der Kosten von 
Verbraucherkrediten vermieden werden. Die Veräußerung von bereits abgeschlossenen 
Lebensversicherungsverträgen habe jedoch keine Auswirkung auf die Abschlusskosten einer Lebensversicherung für 
den Verbraucher, auch gebe es keine Schwierigkeiten mit der Bestimmung der Bemessungsgrundlage.


13 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen sowie formellen Rechts und trägt zur Begründung im 
Wesentlichen vor: Die Veräußerung der Ansprüche aus den Kapitallebensversicherungen sei nicht steuerbar, 
jedenfalls aber als Geschäft mit Forderungen gemäß § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG steuerfrei. Hilfsweise sei die 
Bemessungsgrundlage auf der Grundlage der erzielten Marge zu ermitteln bzw. die Differenzbesteuerung nach § 25a 
UStG anzuwenden.


14 Der wirtschaftliche Gehalt der Geschäftsbeziehung zwischen Klägerin und Zweiterwerbern beschränke sich auf die 
Veräußerung von Geldforderungen, sodass dem Forderungserwerber schon kein verbrauchsfähiger Vorteil 
zugewendet werde.


15 Die Veräußerung der Ansprüche aus Kapitallebensversicherungen sei jedenfalls als Umsatz im Geschäft mit 
Forderungen steuerfrei. Entgegen der Auffassung des FG liege das charakterbestimmende Merkmal in der Abtretung 
einer Geldforderung auf die Ablaufleistung zuzüglich Überschussbeteiligung. Der wirtschaftliche Zweck und das 
Interesse des Erwerbers seien auf die Übertragung der Ansprüche bzw. Guthaben aus den bestehenden 
Kapitalanteilen der Versicherungsverträge gerichtet und nicht auf die Übertragung der bestehenden Verträge in ihrer 
Gesamtheit. Die Kapitallebensversicherung sei Bestandteil der privaten Vermögens- und Vorsorgeplanung. Auch aus 
Sicht der Klägerin und der Zweiterwerber sei die Entscheidung des Erwerbs ausschließlich durch ihr Anlageinteresse 
motiviert. Bei den Zweiterwerbern handele es sich um Finanzinvestoren, für die der Erwerb eine reine Kapitalanlage 
darstelle. Der Übergang weiterer Rechte (wie das Recht auf Beitragsfreistellung) sei hingegen von untergeordneter 
Bedeutung und diene allein der Optimierung der Anlagerendite.


16 Soweit das FG davon ausgehe, dass das Wesen der Umsätze auch vom Übergang sonstiger Rechte und Pflichten 
bestimmt werde, verkenne es, dass die Klägerin neben der Abtretung des Anspruchs auf die Ablaufleistung keine 
weitere selbständige Leistung erbringe. Insbesondere stelle die Übertragung der Pflicht zur Beitragszahlung keine 
Leistung des Übertragenden dar, es handele sich allenfalls um die Übernahme einer Verpflichtung durch den 
Erwerber und damit um eine Gegenleistung des Erwerbers.


17 Anders als in der Rechtssache Swiss Re (Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union --EuGH-- vom 22.10.2009 - 
C-242/08, EU:C:2009:647) gehe es vorliegend um die Übertragung einer Geldforderung gegen eine Versicherung und 
nicht um die Übernahme von Versicherungsrisiken durch eine (andere) Versicherung. Soweit das FG im Rahmen der 
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Gesamtbetrachtung von weiteren Leistungen der Klägerin ausgehe, beruhe dies auf einer fehlerhaften Beurteilung 
der vermeintlichen Leistungen.


18 Bei der Übertragung der Ansprüche auf Ablaufleistung handele es sich um einen Finanzumsatz i.S. von § 4 Nr. 8 
Buchst. c UStG. Die Abtretung des Anspruchs auf die Ablaufleistung bilde im Großen und Ganzen ein eigenständiges 
Ganzes und erfülle die spezifischen und wesentlichen Funktionen eines Geschäfts mit Forderungen, da durch die 
Übertragung zumindest in Bezug auf die Bezugsberechtigung eine Änderung der rechtlichen und finanziellen 
Situation herbeigeführt werde.


19 Eine Steuerbefreiung der streitgegenständlichen Umsätze werde auch vom Zweck der Steuerbefreiung gedeckt. Im 
Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Übertragungen ergäben sich erhebliche Probleme bei der 
Bestimmung der Bemessungsgrundlage, was durch die umfangreichen Ausführungen im Urteil des FG belegt werde.


Die Klägerin beantragt,


das Urteil des FG vom 27.09.2017 - 3 K 3438/14 aufzuheben und die Umsatzsteuer 2007 unter Aufhebung der 
Einspruchsentscheidung vom 19.12.2014 und Abänderung des Umsatzsteuerbescheids 2007 vom 09.12.2014 
auf 792.310,59 € festzusetzen,


hilfsweise,


die Umsatzsteuer auf der Grundlage einer Bemessungsgrundlage für die streitgegenständlichen Umsätze in 
Höhe der von der Klägerin erzielten Gewinnmarge von 4,8 % festzusetzen und die Berechnung der 
festzusetzenden Umsatzsteuer dem FA zu übertragen.


Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


22 Das FA verteidigt die angefochtene Vorentscheidung und bringt ergänzend vor: Das Urteil entspreche den im EuGH-
Urteil Swiss Re (EU:C:2009:647) aufgestellten Rechtsgrundsätzen, wonach es sich bei der entgeltlichen Übertragung 
eines Bestands von Lebensrückversicherungsverträgen um eine einheitliche, nicht steuerbefreite Dienstleistung 
handele.


23 Entgegen der Auffassung der Klägerin liege eine steuerbare Leistung vor. Aus der zitierten Rechtsprechung ergebe 
sich nicht, dass die Übertragungen von Bargeld bzw. Forderungen gegen Bargeld mangels Zuwendung eines 
verbrauchbaren Vorteils nicht steuerbar seien. So habe der Bundesfinanzhof (BFH) im Urteil vom 19.05.2010 - 
XI R 6/09 (BFHE 230, 473, BStBl II 2011, 831) den Sortenwechsel gegen Entgelt als steuerbare sonstige Leistung 
beurteilt. Einer Steuerbarkeit stehe nicht entgegen, dass der Vertragspartner Bargeld gegen Bargeld erhalte. 
Ausschlaggebend sei, dass die Leistung des An- und Verkaufs von in- und ausländischen Banknoten und Münzen 
gegen Entgelt erfolge und damit eine wirtschaftliche Leistung erbracht werde.


24 Der Klägerin könne nicht darin gefolgt werden, dass es sich bei der Zweitveräußerung der angepassten 
Kapitallebensversicherungen um einen steuerfreien Umsatz mit Forderungen handele. Den Erwerbern seien 
Kapitallebensversicherungen in Gänze und nicht lediglich der Anspruch auf die Ablaufleistung übertragen worden. 
Die Übertragung der Kapitallebensversicherungen könne nicht auf die Übertragung einer zukünftigen Geldforderung 
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reduziert werden. Es handele sich um eine einheitliche Leistung, die nicht künstlich in eine Übertragung der 
Forderung und eine Übertragung der sonstigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag aufgespaltet werden könne. 
Die Übertragung des Anspruchs auf die Ablaufleistung stelle keine Hauptleistung dar, die der Leistung das Gepräge 
gebe, da dies dem Charakter des übertragenen Versicherungsvertrags widerspreche.


Entscheidungsgründe


II.


25 A. Der erkennende Senat konnte nach Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs des FA gegen den Richter am BFH X 
durch Beschluss vom 21.08.2019 (V R 57/17) in seiner sich aus dem senatsinternen Geschäftsverteilungsplan 
vorgesehenen Besetzung entscheiden.


26 B. Die Revision der Klägerin ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und der Klage stattzugeben (§ 126 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Der Senat kann dabei offenlassen, ob die Veräußerung von 
Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt steuerbar ist, da es sich hierbei jedenfalls --entgegen der 
Auffassung des FG-- um steuerfreie Umsätze im Geschäft mit Forderungen (§ 4 Nr. 8 Buchst. c UStG) handelt.


27 1. Die Veräußerung der Kapitallebensversicherungen ist nach § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG steuerfrei. Das FG geht zwar zu 
Recht von einheitlichen Leistungen aus, berücksichtigt aber nicht, dass beim Handel mit 
Kapitallebensversicherungen die Übertragung der (zukünftigen) Geldforderung die Hauptleistung darstellt, während 
die Übertragung der weiteren Rechte und Pflichten als Nebenleistung zu qualifizieren ist, die das Schicksal der 
Hauptleistung (Steuerfreiheit) teilt.


28 a) Mit der Veräußerung ihrer Rechte und Pflichten an den von ihr erworbenen und vertraglich angepassten 
Kapitallebensversicherungen erbrachte die Klägerin --wovon auch das FG zu Recht ausgeht-- eine einheitliche 
sonstige Leistung. Denn bei wirtschaftlicher Betrachtung können die streitgegenständlichen Umsätze nicht künstlich 
in zwei Leistungen (Übernahme von Verbindlichkeiten i.S. von Art. 135 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL und Umsätze im 
Geschäft mit Forderungen i.S. von Art. 135 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL) aufgespalten werden.


29 aa) Nach der Rechtsprechung des EuGH, der sich der BFH angeschlossen hat, ist in der Regel jede Lieferung oder 
Dienstleistung als eigene, selbständige Leistung zu betrachten. Bei einem Umsatz, der ein Bündel von 
Einzelleistungen und Handlungen umfasst, ist aber im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu bestimmen, ob zwei 
oder mehr getrennte Umsätze vorliegen oder ein einheitlicher Umsatz. Dabei sind unter Berücksichtigung eines 
Durchschnittsverbrauchers die charakteristischen Merkmale des Umsatzes zu ermitteln. Insoweit darf einerseits eine 
wirtschaftlich einheitliche Leistung nicht künstlich aufgespalten werden. Andererseits sind mehrere formal getrennt 
erbrachte Einzelumsätze als einheitlicher Umsatz anzusehen, wenn sie nicht selbständig sind.


30 bb) Ein einheitlicher Umsatz wird nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und des BFH für zwei Fallgruppen 
bejaht.


31 (1) Zum einen liegt eine einheitliche Leistung vor, wenn eine oder mehrere Einzelleistungen eine Hauptleistung 
bilden und die andere Einzelleistung oder die anderen Einzelleistungen eine oder mehrere Nebenleistungen bilden, 
die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen. Eine Leistung ist insbesondere dann Neben- und nicht 
Hauptleistung, wenn sie für die Kundschaft keinen eigenen Zweck, sondern das Mittel darstellt, um die 
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Hauptleistung des Leistungserbringers unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen (vgl. z.B. EuGH-Urteile 
Bog u.a. vom 10.03.2011 - C-497/09, EU:C:2011:135, BStBl II 2013, 256, Rz 54, m.w.N.; Stadion Amsterdam vom 
18.01.2018 - C-463/16, EU:C:2018:22, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2018, 246, Rz 23; BFH-Urteil vom 10.01.2013 - 
V R 31/10, BFHE 240, 380, BStBl II 2013, 352, unter II.1.a bb, Rz 19 ff.).


32 (2) Zum anderen kann sich eine einheitliche Leistung daraus ergeben, dass zwei oder mehrere Handlungen oder 
Einzelleistungen des Steuerpflichtigen für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv einen 
einzigen untrennbaren wirtschaftlichen Vorgang bilden, dessen Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre (vgl. z.B. EuGH-
Urteile Bog u.a., EU:C:2011:135, BStBl II 2013, 256, Rz 53, m.w.N.; Stadion Amsterdam, EU:C:2018:22, DStR 2018, 
246, Rz 22; EuGH-Beschluss Purple Parking Ltd. und Airpark Services Ltd. vom 19.01.2012 - C-117/11, EU:C:2012:29, 
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2012, 674, Rz 29; EuGH-Urteil Deutsche Bank AG vom 19.07.2012 - C-
44/11, EU:C:2012:484, BStBl II 2012, 945, Rz 21).


33 b) Soweit das FG darüber hinaus die Gesamtumstände des Streitfalls dahingehend gewürdigt hat, dass die 
Übertragung der Forderung bzw. des Anspruchs gegen die Versicherer nicht die Hauptleistung darstellt, hat es bei 
seiner Würdigung die Interessenlage der Beteiligten nicht berücksichtigt. Der Senat ist daher an diese Würdigung 
nicht gebunden.


34 aa) Zwar stellt die Beurteilung, ob eine einheitliche Leistung vorliegt, im Wesentlichen das Ergebnis einer 
tatsächlichen Würdigung durch das FG dar, an die der BFH grundsätzlich gebunden ist (§ 118 Abs. 2 FGO). Nach 
ständiger Rechtsprechung hat der BFH aber im Rahmen der revisionsrechtlichen Nachprüfung der Auslegung von 
Verträgen durch das FG auch nachzuprüfen, ob das FG die für die Auslegung bedeutsamen Begleitumstände, 
insbesondere die Interessenlage der Beteiligten, erforscht und zutreffend gewürdigt hat (BFH-Urteile vom 
10.02.2010 - XI R 49/07, BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 33, zur Garantiezusage; in BFHE 240, 380, BStBl II 
2013, 352, Rz 35, zur Dinner-Show, sowie vom 13. 11.2013 - XI R 24/11, BFHE 243, 471, BStBl II 2017, 1147, Rz 44 
a.E.). Dies gilt ebenso für die Frage, ob das FG bei der Prüfung der Steuerfreiheit einer einheitlichen Leistung den 
Hauptbestandteil oder den dominierenden Bestandteil zutreffend bestimmt hat.


35 bb) Im Streitfall hat das FG bei seiner Würdigung nicht berücksichtigt, dass das Interesse der Käufer (Fonds) als 
Leistungsempfänger allein auf den Erwerb einer Kapitalanlage gerichtet war und die übrigen Rechte und Pflichten 
lediglich der "Optimierung" der erworbenen Kapitalanlage dienen (vgl. hierzu Korneev, Betriebs-Berater --BB-- 2018, 
1248, 1250; Hahne, Zeitschrift für das gesamte Mehrwertsteuerrecht --MwStR--  2018, 327-328; insoweit zutreffend 
auch Hummel, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2016, 937, 939). Nach der Interessenlage der Beteiligten stellt die 
Übertragung der (künftigen) Forderung die Hauptleistung dar, während die übrigen Rechte und Pflichten als 
Nebenleistung zu qualifizieren sind.


36 (1) Dafür spricht bereits die Interessenlage des Versicherungsnehmers beim Abschluss einer (gemischten) 
Kapitallebensversicherung auf den Todes- und Erlebensfall. Der Versicherungsnehmer zahlt laufende Prämien und 
erhält dafür bei Eintritt des Risikofalls während der Laufzeit die Versicherungssumme und nach Ablauf der Laufzeit 
die Versicherungssumme (Sparsumme nebst Zinsen und Überschussbeteiligung). Die Kapitallebensversicherung 
besteht somit --entsprechend der Zweigleisigkeit des Risikos-- aus einem Risikobeitrag, soweit er sich auf die 
ungewisse Todesfallleistung bezieht, und einem Sparbeitrag, soweit er sich auf die Ausschüttung des angesparten 
Versicherungskapitals bezieht (Winter in Bruck/Möller, VVG, 9. Aufl. 2013, Einführung, Rz 37). Dabei ist der Sparanteil 
für den Durchschnittsverbraucher der entscheidende Grund für den Abschluss einer Kapitallebensversicherung. 
Abgesehen davon, dass er selbst die Versicherungssumme am Ende der Laufzeit beziehen möchte, würde er eine 
(sehr viel günstigere) Risikolebensversicherung (Todesfallversicherung) abschließen, wenn es ihm in erster Linie um 
die wirtschaftliche Absicherung seiner Angehörigen oder Kreditgebern für den Todesfall ginge (vgl. Grote in 
Langheid/Rixecker, Versicherungsvertragsgesetz, Kommentar, 6. Aufl., Vor § 150 Rz 3; 
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MünchKommVVG/Heiss/Mönnich, Bd. 2, Vor §§ 150 bis 171, Rz 13). Das Interesse an einer Kapitalanlage steht somit 
bereits beim Versicherungsnehmer im Vordergrund.


37 (2) Beim Verkauf einer Lebensversicherung auf dem Zweitmarkt bleibt der Risikoanteil beim Versicherungsnehmer, 
d.h. seine Angehörigen sind im Todesfall weiterhin wirtschaftlich abgesichert. Dies geschieht, indem der zunächst 
gezahlte Kaufpreis im Falle des Versterbens des Versicherten gemäß § 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Klägerin nachträglich erhöht wird. Die nachträgliche Kaufpreiserhöhung entspricht zunächst der Differenz zwischen 
der vom Versicherer ausgezahlten Todesfallleistung und dem Kaufpreis, den der Versicherungsnehmer durch den 
Verkauf seiner Police bereits erhalten hat. Allerdings wird der Kaufpreis, bevor er von der Todesfallleistung 
abgezogen wird, noch mit 9,5 % Aufwand verzinst sowie um eventuell gezahlte Prämien erhöht, wodurch sich die 
Kaufpreiserhöhung nach und nach bis zum Ende der regulären Laufzeit vermindert. Die Erwerber auf dem Zweitmarkt 
(Fonds) haben somit lediglich Interesse am Sparanteil. Für sie stellt der Erwerb eine konservative Kapitalanlage dar. 
Der vom FG hervorgehobene Übergang weiterer Rechte ist demgegenüber lediglich insoweit und damit von 
untergeordneter Bedeutung, als er der Optimierung der Ablaufleistung dient.


38 (3) Der Anlagecharakter von Kapitallebensversicherungen wird bestätigt durch die Gesetzesmaterialien im 
Zusammenhang mit der Änderung des § 20 Abs. 1 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes durch das Gesetz zur 
Anpassung des nationalen Steuerrechts am Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften --BGBl I 2014, 1266-- (vgl. Hummel, UR 2016, 937, 939). Danach ist für den Erwerber einer gebrauchten 
Lebensversicherung die Absicherung des versicherten Risikos nicht von Bedeutung, weil für die Erwerber 
ausschließlich die Renditeerwartungen aus einer Kapitalanlage relevant sind (BTDrucks 18/1529, S. 52 und 53).


39 2. Die Sache ist spruchreif im Sinne einer Aufhebung des FG-Urteils und Klagestattgabe, da die von der Klägerin 
erbrachte Hauptleistung steuerfrei ist.


40 a) Steuerfrei sind nach § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG u.a. die Umsätze im Geschäft mit Forderungen. Diese Vorschrift 
beruht auf Art. 135 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL, wonach die Mitgliedstaaten u.a. die Umsätze im Geschäft mit 
Forderungen von der Steuer befreien. Bei richtlinienkonformer Auslegung wird die Befreiungsnorm (vgl. hierzu BFH-
Urteil vom 30.03.2011 - XI R 19/10, BFHE 233, 353, BStBl II 2011, 772, unter II.2.a, Rz 29, sowie vom 16.04.2008 - 
XI R 54/06, BFHE 221, 464, BStBl II 2008, 772; BFH-Beschluss vom 17.05.2001 - V R 34/99, BFHE 194, 544) 
dahingehend eingeschränkt, dass von der Steuerfreiheit nur solche Ansprüche bzw. Umsätze erfasst werden, die 
Gegenstand von Finanzdienstleistungen sind, auch wenn sie nicht notwendigerweise von Banken und 
Finanzinstituten getätigt werden (EuGH-Urteil Swiss Re, EU:C:2009:647, Rz 46, unter Hinweis auf EuGH-Urteil Velvet 
& Steel Immobilien vom 19.04.2007 - C-455/05, EU:C:2007:232, Rz 22 und Rz 23; Philipowski in Rau/Dürrwächter, 
Umsatzsteuergesetz, § 4 Nr. 8 Buchst. c Rz 165; Heidner in Bunjes, UStG, 16. Aufl., § 4 Nr. 8 Rz 19). Darüber hinaus 
können Dienstleistungen nur dann als steuerbefreite Umsätze i.S. von Art. 135 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL 
qualifiziert werden, wenn sie ein im Großen und Ganzen eigenständiges Ganzes sind, das die spezifischen und 
wesentlichen Funktionen einer in dieser Bestimmung beschriebenen Dienstleistung erfüllt (EuGH-Urteil Swiss Re, 
EU:C:2009:647, Rz 45).


41 b) Bei einer einheitlichen Leistung --wie im Streitfall--  liegt eine  Steuerfreiheit dann vor, wenn der 
Hauptbestandteil dieser Leistungen steuerfrei ist (EuGH-Urteil Mailat vom 19.12.2018 - C-17/18, EU:C:2018:1038, 
Leitsatz 2; BFH-Urteile vom 06.09.2007 - V R 14/06, BFH/NV 2008, 624, unter II.3.; vom 21.06.2017 - V R 3/17, BFHE 
259, 140, BStBl II 2018, 372, unter II.2.a bb). Da vorliegend eine einheitliche Leistung in Gestalt von Haupt- und 
Nebenleistung gegeben ist, richtet sich die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der einheitlichen Leistung nach ihrer 
Hauptleistung. Das ist die Übertragung der Forderung auf die zukünftige Ablaufleistung.
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42 aa) Forderungen i.S. von § 4 Nr. 8 Buchst. c UStG müssen nicht bereits entstanden sein, da es dem Sinn und Zweck 
der Norm entspricht, auch den Umsatz aufschiebend bedingter und damit erst zukünftig entstehender 
Geldforderungen von der Umsatzsteuer zu befreien (BFH-Urteil vom 12.12.1963 - V 60/61 U, BFHE 78, 277; 
Philipowski in Rau/ Dürrwächter, a.a.O., § 4 Nr. 8 Buchst. c Rz 166; ebenso Abschn. 4.8.4 Abs. 1 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses --UStAE--).


43 bb) Von einem Finanzgeschäft i.S. von Art. 135 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL ist bei Umsätzen im Geschäft mit 
Forderungen auszugehen, wenn der fragliche Anspruch auf eine Geldzahlung gerichtet ist. Die Abtretung der 
(aufschiebend bedingten) Geldforderung --wie im Streitfall-- ist demnach unabhängig von ihrem Entstehungsgrund 
ein begünstigtes Finanzgeschäft.


44 cc) Die Abtretung des Anspruchs auf die zukünftige Ablaufleistung bildet auch ein im Großen und Ganzen 
eigenständiges Ganzes und erfüllt die spezifischen und wesentlichen Funktionen eines Geschäfts mit Forderungen. 
Denn durch die Übertragung wird zumindest in Bezug auf die Bezugsberechtigung eine Änderung der rechtlichen 
und finanziellen Situation herbeigeführt.


45 dd) Schließlich weist die Klägerin zutreffend auf die Vergleichbarkeit des Streitfalls mit der nach § 4 Nr. 8 Buchst. c 
UStG steuerfreien Übertragung von sog. Bauspar-Vorratsverträgen durch Kreditinstitute hin (vgl. Abschn. 4.8.4 Abs. 2 
UStAE 2016/2017; Philipowski in Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 4 Nr. 8 Buchst. c Rz 182; Heidner in Bunjes, UStG, § 4 
Nr. 8, Rz 20). Kreditinstitute schließen dabei Bausparverträge ab und besparen sie zum Zwecke der Veräußerung an 
Personen, die diese nicht selbst bis zur Zuteilungsreife ansparen können oder möchten, sondern an einer raschen 
Zuteilung eines zinsgünstigen Baudarlehens interessiert sind. Während der Erwerber eines Bausparvertrags neben 
der Geldanlagemöglichkeit eine Anwartschaft auf ein zinsgünstiges Bauspardarlehen erhält, ist der Zweiterwerber 
einer Kapitallebensversicherung ausschließlich an der Kapitalanlage interessiert.


46 c) Zwar sind nach der Rechtsprechung des EuGH die Bestimmungen zur Steuerbefreiung eng auszulegen, auch bei 
enger Auslegung sind darunter aber jedenfalls solche Übertragungen zu verstehen, die zum Zwecke der Geldanlage 
erfolgen. Im Streitfall ergibt sich der Anlagecharakter daraus, dass die zukünftigen Ansprüche von 
Fondsgesellschaften als Kapitalanlage erworben werden.


47 d) Entgegen der Auffassung des FG sprechen auch Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage 
als maßgeblicher Normzweck (vgl. hierzu EuGH-Urteile Velvet & Steel Immobilien, EU:C:2007:232, Rz 24; vom 
10.03.2011 - C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken, EU:C:2011:137, Slg. 2011, I-1509, Rz 21; BFH-Urteil vom 
30.11.2016 - V R 18/16, BFHE 255, 572, Rz 12 und 17) für die Steuerfreiheit der streitgegenständlichen Umsätze.


48 Der Ansatz des von ihren Kunden (Fonds) erhaltenen Kaufpreises abzüglich der Mehrwertsteuer als 
Bemessungsgrundlage des Umsatzes (§ 10 UStG) ist problematisch, da die Klägerin für den Erwerb der 
Kapitallebensversicherung einen nur vergleichsweise niedrigeren Betrag an ihre Kunden gezahlt hat. Bei 
wirtschaftlicher Betrachtung liegt der Betrag, über den sie tatsächlich verfügen kann (vgl. hierzu EuGH-Urteil First 
National Bank of Chicago vom 14.07.1998 - C-172/96, EU:C:1998:354, Rz 43 und 44) lediglich in der Differenz 
(Marge) zwischen Ein- und Verkaufspreis der Kapitallebensversicherungen. Soweit das Entgelt mit dem 
Gesamtkaufpreis (abzüglich Umsatzsteuer) bemessen wird, würde dies zu einer unzutreffenden 
Verbrauchsbesteuerung führen. Denn es fehlt an einem wirtschaftlichen Verbrauch in Höhe der aus bereits 
geleisteten Prämienzahlungen erdienten (künftigen) Zahlungsansprüchen (zutreffend Hahne, MwStR 2018, 328; 
Korneev, BB 2018, 1250). Die Vermeidung dieser Überbesteuerung wirft Fragen nach der Anwendbarkeit einer 
Margenbesteuerung oder der Differenzbesteuerung auf, zumal ansonsten dem Geschäftsmodell des Verkaufs von 


Seite 8 von 9







gebrauchten Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt --mangels Vorsteuerabzugs der Erwerber-- die 
Geschäftsgrundlage entzogen würde (Korneev, BB 2018, 1251; Hahne, MwStR 2018, 327, 328).


49 3. Da die Vorentscheidung bereits aus materiell-rechtlichen Gründen aufzuheben und der Klage stattzugeben war, 
bedarf es keines Eingehens auf die Verfahrensrüge der Klägerin (vgl. BFH-Urteile vom 13.12.2011 - II R 52/09, 
BFH/NV 2012, 695, unter II.2., sowie vom 01.07.2008 - II R 71/06, BFHE 222, 63, BStBl II 2008, 874, unter II.2.b dd).


50 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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